
 

 

 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, deren Namen sowohl im Register der Verwaltungsratsmitglieder der 
Gesellschaft als auch im Abschnitt ĂGeschªftsleitung der Gesellschaftñ aufgef¿hrt sind, ¿bernehmen die Verantwortung für 
die in diesem Dokument enthaltenen Angaben. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die alle 
gebotene Sorgfalt haben walten lassen, dies sicherzustellen) entsprechen die Angaben in diesem Dokument den 
Tatsachen, ohn e dass etwas ausgelassen wurde, das für diese Angaben wahrscheinlich von Bedeutung wäre.  
 

 
 
 

 

 

 

 

iShares II Public Limited Company  
Prospekt  

 
vom 14 . Dezember  2021  

 
(eine in Irland unter der Registernummer 317171 mit beschränkter Haftung gegründete Umbrella -

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der 

Zentralbank gemäß der irischen Durchführungsverordnung von 2011 zu den Vorschriften der Europäischen 
Gemeinschaften betreffend Organ ismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen 

Fassung) zugelassen wurde)  

 
 

 
iShares $ Corp Bond 0 -3yr ESG UCITS ETF  
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF  
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF  
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF  
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF  
iShares $ TIPS 0 - 5 UCITS ETF  
iShares $ TIPS UCITS ETF  
iShares $ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF  
iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF  
iShares ú Corp Bond ESG UCITS ETF  
iShares ú Floating Rate Bond ESG UCITS ETF  
iShares ú Govt Bond 15 -30yr UCITS ETF  
iShares ú Govt Bond 3 - 5yr UCITS ETF  
iShares ú Govt Bond 7 - 10yr UCITS ETF  
iShares ú Green Bond UCITS ETF 
iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 
iShares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF  
iShares Asia Property Yield UCITS ETF  
iShares BRIC 50 UCITS ETF  
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)  
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF  
iShares Core UK Gilts UCITS ETF  
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF  
iShares Dow Jones Global Sustainabilit y Screened UCITS ETF  
iShares EM Infrastructure UCITS ETF  
 

iShares EURO STOXX 50 ex - Financials UCITS ETF  
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)  
iShares Global Clean Energy UCITS ETF  
iShares Global Infrastructure UCITS ETF  
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  
iShares Global Water UCITS ETF  
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF  
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF  
iShares JPX ïNikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF 
(Acc) *  
iShares Listed Private Equity UCITS ETF  
iShares MSCI AC Far East ex - Japan Small Cap UCITS 
ETF  
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF  
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF   
iShares MSCI Europe Paris - Aligned Climate UCITS 
ETF 
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF   
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  
iShares MSCI Turkey UCITS ETF  
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF  
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF  
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF  
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF  
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  
iShares UK Property UCITS ETF  
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF  
iShares US Property Yield UCITS ETF  
 

 
*Dieser Fonds wurde am 25. September 2019 für neue Anlagen geschlossen und wird derzeit aufgelöst.  

 

 
Die Verteilung dieses Dokuments ist nur gestattet, wenn ihm ein Exemplar des letzten Jahresberichts und des letzten 
geprüften Jahresabschlusses beigefügt ist, und falls dieses Dokument zeitlich danach veröffentlicht wird, des letzten 
Halbjahresberichts und des letzten ungeprüften Halbjahresa bschlusses. Diese Berichte sind Bestandteil dieses Prospekts.  
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WICHTIGE HINWEISE 

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen und sollte vor einer Anlageentscheidung sorgfältig 
gelesen werden. Bei Fragen zum Inhalt dieses Prospekts sollten Sie sich an Ihren Börsenmakler, 
Finanzvermittler, Bankberater, Rechtsberater, Steuerberater oder einen anderen unabhängigen 
Finanzberater w enden.  
 
Der Wert von Anteilen und die Erträge derselben können sowohl steigen als auch fallen, und 
dementsprechend erhält ein Anleger möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.  
 
Eine Anlage in die Fonds der Gesellschaft sollte keinen wesentlichen  Teil eines Anlageportfolios 
ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie 
im Abschnitt ĂRisikofaktorenñ. Wie zum Datum dieses Prospekts bestimmt, weist der 
Nettoinventarwert des iShares $ High Yield Cor p Bond UCITS ETF, des iShares Asia Property Yield 
UCITS ETF, des iShares BRIC 50 UCITS ETF, des iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), 
des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, des iShares Dow Jones Global Sustainability 
Screened UC ITS ETF, des iShares EM Infrastructure UCITS ETF, des iShares Global Timber & Forestry 
UCITS ETF, des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, des iShares Listed Private Equity UCITS ETF, 
des iShares MSCI AC Far East ex - Japan Small Cap UCITS ETF, des iShar es MSCI EM Latin America UCITS 
ETF, des iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, des iShares 
MSCI Turkey UCITS ETF, des iShares UK Property UCITS ETF und des iShares US Property Yield UCITS 
ETF  aufgrund der Art der jeweilig en Anlagepolitik  dieser Fonds wahrscheinlich eine hohe Volatilität auf, 
wie in ihren Risiko -  und Ertragsprofilen in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen 
angegeben.  
 
Die in diesem Prospekt verwendeten Begriffe sind auf den Seiten 8 bis 15  definiert.  
 
Die Verteilung dieses Prospekts sowie das Angebot bzw. der Kauf von Anteilen der Gesellschaft kann in bestimmten 
Jurisdiktionen beschränkt sein. Personen in solchen Jurisdiktionen , die ein Exemplar dieses Prospekts bzw. des 
beigefügten Kontoeröffnungsantrags und Handelsformulars erhalten, dürfen diesen Prospekt bzw. einen solchen 
Kontoeröffnungsantrag und ein solches Handelsformular nicht als Aufforderung an sie zum Kauf bzw. zur Z eichnung 
von Anteilen auslegen, noch dürfen sie einen solchen Kontoeröffnungsantrag und ein solches Handelsformular 
benutzen, es sei denn, sie könnten hierzu in de r entsprechenden Jurisdiktion rechtmäßig aufgefordert werden, und 

ein solche r Kontoeröffnungs antrag und ein solches Handelsformular könnten rechtmäßig benutzt werden. 
Dementsprechend stellt dieser Prospekt kein Angebot und keine Aufforderung durch eine Person in eine r 
Jurisdiktion dar, in de r ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung recht swidrig ist, oder in der die Person, 
die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung abgibt, hierzu nicht berechtigt ist, oder an eine Person, der 
gegenüber die Abgabe eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung rechtswidrig ist. Personen im Besitz 
dieses Prospekts sowie Personen, die gemäß diesem Prospekt Anteile zeichnen möchten, haben sich selbst über 
die geltenden Gesetze und Vorschriften in ihre r jeweiligen Jurisdiktion zu informieren und diese einzuhalten. 
Potenzielle Anteilszeichner haben sich bezüglich der rechtlichen Bestimmungen eines solchen Antrags und einer 
solchen Zeichnung, des Haltens bzw. der Veräußerung solcher Anteile sowie jeglicher 
Devisenkontrollbestimmungen und Steuern in den Ländern ihrer jeweiligen Staatsangehörigkei t, ihres Wohnsitzes, 
ihrer Gründung bzw. ihres Domizils zu informieren, einschließlich jeglicher erforderlichen staatlichen oder sonstigen 
Zulassungen sowie der Einhaltung jeglicher anderen Formalitäten.  
 
Die Anteile der einzelnen Fonds werden in der Regel  vorrangig am Hauptmarkt der LSE notiert und zum Handel 
zugelassen (können jedoch auch vorrangig an einer alternativen Börse notiert werden). Es ist ferner vorgesehen, 
dass die Anteile der einzelnen Fonds an mehreren anderen Börsen notiert (unter anderem Xetra , SIX Swiss 
Exchange, Euronext, Borsa Italiana, Bolsa Mexicana de Valores (mexikanische Börse) und CBOE (Chicago Board 
Options Exchange) ) und zum Handel zugelassen werden. Die Gesellschaft gibt jedoch keine Zusicherung oder 
Garantie, dass diese Notierungen tatsächlich erfolgen oder weiterhin beibehalten werden. Sollten diese Notierungen 
erfolgen, ist die LSE in der Regel der Hauptmarkt (Primary Listing) für die Notierung der Anteile der Fonds (wobei 
manche Fonds jedoch an einer anderen Börse als Hauptmarkt notiert sein können) und alle anderen Börsen sind 
Nebenmärkte (Secondary Listing).  
 
Details zur Notierung oder Handelszulassung der Anteile finden Sie auf der offiziellen iShares -Website 
(www.ishares.com).  
 
Es ist möglich, dass Parteien, die in keiner Weise mit der Gesellschaft (und den Fonds), dem Manager oder 
Anlageverwalter verbunden sind, in bestimmten Jurisdiktionen die Anteile eines oder mehrerer Fonds zur Anlage 
durch Anleger in diese r Jurisdiktion über außerbörsliche Handelssysteme verfüg bar machen. Weder die Gesellschaft 
noch der Manager oder der Anlageverwalter unterstützen oder fördern diese Aktivitäten und sind in keiner Weise 
mit diesen Parteien oder Aktivitäten verbunden und übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf deren 
Geschäftstä tigkeit und Handel.  
 
 
Die Anteile wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 oder den Wertpapiergesetzen eines 
Staates der Vereinigten Staaten registriert. Die Anteile dürfen weder mittelbar noch unmittelbar in den 
Vereinigten Staaten oder für Rechn ung bzw. zugunsten von US - Personen angeboten bzw. verkauft 
werden. Ein Weiteranbieten oder Weiterverkauf von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder an US -
Personen kann einen Verstoß gegen US - Recht darstellen.  
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Anteile dürfen nicht durch eine ERISA - Einrichtung erworben bzw. gehalten werden oder mit dem 
Vermögen einer ERISA -Einrichtung erworben werden, außer bei entsprechenden Ausnahmen.  
 
Darüber hinaus dürfen Anteile nicht von einer Person erworben werden, die gemäß dem Gesetz von 
1940 und sein en Vorschriften oder gemäß dem CEA und seinen Vorschriften als US - Person gilt.  
 
Die Anteile sind nicht für den öffentlichen Vertrieb in Kanada qualifiziert und werden dies nicht sein, 
da für die Gesellschaft kein Prospekt bei einer Wertpapier -  oder Aufsic htsbehörde in Kanada oder einer 
seiner Provinzen oder Territorien eingereicht wurde. Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere 
Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in Kanada und ist unter keinen 
Umständen so auszulegen. Keine  in Kanada ansässige Person darf Anteile kaufen oder eine 
Übertragung von Anteilen annehmen, wenn sie nicht gemäß kanadischem Recht bzw. dem jeweiligen 
Provinzrecht dazu befugt ist.  
 
Dementsprechend steht die Gesellschaft zur Einhaltung der oben erläutert en Beschränkungen nicht für 
Anlagen durch nicht qualifizierte Inhaber offen, außer unter bestimmten Umständen und dann lediglich 
nach vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats oder Managers. Von jedem zukünftigen Anleger 
kann verlangt werden, dass er beim Erwerb von Anteilen zusichert, ein qualifizierter Inhaber zu sein 
und die Anteile nicht für oder im Namen von einem nicht qualifizierten Inhaber zu erwerben. Die 
vorherige Erteilung der Zustimmung zu einer Anlage durch den Verwaltungsrat verleiht dem Anleg er 
nicht das Recht zum Erwerb von Anteilen bei künftigen oder nachfolgenden Zeichnungsanträgen.  
 
Anteilszeichner müssen eine Erklärung abgeben, ob sie US -Personen sind. Wenn Anleger den Status eines 
qualifizierten Inhabers verlieren, müssen sie den Verwalt er unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen (unabhängig 
davon, ob sie über den Primärmarkt oder den Sekundärmarkt investiert haben). Falls die Gesellschaft davon 
Kenntnis erhält, dass sich Anteile im unmittelbaren oder wirtschaftlichen Eigentum eines nicht qualifizierten 
Inhabers befinden, kann sie die betreffenden Anteile zwangsweise zurücknehmen und gegebenenfalls von jeder 
Person, die kein qualifizierter Inhaber ist, die Zahlung einer Gebühr verlangen, mit der die Gesellschaft für etwaige 
Verluste entschä digt wird, die ihr im Zusammenhang mit einem solchen Anteilsbesitz entstanden sind (oder noch 
entstehen können).  
 
Jeder Fonds, der physisch in indische Wertpapiere investiert (ĂFonds mit Indien-Engagementñ), muss gemäß den 
SEBI -Verordnungen als Category II  FPI registriert sein. Um sich als Category II FPI registrieren zu lassen, muss 
jeder Fonds mit Indien -Engagement nachweisen, dass er die folgenden Kriterien bezüglich der Streuung erfüllt: 

(i)  Der Fonds muss mindestens 20 Anleger haben, einschließlich Dir ektanlegern und zugrunde liegenden Anlegern 
in Pooling -Vehikeln . (ii)  Kein Anleger darf (nach Anzahl und Wert) mehr als 49  % der Anteile des Fonds halten. 
Institutionelle Anleger, die mehr als 49  % eines Fonds mit Indien -Engagement halten, müssen ihrerseit s die 
Kriterien bezüglich der Streuung erfüllen. Zugrunde liegende wirtschaftliche Eigentümer, die mehr als 25  % des 
Fonds halten, müssen ihre Zustimmung zur FPI -Registrierung erteilen und zu diesem Zweck zulassen, dass ihre 
Kundeninformationen an den maßg eblichen Verwahrungsteilnehmer und an den Securities and Exchange Board of 
India weitergegeben werden. Aus diesen Gründen darf kein Anleger eines Fonds mit Indien - Engagement 
(nach Anzahl und Wert) mehr als 49  % der Anteile des Fonds halten (mit Ausnahme des Nominees des 
gemeinsamen Verwahrers) . Ein Anleger, der (nach Anzahl und Wert) mehr als 25  % der Anteile eines 
Fonds mit Indien - Engagement hält, erteilt hiermit seine Zustimmung zur FPI - Registrierung des 
jeweiligen Fonds und seine Zustimmung zu r Weitergabe seiner Kundeninformationen durch Broker, 
Verwahrer, Nominees, lokale Zentralverwahrer , internationale Zentralverwahrer  und sonstige 
Vermittler sowie durch die Gesellschaft und ihre Dienstleister an die Gesellschaft, an den maßgeblichen 
Verwahr ungsteilnehmer und an SEBI . 
 
Die Anteile aller Fonds mit Fonds mit Indien -Engagement wurden und werden nicht nach indischen Gesetzen 
registriert, und es ist nicht vorgesehen, dass sie von indischen Gesetzen profitieren, die zum Schutz der 
Anteilinhaber ver öffentlicht werden. Anteile an allen Fonds mit Indien -Engagement werden nicht in Indien 
angeboten und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb Indiens verkauft oder ausgeliefert werden, von einer 
beschränkten juristischen Person indischer Herkunft erwor ben, übertragen oder namens dieser gehalten werden 
oder an eine Person verkauft werden, die Anteile direkt oder indirekt an eine beschränkte juristische Person 
indischer Herkunft weiterverkauft oder dieser anbietet . Wissentlich gestattet die Gesellschaft d en Verkauf von 
Anteilen aller Fonds mit Indien -Engagement  oder von wirtschaftlichen Interessen an diesem an beschränkte 
juristische Personen indischer Herkunft nicht.  
 
Anleger, die sich für einen Fonds mit Indien -Engagement  interessieren, können ggf. zum Zeitpunkt des 
Anteilserwerbs (oder danach) aufgefordert werden, einen Nachweis darüber zu erbringen, dass sie keine 
beschränkten juristischen Personen indischer Herkunft sind und die Anteile weder für noch namens einer 
besch ränkten juristischen Person indischer Herkunft erwerben bzw. erworben haben. Inhaber von Anteilen eines 
Fonds mit Indien -Engagement  sind verpflichtet, die Gesellschaft und den Anlageverwalter unverzüglich zu 
informieren, wenn sie eine beschränkte juristisc he Person indischer Herkunft werden oder Anteile zugunsten einer 
beschränkten juristischen Person indischer Herkunft halten. Die Gesellschaft, der Manager oder der 
Anlageverwalter können von den Anteilinhabern Informationen über diese selbst und die wirtsc haftlichen 
Eigentümer der Anteile verlangen, um festzustellen, ob es sich bei diesen Anteilinhabern oder wirtschaftlichen 
Eigentümern um eine beschränkte juristische Person indischer Herkunft handelt. Erhält die Gesellschaft davon 
Kenntnis, dass eine Perso n, alleine oder gemeinsam mit einer weiteren Person, unter Verstoß gegen die o.  a. 
Beschränkungen direkt oder indirekt Anteile eines Fonds mit Indien -Engagement  in ihrem Besitz hält oder daraus 
Nutzen zieht, wird sie diese Anteile, soweit sie feststellbar und rücknehmbar sind, zwangsweise zurücknehmen.   
 



 

 
4 

Erhält die Gesellschaft davon Kenntnis, dass eine Person, alleine oder gemeinsam mit einer weiteren Person, unter 
Verstoß gegen die o.  a. Beschränkungen direkt oder indirekt Anteile eines Fonds mit Indien -Engagement  in ihrem 
Besitz hält oder daraus Nutzen zieht, wird sie diese Anteile, soweit sie feststellbar und rücknehmbar sind, 
zwangsweise zurücknehmen. Für zwangsweise zurückgenommene Anteile erhält der Anleger den Erlös abzüglich 
entstandener Kosten und jener Beträge, die zur Entschädigung oder Abfindung der Gesellschaft, des Managers und 
des Anlageverwalters für Verluste erforderlich sind, die diese in Bezug auf von oder namens einer beschränkten 
juristischen Person indischer Herkunft gehaltene Anteile e rlitten haben (oder erleiden könnten).  
 
Sollte ein Anteilinhaber oder wirtschaftlicher Eigentümer die geforderten Informationen nicht offenlegen und 
aufgrund einer solchen Nicht -  oder unzureichenden Offenlegung der Verwaltungsrat der Ansicht sein, dass es  sich 
bei einem solchen Anteilinhaber und/oder wirtschaftlichen Eigentümer um eine beschränkte juristische Person 
indischer Herkunft handeln könnte, so wird die Gesellschaft, sofern die Anteile festgestellt und zurückgenommen 
werden können, jene Anteile de s betreffenden Fonds mit Indien -Engagement , die von oder zugunsten einer solchen 
Person gehalten werden, zwangsweise zurücknehmen.  
 
Für zwangsweise zurückgenommene Anteile erhält der Anleger den Erlös abzüglich entstandener Kosten und jener 
Beträge, die zur Entschädigung oder Abfindung der Gesellschaft, des Managers und des Anlageverwalters für 
Verluste erforderlich sind, die diese in Bezug auf von oder namens einer solchen Person gehaltene Anteile erlitten 
haben (oder erleiden könnten).  
 
Personen, die gegen die o.  a. Beschränkungen verstoßen, haben sowohl die Gesellschaft als auch den Manager 
und den Anlageverwalter hinsichtlich sämtlicher Verluste und Forderungen, die diesen im Zusammenhang mit 
einem solchen Verstoß entstehen, schad -  und kla glos zu halten.  
 
Anteile werden lediglich auf der Basis der im aktuellen Prospekt sowie dem letzten Jahresbericht und geprüften 
Abschluss und darauf folgenden Halbjahresberichten und ungeprüften Abschlüssen enthaltenen Informationen 
angeboten. Diese Berich te sind Bestandteil dieses Prospekts.  
 
Anleger werden angehalten, jegliche weitere n Informationen bzw. Zusagen eines Brokers, Verkäufers oder 
sonstiger Person nicht zu berücksichtigen und sich dementsprechend nicht auf diese zu stützen.  
 
In diesem Prospekt  getroffene Aussagen basieren auf dem Verständnis des Verwaltungsrats von den derzeit in 
Irland geltenden Gesetzen und Geschäftsbräuchen und unterliegen Änderungen derselben. In diesem Prospekt 
enthaltene Beträge sind nur zum Datum dieses Prospekts gültig und unterliegen Änderungen desselben.  

 
Dieser Prospekt kann auch in andere Sprachen übersetzt werden. Jede solche Übersetzung muss dieselben 
Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Prospekt. Sofern der 
englischsprachi ge Prospekt und der Prospekt in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der 
englischsprachige Prospekt maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Prospekts dann und insoweit 
maßgeblich, wie das Gesetz eine r Jurisdiktion , in der die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf 
Veröffentlichungen in Prospekten in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten 
in Bezug auf die Prospektbedingungen, ungeachtet der Sprache des Prospekts, unterliegen irischem Recht und 
dessen Auslegung. Darüber hinaus unterwerfen sich die Anleger bezüglich der Beilegung von Streitigkeiten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit dem Angebot der Anteile der Gesellschaft ergeben, unwiderruflich der 
Zuständigkei t der Gerichte in Irland.  
 
Die Gesellschaft kann beantragen, ihre Anteile in Jurisdiktionen  außerhalb Irlands einzutragen und zu vertreiben. 
Falls solche Registrierungen stattfinden, kann nach lokalen Bestimmungen die Einsetzung von Zahlstellen/Facilities 
Agents vorgeschrieben sein sowie das Führen von Konten durch diese Zahlstellen, über welche Zeichnungs - und 
Rücknahmegelder gezahlt werden. Anleger, die sich dafür entscheiden oder nach lokalen Bestimmungen dazu 
verpflichtet sind, Zeichnungs -/Rücknahmegeld er nicht direkt, sondern über eine zwischengeschaltete Stelle an die 
Verwahrstelle zu zahlen bzw. von dieser zu erhalten, gehen in Bezug auf diese zwischengeschaltete Stelle ein 
Kreditrisiko bezüglich (a) der Zeichnungsgelder vor Übermittlung dieser Gelder  an die Verwahrstelle und bezüglich 
(b) der Rücknahmegelder, die diese zwischengeschaltete Stelle an den betreffenden Anleger zu zahlen hat, ein. 
Die Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Registrierung und dem Vertrieb der Anteile in solchen 
Jurisdiktionen , einschließlich der Beauftragung von Repräsentanten, Vertriebsstellen oder sonstigen Vertretern in 
den jeweiligen Jurisdiktionen , und für die Erstellung von länderspezifischen Informationsdokumenten fallen zu 
handelsüblichen Sätzen an und könn en von der Gesellschaft und/oder den Fonds getragen werden.  
 
Dieser Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen zum betreffenden Fonds bzw. zur betreffenden 
Anteilklasse sollten vor der Beantragung von Anteilen vollständig gelesen werden.  
 
Anleger sollten die im Abschnitt ĂBesteuerung in Deutschlandñ aufgef¿hrten Bestimmungen zur Besteuerung in 
Deutschland beachten. Diese sind jedoch nicht Teil der Anlageziele oder der Anlagepolitik der Fonds.  
 



 

 
5 

DATENSCHUTZ 

Anleger sollten beachten, dass die Gesellschaft und/oder der Manager ihre personenbezogenen Daten 
(Ăpersonenbezogene Datenñ im Sinne der DSGVO) oder personenbezogene Daten von Personen, die 
mit den Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarb eitern und/oder wirtschaftlichen 
Eigentümern eines Anlegers verbunden sind, verarbeiten können.  
 
Die Datenschutzerklärung, die in Bezug auf die Gesellschaft und den Manager in seiner Eigenschaft als 
Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft erstellt wurde (die ĂDatenschutzerklªrungñ), enthªlt 
Informationen über die Erhebung, Verwendung, Offenlegung, Übermittlung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Gesellschaft und/oder den Manager und beschreibt die Rechte 
von Einzelpersonen in Bezug auf ihre  personenbezogenen Daten, die die Gesellschaft und/oder der 
Manager gespeichert haben.  
 
Die Datenschutzerklärung ist unter www.ishares.com  verfügbar.  
 
Anfragen für weitere Informationen im Zusammenhang mit der Nutzu ng der personenbezogenen Daten 
durch die Gesellschaft, den Manager und/oder durch BlackRock sowie Anfragen zur Ausübung der 
Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten, wie in der Datenschutzerklärung dargelegt, sind an:  
Data Protection Officer, BlackRock, 12  Throgmorton Avenue, London, EC2N  2DL zu richten.  
  

http://www.ishares.com/


 

 
6 

ANSCHRIFTENVERZEICHNIS 

iShares II Public Limited Company  Verwaltungsrat der Gesellschaft  
J.P. Morgan  Paul McNaughton  
200 Capital Dock  Paul McGowan  
79 Sir John Rogerson's Quay  Barry OôDwyer 
Dublin 2  
D02 RK57  
Irland  

Jessica Irschick  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers  

  
  
  
Manager  Anlageverwalter und Promoter  
BlackRock Asset Management Ireland Limited  BlackRock Advisors (UK) Limited  
1st Floor  12 Throgmorton Avenue  
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DEFINITIONEN 

ĂKontoerºffnungsantragñ: Das vom Verwaltungsrat vorgeschriebene Kontoeröffnungs -  oder Antragsformular (je 
nach Kontext), das von dem zugelassenen Teilnehmer zum Zwecke der Eröffnung eines Primärmarkt -
Handelskontos in Bezug auf die Gesellschaft  und/oder den relevanten Fonds auszufüllen ist oder das der Nominee 
des gemeinsamen Verwahrers zur Beantragung der Ausgabe von Anteilen der Fonds in seinem Namen ausfüllen 
muss und das eine Ermächtigung für die Gesellschaft enthalten muss, Anteilsgeschäfte  mit zugelassenen 
Teilnehmern zu tätigen.  
 
ĂThesaurierende Anteilklasse ñ: Eine Anteilklasse, die in der Liste der Anteilklassen, die im Abschnitt 
ĂAnteilklassenñ im Kapitel ĂDie Gesellschaftñ dieses Prospekts aufgef¿hrt sind, als Ăthesaurierendñ oder in der 
Tabelle ĂAktuelle und aufgelegte Anteilklassenñ im Kapitel ĂDie Gesellschaftñ dieses Prospekts als 
ĂThes.ñ angegeben ist und in Bezug auf die Ertrªge und andere Gewinne thesauriert und wieder angelegt werden. 
 
ĂGesetzñ: Der Companies Act 2014 (von Irland ) in seiner jeweils gültigen Fassung.  
 
ĂVerwalterñ: Die State Street Fund Services (Ireland) Limited und/oder diejenige andere Person, die mit vorheriger 
Genehmigung der Zentralbank zur Erbringung von Verwaltungs - , Transferstellen -  und Registerstellenleist ungen für 
die Gesellschaft ernannt wird.  
 
ĂVerwaltungsvertragñ: Der Vertrag zwischen dem Manager und dem Verwalter in Bezug auf die Erbringung von 
Verwaltungs - , Transferstellen -  und Registerstellenleistungen für die Gesellschaft in seiner ggf. gemäß den 
Anforderungen der Zentralbank geänderten Fassung.   
 
ĂADRñ: American Depository Receipt (US -Hinterlegungsschein)  
 
ĂVerbundenes Unternehmenñ: Eine Gesellschaft, deren oberste Muttergesellschaft die oberste Muttergesellschaft 
des Anlageverwalters ist, oder eine  Gesellschaft, an der die oberste Muttergesellschaft des Anlageverwalters direkt 
oder indirekt eine Beteiligung von mindestens 50  % hält.  
 
ĂESG-Regeln der AMFñ: Die Stellungnahme und Empfehlung DOC -2020 -03 der französischen Finanzmarktaufsicht 
Autorité des Marchés Financiers (AMF).  
 

ĂSatzungñ: Die Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 
ĂAustralischer Dollarñ oder ĂAUDñ: Die gesetzliche Währ ung des Commonwealth of Australia.  
 
ĂZugelassener Teilnehmerò: Ein bei der Gesellschaft als zugelassener Teilnehmer registrierter Market Maker oder 
Broker, der somit in der Lage ist, Anteile eines Fonds direkt bei der Gesellschaft zu zeichnen bzw. an diese  
zurückzugeben (d.  h. über den Primärmarkt).  
 
ĂBasiswªhrungñ: Die Basiswährung eines Fonds.  
 
ĂReferenzindexñ: In Bezug auf einen Fonds der Index, mit dem der Ertrag des Fonds verglichen wird.  
 
ĂBenchmark-Verordnungñ: Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates geändert 
durch Verordnung (EU) 2019/2089 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 in der 
jeweils gültigen Fassung.  
 
ĂRegister nach der  Benchmark -Verordnungñ:  Register der Administratoren und Referenzwerte,  das von der ESMA 
gemäß  der Benchmark -Verordnung geführt wird.  
 
ĂBenefit-Plan-Anlegerñ: Dieser Begriff hat die in Section 3(42) des US Employee Retirement Income Security Act 
von 1974 (ĂERISAñ) genannte Bedeutung und schlieÇt (a) einen ĂEmployee Benefit Planñ gemªÇ Definition in 
Section 3(3) ERISA, auf den Part 4 von Title I ERISA anwendbar ist; (b) einen ĂPlanñ gemªÇ Beschreibung in 
Section 4975(e)(1) des Code, auf den Section 4975 des Code anwendbar ist; und (c) ein Recht ssubjekt, dessen 
Vermºgenswerte Planvermºgen (ĂPlan Assetsñ) aufgrund von Anlagen eines Mitarbeiterleistungsplans (Employee 
Benefit Plan) oder eines Plans in einem solchen Rechtssubjekt enthalten, ein. Für die vorstehenden Zwecke umfasst 
der Begriff ĂBenefit -Plan-Anlegerñ keine staatliche Versorgungseinrichtung (Ăgovernmental planñ) gemªÇ der 
Definition in Section 3(32) ERISA, keine Nicht -US-Versorgungseinrichtung (Ănon-US planñ) gemªÇ der Definition 
in Section 4(b)(4) ERISA und keine kirchliche Versorgungs einrichtung (Ăchurch planñ) gemªÇ der Definition in 
Section 3(33) ERISA, die sich nicht dafür entschieden haben, dass ERISA auf sie anwendbar ist.  
 
ĂBlackRock-Gruppeñ: Die Unternehmensgruppe von BlackRock, Inc. und alle ihre verbundenen Unternehmen und 
Personen.  
 
ĂVerwaltungsratñ: Der jeweilige Verwaltungsrat der Gesellschaft.  
 
ĂBond Connectñ: Eine im Juli 2017 von CFETS, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing 
House, HKEX und Central Moneymarkets Unit gestartete Initiative für den g egenseitigen Zugang zum Anleihemarkt 
zwischen der VRC und Hongkong.  
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ĂGeschªftstagñ: Bezogen auf alle Fonds ein Tag, an dem die Märkte in England für das Geschäft geöffnet sind (oder 
ein anderer Tag, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt und den Anteilinhabern vorab mitgeteilt wird).  
 
ĂKanadischer Dollarñ oder ĂCADñ: Die gesetzliche Währung von Kanada.  
ĂIn Kanada ansªssige Personñ: Eine Person, die im Sinne des kanadischen Einkommensteuerrechts in Kanada 
ansässig ist.  
 
ĂCapital Market Authority ñ oder ĂCMAñ: Die Aufsichtsbehºrde f¿r Wertpapiere und Anlagen im KSA sowie deren 
Nachfolger und Bevollmächtigte.  
 
ĂBarkomponenteñ: Die Barkomponente im Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestands. Die 
Barkomponente besteht aus drei Elementen: (i) der  den Anteilen einer bestimmten Anteilklasse des Fonds 
zuschreibbaren aufgelaufenen Dividende (im Allgemeinen erzielter Dividenden -  und Zinsertrag abzüglich 
angefallener Gebühren und Aufwendungen seit der vorangegangenen Ausschüttung), (ii) Barbeträgen best ehend 
aus Beträgen, die aufgrund der Rundung der zu liefernden Anzahl von Anteilen entstehen, vom Fonds gehaltenem 
Barkapital oder Beträgen, die Differenzen zwischen den Gewichtungen des Verzeichnisses der Zusammensetzung 
des Anlagenbestands und des Fonds darstellen, und (iii) gegebenenfalls zahlbaren Abgaben und Gebühren.   
 
ĂCCASSñ: Das Hong Kong Central Clearing and Settlement System.  
 
ĂCEAñ: Der Commodities Exchange Act (der Vereinigten Staaten) in seiner jeweils gültigen Fassung.  
 
ĂZentralbankò: Die Central Bank of Ireland oder deren Nachfolgeeinrichtung.  
 
ĂOGAW-Vorschriften der Zentralbankñ: Die Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 
(Section 48(1)) betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertp apieren von 2019 in der jeweils aktuellen 
Fassung.  
 
ĂZentralverwahrerñ: Die anerkannten Clearingsysteme, bei denen es sich um nationale Abwicklungssysteme für 
einzelne nationale Märkte handelt. Da die Fonds Anteile über das Abwicklungssystem des internatio nalen 
Zentralverwahrers ausgeben, sind Zentralverwahrer Teilnehmer eines internationalen Zentralverwahrers .   

 
ĂCFETSñ: Das China Foreign Exchange Trade System & National Funding Centre.  
 
ĂChina -A-Aktien ñ: Wertpapiere von in der VRC eingetragenen Unternehmen, die auf Renminbi lauten und an den 
Börsen von Shanghai und Shenzhen in Renminbi gehandelt werden.  
 
ĂChinaClearñ: Die  China Securities Depositary and Clearing Corporation Limited, de r Zentralverwahrer der VRC im 
Hinblick auf China -A-Aktien . 
 
ĂClearstreamñ: Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxemburg, und all ihre Geschäftsnachfolger.  
 
ĂGemeinsamer Verwahrerñ: Die juristische Person, die zum Verwahrer für die internationalen Zentralverwahrer 
ernannt wurde, derzeit Citibank Europ e plc mit eingetragenem Sitz in 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.  
 
ĂNominee des gemeinsamen Verwahrersñ: Die juristische Person, die zum Nominee für einen gemeinsamen 
Verwahrer ernannt wurde und als solcher als eingetragener Inhaber der Anteile der Fond s agiert, derzeit Citivic 
Nominees Limited . 
 
ĂGesellschaftñ: iShares II plc.  
 
ĂCSDCCñ: China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.  
 
ĂCSRCñ: China Securities Regulatory Commission (chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde).  
 
ĂWªhrungsabsicherungsvertragñ: Der Vertrag zwischen dem Anlageverwalter und State Street Europe Limited, mit 
dem State Street Europe Limited mit der Erbringung von Währungsabsicherungsleistungen in Bezug auf 
währungsabgesicher te Anteilklassen beauftragt wurde, in seiner ggf. gemäß den Anforderungen der Zentralbank 
geänderten Fassung.  
 

ĂWªhrungsabgesicherte Anteilklasseñ: Eine Anteilklasse eines Fonds, die den Einsatz von Sicherungsgeschäften zur 
Reduzierung der Auswirkungen von  Wechselkursschwankungen erlaubt, wie im Abschnitt ĂWªhrungsabgesicherte 
Anteilklassenñ im Kapitel ĂDie Gesellschaftñ dieses Prospekts beschrieben. 
 
ĂAktuelle Fondsñ: Die gemäß Auflistung auf Seite 1 dieses Prospekts zum Datum dieses Prospekts bestehenden 
Fonds.  
 
ĂAktuelle Anteilklassen ñ: Die Anteilklassen der aktuellen Fonds, die zum Datum dieses Prospekts vom Manager in 
dessen Ermessen aufgelegt werden können. Die Anteilklassen sind auf den Seiten 20 bis 25 dieses Prospekts 
aufgeführt.  
 
ĂDªnische Kroneñ oder ĂDKKñ: Die gesetzliche Währung des Königreichs Dänemark.  
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ĂHandelstagñ: Im Allgemeinen ist in Bezug auf die aktuellen Fonds jeder Geschäftstag ein Handelstag. Einige 
Geschäftstage sind jedoch keine Handelstage, wenn z.  B. Märkte, an denen die Anlagen e ines Fonds notiert sind 
oder gehandelt werden, oder Märkte von Bedeutung für einen Referenzindex ausgesetzt oder geschlossen sind 
oder es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in eine r Jurisdiktion , in der ein Bevollmächtigter des 
Anlageverwalters seinen Sitz hat, handelt, jeweils vorausgesetzt, dass es in jedem Monat mindestens zwei 
Handelstag e gibt, und stets vorbehaltlich der Ermessensfreiheit des Verwaltungsrats, die Ermittlung des 
Nettoinventarwerts sow ie Verkauf, Umschichtung und/oder die Rücknahme von Anteilen an der Gesellschaft oder 
einem der Fonds gemäß den Bestimmungen des Prospekts und der Satzung vorübergehend auszusetzen. Der 
Anlageverwalter erstellt Handelskalender, in denen die Handelstage für  jeden Fonds vorab aufgeführt sind. Der 
Handelskalender kann gelegentlich vom Anlageverwalter geändert werden, wenn z.  B. der maßgebliche 
Marktbetreiber bzw. die maßgebliche Aufsichtsbehörde oder Börse einen maßgeblichen Markt für den Handel 
und/oder die A bwicklung geschlossen erklärt (wobei eine solche Schließung kurzfristig oder völlig ohne 
Vorankündigung gegenüber dem Anlageverwalter erfolgen kann). Der Handelskalender für jeden Fonds (und jede 
Anteilklasse innerhalb eines Fonds) ist beim Anlageverwalter  erhältlich.  
 
ĂHandelsformularñ: Das Handelsformular in der Form, die der Verwaltungsrat für die Zwecke von Geschäften in 
Anteilen der Gesellschaft und/oder des betreffenden Fonds vorschreiben kann.  
 
ĂVerwahrstelleñ: State Street Custodial Services (Irelan d) Limited oder eine andere Person, die mit vorheriger 
Genehmigung der Zentralbank zur Verwahrstelle für die Gesellschaft ernannt wird.  
 
ĂVerwahrstellenvertrag ñ: Der Vertrag zwischen der Gesellschaft, dem Manager und der Verwahrstelle in seiner ggf. 
gemäß den Anforderungen der Zentralbank geänderten Fassung.  
 
ĂRichtlinie ñ: Richtlinie 2009/65/EG des Europªischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009, geªndert durch 
Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 in der jeweils gültigen 
Fassung.  
 
ĂVerwaltungsrat(smitglieder)ñ: Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder ein von diesen ordnungsgemäß 
bevollmächtigter Ausschuss.  
 
ĂAusschüttende Anteilklasse ñ: Eine Anteilklasse, die in der Liste der Anteilklassen, die im Abschnitt 
ĂAnteilklassenñ im Kapitel ĂDie Gesellschaftñ dieses Prospekts aufgef¿hrt sind, als Ăaussch¿ttendñ oder in der 
Tabelle ĂAktuelle und aufgelegte Anteilklassenñ im Kapitel ĂDie Gesellschaftñ dieses Prospekts als 

ĂAussch.ñ angegeben ist und in Bezug auf die Ausschüttungen von Erträgen erklärt werden.  
 
ĂAbgaben und Gebühren ñ bedeutet in Bezug auf einen Fonds oder eine Anteilklasse alle Stempel-  und anderen 
Abgaben, Steuern, staatliche Gebühren, Makler -  und Bankgebühren, Wechselkursmargen, Zinsen, Verwahrstellen -  
und Unterverwahrergebühren (in Bezug auf Verkäufe und Käufe), Übertragungsgebühren, Registrierungsgebühren 
und anderen Abgaben und Gebühren (einschließlich absicherungsbedingte Kosten und Transaktionskosten), ob in 
Zusammenhang mit dem ursp rünglichen Erwerb oder der Erhöhung des Vermögens des betreffenden Fonds bzw. 
der betreffenden Anteilklasse oder der Schaffung, Ausgabe, dem Verkauf, der Rücknahme, der Umschichtung oder 
dem Rückkauf von Anteilen oder dem Verkauf oder Kauf von Anlagen oder  in Bezug auf Zertifikate oder anderweitig, 
die bezüglich, vor oder in Zusammenhang mit, aus oder bei der Transaktion oder dem Handel, für die bzw. den 
solche Abgaben und Gebühren zu entrichten sind, gegebenenfalls zahlbar wurden oder sind, der Klarheit ha lber 
einschließlich sämtlicher Rückstellungen für Margen bei der Berechnung des Zeichnungs -  und Rücknahmepreises 
(um die Differenz zwischen dem Preis, zu dem Vermögenswerte zur Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet 
wurden, und dem Schätzpreis, zu dem diese Vermögenswerte infolge einer Zeichnung gekauft bzw. infolge einer 
Rücknahme verkauft werden und um alle nicht realisierten Gewinne oder Verluste (und deren Festschreibung, 
Wiederanlage oder Glattstellung) aus Devisentermingeschäften in Verbindung mit  einem Verkauf, einer Rücknahme, 
einem Umtausch oder einem Rückkauf von Anteilen einer währungsabgesicherten Anteilklasse, zu berücksichtigen), 
jedoch ausschließlich aller Provisionen, die an Verkaufs -  oder Kaufbeauftragte für die Anteile zu zahlen sind, s owie 
aller Provisionen, Steuern, Gebühren oder Kosten, die bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes je Anteil der 
Anteile des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse berücksichtigt wurden.  
 
ĂDVPñ: Abwicklung auf der Basis ĂLieferung gegen Zahlungñ (Delivery Versus Payment). 
 
ĂElektronische Order-Eingabeñ:  Funktion auf der Website, die zugelassene Teilnehmer zum Einreichen von 
Handelsanträgen bezüglich der Anteile in einem Fonds und zum Erhalt von Informationen in Bezug auf das 
Handelsverfahren nutzen können.  
 
ĂBetreiber der elektronischen Order-Eingabeñ: Der jeweilige Betreiber der elektronischen Order -Eingabe.  
 
ĂEWUñ oder ĂEurozoneñ: Die Mitgliedstaaten, die den Euro als ihre gesetzliche Währung einführen oder eingeführt 
haben (zum Datum dieses Prospekts Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, die Slowakei, Slowenien, 
Spanien und Zypern).  
 
ĂAktienfondsñ: Fonds der Gesellschaft, die die Entwicklung eines Referenzindex nachbilden, dessen Bestandteile 
Aktien sind. Hierbei handelt es sich zum Datum des Prospekts um folgende Fonds: iShares Asia Property Yield 
UCITS ETF, iShares BRIC 50 UCITS ETF, iSh ares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core MSCI 
Europe UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF,  iShar es Dow Jones  Global Sustainability 
Screened UCITS ETF, iShares EM Infrastructure UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 ex -Financials UCITS ETF, 
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist), iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Infrastructure 
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UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares G lobal Water UCITS ETF, iShares Listed Private 
Equity UCITS ETF, iShares MSCI AC Far East ex -Japan Small Cap  UCITS ETF,  iShares MSCI EM Latin America UCITS 
ETF, iShares MSCI EM Islamic  UCITS ETF , iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI 
Europe Quality Dividend UCITS ETF,  iShares MSCI Europe SRI  UCITS ETF , iShares MSCI Turkey UCITS ETF, iShares 
MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF,  iShares MSCI USA Islamic  UCITS ETF, iShares MSCI World Islamic UCITS 
ETF, iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF,  iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF, iShares UK Property 
UCITS ETF und iShares US Property Yield UCITS ETF.  
 
ĂERISA-Einrichtungñ: (i) Jede Pensionseinrichtung gemäß Title I des Employee Retirement Income Security Act der 
Vereinig ten Staaten von 1974 in seiner jeweils g¿ltigen Fassung (ĂERISAñ) oder (ii) alle privaten Rentenkonten 
oder -einrichtungen gemäß Section 4975 des Internal Revenue Code der Vereinigten Staaten von 1986 in seiner 
jeweils gültigen Fassung.  
 
ĂESMAñ: Die Europä ische Wertpapier -  und Marktaufsichtsbehörde.  
 
ĂEuroñ, ĂEURñ oder Ăúñ: Die einheitliche europäische Währungseinheit, die in der Verordnung des Rates (EG) Nr. 
974/98 vom 3. Mai 1998 zur Einführung des Euro genannt ist, sowie nach Ermessen des Managers die Wä hrungen 
von Ländern, die zu irgendeinem Zeitpunkt Teil der Eurozone waren.  
 
ĂEuroclearñ: Die Euroclear Bank S.A./N.V. und all ihre Geschäftsnachfolger.  
 
ĂEuronext ñ: Die Euronext N.V. 
 
ĂEuropªischer Wirtschaftsraumñ oder ĂEWRñ: Der Europäische Wirtschaftsra um, dessen teilnehmende 
Mitgliedstaaten , die Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein und Norwegen sind.  
 
ĂFatwañ: Eine wissenschaftliche Stellungnahme oder ein Urteil des Scharia -Gremiums; darin enthalten ist ein 
Scharia -Beschluss bezüglich einer tatsächlichen oder potenziellen, einschließlich, sofern vereinbart, hypothetischen 
Handlung oder Tatsache.  
 
ĂDFIñ: Derivative Finanzinstrumente.  
 
ĂFitchñ: Fitch Ratings, ein Unternehmen der Fitch -Gruppe.  
 

ĂRentenfondsñ: Fonds der Gesellschaft, die die Entwicklung eines Referenzindex nachbilden, dessen Bestandteile 
Rentenwerte sind. Hierbei handelt es sich zum Datum des Prospekts um folgende Fonds: iShares $ Corp Bond  
0-3yr ESG  UCITS ETF, Shares $ Corp Bond ESG UCITS ETF,  iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF, iShares 
$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares $ High Yield  Corp Bond UCITS ETF, iShares $ TIPS 0 -5 UCITS ETF, 
iShares $ TIPS UCITS ETF, iShares $ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF, iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF , 
iShares ú Corp Bond ESG UCITS  ETF, iShares ú Floating Rate  Bond ESG UCITS ETF,  iShares ú Govt Bond 15 -30yr 
UCITS ETF, iShares ú Govt Bond 3 -5yr UCI TS ETF, iShares ú Govt Bond 7 -10yr UCITS ETF, iShares ú Green Bond 
UCITS ETF, iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF, iShares Core 
UK Gilts UCITS ETF, iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF , iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF  
und iShares US Aggregate  Bond UCITS ETF.  
 
ĂFOPñ: Abwicklung frei von Zahlung (Free of Payment) . 
 
ĂFTSEñ:  FTSE Russell, ein Geschäftsbereich der London Stock Exchange Group plc.  
 
ĂFondsñ: Ein Fonds von Vermögenswerten, der (mi t vorheriger Genehmigung der Zentralbank) mit einer oder 
mehreren Anteilklassen errichtet und gemäß den für diesen Fonds geltenden Anlagezielen angelegt wird und der 
Bestandteil der Gesellschaft ist. Der Verweis auf einen ĂFondsñ umfasst alle diesem Fonds zuzurechnenden 
Anteilklassen, wenn keine bestimmte Anteilklasse angegeben ist.  
 
ĂGDNñ: Global Depository Note.  
 
ĂDSGVOñ, Verordnung (EU) 2016/679  (Datenschutz -Grundverordnung) des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27.  April 2016 in der jeweils gültigen Fassung.   
 
ĂGDRñ: Global Depository Receipt (Globaler Hinterlegungsschein).   
 
ĂGlobale Immobilienñ: Für die Zwecke des FTSE EPRA/ Nareit  Deve loped Dividend + Index handelt es sich bei 
globalen Immobilien um Immobilien aus Industrieländern weltweit.  
 
ĂGlobalurkunde ñ: Die Urkunde, mit der der Anspruch auf Anteile eines Fonds bescheinigt wird (wie im Abschnitt 
ĂAllgemeine Informationen zum Handel mit Anteilen der Gesellschaftñ dieses Prospekts nªher beschrieben). 
 
ĂHongkong-Dollarñ oder ĂHKDñ: Die gesetzliche Währung der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik 
China.  
 
ĂHKEXñ: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited.  
 
ĂHKSCCñ: Hong Kong Securities Clearing Company Limited.  
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ĂBeschrªnkte juristische Person indischer Herkunftò: (i)  Ein  Ăin Indien ansªssiger Staatsangehºriger ) ñ Ă Resident 
Indian citizen ñ (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Foreign Exchange Management (Transfer or Issue er  of 
Security by a Person Resident Outside of India) Regulations (in der jeweils gültigen Fassung), (ii) eine Person, die ein 

 Ănicht in Indien ansªssiger Staatsangehºriger )  ñ Ă Non -Resident Indian ñ (oder ein Ăindischer Auslandsbürger  ñ
)ĂOverseas citizen of India ñ (gemäß der Definition dieser Begriffe in den Foreign Exchange Management (Transfer or 

Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations (in der jeweils gültigen Fassung) ist , (iii)  eine in 
Indien gegründete oder ein getragene juristische Person und/oder (iv)  eine Person, die beabsichtigt, Anteile des 
Fonds zu erwerben, um die Richtlinien des SEBI und/oder andere hierzu veröffentlichte subsidiäre Richtlinien oder 
Rundschreiben zu umgehen oder anderweitig zu vermeiden.  
 
ĂInsolvenzereignisñ: Tritt in Bezug auf eine Person ein, wenn (i) eine Anordnung erfolgt ist oder ein rechtskräftiger 
Beschluss zur Auflösung oder den Konkurs der Person ergangen ist; (ii) ein Konkursverwalter oder ähnlicher 
Bevollmächtigter in Bezug auf die Person oder auf Vermögenswerte der Person bestellt wurde oder die Person einer 
Zwangsverwaltung unterworfen wird; (iii) die Person mit einem oder mehreren ihrer Gläubiger eine Regelung trifft 
oder als unfähig zur Zahlung ihrer Schulden gilt; (iv) die P erson ihr gesamtes oder einen wesentlichen Teil ihres 
Geschäfts aufgibt oder aufzugeben droht; (v) ein Ereignis in Bezug auf die Person in irgendeine r Jurisdiktion eintritt, 
das eine ähnliche Wirkung hat wie eines der unter (i) bis (iv) oben genannten Ereignisse; oder (vi) die Gesellschaft 
in gutem Glauben davon überzeugt ist, dass einer der vorgenannten Fälle eintreten kann.  
 
ĂInternationale Zentralverwahrerñ: Die anerkannten Clearingsysteme, bei denen es sich um nationale 
Abwicklungssysteme für einzelne nationale Märkte handelt. Da die Fonds Anteile über das Abwicklungssystem des 
internationalen Zentralverwahrers ausgeben, sind Zentralverwahrer Teilnehmer eines internationalen 
Zentralverwahrers.  
 
ĂAnlageñ: Jede in der Gründungsurkunde genehmi gte Anlage, die nach den Vorschriften und der Satzung zulässig 
ist.  
  
ĂAnlageverwalterñ: BlackRock Advisors (UK) Limited und/oder eine andere, entsprechend den Bestimmungen der 
Zentralbank ernannte Person zur Erbringung von Anlageverwaltungs -  und Sponsordi enstleistungen für die Fonds.  
 
ĂAnlageverwaltungsvertragñ: Der Vertrag zwischen dem Manager und dem Anlageverwalter in Bezug auf die 
Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen für die Fonds in seiner ggf. gemäß den Anforderungen der 
Zentralbank geänd erten Fassung.  
 

ĂJ.P. Morganñ: Ein Geschäftsbereich von JPMorgan Chase & Co.  
 
ĂJapanischer Yenñ oder ĂJPYñ: Die gesetzliche Währung von Japan.  
 
ĂWesentliche Anlegerinformationenñ: Die wesentlichen Informationen für den Anleger, die gemäß den Vorschriften 
in ihrer jeweils gemäß den OGAW -Vorschriften der Zentralbank gültigen Fassung für jeden Fonds herausgegeben 
werden.  
 
ĂKSAñ: Das Kºnigreich Saudi-Arabien.  
 
ĂKSA-Unterverwahrerñ: HSBC Saudi Arabia Limited oder eine andere Person, die zum Unterverwahrer für d as 
Fondsvermögen im KSA bestellt wurde.  
 
ĂAufgelegte Anteilklasse ñ: Eine bestehende Anteilklasse, die zum Datum dieses Prospekts f¿r Anlagen verf¿gbar 
ist. Diese Anteilklassen sind auf den Seiten 20 bis 25 dieses Prospekts aufgeführt.  
 
ĂLSEñ: Die Londoner Börse (London Stock Exchange), ein Geschäftsbereich der London Stock Exchange Group plc . 
 
ĂManagerñ: BlackRock Asset Management Ireland Limited, eine in Irland gegründete Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung.  
 
ĂManagementvertragñ: Der Vertr ag zwischen der Gesellschaft und dem Manager in seiner ggf. gemäß den 
Anforderungen der Zentralbank geänderten Fassung.  
 
ĂMarkit iBoxxñ:  Ein Geschäftsbereich der Markit Ltd.  
 
ĂMitgliedstaatñ: Ein Mitgliedstaat der Europäischen Union am Datum dieses Prospek ts.  
 
ĂGr¿ndungsurkundeñ: Die Gründungsurkunde der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 
ĂMexikanischer Pesoñ oder ĂMXPñ: Die gesetzliche Währung von Mexiko.  
 
ĂMiFID IIñ: Die Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente) in der jeweils gültigen Fassung.  
 
ĂMoodyôsñ:  Moody's Investors Service, ein Unternehmen der Moody's Corporation.  
 
ĂMSCIñ: MSCI Inc.  
 
ĂNettoinventarwertñ: Der Nettoinventarwert eines Fonds bzw. einer Anteilklasse, der gemäß der Satzung er mittelt 
wird.  
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ĂNicht wesentliche Mªrkteñ: Jeder Markt, der kein wesentlicher Markt ist.  
 
ĂNeuseelªndischer Dollarñ oder ĂNZDñ: Die gesetzliche Währung von Neuseeland.  
 
ĂOECDñ: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.  
 
ĂOTCñ: Over - the -Counter (außerbörslich).  
 
ĂÜbereinkommen von Paris ñ: Das am 12. Dezember 2015 gemªÇ der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen verabschiedete und am 5. Oktober 2016 von der Europäischen Union gebilligte Übereinkommen mit dem 
Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau 
einzudämmen und die Bemühungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs au f 1,5 °C über dem vorindustriellen 
Niveau fortzusetzen.  
 
ĂTeilnehmerñ: Inhaber eines Kontos bei einem internationalen Zentralverwahrer, wozu zugelassene Teilnehmer 
und deren Nominees oder Vertreter gehören können, die ihre Beteiligung in Anteilen der Fonds  halten, die über 
den entsprechenden internationalen Zentralverwahrer abgewickelt und/oder abgerechnet werden . 
 
ĂZahlstelleñ: Die juristische Person, die zur Zahlstelle für die Fonds ernannt wurde.  
 
ĂPBOCñ:  People's Bank of China.  
 
ĂVerzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandesñ: Das Verzeichnis, in dem die Anlagen und die 
Barkomponente aufgeführt sind, die im Fall von Zeichnungen an den Fonds und im Fall von Rücknahmen von der 
Gesellschaft zur Begleichung des Preises der Fondsanteile übertrag en werden können. Jede Anteilklasse eines 
Fonds verfügt über ein Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandes, das sich vom Verzeichnis der 
Zusammensetzung des Anlagenbestandes anderer Anteilklassen desselben Fonds unterscheiden kann (jedoch nicht 
unterscheiden muss).  
 
ĂVRCñ: Die Volksrepublik China.  
 
ĂPrimªrmarktñ: Der außerbörsliche Markt, auf dem Anteile eines Fonds ausgegeben und direkt bei der Gesellschaft 
zurückgegeben werden.  

 
ĂProspektñ: Dieses Dokument in seiner ggf. gemäß den OGAW -Vorschri ften der Zentralbank aktualisierten Fassung 
zusammen mit seinen Ergänzungen oder Nachträgen, wo es der Kontext erfordert oder impliziert.  
 
ĂQualifizierter ausländischer Anleger ñ oder ĂQFIñ: GemªÇ den QFI-Vorschriften die maßgeblichen Fonds, die direkt 
in b örsennotierte Aktien an der Saudi Stock Exchange investiert und sich gemeinsam mit dem jeweiligen 
Anlageverwalter bei der CMA als QFI registriert haben.  
  
ĂQFI-Vorschriften ñ: Die Vorschriften f¿r Anlagen in bºrsennotierten Aktien durch ĂQualified Foreign Financial 
Institutionsñ (qualifizierte auslªndische Finanzinstitute), die vom Vorstand der Capital Market Authority des 
Königreichs Saudi -Arabien gemäß Resolution Nummer (1 -42 -2015) am 15.07.1436 (Hijri -Kalender) bzw. am 
04.05.2015 (Gregorianischer Kalender ) herausgegeben wurden, basierend auf dem Kapitalmarktgesetz laut 
königlichem Dekret Nr. M/30 vom 02.06.1424 (Hijri -Kalender) in der vom Vorstand der Capital Market Authority 
des Königreichs Saudi -Arabien gemäß Resolution Nummer (1 -3-2018) am 22.04.1439 (H ijri -Kalender) bzw. am 
09.01.2018 (Gregorianischer Kalender) geänderten Fassung.  
 
ĂQualifizierter Inhaberñ: Jede Person, Gesellschaft oder jedes Rechtssubjekt mit Ausnahme (i) einer US -Person im 
Sinne von Rule 902 (k) des Gesetzes von 1933; (ii) einer ERIS A-Einrichtung; (iii) jeder anderen Person, 
Gesellschaft oder jedes anderen Rechtssubjekts, bei denen ein Verkauf oder eine Übertragung von Anteilen oder 
der Besitz von Anteilen (unabhängig davon, ob die betreffende Person davon direkt oder indirekt betroff en ist und 
ob sie die Anteile allein oder zusammen mit einer anderen Person, mit verbundenen oder nicht verbundenen 
Personen oder unter anderen Umständen, die dem Verwaltungsrat relevant erscheinen, übernimmt) dazu führen 
würde, dass (a) die Gesellschaft v erpflichtet wªre, sich als ĂInvestmentgesellschaftñ nach dem Gesetz von 1940 
registrieren zu lassen, (b) die Anteile der Gesellschaft nach dem Gesetz von 1933 registriert werden müssten, (c) 
die Gesellschaft ein Ăbeherrschtes auslªndisches Unternehmenñ im Sinne des US -Einkommensteuergesetzes (US 
Internal Revenue Code) von 1986 würde, (d) die Gesellschaft verpflichte wäre, regelmäßig Berichte gemäß Section 
13 des US Exchange Act von 1934 vorzulegen, (e) das Vermögen der Gesellschaft als Vermögen zur Deckung von 
Pensionsverpflichtungen (so genannte ĂPlan Assetsò) eines Kapitalgebers eines Versorgungsplanes betrachtet 
würde, (f) die Gesellschaft in anderer Weise nicht die Bestimmungen des Gesetzes von 1940, des Gesetzes von 
1933, des US -Betriebsrentengesetzes ( US Employee Retirement Income Security Act) von 1974, des US -
Einkommensteuergesetzes von 1986 oder des US Exchange Act von 1934 erfüllen würde; (iv) einer Verwahrstelle, 
eines Nominees oder eines Treuhänders oder des Nachlasses einer in (i) bis (iii) vorst ehend genannten Person, 
Gesellschaft oder eines sonstigen Rechtssubjekts  oder (v) in Bezug auf einen Fonds mit Indien -Engagement eine 
beschränkte juristische Person indischer Herkunft oder jede Person, jede Gesellschaft oder jedes Rechtssubjekt, 
die bzw. das Anteile namens einer beschränkten juristischen Person indischer Herkunft erwirbt oder hält . 
 
ĂAnerkanntes Clearingsystemñ: Ein Ăanerkanntes Clearingsystemñ, das von der irischen Steuerbehºrde als solches 
anerkannt wird (z.  B. CREST oder Euroclear).  
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ĂGeregelte Mªrkteñ: Die in Anhang  I sowie im ggf. vorhandenen betreffenden Nachtrag aufgeführten 
Wertpapierbörsen und/oder geregelten Märkte.  
 
ĂVorschriftenñ: Die durch die European Communities (Undertakings for Collective In vestment in Transferable 
Securities) (Amendment) Regulations 2016 geänderten European Union (Undertakings for Collective Investment 
in Transferable Securities) Regulations 2011  in ihrer jeweils geänderten oder ersetzten Fassung.  
ĂRegulatory Information Serviceñ: Die in Anhang  12 der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der UKLA 
aufgeführten Informationsdienste.  
 
ĂREITsñ: Real Estate Investment Trusts. 
 
ĂVerg¿tungspolitikñ: Die im Abschnitt ĂDer Managerñ beschriebene Politik einschließlich unter anderem einer 
Beschreibung, wie Vergütungen und Zuwendungen berechnet werden, und der Festlegung der für die Zuteilung 
von Vergütungen und Zuwendungen zuständigen Personen.   
 
ĂRQFIIñ: Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (qualifizierter ausländischer institutioneller Renminbi -
Anleger).  
 
ĂSaudi-Riyalñ, ĂSARñ oder ĂRiyalñ: Die gesetzliche Währung des KSA.  
 
ĂSaudi Stock Exchangeñ oder ĂTadawulñ: Die Wertpapierbörse des KSA . 
 
ĂSEBIñ: Der Securities and Exchange Board of India  
 
ĂSEBI Verordnungenñ: Die Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations 2014 
in ihrer jeweils geänderten oder ersetzten Fassung.  
 
ĂSECñ: Die US Securities and Exchange Commissio n (US -Wertpapier -  und Börsenaufsichtsbehörde).  
 
ĂSekundªrmarktñ: Ein Markt, an dem Anteile der Fonds zwischen Anlegern und nicht mit der Gesellschaft selbst 
gehandelt werden. Dieser Handel kann entweder an einer anerkannten Börse oder außerbörslich stattfi nden.  
 
ĂSEHKñ: Die Hongkonger Börse.  
 

ĂOffenlegungsverordnung ñ:  Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.  
 
ĂAnteilñ: Ein nennwertloser gewinnberechtigter Anteil eines Fonds oder einer Anteilklasse, der eine Beteiligung am 
Kapital der Gesellschaft darstellt und Rechte bezüglich des entsprechenden Fonds oder der Anteilklasse gewährt.  
Er wird gemäß der Satzung und mit den in der Satzung vorgesehenen Rechten ausgegeben.  
 
ĂAnteilklasseñ:  Jede Anteilklasse, die einem bestimmten Fonds zugerechnet werden kann und die 
Beteiligungsrechte an den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten dieses Fo nds vermittelt, wie unter 
ĂAnteilklassenñ im Kapitel ĂDie Gesellschaftñ dieses Prospekts beschrieben.  
 
ĂAnteilinhaberñ: Der eingetragene Inhaber eines Anteils an einem Fonds der Gesellschaft.  
 
ĂSchariañ: Die Regeln, Grundsätze und Parameter islamischen Rec hts gemäß der Auslegung des Scharia -Gremiums.  
 
ĂScharia-Fondsñ: Sammelbegriff für den iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, den iShares MSCI USA Islamic UCITS 
ETF und den iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.  
 
ĂScharia-Gremiumñ: Das vom Anlageverwalter einbe rufene Gremium islamischer Gelehrter sowie jedwede Person, 
die jeweils zu diesem Gremium berufen wird; das Scharia -Gremium liefert Ratschläge und Leitlinien bezüglich der 
Einhaltung der Scharia durch die Scharia -Fonds und trifft Entscheidungen (Fatwas) auf  Grundlage der Scharia.   
 
ĂWesentliche Mªrkteñ: In Bezug auf einen Fonds alle Märkte oder Kombinationen von Märkten, an denen der Wert 
der Anlagen eines Fonds oder bei dem das Marktrisiko 30  % seines Nettoinventarwerts übersteigt, der zum letzten 
Jahresabs chlussdatum des jeweiligen Fonds berechnet und in den Abschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen ist, 
sofern der Anlageverwalter nicht beschließt, einen anderen Prozentsatz und/oder einen anderen Termin anzusetzen, 
den er für angemessener hält.  
 
ĂGeschªftstag der wesentlichen Mªrkteñ: In Bezug auf jeden Fonds ein Geschäftstag, an dem die wesentlichen 
Märkte zum Handel und zur Abwicklung geöffnet sind.  
 
ĂSingapur-Dollarñ oder ĂSGDñ: Die gesetzliche Währung der Republik Singapur.  
 
ĂSIXñ: SIX Swiss Exchange.  
 
ĂS&Pñ:  Standard & Poorôs, ein Geschäftsbereich von S&P Global Inc.  
 
ĂSRIñ: Steht als Namensbestandteil eines Fonds oder Referenz index für nachhaltige Anlagen  (socially responsible 
investments ) . 
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ĂPfund Sterlingñ, ĂGBPñ oder ĂÃñ:  Die gesetzliche Währung des Vereinigten Königreichs.  
 
ĂStock Connectñ: Shanghai -Hong Kong Stock Connect  und/oder Shenzhen -Hong Kong Stock Connect . 
 
ĂStock-Connect -Fondsñ: Fonds, die an der SSE oder SZSE  über Stock Connect  in China -A-Aktien anlegen.  
 
ĂSTOXXò: STOXX Ltd, ein Geschäftsbereich der Deutsche Börse AG. 
 
ĂStrukturierte Finanztitelñ bedeutet zulässige Schuld -  oder Eigenkapitaltitel oder sonstige Finanzinstrumente 
einschließlich forderungsbesicherter Wertpapiere und  Credit -Linked -Wertpapieren, die von einem Mitglied der 
BlackRock -Gruppe ausgegeben werden können.  
 
ĂSSEñ: Die Shanghai Stock Exchange.  
 
ĂZeichneranteileñ: Anteile am Kapital der Gesellschaft im Wert von je 1,00  £, die in der Satzung als 
ĂZeichneranteileñ bezeichnet sind und von oder im Namen des Managers für die Zwecke der Gründung der 
Gesellschaft gezeichnet werden.  
 
ĂNachtragñ: Jedes von der Gesellschaft herausgegebene Dokument, das ausdrücklich als Nachtrag zu diesem 
Prospekt bezeichnet wird.  
 
ĂSchwedische Kroneñ oder ĂSEKñ: Die gesetzliche Währung des Königreichs Schweden.  
 

ĂSchweizer Frankenñ oder ĂCHFñ: Die gesetzliche Währung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.  
 
ĂSZSEñ: Die Shenzhen Stock Exchange.  
 
ĂTaxonomie-Verordnungñ: Verordnung (EU)  2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.  Juni 
2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der 
Verordnung (EU)  2019/2088.   
 
ĂOGAWñ: Ein gemäß der Richtlinie in deren jeweils gültiger Fassung errichteter Organismus für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren.  
 
ĂUKLAñ: Die United Kingdom Listing Authority, Teil der britischen Financial Conduct Authority.  
 
ĂUmbrella-Bar -Sammelkontoñ: Ein von der Gesellschaft auf der Umbrella -Ebene im Namen der Gesellschaft 
eingerichtetes Sammelkonto.  
 
ĂNicht abgesicherte Anteilklasse ñ: Eine Anteilklasse, die keine wªhrungsabgesicherte Anteilklasse ist. 
 
ĂVereinigtes Kºnigreichñ: Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland.  
 
ĂVereinigte Staatenñ und ĂUSAñ: Die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien, Besitzungen, jeder Staat 
der Vereinigten Staaten und der District of Columbia.  
 
ĂUS-Dollarñ, ĂUSDñ, ĂUS$ñ oder Ă$ñ: Die gesetzliche Währung der Vereinigten Staaten von Amerika.  
 
ĂUS-Personñ: Eine Person oder Körperschaft, die von der US -Börsenaufsichtsbehörde SEC jeweils gemäß Rule  902(k) 
des Gesetzes von 1933 oder vom Verwaltungsrat als ĂUS-Personñ angesehen wird. Der Verwaltungsrat kann die 
Definition des B egriffs ĂUS-Personñ ohne Benachrichtigung der Anteilinhaber ªndern, um dem Sinn der jeweils 
geltenden US -Gesetze und Vorschriften am besten gerecht zu werden. Weitere Informationen zur Bedeutung des 
Begriffs ĂUS-Personñ sind in Anhang V enthalten.  
 
ĂBewertungswªhrungñ: In Bezug auf eine Anteilklasse die Währung, in der die Anteilklasse vom Verwalter bewertet 
wird und auf die ihre Anteile lauten.  
 
ĂBewertungszeitpunktñ: Derjenige Zeitpunkt und Tag, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit (mit Zustimmung 
des  Verwalters) für die Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten eines Fonds und der Anteilklassen 
innerhalb des Fonds festlegen kann. Siehe Handelsterminplan für den Primärmarkt auf den Seiten 12 1 bis 12 3, der 
weitere Einzelheiten in Bezug auf den f ür die aktuellen Fonds geltenden Bewertungszeitpunkt enthält.  
 
ĂXetrañ:  Deutsche Börse Xetra in Frankfurt, Deutschland.  
 
ĂGesetz von 1933ñ: Der Securities Act (das Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten) von 1933 in seiner jeweils 
gültigen Fassung.  
 
ĂGesetz von 1940ñ: Der Investment Company Act (der Vereinigten Staaten) von 1940 in seiner jeweils gültigen 
Fassung.  
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DIE GESELLSCHAFT 

Allgemeines  
 
Die Gesellschaft ist eine offene Umbrella - Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung 
zwischen den Teilfonds und wurde gemäß dem Gesetz in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach irischem Recht 
gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) gemäß den Vorschriften zugelassen und wird durch diese Vorschriften geregelt. Die Gesellschaft ist ein 
börsengehandelter Fonds. Sie wurde am 16.  Dezember 1999 unter de r Registernummer 317171 gegründet. Die 
Zulassung der Gesellschaft durch die Zentralbank bedeutet nicht, dass die Zentralbank die Gesellschaft 
unterstützt oder für sie bürgt, und die Zentralbank ist nicht für den Inhalt dieses Prospekts 
verantwortlich. Die Zulassung der Gesellschaft durch die Zentralbank bedeutet nicht, dass die 
Zentralbank eine Gewährleistung für die Wertentwicklung der Gesellschaft übernimmt. Die Zentralbank 
haftet nicht für die Wertentwicklung oder eine Nichtleistung der Gesellschaft.  
 
Wie in Ziffer  3 der Gründungsurkunde erläutert, besteht das alleinige Ziel der Gesellschaft in der gemeinsamen 
Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen 
aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital , basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung.  
 
Die Gesellschaft ist ein OGAW, weshalb die einzelnen Fonds den in den Vorschriften und in den OGAW -Vorschriften 
der Zentralbank geregelten Anlage -  und Kreditaufnahmebeschränkungen unterliegen. Diese sind in  Anhang III 
detailliert dargelegt.  
 
Fonds  
 
Dieser Prospekt bezieht sich auf die folgenden Fonds:  
 

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF  
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF  
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF  
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF  
iShares $ High Yield  Corp Bond UCITS ETF  
iShares $ TIPS 0 -5 UCITS ETF  

iShares $ TIPS UCITS ETF  
iShares $ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF  
iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF  
iShares ú Corp Bond ESG UCITS  ETF 
iShares ú Floating Rate Bond ESG UCITS ETF  
iSh ares ú Govt Bond 15 -30yr UCITS ETF  
iShares ú Govt Bond 3 -5yr UCITS ETF  
iShares ú Govt Bond 7 -10yr UCITS ETF  
iShares ú Green Bond UCITS ETF 
iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 
iShares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF  
iShares Asia Property Yield UCITS ETF  
iShares BRIC 50 UCITS ETF  
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)  
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF  
iShares Core UK Gilts UCITS ETF  
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF  
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened 
UCITS ETF  
iShares EM Infrastructure UCITS ETF  
 

iShares EURO STOXX 50 ex -Financials UCITS ETF  
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)  
iShares Global Clean Energy  UCITS ETF  
iShares Global Infrastructure  UCITS ETF  
iShares Global Timber & Forestry  UCITS ETF  
iShares Global Water  UCITS ETF  

iShares J.P. Morgan $ EM Bond  UCITS ETF  
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF  
iShares JPXïNikkei 400  EUR Hedged UCITS ETF (Acc) *  
iShares Listed Private Equity UCITS ETF  
iShares MSCI AC Far East ex -Japan Small Cap  UCITS 
ETF  
iShares MSCI EM Islamic  UCITS ETF  
iShares MSCI EM Latin America  UCITS ETF   
iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF   
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF   
iShares MSCI Europe SRI  UCITS ETF   
iShares MSCI Turkey  UCITS ETF  
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF  
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF  
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF  
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF  
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  
iShares UK Property UCITS ETF 
iShares US Aggregate  Bond UCITS ETF  
iShares US Property Yield UCITS ETF  
 

*Dieser Fonds wurde am 25. September 2019 für neue Anlagen geschlossen und wird derzeit aufgelöst.  
 
Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Zentralbank weitere Fonds oder Anteilklassen auflegen. In diesem Fall 
gibt die Gesellschaft entweder einen geänderten Prospekt oder einen Nachtrag heraus, in dem diese Fonds oder 
Anteilklassen beschrieben werden.  Details zu Anteilklassen, die für die Zeichnung verfügbar sind, können von  Zeit 
zu Zeit in separaten Nachträgen dargelegt werden. Darüber hinaus enthalten die Jahres -  und Halbjahresberichte 
der Gesellschaft jeweils eine Liste aller Fonds sowie der darin aufgelegten Anteilklassen und der entsprechenden 
Gebühren.  
 
ESG- Integration  
 
Die Anlage unter Berücksichtigung von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(Environmental, Social, Governance  -  ĂESGñ) wird hªufig mit dem Begriff Ănachhaltiges Anlegenñ verkn¿pft oder 
gleichgesetzt. BlackRock be trachtet nachhaltiges Anlegen als Oberbegriff und ESG als Daten -  und 
Informationsquelle, um unsere Lºsungen zu identifizieren und zu gestalten. BlackRock definiert ĂESG-
Integrationñ als die Praxis, wesentliche ESG- Informationen und Nachhaltigkeitsrisiken i n die Anlageentscheidungen 
einzubeziehen, um die risikobereinigten Renditen zu erhöhen. BlackRock erkennt die Bedeutung wesentlicher ESG -
Informationen für alle Anlageklassen und Portfoliomanagementstile an. Der Anlageverwalter kann in seinen 
Anlageprozesse n bei allen Fonds Nachhaltigkeitsüberlegungen berücksichtigen. ESG -Informationen und 
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Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen der Refer enzindexauswahl, der Portfolioüberprüfung und bei 
Investment -Stewardship -Prozessen als eigene Aspekte einbezogen.  
 
Das Ziel der Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die der Rendite des jeweiligen Referenzindex 
entspricht. Ein Referenzindex kann ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen oder so konzipiert sein, dass er bestimmte 
Emittenten auf der Basis von  ESG-Kriterien meidet oder Engagements bei Emittenten mit besseren ESG -
Bewertungen oder einem ESG -Thema eingeht oder eine positive ökologische oder soziale Wirkung erzielt. 
BlackRock berücksichtigt die Eignungsmerkmale und Risikobeurteilungen des Indexanbi eters und kann seinen 
Anlageansatz gemäß dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds angemessen anpassen. Es ist auch möglich, 
dass ein Referenzindex keine ausdrücklichen Nachhaltigkeitsziele oder Nachhaltigkeitsanforderungen aufweist. Die 
ESG-Integrati on umfasst bei allen Fonds:  

¶ Austausch mit Indexanbietern in Bezug auf den Referenzindex  

¶ branchenweite Konsultation zu ESG -Gesichtspunkten  

¶ Interessenvertretung in Bezug auf  Transparenz und Berichterstattung, einschließlich Kriterien für die 

Methodik und Ber ichterstattung über nachhaltigkeitsbezogene Informationen  

¶ Investment -Stewardship -Aktivitäten, die für alle Aktienfonds durchgeführt werden, um solide Corporate -
Governance - und Geschäftspraktiken in Bezug auf die wesentlichen ESG -Faktoren, die voraussichtli ch 
Auswirkungen auf die langfristige finanzielle Performance haben werden, zu fördern.  

Wenn ein Referenzindex ausdrücklich ein Nachhaltigkeitsziel umfasst, führt die Risk and Quantitative Analysis 
Group (RQA) regelmäßige Überprüfungen mit Portfoliomanager n durch, um sicherzustellen, dass sowohl die 
Nachbildung der Wertentwicklung des Referenzindex als auch die Einhaltung der in die Methodik des Referenzindex 

eingebetteten Nachhaltigkeitsziele auf angemessene Weise verfolgt werden.  

BlackRock veröffentlicht ESG- und nachhaltigkeitsbezogene Daten auf Portfolioebene. Diese sind auf den 
Produktseiten der BlackRock -Website öffentlich verfügbar, sofern dies gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften 
zulässig ist, damit aktuelle und potenzielle Anleger und Anlageber ater nachhaltigkeitsbezogene Informationen für 
einen Fonds einsehen können.  
 
Sofern  nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel und in der Anlagepolitik eines Fonds 
enthalten, wird das Anlageziel eines Fonds durch die ESG -Integration  nicht geändert und das Anlageuniversum des 
Anlageverwalters nicht eingeschränkt, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein Fonds eine ESG -orientierte oder 
auswirkungsorientierte Anlagestrategie verfolgt oder Ausschluss -Screenings durchführt. Auswirkungs orientierte 
Anlagen sind Anlagen, die in der Absicht getätigt werden, neben einer finanziellen Rendite eine positive, messbare 
soziale und/oder ökologische Wirkung zu erzielen. Gleichermaßen wird durch die ESG - Integration nicht bestimmt, 
inwieweit ein Fond s von Nachhaltigkeitsrisiken betroffen sein kann. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt 
ĂNachhaltigkeitsrisikenñ im Abschnitt ĂRisikofaktorenñ dieses Prospekts.  
 
Investment Stewardship  
 
BlackRock übernimmt Investment -Stewardship -Engagements und Stimmrec htsvertretungen mit dem Ziel, den 
langfristigen Wert der Vermögenswerte der Aktienfonds zu schützen und zu steigern. Unserer Erfahrung nach 
werden nachhaltige finanzielle Ergebnisse und Wertschöpfung durch solide Unternehmensführungspraktiken 
gesteigert. D azu gehören die Überwachung des Risikomanagements, die Rechenschaftspflicht der 
Unternehmensleitung und die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften. Wir konzentrieren uns auf die 
Zusammensetzung, Effektivität und Rechenschaftspflicht der Unternehmensleitu ng als oberste Priorität. Unserer 
Erfahrung nach sind hohe Unternehmensführungsstandards die Grundlage für Führung und Aufsicht durch die 
Unternehmensleitung. Wir sind bestrebt, besser zu verstehen, wie Leitungsgremien ihre Effektivität und Leistung 
bewert en, ebenso wie ihre Positionen hinsichtlich der Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen ihrer Mitglieder, 
Fluktuation und Nachfolgeplanung, Krisenmanagement und Diversität.  
 
BlackRock verfolgt bei seinen Investment -Stewardship -Aktivitäten eine langfristig e Perspektive, die von zwei 
Hauptmerkmalen unseres Geschäfts geprägt ist: Die Mehrheit unserer Anleger spart für langfristige Ziele, weshalb 
wir davon ausgehen, dass sie langfristig orientierte Anleger sind; und BlackRock bietet Strategien mit 
unterschiedl ichem Anlagehorizont an, was bedeutet, dass BlackRock langfristige Beziehungen mit seinen 
Beteiligungsgesellschaften unterhält.  
 
Weitere Einzelheiten zum Ansatz von BlackRock bezüglich nachhaltigen Anlegens und Investment Stewardship 
finden Sie auf der Web site  unter www.blackrock.com/corporate/sustainability  sowie unter 
https://www.blackrock.com/corporate/about -us/investment -stewardship#our - responsibility  
 
Profil eines typischen Anlegers  
 
Die Fonds sind sowohl für Privat anleger  als auch für professionelle Anleger geeignet, die Anlageziele verfolgen, die 
im Kontext des Gesamtportfolios des Anlegers denen des jeweiligen Fonds entsprechen.  
 
Es wird erwartet, dass Anleger in der Lage sind, auf der Grundlage der in diesem Prospekt und in den wesentlichen 
Anlegerinformationen des betreffenden Fonds dargelegten Informationen eine Anlageentscheidung zu treffen oder 

alternativ professionellen Rat einzuholen. Anleger sollten auch in der Lage sein, das  Kapital -  und Ertragsrisiko zu 
tragen, und die Anlage in eine m Fonds als eine mittel -  bis langfristige Anlage ansehen, obwohl ein Fonds auch für 
ein kürzerfristiges Engagement in seinem Referenzindex geeignet sein kann , sofern ein Anleger ein solches 
Engagement anstrebt . 

http://www.blackrock.com/corporate/sustainability
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility
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Nachträge  
 
Jeder Nachtrag sollte im Zusammenhang und in Verbindung mit diesem Prospekt gelesen werden.  
 
Anteilklassen  
 
Jeder Fonds der Gesellschaft besteht aus einem eigenen Anlagenportfolio. Die Anteile jedes Fonds können mit  
anderen Rechten und Merkmalen sowie zu anderen Bedingungen als Anteile der anderen Fonds ausgegeben werden. 
Fondsanteile können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden, die sich in ihrer Dividendenpolitik, 
Währungsabsicherung und Bewertungswährung  unterscheiden und daher unterschiedliche Gebühren und Kosten 
haben können.  
 
Die Arten von Anteilklassen, die von der Gesellschaft in ihren Fonds zur Verfügung gestellt werden können, sind 
nachfolgend aufgeführt. Allerdings sind nicht alle Arten von Anteil klassen in allen aktuellen Fonds verfügbar.  
 

Währung(en) der 
Bestandteile des 

Referenzindex  
Ertragsverwendung  

Bewertungs -
währung der 
Anteilklasse  

Abgesichert / Nicht 
abgesichert  

Währung, in der die 
Anteilklasse 

abgesichert ist  

Alle in Basiswährung  Thesaurierend  Basiswährung  Nicht abgesichert  Entfällt  

Alle in Basiswährung  Thesaurierend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Nicht abgesichert  Entfällt  

Alle in Basiswährung  Thesaurierend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

Alle in Basiswährung  Ausschüttend  Basiswährung  Nicht abgesichert  Entfällt  

Alle in Basiswährung  Ausschüttend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Nicht abgesichert  Entfällt  

Alle in Basiswährung  Ausschüttend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

Eine einzige 
Währung, die sich 

von der Basiswährung 
unterscheidet  

Thesaurierend  Basiswährung  Nicht abgesichert  Entfällt  

Eine einzige 
Währung, die sich 

von der B asiswährung 
unterscheidet  

Thesaurierend  Basiswährung  Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

Eine einzige 
Währung, die sich 

von der Basiswährung 
unterscheidet  

Thesaurierend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Nicht abgesichert  Entfällt  

Eine einzige 
Währung, die sich 

von der Basiswährung 
unterscheidet  

Thesaurierend  Unterscheidet sich 
von der Basiswährung 

und von der Währung 
der Bestandteile des 

Referenzindex  

Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

Eine einzige 
Währung, die sich 

von der B asiswährung 
unterscheidet  

Ausschüttend  Basiswährung  Nicht abgesichert  Entfällt  

Eine einzige 
Währung, die sich 

von der Basiswährung 
unterscheidet  

Ausschüttend  Basiswährung  Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

Eine einzige 
Währung, die sich 

von der Basiswährung 
unterscheidet  

Ausschüttend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Nicht abgesichert  Entfällt  

Eine einzige 
Währung, die sich 

von der Basiswährung 
unterscheidet  

Ausschüttend  Unterscheidet sich 
von der Basiswährung 
und von der Währung 
der Besta ndteile des 

Referenzindex  

Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  
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Währung(en) der 
Bestandteile des 

Referenzindex  
Ertragsverwendung  

Bewertungs -
währung der 
Anteilklasse  

Abgesichert / Nicht 
abgesichert  

Währung, in der die 
Anteilklasse 

abgesichert ist  

Mehrere Währungen  Thesaurierend  Basiswährung  Nicht abgesichert  Entfällt  

Mehrere Währungen  Thesaurierend  Basiswährung  Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

Mehrere Währungen  Thesaurierend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Nicht abgesichert  Entfällt  

Mehrere Währungen  Thesaurierend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

Mehrere Währungen  Ausschüttend  Basiswährung  Nicht abgesichert  Entfällt  

Mehrere Währungen  Ausschüttend  Basiswährung  Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

Mehrere Währungen  Ausschüttend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Nicht abgesichert  Entfällt  

Mehrere Währungen  Ausschüttend  Unterscheidet sich 
von Basiswährung  

Abgesichert  Entspricht der 
Bewertungswährung  

 
Einzelheiten zu den Anteilklassen, die zum Datum dieses Prospekts jeweils in den aktuellen Fonds verfügbar sind, 
finden Sie in den nachfolgenden Tabellen im Abschnitt ĂAktuelle und aufgelegte Anteilklassenñ. Weitere 
Anteilklassen, darunter auch Anteilklassen, deren Art nicht oben aufgeführt ist, können künftig von der Gesellschaft 
in deren Ermessen gemäß den Auflagen der Zentralbank zu jedem Fonds hinzugefügt werden. Die Auflegung 
zusätzlicher Anteilklassen wird nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der mit den bestehenden Anteilklassen 
verbundenen Rechte führen. Nähere Angaben zu den zur Zeichnung verfügbaren Anteilklassen sowie zu den jewei ls 
geltenden unterschiedlichen Gebührenstrukturen können in separaten Nachträgen bereitgestellt werden. Darüber 
hinaus enthalten die Jahres -  und Halbjahresberichte der Gesellschaft jeweils eine Liste aller Fonds sowie der darin 
ausgegebenen Anteilklassen.  
 
Wenn Sie Anteile einer Anteilklasse halten und Ihren Anteilsbestand in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben 
Fonds umschichten wollen, beachten Sie bitte, dass eine solche Umschichtung von den Steuerbehörden als eine 
Rückgabe und ein Verkauf behand elt werden kann und für die Zwecke der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 
eine Veräußerung darstellen kann.  
 

Einzelheiten zu den spezifischen Risiken einer Anlage in einen Fonds finden Sie im Abschnitt ĂRisikofaktorenñ dieses 
Prospekts.  
 
Währungsabgesicherte Anteilklassen  
 
Die Gesellschaft kann währungsabgesicherte Anteilklassen ausgeben, die  den Einsatz von Sicherungsgeschäften 
erlauben, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen abzumildern. Einzelheiten zur 
Absicherungsmethodik fin den Sie nachfolgend im Abschnitt ĂWªhrungsabgesicherte Anteilklassenñ. 
 
Der Anlageverwalter kann Derivate nutzen (beispielsweise Devisentermingeschäfte, Futures, Optionen und Swaps 
oder andere gemäß Anhang II dieses Prospekts zulässige Instrumente), um den  Wechselkurs zwischen der 
Währung aller oder einiger der Währungen, auf die die Vermögenswerte eines Fonds lauten (auch Barmittel und 
Erträge), und der Bewertungswährung der Anteilklasse abzusichern.  
 
Weitere Informationen zur Absicherungsmethodik für wäh rungsabgesicherte Anteilklassen finden Sie im Abschnitt 
ĂMethodiken der Wªhrungsabsicherungñ. Die Transaktionen, Kosten sowie Verbindlichkeiten und Vorteile, die mit 
den Instrumenten verbunden sind, die zum Zwecke der Absicherung des Währungsrisikos für be stimmte 
währungsabgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden, werden nur den entsprechenden währungsabgesicherten 
Anteilklassen zugerechnet. Währungsrisiken unterschiedlicher Anteilklassen können nicht miteinander kombiniert 
oder aufgerechnet werden und Wä hrungsrisiken der Vermögenswerte eines Fonds können nicht separaten 
Anteilklassen zugerechnet werden.  
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AKTUELLE UND AUFGELEGTE ANTEILKLASSEN  
 
Die aktuellen Anteilklassen sind mit einem ĂJñ gekennzeichnet und stehen f¿r die Auflegung im Ermessen des Managers zur Verfügung. Die zum Datum dieses Prospekts 
aufgelegten Anteilklassen sind mit einem ĂLñ gekennzeichnet. 
 
Die Tabelle unten enthält keine Informationen in Bezug auf jene Fonds, die nur eine Anteilklasse haben. Fonds, die zum  Datum dieses Prospekts nur über eine Anteilklasse verfügen: 
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) und iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) . Informationen zur Basiswährung dieser Fonds finden Sie im Abschnitt 
ĂFondsbeschreibungenñ, Informationen zur Dividendenpolitik im Abschnitt ĂDividendenpolitikñ. 
 
Aktuelle und aufgelegte nicht abgesicherte Anteilklassen (aktuelle Fonds außer denjenigen, die oben aufgeführt sind und nur e ine Anteilklasse haben)  
 

Name des Fonds  
Basis -

währung 
des Fonds  

Bewertungswährung  

DKK  EUR  GBP  JPY  SEK  USD  

Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J J*  

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J L L 

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J*  J*  

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J L L 

iShares $ TIPS 0 -5 UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares $ TIPS UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J L J 

iShares $ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF  EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares ú Corp Bond ESG UCITS ETF EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares ú Floating Rate Bond ESG UCITS ETF  EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares ú Govt Bond 15-30yr UCITS ETF  EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares ú Govt Bond 3-5yr UCITS ETF  EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares ú Govt Bond 7 -10yr UCITS ETF  EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares ú Green Bond UCITS ETF EUR J J L L J J J J J J J J 

iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR J J J*  J*  J J J J J J J J 

iShares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF  GBP J J J J J L J J J J J J 

iShares Asia Property Yield UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares BRIC 50 UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF  EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares Core UK Gilts UCITS ETF  GBP J J J J J L J J J J J J 
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Name des Fonds  
Basis -

währung 

des Fonds  

Bewertungswährung  

DKK  EUR  GBP  JPY  SEK  USD  

Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J L L 

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J L J 

iShares EM Infrastructure UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares EURO STOXX 50 ex -Financials UCITS ETF  EUR J J L J J J J J J J J J 

iShares Global Clean Energy UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares Global Infrastructure UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares Global Water UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J L L 

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J L L 

iShares Listed Private Equity UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares MSCI AC Far East ex -Japan Small Cap UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF  EUR J J L L J J J J J J J J 

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF  EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  EUR J J L J J J J J J J J J 

iShares MSCI Turkey UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  EUR J J J L J J J J J J J J 

iShares UK Property UCITS ETF  GBP J J J J J L J J J J J J 

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J L J 

iShares US Property Yield UCITS ETF  USD J J J J J J J J J J J L 

 
*Es ist beabsichtigt, dass diese Anteilklasse die erste aufgelegte Anteilklasse sein wird.
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Aktuelle und aufgelegte währungsabgesicherte Anteilklassen (aktuelle Fonds außer denjenigen, die oben aufgeführt sind und nur eine Anteilklasse haben)  
 

Name des Fonds  

Basis -

währung 

des 

Fonds  

  Währung, in der das Engagement abgesichert ist, und Bewertungswährung  

AUD  CAD  CHF  DKK  EUR  GBP  HKD  JPY  MXP  NZD  SEK  SGD  USD  

Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  

iShares $ Corp 
Bond 0-3yr ESG  

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J -   -  

iShares $ Corp 

Bond ESG UCITS 
ETF 

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J -   -  

iShares $ Floating 

Rate Bond UCITS 

ETF 

USD J J J J J J J J J L J L J J J J L J J J J J J J -  -  

iShares $ High 

Yield Corp Bond 

ESG UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J -   -  

iShares $ High 

Yield Corp Bond 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J L J L J J J J L J J J J J J J -  -  

iShares $ TIPS 0 -5 

UCITS ETF  
USD J J J J J J J J J J J L J J J J J J J J J J J J -  -  

iShares $ TIPS 

UCITS ETF  
USD J J J J J J J J L J J L J J J J J J J J J J J J -  -  

iShares $ Treasury 

Bond 7 -10yr UCITS 

ETF 

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J -  -  

iShares ú Corp 

Bond 0 -3yr ESG 

UCITS ETF  

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares ú Corp 

Bond ESG UCITS 

ETF 

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares ú Floating 
Rate Bond ESG 

UCITS ETF  

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares ú Govt 

Bond 15 -30yr 

UCITS ETF  

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares ú Govt 

Bond 3 -5yr UCITS 

ETF 

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares ú Govt 

Bond 7 -10yr UCITS 

ETF 

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 
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Name des Fonds  

Basis -

währung 

des 

Fonds  

  Währung, in der das Engagement abgesichert ist, und Bewertungswährung  

AUD  CAD  CHF  DKK  EUR  GBP  HKD  JPY  MXP  NZD  SEK  SGD  USD  

Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  

iShares ú Green 

Bond UCITS ETF  
EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares ú High 

Yield Corp Bond 

ESG UCITS ETF  

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares £ Index -

Linked Gilts UCITS 

ETF 

GBP J J J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Asia 

Property Yield 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares BRIC 50 

UCITS ETF  
USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Core MSCI 
Europe UCITS ETF  

EUR J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Core UK 

Gilts UCITS ETF  
GBP J J J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Developed 

Markets Property 

Yield UCITS ETF  

USD J J J J J J J J L J J L J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Dow Jones 

Global 

Sustainability 

Screened UCITS 

ETF 

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares EM 

Infrastructure 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares EURO 

STOXX 50 ex -

Financials UCITS 

ETF 

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Global 
Clean Energy 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Global 

Infrastructure 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Global 

Timber & Forestry 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares Global 

Water UCITS ETF  
USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 
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Name des Fonds  

Basis -

währung 

des 

Fonds  

  Währung, in der das Engagement abgesichert ist, und Bewertungswährung  

AUD  CAD  CHF  DKK  EUR  GBP  HKD  JPY  MXP  NZD  SEK  SGD  USD  

Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  

iShares J.P. Morgan 

$ EM Bond UCITS 

ETF 

USD J J J J J J J J J J J L J J J J L J J J J J J J -  -  

iShares J.P. Morgan 

ESG $ EM Bond 
UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J -  -  

iShares Listed 

Private Equity 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI AC 

Far East ex -Japan 

Small Cap UCITS 

ETF 

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI EM 

Islamic UCITS ETF  
USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI EM 

Latin America 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI 
Europe Paris -

Aligned Climate 

UCITS ETF  

EUR J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI 

Europe Quality 
Dividend UCITS ETF  

EUR J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI 

Europe SRI UCITS 

ETF 

EUR J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI 

Turkey UCITS ETF  
USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI USA 

Quality Dividend 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J -  -  

iShares MSCI USA 

Islamic UCITS ETF  
USD -  -  -  -  -  -  -  -  J J J J J J J J J J J J -  -  -  -  -  -  

iShares MSCI World 

Islamic UCITS ETF  
USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

iShares MSCI World 

Quality Dividend 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

 

J 

 

J J J -  -  

iShares STOXX 

Europe 50 UCITS 

ETF 

EUR J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 
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Name des Fonds  

Basis -

währung 

des 

Fonds  

  Währung, in der das Engagement abgesichert ist, und Bewertungswährung  

AUD  CAD  CHF  DKK  EUR  GBP  HKD  JPY  MXP  NZD  SEK  SGD  USD  

Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  Thes.  Aussch.  

iShares UK 

Property UCITS ETF  
GBP J J J J J J J J J J -  -  J J J J J J J J J J J J J J 

iShares US 

Aggregate Bond 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J L J J L J J J J J J J J J J J J -  -  

iShares US 

Property Yield 

UCITS ETF  

USD J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J -  -  
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ANLAGEZIELE UND -POLITIK 

Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik  der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat bei Auflegung 
des Fonds formuliert. Jeder Fonds wird passiv verwaltet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der 
Anlagepolitik des jeweiligen Fonds.  Die Anlagen jedes Fonds sind auf die durch die Vorschrift en zugelassenen 
Anlagen beschränkt. Diese werden in Anhang III näher erläutert. Diese werden mit Ausnahme von Anlagen in 
offene Organismen für gemeinsame Anlagen normalerweise an den in Anhang I genannten geregelten Märkten 
notiert bzw. gehandelt. Jeder Fo nds kann die im Abschnitt ĂAnlagetechnikenñ erlªuterten Techniken und 
Instrumente einsetzen und dementsprechend in Organismen für gemeinsame Anlagen und DFI investieren.  
 
Die Zentralbank hat der Gesellschaft die Möglichkeit gewährt, bis zu 100  % der Vermög enswerte eines jeden Fonds 
in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem Mitgliedstaat, dessen 
Gebietskörperschaften einem Nicht -Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der 
ein oder mehrere Mitglie dstaaten als Mitglieder angehören, begeben wurden.  
 
Die gesamten Anlagen jedes Fonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen gemäß den 
Vorschriften und Anhang III nicht mehr als 10 % seines Vermögens ausmachen. Die jeweilige Anlagepolitik  der 
aktuellen Fonds erlaubt den Fonds nicht, mehr als 10 % ihres Vermögens in andere Organismen für gemeinsame 
Anlagen zu investieren.  
 
Der Umfang der Wertpapierleihgeschäfte der einzelnen Fonds kann sich in Abhängigkeit von der Nachfrage und 
den geltenden Steuervorschriften unterscheide n. Nähere Information hierzu sind i m Abschnitt ĂEffizientes 
Portfoliomanagementñ enthalten . 
 
Änderungen des Anlageziels eines Fonds oder wesentliche Änderungen der Anlagepolitik  eines Fonds unterliegen 
der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber. Informationen zur A usübung der Stimmrechte durch die Anleger 
der Fonds finden Sie im Abschnitt ĂAllgemeine Informationen zum Handel mit Anteilen der Gesellschaftñ. Im Falle 
einer Änderung des Anlageziels und/oder der Anlagepolitik  eines Fonds kündigt die Gesellschaft diese r echtzeitig 
im Voraus an, damit vor der Einführung der Änderung die Rücknahme oder der Verkauf der Anteile in die Wege 
geleitet werden kann.  
 
Die Beschreibung von Anlageziel, Anlagepolitik  und Referenzindex eines bestimmten Fonds gilt für alle darin 
angebo tenen Anteilklassen (sofern zutreffend). In einem Fonds angebotene währungsabgesicherte Anteilklassen 

zielen darauf ab, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den zugrunde liegenden Portfolio -
Währungspositionen des Fonds und der Bewertungswä hrung der währungsabgesicherten Anteilklasse auf Renditen 
des entsprechenden Referenzindex für Anleger der Anteilklasse zu reduzieren, indem sie Devisengeschäfte zur 
Währungsabsicherung eingehen.  
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REFERENZINDIZES 

Allgemeines  
 
Die Marktkapitalisierung der Unternehmen (bei Aktienfonds) bzw. die Mindestmenge qualifizierter Anleihen (bei 
Rentenfonds), in denen sich ein Fonds engagiert bzw. in die er investiert, wird vom Anbieter des Referenzindex 
des Fonds definiert. Die Zusammense tzung des Referenzindex des Fonds und gegebenenfalls die ESG -/SRI -
Kriterien und die Auswahlmethodik können  sich mit der Zeit verändern. Eine Aufstellung der von einem Fonds 
gehaltenen Titel ist für potenzielle Anleger des Fonds auf der offiziellen Website von iShares ( www.ishares.com ) 
oder beim Anlageverwalter erhältlich. Diese gilt vorbehaltlich der maßgeblichen Beschränkungen gemäß der Lizenz, 
die der Anlageverwalter von den Anbietern der jeweiligen Referenzindizes erhalten hat.  
 
Es gibt keine Gewähr daf ür, dass der Referenzindex eines Fonds weiterhin auf der im Prospekt beschriebenen 
Grundlage berechnet und veröffentlicht wird oder dass keine wesentlichen Veränderungen daran vorgenommen 
werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit jedes Referenzindex is t nicht als Indikator für die zukünftige 
Wertentwicklung anzusehen.  
 
Zum Datum dieses Prospekts werden folgende Referenzwert -Administratoren der Referenzindizes im Register nach 
der Benchmark -Verordnung geführt  bzw. haben, sofern gemäß der Benchmark -Veror dnung erforderlich, die 
Eintragung der entsprechenden Referenzindizes in das Register zur Benchmark -Verordnung veranlasst :  
 

 
¶ Markit N.V. ( für  die Indizes von Markit iBoxx);  

 
 

¶ STOXX Limited (für die EURO STOXX and STOXX -Indizes); und  
 

¶ S&P Dow Jones Indices LL C (für die S&P -  und Dow Jones - Indizes ).  
 
Zum Datum dieses Prospekts werden die  folgende n Referenzwert -Administrator en der Referenzindizes nicht im 
Register nach der Benchmark -Verordnung geführt  und ha ben  nicht die gemäß der Benchmark -Verordnung 
erforderliche Eintragung der entsprechenden Referenzindizes in das Register zur Benchmark -Verordnung 
veranlasst:  

 
¶ Bloomberg Index Services Limited (für die Indizes von Bloomberg);  
¶  
¶ FTSE International Limited (für d ie FTSE- Indizes);  

 
¶ ICE Data Indices LLC (für die ICE - Indizes);  

 
¶ J.P. Morgan Securities LLC ( für  die Indizes von J.P. Morgan) ; und  

 
¶ MSCI Limited (für die MSCI - Indizes).  

 
  
Die Liste der Referenzwert -Administratoren und, soweit relevant, der Referenzindizes, die in das Register nach der 
Benchmark -Verordnung eingetragen sind, ist auf der Website der ESMA unter www.esma.europa.eu verfügbar.  
 
Die oben aufgeführte n Referenzwert -Administrator en, die nicht im Register nach der Benchmark -Verordnung 
eingetragen sind , stell en auf der Grundlage de r im Rahmen der Benchmark -Verordnung vorgesehenen 
Übergangsphase weiterhin Referenzindizes bereit. Es wird erwartet, dass diese Referenzwert -Administrator en vor 
dem Ende der Übergangsphase, gemäß den Vorgaben der Benchmark -Verordnung einen Antrag auf Anerk ennung 
als Referenzwert -Administrator oder auf Bestätigung des entsprechenden Referenzindex stell en. Die Gesellschaft 
überwacht das Register nach der Benchmark -Verordnung. Im Falle von Änderungen werden diese Angaben im 
Prospekt bei nächster Gelegenheit ak tualisiert. Die Gesellschaft verfügt über solide schriftliche Pläne, in denen die 
Maßnahmen dargelegt sind, die sie ergreifen würde, falls ein  Referenzwert  wesentlich geändert wird oder seine 
Bereitstellung eingestellt wird . Wenn die Gesellschaft vom Referenzwert -Administrator über eine wesentliche 
Änderung oder die Beendigung eines Referenzindex informiert wird, prüft die Gesellschaft gemäß diesen 
schriftlichen Plänen die Auswirkungen dieser wesentlichen Änderung des Referenz index auf den betreffenden Fonds 
und zieht die Verwendung eines anderen Index in Betracht, wenn sie dies für angemessen hält oder wenn der 
Referenzindex nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Die vorherige Genehmigung durch die Anteilinhaber wird 
eingehol t, wenn eine Änderung des Referenzindex eine Änderung des Anlageziels und/oder eine wesentliche 
Änderung der Anlagepolitik eines Fonds darstellt. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, den Referenzindex 
durch einen anderen Index zu ersetzen, kann der  Verwaltungsrat beschließen, den Fonds abzuwickeln, soweit dies 
angemessen und praktikabel ist.  
 
Der Verwaltungsrat kann, falls er der Meinung ist, dass dies den Interessen der Gesellschaft oder eines Fonds dient, 
mit der Zustimmung der Verwahrstelle einen  Referenzindex durch einen anderen Index ersetzen, falls:  
 

¶ die Zusammensetzung oder die Gewichtungen der Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex 
zusammensetzt, dazu führen würde(n), dass der Fonds (falls er der Entwicklung des Referenzindex 
möglichst  nah folgen soll) gegen die Bestimmungen der Vorschriften, die OGAW -Vorschriften der 
Zentralbank, andere Vorgaben der Zentralbank, lokale Bestimmungen oder Anforderungen anderer 
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Rechtsordnungen und/oder gegen steuerrechtliche Bestimmungen verstoßen würde, die nach Ansicht des 
Verwaltungsrats eine erhebliche Auswirkung auf die Gesellschaft und/oder einen Fonds haben;  
 

¶ der betreffende Referenzindex oder die Indexserie nicht länger bestehen;  
 

¶ ein neuer Index verfügbar ist, der den bestehenden Referenzindex ers etzt;  
 

¶ ein neuer Index verfügbar ist, der als Marktstandard für die Anleger in dem betreffenden Markt angesehen 
wird und/oder als für die Anleger gewinnbringender als der bestehende Referenzindex angesehen werden 
würde;  

 
¶ es schwierig wird, in Wertpapiere a nzulegen, die in dem betreffenden Referenzindex enthalten sind;  

 
¶ die Gesellschaft, die den Referenzindex bereitstellt, ihre Gebühren auf ein Niveau erhöht, das der 

Verwaltungsrat als zu hoch erachtet;  
 

¶ die Qualität (einschließlich der Richtigkeit und der V erfügbarkeit von Daten) eines bestimmten 
Referenzindex nach Ansicht des Verwaltungsrats schlechter geworden ist;  

 
¶ ein liquider Terminmarkt, an dem ein bestimmter Fonds anlegt, nicht länger besteht; oder  

 
¶ ein Index verfügbar wird, der die wahrscheinliche s teuerliche Behandlung des investierenden Fonds in 

Bezug auf die Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Index zusammensetzt, genauer abbildet.  
 
Sofern eine derartige Änderung zu einem wesentlichen Unterschied zwischen den Wertpapieren, aus denen sich 
der Referenzindex zusammensetzt, und dem vorgeschlagenen Referenzindex führt, wird die Zustimmung der 
Anteilinhaber im Voraus eingeholt. Unter Umstän den, unter denen sofortiges Handeln erforderlich ist und es nicht 
möglich ist, die vorherige Einwilligung der Anteilinhaber zur Änderung des Referenzindex einzuholen, werden 
Anteilinhaber, sobald dies praktikabel und angemessen ist, ersucht, entweder der Ä nderung des Referenzindex 
oder, im Falle einer Ablehnung, der Liquidation des Fonds zuzustimmen.  
 
Jedwede Änderung eines Referenzindex wird im Voraus mit der Zentralbank abgestimmt, in geänderten 
Prospektunterlagen festgehalten und in den nach einer solch en Änderung erscheinenden Jahres -  und 
Halbjahresberichten des betreffenden Fonds erwähnt. Darüber hinaus wird jedwede wesentliche Änderung der 

Beschreibung eines Referenzindex in den Jahres - und Halbjahresberichten des betreffenden Fonds erwähnt.  
 
Der Verw altungsrat kann den Namen eines Fonds ändern, insbesondere wenn sich dessen Referenzindex bzw. der 
Name des betreffenden Referenzindex ändert. Alle Namensänderungen eines Fonds werden zuvor von der 
Zentralbank zugelassen, und die entsprechenden Unterlagen bezüglich des betreffenden Fonds werden hinsichtlich 
des neuen Namens aktualisiert.  
 
Alle vorstehenden Änderungen können sich auf den Steuerstatus der Gesellschaft und/oder eines Fonds in einer 
Rechtsordnung auswirken. Daher wird empfohlen, dass Anleger ih re professionellen Steuerberater konsultieren, 
um die steuerlichen Folgen der Änderung auf ihren Anteilsbesitz in den Ländern, in denen sie ansässig sind, zu 
verstehen.  
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FONDSBESCHREIBUNGEN 

Jeder Fonds kann zu Direktanlagezwecken in DFI investieren. Im Fa ll von DFI gelten jegliche ESG -, SRI -  oder 
andere Arten von Ratings oder Analysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Einzelheiten zur Anlage in 
DFI sind dem Abschnitt ĂAnlagetechnikenñ zu entnehmen. 
 
Die Anlagen jedes Fonds werden mit Ausnahme seiner Anlagen in OTF-DFI und in offenen Organismen für 
gemeinsame Anlagen normalerweise an den in Anhang I genannten geregelten Märkten notiert oder gehandelt.  
 
Im Folgenden werden die Anlageziele und die Anlage politik  der einzelnen aktuellen Fonds beschrieben. Anleger 
sollten beachten, dass sich die Beschreibung des Referenzindex in Bezug auf einen Fonds ändern kann.  
 
Die Beschreibung von Anlageziel, Anlagepolitik  und Referenzindex eines bestimmten Fonds gilt fü r alle darin 
angebotenen Anteilklassen (sofern zutreffend).  
 
In einem Fonds angebotene währungsabgesicherte Anteilklassen zielen darauf ab, die Auswirkungen von 
Wechselkursschwankungen zwischen den zugrunde liegenden Portfolio -Währungspositionen des Fonds  und der 
Bewertungswährung der währungsabgesicherten Anteilklasse auf Renditen des entsprechenden Referenzindex für 
Anleger der Anteilklasse zu reduzieren, indem sie Devisengeschäfte zur Währungsabsicherung eingehen. Nur Fonds, 
die einen Referenzindex nach bilden, der keine Währungsabsicherungsmethodik anwendet, können 
währungsabgesicherte Anteilklassen auflegen.  
 
Anteilklassen einschließlich währungsabgesicherter Anteilklassen können andere Bewertungswährungen als die 
Basiswährung ihrer Fonds haben.  
 
Offen legungsv erordnung  
 
BlackRock beabsichtigt derzeit, die Transparenzanforderungen für die wichtigsten nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen der Fonds innerhalb des von der Offenlegungsv erordnung vorgegebenen 
Zeitrahmens zu erfüllen.  
 
Die folgenden Fonds wurden gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel -8-Fonds eingestuft, d. h. als Fonds, 
die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, vorausgesetzt, dass Unternehmen, in die investiert wird, 

Verfahrensweisen einer guten Unternehm ensf¿hrung anwenden (ĂArtikel - 8 -Fonds ñ): iShares $ Corp Bond 0 -3yr 
ESG UCITS ETF, iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares ú 
Corp Bond 0 -3yr ESG UCITS ETF, iShares ú Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares ú Floating Rate Bond ESG UCITS 
ETF, iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, 
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF und iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF . 
 
Die folgenden Fonds wurden gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel -9-Fonds eingestuft, d. h. als Fonds, 
die nachhaltigkeitsorientierte Anlagen zum Ziel haben (ĂArtikel -9 - Fonds ñ): iShares ú Green Bond UCITS ETF, 
iShares Global Clean Energy UCITS ETF  und iShares MSCI Europe Paris -Aligned Cli mate UCITS ETF.  
 
Folgendes gilt für Artikel -8-Fonds und Artikel -9-Fonds:  
 
BlackRock führt Due -Diligence -Prüfungen von Indexanbietern durch und steht mit ihnen fortlaufend in Kontakt 
hinsichtlich der Indexmethodik, einschließlich ihrer Beurteilung der von der Offenlegungsv erordnung vorgegebenen 
Kriterien für eine gute Unternehmen sführung, zu denen solide Managementstrukturen, Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die Vergütung der Mitarbeiter und die Einhaltung von Steuervorschriften auf Ebene der 
Beteiligungsunternehmen gehören.  
 
Indexanbieter der Referenzindizes der Fonds liefern z war Beschreibungen dessen, was ein Referenzindex erreichen 
soll, jedoch übernehmen Indexanbieter generell weder eine Gewähr oder Haftung für die Qualität, Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten bezüglich ihrer jeweiligen Referenzindizes, noch garantier en sie, dass die veröffentlichten 
Indizes ihre beschriebenen Indexverfahren einhalten werden. Es können von Zeit zu Zeit Fehler bezüglich der 
Qualität, der Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten auftreten. Diese werden gegebenenfalls über einen 
best immten Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich um weniger gebräuchliche 
Indizes handelt.  
 
Ferner gilt für Artikel -9-Fonds :  
 
Ein Großteil des Vermögens des Fonds wird in nachhaltige Anlagen investiert. Bei der Bestimmung, we lche 
zugrunde liegenden Positionen BlackRock als nachhaltige Anlagen ansieht, berücksichtigt BlackRock die geltenden 
Gesetze und Vorschriften sowie die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen . 
 
Zusätzlich zu dem Engagement in nachhaltigen Anlagen wird davon ausgegangen, dass keine der Positionen in 
dem Fonds eine erhebliche Beeinträchtigung umweltbezogener oder sozialer Faktoren verursacht, wie jeweils von 
BlackRock festgelegt. BlackRock bewertet dies anhand einer internen Meth odik (in ihrer jeweils gültigen Fassung), 
die eine repräsentative Teilmenge der wichtigsten Indikatoren für nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen 
berücksichtigt.  
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Taxonomie -Verordnung  
 
Alle Fonds außer Artikel -8-Fonds und Artikel -9-Fonds:  
 
Die diesen Fon ds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten.  
 
Artikel -8-Fonds und Artikel -9-Fonds:  
 
Die technischen Bewertungskriterien ( Technical Screening Criteria  ï ĂTSCñ) liegen erst seit dem 9. Dezember 2021  
in endgültiger Form vor (d.  h. in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele nach der Taxonomie -Verordnung, nämlich 
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) oder sind noch nicht ausgearbeitet (d.  h. für die  anderen vier 
Umweltziele nach der Taxonomie -Verordnung). Diese detaillierten Kriterien erfordern die Verfügbarkeit mehrerer, 
spezifischer Datenpunkte für jede Anlage. Zum Datum dieses Dokuments liegen BlackRock nicht genügend 
zuverlässige, aktuelle und üb erprüfbare Daten vor, um Anlagen anhand der technischen Bewertungskriterien 
bewerten zu können.  

 
Darüber hinaus sind die technischen Regulierungsstandards ( Regulatory Technical Standards  ï ĂRTSñ) gemªÇ der 
Offenlegungsverordnung, die die Methodik zur Bere chnung des Anteils der ökologisch nachhaltigen Investitionen 
und die Vorlagen für diese Angaben definieren, noch nicht in Kraft. Zum Datum dieses Dokuments ist BlackRock 
nicht in der Lage, standardisierte und vergleichbare Angaben zur Abstimmung der Fonds auf die Taxonomie -
Verordnung ( Taxonomy Alignments ) zu machen.  

 
Obwohl es im Fonds Anlagen geben kann, die im Zusammenhang mit Wirtschaftstätigkeiten stehen, die zu einem 
Umweltziel beitragen und möglicherweise für eine Bewertung anhand der technischen Bewe rtungskriterien in 
Betracht kommen, kann BlackRock derzeit Folgendes nicht angeben:  

 
1.  den Umfang der Anlagen der Fonds, die im Zusammenhang mit Wirtschaftstätigkeiten stehen, die als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden und mit der Taxonomie -Verordnung in Einklang stehen;  
2.  den prozentualen Anteil der Portfolios der Fonds an Anlagen in ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten, die auf die Taxonomie -Verordnung abgestimmt sind; oder  
3.  den prozentualen Anteil der Portfolios der Fonds an ermöglichenden Tät igkeiten und Übergangstätigkeiten 

(gemäß der Taxonomie -Verordnung).  
 

BlackRock überprüft dies kontinuierlich und aktiv und wird die oben genannten Angaben bereitstellen, sobald 
BlackRock nach eigenem Ermessen zu dem Schluss kommt, über ausreichende zuverlä ssige, aktuelle und 
überprüfbare Daten zu den Anlagen der Fonds zu verfügen. In diesem Fall wird dieser Prospekt oder der 
entsprechende Nachtrag aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter 
https ://www.blackrock.com/corporate/ . 
 
iShares $ Corp Bond 0 - 3yr ESG  UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, 
die der Rendite des Bloomberg MSCI US Corporate 0 -3 Sustainable SRI Index entspricht .  
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von festverzinslichen 
Schuldtiteln zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die 
den  Bloomberg  MSCI US Corporate 0 -3 Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds 
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Ref erenzindex zu 
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder 
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, 
die nicht im Ref erenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind . Es wird 
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen für 
nachhaltige  Anlagen ( socially responsible investment , ĂSRI ñ) und/oder den Ratings und Kriterien in Bezug auf 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ĂESGñ) des Indexanbieters  
entsprechen.  
 
Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des 
Referenzindex des Fonds entsprechen, d.  h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein,  und den ESG -
Rating -Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in 
Emissionen mit  Investment -Grade -Rating investiert, Emissionen können jedoch unter bestimmten Umständen 
gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne 
Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr im 
Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die 
Position aufzulösen .  
 
Die Direktanlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI -Anforderungen u nd/oder den ESG -Ratings 
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die nicht den ESG -
Rating -Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten 
sind und es (au s Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen . 

https://www.blackrock.com/corporate/
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Für die Zwecke der Einhaltung der ESG -Regeln der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für nachhaltige 
Anlagen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass d urch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit 
möglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der 
Fonds in die aus ESG - /SRI -Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG - und SRI -Kriterien d es Referenzindex) 
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitäten investiert. Mehr als 90 % des 
Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden 
gemäß den ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese 
Analysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Infolge der Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des 
Referenzindex wendet der Fonds für die Zwecke der ESG -Regeln der AMF  den Selektivitätsansatz an, was bedeutet, 
dass das Portfolio des Fonds im Vergleich zum Markt für auf US -Dollar lautende Unternehmensanleihen mit einem 
Investment -Grade -Rating und einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren um mindestens 20 % reduziert wi rd.  
 
Die Basiswährung des iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg MSCI US Corporate 0 -3 Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen, 
auf US -Dollar lautenden Investment -Grade -Unternehmensanleihen, die von Unternehmen begeben werden, die 
auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss - und Rating -basierten Krite rien die ESG -Ratings des Indexa nbieters 
erfüllen . 
 
Der Referenzindex enthält Investment -Grade -Anleihen (b asierend auf dem Rating des Indexa nbieters, der das 
durchschnittliche Rating der Kreditrating -Agenturen Fitch, Moodyôs und Standard & Poorôs verwendet), die eine 
Restlaufzeit von null bis drei Jahren und ein ausstehendes Mindestvolumen von 300  Millionen US -Dollar haben . 
  
Zusätzlich wendet der Referenzindex folgende ESG -Filter an:  
 
Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI -ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen. Ein MSCI ESG -
Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langf ristigen, branchenspezifischen ESG -Risiken 
sowie die Qualität seines Managements dieser ESG -Risiken im Verhältnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen. 
Die MSCI ESG -Rating -Methode sorgt für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis der ESG -Merkmale v on 
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG -Rating als solche identifiziert, die 
möglicherweise besser auf zukünftige ESG -bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG -
bezogene Kontroversen involviert sein werden.  

 
Der Referenzindex wendet den Bloomberg -MSCI -SRI -Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden 
Geschäftsfeldern/ -aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, 
genetisch veränderte Organismen, Atome nergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, 
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie Eigentum an fossile n Brennstoffreserven. Was eine 
ĂBeteiligungñ an einer  beschränkten Aktivität  jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg -MSCI -SRI -Filter s 
festgelegt . Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz -Schwellenwert oder 
einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basieren.  
 
Der Referenzinde x schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score  eine rote Kennzeichnung 
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG -Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige 
Emittent in größere ESG -Kontroversen involviert ist .  
 
Daher müssen die Emittenten ein Mindest -MSCI ESG -Rating von BBB und einen ESG Controversies Score  von 
mindestens 1 aufweisen und den SRI -Filteranforderungen entsprechen, um bei jeder Neugewichtung 
und -zusammensetzung des Referenzindex als neue Bestandtei le in Betracht gezogen zu werden. Emittenten 
müssen außerdem ein Mindest -MSCI ESG -Rating von BBB und einen ESG Controversies Score  von mindestens 1 
aufrechterhalten und die SRI -Filteranforderungen erfüllen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung 
im Referenzindex zu verbleiben. Emittenten, die das Mindest -MSCI ESG -Rating von BBB und den ESG Controversies 
Score  von mindestens 1 nicht mehr aufrechterhalten und die SRI -Filteranforderungen nicht mehr erfüllen, werden 
bei der nächsten Neugewichtung und -zusammensetzung aus dem Referenzindex ausgeschlossen .  
 
Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwähnten Ratings und der Ausschlussfilter -Methodik finden Sie unter  
https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ . 
 
Der Referenzindex ist marktkapitalisierungsgewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt, 
um Änderungen am Anl ageuniversum des Index sowie die vorstehend beschriebenen Ratings und Ausschlussfilter 
zu berücksichtigen. Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Referenzindex und deren Gewichtung finden Sie 
unter  https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ .  
 
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, 
die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index entspricht.  
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Schuldtitel 
zu investieren, das sich ï soweit möglich und durchführbar ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den 
Bloo mberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds 

https://www.bloombergindices.com/bloomberg-barclays-indices/
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beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu 
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass d er Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder 
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, 
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechen dem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  Es ist 
beab sichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen für 
sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment, ĂSRIñ) und/oder ĂESGñ-Ratings  und -Kriterien  
(environmental, social and governanc e ï Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Indexanbieters 
entsprechen.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d.  h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Hierzu können jedoch auch Anleihen 
ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings zählen, wenn ihre Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit 
Investment -Grade -Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in Emissio nen 
mit Investment -Grade -Rating investiert, die im Referenzindex enthalten sind, Emissionen können jedoch unter 
bestimmten Umständen gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds 
Emissionen ohne Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating gegebenenfalls 
nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und 
durchführbar ist, die Position aufzulösen.  
 
Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI -Anforderungen und/oder den ESG -
Ratings und -Kriterien  des Referenzindex des Fonds entsprechen.  Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den 
SRI -Anforderungen und/oder den ESG -Ratings de s Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, 
bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel 
ist, die Position aufzulösen.  
 
Für die Zwecke der Einhaltung der ESG -Regeln der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für nachhaltige 
Anlagen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit 
möglich und praktikabel aus de n Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der 
Fonds in die aus ESG - /SRI -Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex) 
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckte n Aktivitäten investiert. Mehr als 90 % des 
Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden 
gemäß den ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese 

Ana lysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Infolge der Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des 
Referenzindex wendet der Fonds für die Zwecke der ESG -Regeln der AMF den Selektivitätsansatz an, was bedeutet, 
dass das Portfolio des Fonds im Vergleich zum Hauptindex (gemäß nachstehender Definition) um mindestens 20 % 
reduziert wird.  
 
Die Basiswährung des iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf 
US-Dollar lautenden festverzinslichen Investment -Grade -Unternehmensanleihen, die den Regeln des Bloomberg 
US Aggregate Corporate Index (der ĂHauptindex ñ) folgen, und schlieÇt Emittenten auf Basis von ESG- , SRI -  und  
anderen Kriterien des Indexanbieters aus dem Hauptindex aus. Um in den Referenzindex aufgenommen zu werden, 
müssen die Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 300 Millionen USD und eine Restlaufzeit von 
mindestens einem Jahr sowie ein Invest ment -Grade -Rating (Baa3/BBB - /BBB - oder höher), basierend auf dem 
mittleren Rating von Moodyôs, S&P und Fitch, aufweisen. Wenn nur die Ratings von zwei Agenturen verf¿gbar sind, 
wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Agentur ein Bonitätsrat ing verfügbar, so wird dieses Rating 
verwendet. Wenn kein explizites Anleihen -Rating verfügbar ist, kann der Indexanbieter andere Quellen nutzen, um 
die Bonität der Anleihen einzustufen.  

 
Zusätzlich wendet der Referenzindex folgende ESG -Filter und Ausschl usskriterien an:  
 
Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI -ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen.  Ein MSCI ESG -
Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen, branchenspezifischen ESG -Risiken 
sowie die Qualitä t seines Managements dieser ESG -Risiken im Verhältnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen. 
Die MSCI ESG -Rating -Methode sorgt für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis der ESG -Merkmale von 
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSC I ESG -Rating als solche identifiziert, die 
möglicherweise besser auf zukünftige ESG -bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG -
bezogene Kontroversen involviert sein werden.  
 
Der Referenzindex wendet den Bloomberg -MSCI -SRI -Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden 
Geschäftsfeldern/ -aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, 
genetisch veränderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen , konventionelle Wa ffen, umstrittene Waffen, 
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas und Eigentum an fossilen Brennstoffreserven . Was eine 
ĂBeteiligungñ an einer beschrªnkten Aktivitªt jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg -MSCI -SRI -Filter s 
festgelegt . Diese kann  auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz -Schwellenwert oder 
einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basieren.  
 
Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Co ntroversies Score eine rote Kennzeichnung 
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG -Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige 
Emittent in größere ESG -Kontroversen involviert ist und wie gut er internationale Normen und Grundsätze bea chtet.  
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Der Referenzindex ist nach dem Marktwert gewichtet und wird gemäß der Methodologie des Indexanbieters 
monatlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) finden Sie 
auf der Webseite des Indexanbiete rs unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices .   
 
Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsbezug und verbriefte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, 
inflationsgebundene Anleihe n, Privatplatzierungen, festverzinsliche unbefristete Anleihen und Retail -Anleihen sind 
vom Referenzindex ausgeschlossen.  
 
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years 
Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio festverzinslicher 
Wertpapiere zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, 
die den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilde n. Der Fonds 
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu 
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder 
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, 
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, au s denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Anforderungen des Referenzindex des Fonds an das 
Bonitätsrating entsprechen, d. h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, 
dass der Fonds in Emissionen mit Investment -Grade -Rating investiert, die im Referenzindex enthalten sind, 
Emissionen können jedoch unt er bestimmten Umständen gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann 
es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne 
Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex des Fonds en thalten sind und es (aus Sicht 
des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.  

 
Die Basiswährung des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF ist der US -Dollar (USD), und der Fonds geht keine 
Positionen in anderen Währungen als de m US -Dollar ein, außer im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements 
bei Änderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukünftiger Anteilklassen dieses Fonds, die 
auf eine andere Währung als US -Dollar lauten können.  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index misst die Wertentwicklung von auf US -Dollar lautenden, 
weltweit begebenen, variabel verzinslichen Investment -Grade -Anleihen aus dem Unternehmens -  und Staatssektor, 
die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat, jedoch weniger als fünf Jahren haben. Derzeit handelt es sich 
bei den Anleihen, die die Aufnahmekriterien für den Referenzindex erfüllen, um auf US -Dollar lautende Anleihen, 
die (i) bei der SEC registrierte Wertpapiere, zum Zeitpunk t der Ausgabe von der Registrierung befreite Anleihen 
oder ĂSEC Rule 144Añ-Wertpapiere mit oder ohne Registrierungsrechten sind, (ii) ein Investment -Grade -Rating 
haben, wobei das mittlere Rating von Fitch, Moodyôs und Standard & Poorôs Ratings Services gilt (oder, falls keine 
solchen expliziten Anleihe -Ratings verfügbar sind, andere Quellen verwendet werden, z.  B. die internen Ratings 
des Indexanbieters); (iii) ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen US -Dollar pro einzelner Anleihe 
haben; und (iv)  eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat, jedoch weniger als fünf Jahren haben.  
 
Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und 
zusammengesetzt.  
 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlic h dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ verfügbar.  

 
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Bloomberg MSCI US Corporate High Yield 
Sustainable BB+ SRI Bond Index entspricht.  
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Schuldtitel 
zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den 
Bloomberg MSCI US  Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. 
Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der 
Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen,  dass der Fonds stets jeden Bestandteil des 
Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann 
einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei ents prechendem 
Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex 
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zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex 
enthalten sind.  Es ist beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die 
den Anforderungen f¿r sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment, ĂSRIñ) und/oder ĂESGñ-
Ratings  und -Kriterien  (environmental, social and go vernance ï Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des 
Indexanbieters entsprechen.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d.  h. mit einem Rating unterhalb von Investm ent -Grade (Sub - Investment -Grade) eingestuft 
sein. Hierzu können jedoch auch Anleihen ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings zählen, wenn ihre 
Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub - Investment -Grade -Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Es ist 
zwar vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds Emissionen mit einem Rating unterhalb von Investment -Grade, die 
im Referenzindex enthalten sind, umfassen. Das Rating von Emissionen kann jedoch unter bestimmten Umständen 
gelegentlich hochgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen mit Investment -
Grade -Rating hält, bis die Emissionen mit Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex 
des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich  und praktikabel ist, die Position 
aufzulösen.  
 
Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI -Anforderungen und/oder den ESG -
Ratings und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen.  Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht me hr den 
SRI -Anforderungen und/oder den ESG -Ratings und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange 
weiter halten, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich 
und praktikabel ist, die Po sition aufzulösen.  
 
Für die Zwecke der Einhaltung der ESG -Regeln der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für nachhaltige 
Anlagen verfolgen.  Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit 
möglich un d praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der 
Fonds in die aus ESG - /SRI -Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex) 
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Refe renzindex abgedeckten Aktivitäten investiert. Mehr als 90 % des 
Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden 
gemäß den ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese 
Analysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Infolge der Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des 
Referenzindex wendet der Fonds für die Zwecke der ESG -Regeln der AMF den Selektivitätsansatz an, was bedeutet, 
dass das Portfolio des  Fonds im Vergleich zum Hauptindex (gemäß nachstehender Definition) um mindestens 20 % 
reduziert wird.  

 
Die Basiswährung des iShares $ High Yield Corp Bond ESG ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index  misst die Wertentwicklung einer 
Untergruppe von auf US -Dollar lautenden festverzinslichen Hochzins -Unternehmensanleihen im Bloomberg US 
High Yield Index (der ĂHauptindex ñ) und schlieÇt Emittenten auf Basis von ESG- , SRI -  und anderen Kriterien des 
Indexanbieters aus dem Hauptindex aus. Anleihen von Unternehmen, die nach Ansicht des Indexanbieters ein 
Risiko in Bezug auf ein Schwellenland aufweisen, werden ausgeschlossen.  Um in den Referenzindex aufgenommen 
zu werden, müssen die  Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 250 Millionen USD und eine 
Restlaufzeit von mindestens einem Jahr sowie ein High -Yield -Rating (Ba1/BB+/BB+ oder darunter), basierend auf 
dem mittleren Rating von Moodyôs, S&P und Fitch, aufweisen. Wenn nur die Ratings von zwei Agenturen verfügbar 
sind, wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Agentur ein Bonitätsrating verfügbar, so wird dieses 
Rating verwendet. Wenn kein explizites Anleihen -Rating verfügbar ist, kann der Indexanbieter an dere Quellen 
nutzen, um die Bonität der Anleihen einzustufen.  

 
Zusätzlich wendet der Referenzindex folgende ESG -Filter und Ausschlusskriterien an:  
 
Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI -ESG-Rating von BB oder höher aufweisen.  Ein MSCI ESG -
Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen, branchenspezifischen ESG -Risiken 
sowie die Qualität seines Managements dieser ESG -Risiken im Verhältnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen. 
Die MSCI ESG -Rating -Methode sorgt für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis der ESG -Merkmale von 
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG -Rating als solche identifiziert, die 
möglicherweise besser auf zukünftige ESG -bezogene Herausforderungen ein gestellt sind und die in weniger ESG -
bezogene Kontroversen involviert sein werden.  
 
Der Referenzindex wendet den Bloomberg -MSCI -SRI -Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden 
Geschäftsfeldern/ -aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, 
genetisch veränderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen , konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, 
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas und Eigentum an fossilen Brennstoffreserven . Was eine 
ĂBeteiligungñ an einer beschrªnkten Aktivitªt jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg -MSCI -SRI -Filter s 
festgelegt . Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz -Schwellenwert oder 
einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basieren.  
 
Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung 
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG -Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige 
Emittent in größere ESG -Kontroversen involviert ist und wie gut er internationale Norm en und Grundsätze beachtet.  
 
Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 3  % begrenzt. Der Referenzindex wird gemäß der Methodik des 
Indexanbieters monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex 
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(einschließlich de ssen Bestandteilen) finden Sie auf der Webseite des Indexanbieters unter 
https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices . 
 
Schuldtitel von Unternehmen in Schwellenmärkten, festverzinslic he Anleihen ohne Laufzeit, notleidende Anleihen, 
Contingent -Capital -Papiere (darunter klassische CoCo -Bonds und Contingent -Write -Down -Papiere mit expliziter 
Kapitalquote oder solvenz - /bilanzbasierten Auslöseereignissen), Anleihen mit aktienähnlichen Merkma len (z.  B. 
Optionsscheine, Wandelanleihen, Vorzugswandelanleihen, Emissionen, die zu Steuerermäßigungen auf Dividenden 
berechtigen (DRD/QDI)), Partial -Pay- in -Kind -Anleihen (PIK), Eurodollar -Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, 
variabel verzinsliche Anle ihen, Privatplatzierungen, Retail -Anleihen, strukturierte Schuldverschreibungen, Pass -
through -Zertifikate und illiquide Wertpapiere ohne verfügbare interne oder externe Preisfindungsquelle werden aus 
dem Referenzindex ausgeschlossen.  

 
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine  Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped  
Inde x widerspiegelt . 
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio festverzinslicher 
Wertpapiere zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, 
die den Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.  Der Fonds 
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu 
erzielen. Deshalb ist nicht  davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder 
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, 
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wer tpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex en thalten sind.  
 
Der Fonds wird in Wertpapieren investieren, bei denen es sich typischerweise um liquide hochverzinsliche 
Rentenpapiere handeln wird. Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den 
Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des F onds entsprechen, d. h. mit einem Rating unterhalb von 
Investment -Grade (Sub - Investment -Grade) eingestuft sein. Hierzu können jedoch auch Anleihen ohne Rating 
zählen, wenn ihre Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub - Investment -Grade -Anleihen verg leichbar 
eingestuft wird.  

 
Die Basiswährung des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index besteht derzeit aus von Unternehmen in Industrieländern 
begebenen und auf US -Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment -
Grade (Sub - Investment -Grade), die von min destens einer von drei Ratingagenturen bewertet wurden: Moody's 
Investors Service, Standard & Poor's Rating Services oder Fitch Ratings. Er ist darauf ausgelegt, eine ausgewogene 
Abbildung des Marktes für auf US -Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmen sanleihen mithilfe der liquidesten 
verfügbaren hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu bieten. Die ursprüngliche Höchstlaufzeit beträgt 15  Jahre 
und die Mindestlaufzeit beträgt anderthalb Jahre für neu hinzukommende Anleihen und ein Jahr für bereits im 
Referenzindex enthaltene Anleihen. Der Referenzindex hat eine Obergrenze von 3  % pro Emittent und eine 
Obergrenze von 10  % für 144A -Anleihen, die keine Registrierungsrechte haben oder deren Registrierungszeitraum 
länger als ein Jahr ist. Der Referenzindex i st nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu 
gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen ) 
sind auf der Website des Indexanbieters unter http://www.markit.com/Documentation/ Product/IBoxx  verfügbar.  
 
iShares $ TIPS 0 - 5 UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 
0-5 Years widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio inflationsgeschützter US -
Staatsanleihen (Treasury Bonds) zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren 
zusammensetzt, die den ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0 -5 Years, den Referenzindex d ieses Fonds, 
bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der 
Referenzindex zu erzielen.  Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des 
Referenzindex hält oder diese  Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann 
einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem 
Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimm te Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex 
zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex 
enthalten sind.  
 
Die Basiswährung des iShares $ TIPS 0 -5 UCITS ETF ist der US -Dollar (USD), und der Fonds geht keine Positionen 
in anderen Währungen als dem US -Dollar ein, außer beim effizienten Portfoliomanagement hinsichtlich Änderungen 
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des Referenzindex des Fonds und bei der Verwaltung von Anteilklassen, die auf eine andere Währung als den US -
Dollar lauten.  
 
Referenzindex  
Der ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0 -5 Years misst die Wertentwicklung des Marktes für 
inflationsgeschützte Wertpapiere des Finanzministeriums der USA (US TIPS). Der Referenzindex enthält 
ausschließlich inflatio nsgeschützte Anleihen mit Investment -Grade -Rating, die vom Finanzministerium der USA (US 
Treasury) begeben werden und eine Restlaufzeit zwischen null und fünf Jahren sowie ein ausstehendes 
Mindestvolumen von 300 Millionen US -Dollar haben. Der Referenzindex  wendet eine nach dem Marktwert 
gewichtete Methodik an. Die Anleihen müssen festverzinslich sein, auf US -Dollar lauten und sowohl Zins -  als auch 
Tilgungszahlungen in US -Dollar leisten. Der Referenzindex schließt Anleihen der US State and Local Government 
Series (SLGS) und STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) des US -
Finanzministeriums, zinsvariable Anleihen, Cash -Management -Wechsel und US -Schatzwechsel sowie alle 
Schuldtitel von Regierungsbehörden, die mit oder ohne st aatliche Garantie begeben werden, aus.  
 
Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex 
(einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter folgender Adresse verfügb ar: 
http://www.interactivedata.com/products -services/ice - indices/idcot1/ . 
 
iShares $ TIPS UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg US Government Inflation -Linked 
Bond Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von inflationsgebundenen 
US-Staatsanleihen (Treasury Bonds) zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den 
Wertpapieren zusammense tzt, die den Bloomberg US Government Inflation -Linked Bond Index, den Referenzindex 
dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche 
Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon  auszugehen, dass der Fonds stets 
jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex 
hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapie re 

(bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen 
sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere 
hält, die im Referenzindex enthalte n sind.  
 
Die Basiswährung des iShares $ TIPS UCITS ETF ist der US -Dollar (USD), und der Fonds geht keine Positionen in 
anderen Währungen als dem US -Dollar ein, außer im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements bei 
Änderungen des Referenzindex dieses Fon ds und der Verwaltung zukünftiger Anteilklassen dieses Fonds, die auf 
eine andere Währung als den US -Dollar lauten können.  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg US Government Inflation -Linked Bond Index misst die Wertentwicklung des Marktes für 
inflationsgebundene US-amerikanische Staatsanleihen (US  TIPS). Der Referenzindex enthält nur kapitalindexierte 
Anleihen, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) ausgegeben werden, mit einer Restlaufzeit von 
mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestvolumen v on 500  Millionen US -Dollar. Die Anleihen 
müssen auf US -Dollar lauten und sowohl Zins -  als auch Tilgungszahlungen in US -Dollar leisten. Der Referenzindex 
wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlic h 
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter 
https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ verfügbar.  
 
iShares $ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des ICE U.S.  Treasury 7 -10 Year Bond Index 
widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um dies es Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Anleihen zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den ICE U.S.  
Treasury 7 -10 Year Bond Index, den Referenzi ndex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder  diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie b estimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratin ganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der 
Fonds in Emissionen mit Investment -Grade -Rating investiert, Emissionen können jedoch unter bestimmten 

http://www.interactivedata.com/products-services/ice-indices/idcot1/


 

 37  

Umstände n gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen 
ohne Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr 
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (a us Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, 
die Position aufzulösen.  
 
Die Basiswährung des iShares $ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF ist der US -Dollar (USD). Der Fonds geht keine 
Positionen in anderen Währungen als dem US -Dollar ein, außer i m Rahmen des effizienten Portfoliomanagements 
bei Änderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukünftiger Anteilklassen dieses Fonds, die 
auf eine andere Währung als US -Dollar lauten können.  
 
Referenzindex  
Der ICE U.S.  Treasury 7 -10 Year B ond Index misst die Wertentwicklung von auf US -Dollar lautenden 
festverzinslichen US -Staatsanleihen (Treasury Bonds), die eine Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren besitzen. 
Der Referenzindex umfasst Anleihen mit Investment -Grade -Rating, die vom Finanzm inisterium der USA (US 
Treasury) ausgegeben werden und ein ausstehendes Mindestvolumen von 300  Millionen US -Dollar aufweisen. Der 
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzel heiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter http://www.interactivedata.com/products -services/ice - indices/id cot7  verfügbar.  
 
iShares ú Corp Bond 0 - 3yr ESG  UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, 
die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate 0 -3 Sustainable SRI Index entspricht .  
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von festverzinslichen 
Schuldtiteln zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die 
den Bloomberg MSCI Euro Corporate 0 -3 Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der 
Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex 
zu erzielen. Deshalb i st nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält 
oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere 
halten, die nicht im Referenzindex  enthalten sind, wenn d iese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine 
ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. 

Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenz index enthalten sind . 
Es wird beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den 
Anforderungen für nachhaltige Anlagen ( socially responsible investment , ĂSRIñ) und/oder den Ratings und Kriterien 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ĂESGñ) des 
Indexanbieters entsprechen.  
 
Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des 
Referenzindex des Fond s entsprechen, d.  h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein,  und den ESG -
Rating -Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in 
Emissionen mit Investment -Grade -Rating investiert, Emissionen können  jedoch unter bestimmten Umständen 
gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne 
Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr im 
Referenzindex d es Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die 
Position aufzulösen .  
 
Die Direktanlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI -Anforderungen und/oder den ESG -Ratings 
und -Kriterien des Referenzind ex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die nicht den ESG -
Rating -Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten 
sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen . 
 
Für die Zwecke der Einhaltung der ESG -Regeln der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für nachhaltige 
Anlagen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit 
möglich und praktikabel aus de n Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der 
Fonds in die aus ESG - /SRI -Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex) 
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckte n Aktivitäten investiert. Mehr als 90 % des 
Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden 
gemäß den ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese 
Ana lysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Infolge der Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des 
Referenzindex wendet der Fonds für die Zwecke der ESG -Regeln der AMF den Selektivitätsansatz an, was bedeutet, 
dass das Portfolio des Fonds im Vergleich zum Markt für auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem 
Investment -Grade -Rating und einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren um mindestens 20 % reduziert wird.  
 
Die Basiswªhrung des iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Refe renzindex  
Der Bloomberg MSCI Euro Corporate 0 -3 Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen, 
auf Euro lautenden Investment -Grade -Unternehmensanleihen, die von Unternehmen begeben werden, die auf der 
Grundlage einer Reihe von Aussc hluss -  und Rating -basierten Kriterien die ESG -Ratings des Index anbieters erfüllen . 
 
Der Referenzindex enthält Investment -Grade -Anleihen (basierend auf dem Rating des Index anbieters, der das 

http://www.interactivedata.com/products-services/ice-indices/idcot7


 

 38  

durchschnittliche Rating der Kreditrating -Agenturen Fitch, Moodyôs und Standard & Poorôs verwendet), die eine 
Restlaufzeit von null bis drei Jahren und ein ausstehendes Mindestvolumen von 300  Millionen Euro haben . 
  
Zusätzlich wendet der Referenzindex folg ende ESG -Filter an:  
 
Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI -ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen. Ein MSCI ESG -
Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen, branchenspezifischen ESG -Risiken 
sowie die Qual ität seines Managements dieser ESG -Risiken im Verhältnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen. 
Die MSCI ESG -Rating -Methode sorgt für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis der ESG -Merkmale von 
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG -Rating als solche identifiziert, die 
möglicherweise besser auf zukünftige ESG -bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG -
bezogene Kontroversen involviert sein werden.  
 
Der Referenzindex wendet den Bloomberg -MSCI -SRI -Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden 
Geschäftsfeldern/ -aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, 
genetisch veränderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstr ittene Waffen, 
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie Eigentum an fossile n Brennstoffreserven. Was eine 
ĂBeteiligungñ an einer beschrªnkten Aktivitªt jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg-MSCI -SRI -Filters 
festgelegt . Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz -Schwellenwert oder 
einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basieren.  
 
Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score  eine rote Kennzeichnung 
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG -Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige 
Emittent in größere ESG -Kontroversen in vo lviert ist .  
 
Daher müssen die Emittenten ein Mindest -MSCI ESG -Rating von BBB und einen ESG Controversies Score  von 
mindestens 1 aufweisen und den SRI -Filteranforderungen entsprechen, um bei jeder Neugewichtung 
und -zusammensetzung des Referenzindex als neue Bestandteile in Betracht gezogen zu werden. Emittenten 
müssen außerdem ein Mindest -MSCI ESG -Rating von BBB und einen ESG Contr oversies Score  von mindestens 1 
aufrechterhalten und die SRI -Filteranforderungen erfüllen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung 
im Referenzindex zu verbleiben. Emittenten, die das Mindest -MSCI ESG -Rating von BBB und den ESG Controversies 
Score  von mindestens 1 nicht mehr aufrechterhalten und die SRI -Filteranforderungen nicht mehr erfüllen, werden 
bei der nächsten Neugewichtung und -zusammensetzung aus dem Referenzindex ausgeschlossen .  
 

Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwähnten Ratings und  der Ausschlussfilter -Methodik finden Sie unter  
https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ .  
 
Der Referenzindex ist marktkapitalisierungsgewichtet und wird monatlich neu gewichtet  und zusammengesetzt , 
um Änderungen am Anlageuniversum des Index sow ie die vorstehend beschriebenen Ratings und Ausschlussfilter 
zu berücksichtigen. Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Referenzindex und deren Gewichtung finden Sie 
unter  https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ .  
 
iShares ú Corp Bond ESG UCITS  ETF 
 
Anlageziel  
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, 
die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index entspricht.  
 
Anlagepol itik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio festverzinsliche r Schuldtitel 
zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den 
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds 
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu 
erzielen.  Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder 
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. D er Fonds kann einige Wertpapiere halten, 
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind. Es wird 
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen für 
nachhaltige Anlagen ( socially responsible investment , ĂSRIñ) und/oder den Ratings  und Kriterien  in Bezug auf 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ĂESGñ) des Indexanbieters 
entsprechen.  
 
Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeit punkt des Kaufs den Kreditratinganforderungen des 
Referenzindex des Fonds entsprechen, d.  h. mit Investment  Grade  bewertet sein und den ESG -Rating -
Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in Emissionen 
mit Investmentqualität investiert, Emissionen können jedoch unter bestimmten Umständen gelegentlich 
herabgestuft w erden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne Investmentqualität hält, 
bis die Emissionen ohne Investmentqualität gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind 
und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.  
 
Die Direktanlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI -Anforderungen und/oder den ESG -Ratings 
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die nicht d en ESG -
Rating -Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten 
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sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.  
 
Für die Zwecke der Einhaltung der ESG -Regeln der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für nachhaltige 
Anlagen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit 
möglich und praktikabel aus de n Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der 
Fonds in die aus ESG - /SRI -Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex) 
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckte n Aktivitäten investiert. Mehr als 90 % des 
Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden 
gemäß den ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese 
Ana lysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Infolge der Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des 
Referenzindex wendet der Fonds für die Zwecke der ESG -Regeln der AMF den Selektivitätsansatz an, was bedeutet, 
dass das Portfolio des Fonds im Vergleich zum Hauptindex (gemäß nachstehender Definition) um mindestens 20 % 
reduziert wird.  
 
Die Basiswªhrung des iShares ú Corp Bond ESG UCITS  ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI  Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von 
festverzinslichen, auf Euro lautenden Investment -Grade -Unternehmensanleihen von Unternehmen, die im  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der ĂHauptindex ñ) enthalten sind und von Unternehmen begebe n 
werden, die den ESG -Ratings des Indexanbieters entsprechen. Als Grundlage dient eine Reihe von  
Ausschlusskriterien  und Rating -basierten Kriterien.  
 
Der Hauptindex enthält Investment -Grade -Anleihen (basierend auf dem Rating des Indexanbieters, der das 
du rchschnittliche Rating der Kreditrating -Agenturen Fitch, Moodyôs und Standard & Poorôs verwendet ), die eine 
Restlaufzeit von mindestens einem Jahr  und ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen E uro haben.  
 
Zusätzlich wendet der Referenzindex folgen de ESG -Filter an:  
 
Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI -ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen. Ein MSCI ESG -
Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen, branchenspezifischen ESG -Risiken 
sowie die Qualit ät seines Managements dieser ESG -Risiken im Verhältnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen. 
Die MSCI ESG -Rating -Methode sorgt für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis der ESG -Merkmale von 
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MS CI ESG -Rating als solche identifiziert, die 

möglicherweise besser auf zukünftige ESG -bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG -
bezogene Kontroversen involviert sein werden.   
 
Der Referenzindex wendet den Bloomberg -MSCI -SRI -Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden 
Geschäftsfeldern/ -aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, 
genetisch veränderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen , konventionelle Wa ffen, umstrittene Waffen, 
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie Eigentum an fossilen Brennstoffreserven . Was eine 
ĂBeteiligungñ an einer beschrªnkten Aktivitªt jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg-MSCI -SRI -Filters 
festgelegt . Dies kan n auf einem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz -Schwellenwert oder 
einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität  basieren , unabhängig vom damit erzielten Umsatz .  
 
Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score eine 
Ăroteñ Kennzeichnung (kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, 
inwieweit der jeweilige Emittent in größere ESG -Kontroversen involviert ist.  
 
Daher müssen die Emittenten ein MSCI -ESG-Rating v on mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von 
mindestens 1 aufweisen und den SRI -Filteranforderungen entsprechen, um bei jeder Neugewichtung 
und -zusammensetzung des Referenzindex als neue Bestandteile in Betracht gezogen zu werden. Emittenten 
müssen au ßerdem ein MSCI -ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens 
1 aufrechterhalten und die SRI -Filteranforderungen erfüllen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung 
im Referenzindex zu verbleiben. Emittenten, d ie das MSCI -ESG-Rating von minde stens BBB und den ESG 
Controversies Score von mindestens 1 nicht mehr aufrechterhalten und die SRI -Filteranforderungen nicht mehr 
erfüllen, werden bei der nächsten Neugewichtung und ïzusammensetzung aus dem Referenzindex aus geschlossen.  
 
Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwähnten Ratings und der Ausschlussfilter -Methodik finden Sie unter 
https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ . 
 
Der Referenzindex  ist marktkapitalisierungsgewichtet und  wird monatlich neu gewichtet  und zusammengesetzt , 
um Änderungen am Hauptindex sowie die vorstehend beschriebenen Ratings und Ausschlussfilter zu 
berücksichtigen.  Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Referenzindex und deren Gewichtung finden Sie 
unter  https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ .  
 
iShares ú Floating Rate Bond ESG UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite 
eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond 
Sustainable SRI Index widerspiegelt . 
 

https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/


 

 40  

Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere 
zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den  Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg 
MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der 
Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu 
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Ref erenzindex hält oder 
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, 
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentw icklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch 
möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind. Es ist beabsichtigt, 
dass der Fonds direkt nur in W ertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen für sozial 
verantwortliche Anlagen (socially responsible investment ï ĂSRIñ) und/oder ĂESGñ-Ratings und -Kriterien 
(environmental, social and governance ï Umwelt, Soziales und Unternehmensfü hrung) des Indexanbieters 
entsprechen.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der 
Fonds in Emissionen mit Investment -Grade -Rating investiert, die im Referenzindex enthalten sind, Emissionen 
können jedoch unter bestimmten Umständen gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, 
dass der Fonds Emissionen ohne Investme nt -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating 
gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) 
möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.  
 
Die Direktanlagen des F onds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI -Anforderungen und/oder den ESG -Ratings 
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den SRI -
Anforderungen und/oder den ESG -Ratings des Referenzindex des Fonds  entsprechen, so lange weiter halten, bis 
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel 
ist, die Position aufzulösen.  
 
Für die Zwecke der Einhaltung der ESG -Regeln der AMF wird der Fonds eine n Best - in -Class-Ansatz für nachhaltige s 
Anl egen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in einem Wertpapierportfolio, das so 
weit wie möglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet w ird, dass 
der Fonds in die aus ESG -/SRI -Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG - und SRI -Kriterien des 
Referenzindex) innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitäten investiert. Mehr 

als 90  % des Nettovermögens  des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten 
Geldmarktfonds, werden gemäß den ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall 
von DFI gelten diese Analysen nur für die Basiswerte . Au fgrund  der Anwendung der E SG- und SRI -Kriterien des 
Referenzindex wendet  der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG -Regeln der AMF an, was bedeutet, dass das 
Portfolio des Fonds um mindestens 20  % im Vergleich zum Markt für auf Euro lautende variabel verzinsliche 
Investment -Grade -Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat reduziert wird.  
 
Die Basiswªhrung des iShares ú Floating Rate Bond ESG UCITS ETF ist der Euro (ú) und der Fonds geht keine 
Positionen in anderen Währungen als dem Euro ein, außer im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements bei 
Änderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukünftiger Anteilklassen dieses Fonds, die auf 
eine andere Währung als den Euro lauten können.  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index  misst die Wertentwicklung 
von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment -Grade -Rating, deren 
Restlaufzeit mindestens einen Monat beträgt  und die von Unternehmen begeben werden, die basierend auf einer 
Reihe von Ausschluss -  und Ratingkriterien den ESG -Ratings des Indexanbieters entsprechen . Derzeit handelt es 
sich bei den Anleihen, die die Aufnahmekriterien für den Referenzindex erfüllen, um auf Euro lautende Anlei hen, 
die (i) ein Investment -Grade -Rating haben, wobei das mittlere Rating von Fitch, Moodyôs und Standard & Poorôs 
Ratings Services gilt ,  (ii) ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen Euro pro einzelner Anleihe haben 
und (iii) eine Restlaufzeit vo n mindestens einem Monat haben. Verbriefte Produkte und auf Euro lautende Anleihen, 
die von Behörden, Regierungen, supranationalen Einrichtungen und Finanzministerien begeben werden, sind vom 
Referenzindex ausgeschlossen. D ie Gewichtung eines einzelnen Emittenten  ist auf 3 % begrenzt.  
 
Zusätzlich wendet der Referenzindex folgende ESG -Filter an:  
 
Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI -ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen. Ein MSCI -
ESG-Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittente n gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG -
Risiken messen und aufzeigen, wie gut er diese ESG -Risiken im Vergleich zu vergleichbaren Akteuren der Branche 
steuert . Die MSCI -ESG-Rating -Methodik erhöht die Transparenz und bietet einen besseren Einblick  in die ESG -
Merkmale von Emittenten. Dabei sind  Emittenten mit einem starken MSCI -ESG-Rating diejenigen , die 
möglicherweise besser für zukünftige ESG -bezogene Herausforderungen aufgestellt sind und in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert werden.  
 
Der Referenzindex wendet den Bloomberg -MSCI -SRI -Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden 
Geschäftsfeldern/ -aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, 
genetisch veränderte Organismen, Atomener gie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, 
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie Eigentum an fossile n Brennstoffreserven. Was eine 
ĂBeteiligungñ an einer beschrªnkten Aktivitªt jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg -MSCI -SRI -Filters 
festgelegt . Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz -Schwellenwert oder 
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einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basieren.  
 
Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung 
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG -Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige 
Emittent in größere ESG -Kontroversen involv iert ist .  
 
Daher müssen die Emittenten ein MSCI -ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von 
mindestens 1 aufweisen und den SRI -Filteranforderungen entsprechen, um bei jeder Neugewichtung 
und -zusammensetzung des Referenzindex als n eue Bestandteile in Betracht gezogen zu werden. Emittenten 
müssen außerdem ein MSCI -ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens 
1 aufrechterhalten und die SRI -Filteranforderungen erfüllen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung 
im Referenzindex zu verbleiben. Emittenten, die ein MSCI -ESG-Rating von mindestens BBB und einen  ESG 
Controversies Score von mindestens 1 nicht mehr aufrechterhalten und die SRI -Filteranforderungen nicht mehr 
erfüllen, werden bei der nächst en Neugewichtung und -zusammensetzung aus dem Referenzindex ausgeschlossen .  
 
Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwähnten Ratings und der Ausschlussfilter -Methodik finden Sie unter  
https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/ .  
 
Der Referenzind ex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und 
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der 
Website des Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/  verfügbar.  
 
iShares ú Govt Bond 15 -30yr UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 30 Year 
Term Index widerspiegelt.  
 
Anlagepoli tik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Anleihen zu investieren, 
das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Euro 
Government Bond 30 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 

ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil de s Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wer tentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt de s Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der 
Fonds in Emissionen mit Investment -Grade -Rating investiert, Emissionen können jedoch unter bestimmten 
Umständen gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen 
ohne Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr 
im Referenzindex des Fonds  enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, 
die Position aufzulösen.  
 
Die Basiswªhrung des iShares ú Govt Bond 15-30yr UCITS ETF ist der Euro (ú), und der Fonds geht keine Positionen 
in anderen Währungen als dem Eur o oder der Währung von Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) ein (d.  h. der EU -Mitgliedstaaten, Norwegens, Islands und Liechtensteins), außer im Rahmen des effizienten 
Portfoliomanagements bei Änderungen des Referenzindex dieses Fonds und  der Verwaltung zukünftiger 
Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine andere Währung als diese Währungen lauten können.  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden 
festverzinslichen Staatsanleihen, die ursprünglich mit einer Restlaufzeit zwischen 19 und 33 Jahren ausgegeben 
wurden, die aber noch eine Restlaufzeit zw ischen 15 und 30 Jahren besitzen. Der Referenzindex umfasst Anleihen 
mit Investment -Grade -Rating, die von bestimmten EWU -Mitgliedstaaten ausgegeben werden und ein ausstehendes 
Mindestvolumen von 2 Milliarden Euro aufweisen. Der Referenzindex ist nach der M arktkapitalisierung gewichtet 
und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich 
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter 
https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indice s/  verfügbar.  
 
iShares ú Govt Bond 3- 5yr UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg Euro  Government Bond 5 Year 
Term Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Anleihen zu investieren, 
das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Euro 

https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/
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Government Bond 5 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimi erungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Refer enzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zu sammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d . h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der 
Fonds in Emissionen mit Investment -Grade -Rating investiert, Emissionen können jedoch unter bestimmten 
Umständen gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann e s vorkommen, dass der Fonds Emissionen 
ohne Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr 
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel is t, 
die Position aufzulösen.  
 
Die Basiswährung des iShares Euro Government Bond 3 -5yr UCITS ETF ist der Euro (ú), und der Fonds geht keine 
Positionen in anderen Währungen als dem Euro oder der Währung von Mitgliedstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (E WR) ein, (d.  h. der EU -Mitgliedstaaten, Norwegens, Islands und Liechtensteins), außer im 
Rahmen des effizienten Portfoliomanagements bei Änderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung 
zukünftiger Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine ander e Währung als diese Währungen lauten können.  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg Euro Government Bond 5  Year Term Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden 
festverzinslichen Staatsanleihen, die kürzlich ausgegeben worden sind und eine Restlaufzeit v on drei bis fünf Jahren 
besitzen. Der Referenzindex umfasst Anleihen mit Investment -Grade -Rating, die von bestimmten EWU -
Mitgliedstaaten ausgegeben werden und ein ausstehendes Mindestvolumen von 2 Milliarden Euro aufweisen. Der 
Referenzindex ist nach der M arktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indice s/  verfügbar.  
 
iShares ú Govt Bond 7- 10yr UCITS ETF  
 
Anlageziel  

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 10 Year 
Term Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Anleihen zu investieren, 
das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Euro 
Government Bond 10 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. De shalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind,  wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im R eferenzindex enthalten sind.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der 
Fonds in E missionen mit Investment -Grade -Rating investiert, Emissionen können jedoch unter bestimmten 
Umständen gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen 
ohne Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne I nvestment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr 
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, 
die Position aufzulösen.  
 
Die Basiswªhrung des iShares ú Govt Bond 7-10yr UCITS ETF ist der Euro  (ú), und der Fonds geht keine Positionen 
in anderen Währungen als dem Euro oder der Währung von Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) ein, (d.  h. der EU -Mitgliedstaaten, Norwegens, Islands und Liechtensteins), außer im Rahmen des effizie nten 
Portfoliomanagements bei Änderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukünftiger 
Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine andere Währung als diese Währungen lauten können.  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg Euro Government Bond 10  Year Ter m Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden 
festverzinslichen Staatsanleihen, die kürzlich ausgegeben worden sind und eine Restlaufzeit von sieben bis zehn 
Jahren besitzen. Der Referenzindex umfasst Anleihen mit Investment -Grade -Rating, die vo n bestimmten EWU -
Mitgliedstaaten ausgegeben werden und ein ausstehendes Mindestvolumen von 2 Milliarden Euro aufweisen. Der 
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzelheiten  zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/  verfügbar.  
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iShares ú Green Bond UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including 
Nuclear Power Index entspricht.  
 
Anla gepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher 
Wertpapiere zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, 
die den Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, den Referenzindex dieses Fonds, 
bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der 
Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, da ss der Fonds stets jeden Bestandteil des 
Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann 
einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entspre chendem 
Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex 
zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex 
enthalten sind.  Es ist beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die 
den Anforderungen für sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment ï ĂSRI ñ) und/oder ĂESGñ-
Ratings (environmental, social and governance ï Umwelt , Soziales und Unternehmensführung) des Indexanbieters 
entsprechen.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d.  h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Hier zu können jedoch auch Anleihen 
ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings zählen, wenn ihre Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit 
Investment -Grade -Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in Emissionen 
mit In vestment -Grade -Rating investiert, die im Referenzindex enthalten sind, Emissionen können jedoch unter 
bestimmten Umständen gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds 
Emissionen ohne Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating gegebenenfalls 
nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und 
prakti kabel ist, die Position aufzulösen.  
 
Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI -Anforderungen und/oder den ESG -
Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den SRI -

Anforderungen und/oder den ESG -Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter h alten, bis 
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel 
ist, die Position aufzulösen.  
 
Zum Zwecke der Einhaltung der ESG -Vorschriften der AMF wird der Fonds einen themenorientierten Ansatz f ür 
nachhaltiges Anlegen verfolgen. Bei diesem themenorientierten Ansatz wird in Portfolio aus Wertpapieren investiert, 
das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex bilden. 
Es wird erwartet, dass der Fonds in mit einem bestimmten Thema verbundene Wertpapiere investiert, in diesem 
Fall in Ăgr¿ne Anleihenñ gemªÇ nachstehender Definition. Mehr als 90 % des Nettovermºgens des Fonds, mit 
Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werd en in Übereinstimmung mit den ESG - 
und SRI -Analysen, -Bewertungen bzw. - Indikatoren des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI 
gelten diese Analysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur für 
die zugrunde liegenden Wertpapiere. Durch Übernahme der Methodik des Referenzindex wendet der Fonds den 
Ăsonstigen Ansatzñ im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF an, was bedeutet, dass mindestens 75  % des 
Fondsvermögens in Anleihen investiert werden, die de n Zulässigkeitskriterien für grüne Anleihen gemäß dem 
Referenzindex entsprechen.  
 
Die Basiswªhrung des iShares ú Green Bond UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index misst die Wertentwicklung von auf Euro 
lautenden, festverzinslichen, Investment -Grade - , Staats - , staatsnahen (supranationalen), Unternehmens - und 
verbrieften Anleihen, die gemªÇ der Methodik des Referenzindex als ĂGreen Bondsñ eingestuft werden und im 
Bloomberg MSCI  Global Green Bond Index enthalten sind, und er schließt Emittenten auf Grundlage der ESG -, SRI - 
und sonstigen Kriterien des Indexanbieters aus.  
 
Um in den Referenzindex aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von 
mindesten s 300 Millionen EUR und ein Investment -Grade -Rating (Baa3/BBB - /BBB - oder höher), basierend auf dem 
mittleren Rating von Moodyôs, S&P und Fitch, aufweisen. Wenn nur die Ratings von zwei Agenturen verf¿gbar sind, 
wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur  von einer Agentur ein Bonitätsrating verfügbar, so wird dieses Rating 
verwendet. Wenn kein explizites Anleihen -Rating verfügbar ist, kann der Indexanbieter andere Quellen nutzen, um 
die Bonität der Anleihen einzustufen. Der Referenzindex erfordert keine M indestrestlaufzeit und Anleihen können 
bis zur Endfälligkeit Bestandteil des Referenzindex sein.  
   
Der Referenzindex definiert ĂGreen Bondsñ als festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlºse ausschlieÇlich und offiziell 
für Projekte oder Aktivitäten verwend et werden, die klimabezogene oder andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke 
fördern. Gemäß der Methodik des Referenzindex werden Wertpapiere (unabhängig davon, ob sie vom Emittenten 
als Ăgr¿n/greenñ ausgewiesen werden oder nicht) von MSCI ESG Research anhand der folgenden vier Kriterien 
unabhªngig bewertet, um zu bestimmen, ob sie als ĂGreen Bondsñ eingestuft werden sollten: (i) die angegebene 
Verwendung der Erlöse; (ii) die Verfahren zur Beurteilung und Auswahl grüner Projekte; (iii) die Verfahren zur 
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Verwa ltung der Erlöse; und (iv) die Zusicherung einer laufenden Berichterstattung über die Umweltleistung der 
Verwendung der Erlöse. Um in den Referenzindex aufgenommen zu werden, müssen für Anleihen, die nach der 
Veröffentlichung der Green Bond Principles (ein er Vereinbarung zwischen den Marktteilnehmern über eine Reihe 
von Standards für die grüne Glaubwürdigkeit von mit einem Gütesiegel versehenen Emissionen) begeben wurden, 
alle vier Kriterien erfüllt werden, wobei Anleihen, die vor diesem Datum begeben wurde n und nicht alle vier 
Kriterien erfüllen, dennoch für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage kommen können.  
 
Der Referenzindex wendet darüber hinaus Filter an, um Emittenten auszuschließen, die an folgenden 
Geschäftsfeldern/Geschäftstätigkeiten (oder d amit verbundenen Tätigkeiten) beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, 
Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, genetisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen und 
Militärwaffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran,  Atomwaffensysteme und 
-komponenten, chemische und biologische Waffensysteme und -komponenten). Die ĂBeteiligungñ an jeder 
beschränkten Aktivität wird vom Indexanbieter definiert. Sie kann auf der Höhe des Umsatzes, einer festgelegten 
Gesamtumsatz -Schwelle  oder einer Verbindung mit einer beschränkten Tätigkeit unabhängig vom damit erzielten 
Umsatz basieren.  
 
Der Referenzindex schließt Emittenten auch nach ESG -Grundsätzen aus, mit denen gemessen wird, inwieweit der 
jeweilige Emittent in größere ESG -Kontrover sen involviert ist und wie gut er internationale Normen und Grundsätze 
beachtet.  
 
Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und das Engagement ist für jeden vom Indexanbieter 
als staatlichen oder supranationalen Emittenten eingestuften  Emittenten auf 19,5  % und für jeden vom 
Indexanbieter als privaten Emittenten eingestuften Emittenten auf 4,5 % begrenzt. Der Referenzindex wird 
monatlich neu gewichtet, um Änderungen bei den vorstehend beschriebenen Ratings und Ausschlussfiltern zu 
berüc ksichtigen. Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Referenzindex und deren Gewichtung finden Sie 
unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/.  Contingent -Capital -Papiere, Anleihen mit 
aktienähnlichen Merkmalen, steuerbefreite kommunale Wertpapiere, inflationsgebundene Anleihen,  variabel 
verzinsliche Anleihen, Privatplatzierungen, Retail -Anleihen und bestimmte andere Arten von Anleihen sind vom 
Referenzindex ausgeschlossen.  
 
iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 
 
Anlageziel  
Das An lageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield 
Sustainable BB+ SRI Bond Index entspricht.  
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Schuldtitel 
zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den 
Bloomberg MSCI Eur o Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, 
bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der 
Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen , dass der Fonds stets jeden Bestandteil des 
Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann 
einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei ent sprechendem 
Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex 
zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex 
enthalten sind.  Es ist beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die 
den Anforderungen f¿r sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment, ĂSRIñ) und/oder ĂESGñ-
Ratings und -Kriterien (environmental, social and g overnance ï Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des 
Indexanbieters entsprechen.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d.  h. mit einem Rating unterhalb von Invest ment -Grade (Sub - Investment -Grade) eingestuft 
sein. Hierzu können jedoch auch Anleihen ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings zählen, wenn ihre 
Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub - Investment -Grade -Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Es ist 
zwar vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds Emissionen mit einem Rating unterhalb von Investment -Grade, die 
im Referenzindex enthalten sind, umfassen. Das Rating von Emissionen kann jedoch unter bestimmten Umständen 
gelegentlich hochgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen mit Investment -
Grade -Rating hält, bis die Emissionen mit Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex 
des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich  und praktikabel ist, die Position 
aufzulösen.  
 
Die Direkt anlagen  des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI -Anforderungen und/oder den ESG -Ratings 
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen.  Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den SRI -
Anforderungen und/oder den ESG -Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis 
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel 
ist, die Position aufzulösen.  
 
Für die Zwecke der Einhaltung der ESG -Regeln der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für nachhaltige 
Anlagen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit 
möglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der 
Fonds in die aus ESG - /SRI -Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex) 
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeck ten Aktivitäten investiert. Mehr als 90 % des 
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Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden 
gemäß den ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese 
Analysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Infolge der Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des 
Referenzindex wendet der Fonds für die Zwecke der ESG -Regeln der AMF den Selektivitätsansatz an, was bedeutet, 
dass das Portfolio des Fonds im Vergleic h zum Hauptindex (gemäß nachstehender Definition) um mindestens 20 % 
reduziert wird.  
 
Die Basiswährung des iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index  misst die Wertentwicklung einer 
Untergruppe von auf Euro lautenden festverzinslichen Hochzins -Unternehmensanleihen im Bloomberg Euro High 
Yield Index (der ĂHauptindex ñ) und schlieÇt Emittenten auf Basis von ESG- , SRI -  und anderen Kriterien des 
I ndexanbieters aus dem Hauptindex aus. Anleihen von Unternehmen, die nach Ansicht des Indexanbieters ein 
Risiko in Bezug auf ein Schwellenland aufweisen, werden ausgeschlossen.  Um in den Referenzindex aufgenommen 
zu werden, müssen die Anleihen einen aussteh enden Nennbetrag von mindestens 250 Millionen ú und eine 
Restlaufzeit von mindestens einem Jahr sowie ein High -Yield -Rating (Ba1/BB+/BB+ oder darunter), basierend auf 
dem mittleren Rating von Moodyôs, S&P und Fitch, aufweisen. Wenn nur die Ratings von zwei Agenturen verfügbar 
sind, wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Agentur ein Bonitätsrating verfügbar, so wird dieses 
Rating verwendet. Wenn kein explizites Anleihen -Rating verfügbar ist, kann der Indexanbieter andere Quellen 
nutzen, um d ie Bonität der Anleihen einzustufen.  
 
Zusätzlich wendet der Referenzindex folgende ESG -Filter und Ausschlusskriterien an:  
 
Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI -ESG-Rating von BB oder höher aufweisen. Ein MSCI ESG -
Rating soll die Widerstan dsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen, branchenspezifischen ESG -Risiken 
sowie die Qualität seines Managements dieser ESG -Risiken im Verhältnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen. 
Die MSCI ESG -Rating -Methode sorgt für mehr Transparenz und  ein besseres Verständnis der ESG -Merkmale von 
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG -Rating als solche identifiziert, die 
möglicherweise besser auf zukünftige ESG -bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG -
bezogene Kontroversen involviert sein werden.  
 
Der Referenzindex wendet den Bloomberg -MSCI -SRI -Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden 
Geschäftsfeldern/ -aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, 

genetisch veränderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen , konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, 
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie  Eigentum an fossilen Brennstoffreserven . Der Bloomberg 
MSCI SRI -Filter definiert die ĂBeteiligungñ an jeder beschrªnkten Aktivitªt. Diese kann auf dem Prozentsatz des 
Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz -Schwellenwert oder einer Verbindung mit einer beschränkten 
Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basier en.  
 
Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung 
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG -Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige 
Emittent in größere ESG -Kontrover sen involviert ist und wie gut er internationale Normen und Grundsätze beachtet.  
 
Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 3  % begrenzt. Der Referenzindex wird gemäß der Methodik des 
Indexanbieters monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex 
(einschließlich dessen Bestandteilen) finden Si e auf der Webseite des Indexanbieters unter 
https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices . 
 
Schuldtitel von Unternehmen in Schwellenmärkten, festverzinsliche Anleihen ohne Laufzeit, no tleidende Anleihen, 
Contingent -Capital -Papiere (darunter klassische CoCo -Bonds und Contingent -Write -Down -Papiere mit expliziter 
Kapitalquote oder solvenz - /bilanzbasierten Auslöseereignissen), Anleihen mit aktienähnlichen Merkmalen (z.  B. 
Optionsscheine, Wa ndelanleihen, Vorzugswandelanleihen, Emissionen, die zu Steuerermäßigungen auf Dividenden 
berechtigen (DRD/QDI)), Partial -Pay- in -Kind -Anleihen (PIK), Eurodollar -Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, 
variabel verzinsliche Anleihen, Privatplatzierungen, Re tail -Anleihen, strukturierte Schuldverschreibungen, Pass -
through -Zertifikate und illiquide Wertpapiere ohne verfügbare interne oder externe Preisfindungsquelle werden aus 
dem Referenzindex ausgeschlossen.  
 
iShares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg UK Government Inflation -Linked 
Bond Index widerspiegelt.   
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio britischer Staatsanleihen 
zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den 
Bloomberg UK Gover nment Inflation -Linked Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds 
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu 
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds ste ts jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder 
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, 
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikopr ofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
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jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Basiswährung des i Shares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF ist das Pfund Sterling (GBP), und der Fonds geht 
keine Positionen in anderen Währungen als dem Pfund Sterling ein, außer im Rahmen des effizienten 
Portfoliomanagements bei Änderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukünftiger 
Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine andere Währung als Pfund Sterling lauten können.  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg UK Government Inflation -Linked Bond Index ist darauf ausgelegt, indexgebundene britische 
Staatsanleihen abzubi lden. Der Referenzindex umfasst nur inländische staatliche Schuldtitel, d.  h. von der 
Regierung in Pfund Sterling ausgegebene Schuldverschreibungen. Die Anleihen müssen kapitalindexiert und an 
einen geeigneten Inflationsindex gebunden sein und eine Restlau fzeit von mindestens einem Jahr sowie einen 
ausstehenden Mindestbetrag von 300  Mio.  £ aufweisen. Sie sollten auf Pfund Sterling lauten und sowohl Zinsen als 
auch Kapital in Pfund Sterling auszahlen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet und zusamm engesetzt. 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg - indices/  verfügbar.  
 
iShares Asia Property Yield UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/ Nare it  Developed Asia Dividend 
+ Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu investieren, 
das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE EPRA/ Nareit  
Developed Asia Dividend + Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit  einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20  % 
seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei 
einem einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.   
 
Die Basiswährung des iShares Asia Property Yield UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der FTSE EPRA/ Nareit  Developed Asia Dividend + Index soll die höher rentierlichen Aktien des FTSE EPRA/ Nareit  
Developed Asia Index abbilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Immobilien -Aktiengesellschaften 
(REITs) und Immobilien -Holding und -Entwicklungsg esellschaften aus asiatischen Industrieländern und enthält 
diejenigen Aktien, für die eine Dividendenrendite von mindestens 2  % prognostiziert ist. Der Referenzindex ist 
nach der Free -Float -Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewich tet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter http://www.ftse.com/Indices/  verfügbar.  
 
iShares BRIC 50 UCITS ETF 
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE BRIC 50 Net of Tax Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE BRIC 
50 Net of Tax Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandt eile 
des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung 
wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und dess elben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.   
 
Bei einem erheblichen Anteil der B estandteile dieses Referenzindex handelt es sich um GDRs und ADRs. GDRs und 
ADRs sind handelbare Zertifikate, die von Depotbanken ausgegeben werden und Eigentum an Aktien eines 
Unternehmens darstellen. Sie können unabhängig von den tatsächlichen Aktien des  jeweiligen Unternehmens 
notiert und gehandelt werden. Um die Nachbildung seines Referenzindex zu unterstützen, wird ein erheblicher 
Anteil der Anlagen dieses Fonds daher aus GDRs und ADRs bestehen.  
 
Die Basiswährung des iShares BRIC 50 UCITS ETF ist der U S-Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der FTSE BRIC 50 Net of Tax Index misst die Wertentwicklung der 50 nach Gesamtmarktkapitalisierung größten 
Unternehmen aus den BRIC -Ländern, die im Fall brasilianischer, indischer oder russischer Unternehmen in Form 
von Depos itory Receipts (DRs) oder im Fall chinesischer Unternehmen in Form  außerhalb der Volksrepublik China 
notiert er  Aktien  gehandelt werden. Der FTSE BRIC 50 Net of Tax Index verwendet Depository Receipts und 
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außerhalb der Volksrepublik China notiert e Aktien  als leichter handelbaren Ersatz für die zugrunde liegenden 
Wertpapiere. Zum 31.  August 2020  entfiel auf Wertpapiere, die von in Russland ansässigen Emittenten begeben 
wurden, ein Gewicht von 8,71  % des Referenzindex. Der Referenzindex ist nach der Free -Float -
Marktkapitalisierung gewichtet und das maximale Gewicht jedes Bestandteils beträgt 15  %. Der Referenzindex 
wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich 
dessen Bestandteilen) sind auf der We bsite des Indexanbieters unter http://www.ftse.com/Indices/  verfügbar.  
 
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des EURO STOXX 50 Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den EURO 
STOXX 50 Index, den Referenzindex diese s Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des 
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im 
Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fond s bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang  III) gerechtfertigt ist.  
 
Die Basiswªhrung des iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der EURO STOXX 50 Index misst die Wertentwicklung von Aktien 50 europäischer Unternehmen, um die 
Marktführer der einzelnen Sektoren in der Eurozone abzubilden. Die Aktien werden aus den größten Unternehmen 
des EURO STOXX Index ausgewählt, die bestimmte Kriterien gemäß der Referenzindexmethodik erfüllen. Der 
Referenzindex ist nach der Free -Float -Marktkapitalisierung g ewichtet , das maximale Gewicht jedes Bestandteils 
beträgt 10  %. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten 
zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters u nter 
www.stoxx.com  verfügbar.  
 

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI Europe Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen,  verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
Europe Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsic htigt, Optimierungstechniken einzusetzen, 
um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass 
der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung  wie im 
Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn 
diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte 
Wertpapiere, aus denen sich der Ref erenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu 
Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Basiswªhrung des iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der MSCI Europe Index mis st die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 
europäischen Industrieländern, die die MSCI -Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Der 
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und 
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der 
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/co nstituents  verfügbar.  
 
iShares Core UK Gilts UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All 
Stocks Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Anleihen zu investieren, 
das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE Actuaries UK 
Conventional Gil ts All Stocks Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Besta ndteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
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Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähn liche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zei tpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der 
Fonds in Emissionen mit Investment -Grade -Rating investiert, Emissionen könne n jedoch unter bestimmten 
Umständen gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen 
ohne Investment -Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr 
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, 
die Position aufzulösen.  
 
Die Basiswährung des iShares Core UK Gilts UCITS ETF ist das Pfund Sterling (GBP).   
 
Referenzindex  
Der FTSE Actuaries UK Conventional G ilts All Stocks Index bietet ein Engagement in auf Pfund Sterling lautenden 
festverzinslichen britischen Staatsanleihen mit einer großen Bandbreite von Fälligkeitsterminen und Kupons, die 
an der Londoner Börse notiert sind. Der Referenzindex wird täglich n eu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere 
Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters 
unter http://www.ftse.com/Indices/  verfügbar.  
 
iShares De veloped Markets Property Yield UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/ Nareit  Developed Dividend + 
Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammen setzt, die den FTSE 
EPRA/Nareit  Developed Dividend + Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszu gehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 

mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (be i entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind . 
 
Die Basiswährung des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der FTSE EPRA/ Nareit  Developed Dividend + Index soll die höher rentierlichen Aktien des FTSE EPRA/ Nareit  
Developed Index abbilden. Der Refere nzindex misst die Wertentwicklung von Immobilien -Aktiengesellschaften 
(REITs) und Immobilien -Holding und -Entwicklungsgesellschaften aus Industrieländern weltweit und enthält 
diejenigen Aktien, für die eine Dividendenrendite von mindestens 2  % prognostizie rt ist. Der Referenzindex ist 
nach der Free -Float -Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieter s unter http://www.ftse.com/Indices/  verfügbar.  
 
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Dow Jones Sustainability World Enlarged 
Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu investieren, 
das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Dow Jones 
Sustainability World Enlarged Index ex Alcoho l, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult 
Entertainment, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des 
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen G ewichtung wie im 
Referenzindex hält.  Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Ma rktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer  4 von Anhang  III) gerechtfertigt ist.  
 
Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI -Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der 
gemäß den QFI -Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen hinsichtlich 
ausländischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene 
QFI den aktuellen QFI -Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer von  in 
Saudi -Arabien notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z.  B. 
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Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI 
investieren, denen keine i n Saudi -Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.  
 
Zum Zwecke der Einhaltung der ESG -Vorschriften der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für 
nachhaltiges Anlegen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anl age in ein 
Wertpapierportfolio, das so weit wie möglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex 
bilden, erwartet wird, dass der Fonds in die aus ESG -/SRI -Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG - 
und SRI -Kriterien de s Referenzindex) innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten 
Aktivitäten investiert. Mehr als 90  % des Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich 
gehandelten Geldmarktfonds, werden in Übereinstimmung mit de n ESG- und SRI -Kriterien des Referenzindex 
bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus 
der Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansa tz im 
Sinne der ESG -Vorschriften der AMF anwendet, was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20  % 
im Vergleich zum globalen Aktienmarkt reduziert wird.  
 
Die Basiswährung des iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ist der US-Dollar (US$).  
 
Referenzindex  
Der Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and 
Adult Entertainment besteht derzeit aus Aktienwerten, die so ausgewählt wurden, dass sie den weltweiten 
Nachhaltigkeit saktienmarkt abbilden. Der Referenzindex enthält Aktienwerte, die sich aus den oberen 20  % der 
2.500 größten globalen Nachhaltigkeitsunternehmen des Dow Jones Global Total Stock Market Index 
zusammensetzen. Die Unternehmen werden auf der Grundlage langfris tiger wirtschaftlicher, umweltbezogener und 
sozialer Kriterien für den Referenzindex ausgewählt. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet 
und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzinde x 
(einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter 
http://supplemental.spindices.com/supplementaldata/eu  verfügbar.  
 
iShares EM Infrastructure UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrend ite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index 
widerspiegelt.  

 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P 
Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.  Der Fonds strebt die Nachbildung 
der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex e nthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 
20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze 
kann bei einem e inzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.  
 
Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI -Vorschriften zugelassen ist, kann er vor behaltlich der 
gemäß den QFI -Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen hinsichtlich 
ausländischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene 
QFI den aktuellen QFI -Vorschr iften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer von in 
Saudi -Arabien notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z.  B. 
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der F onds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI 
investieren, denen keine in Saudi -Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.  
 
Die Basiswährung des iShares EM Infrastructure UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der S&P E merging Market Infrastructure Index umfasst 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen 
aus Schwellenländern, die bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer Investierbarkeit erfüllen. Der Referenzindex ist so 
konzipiert, dass er ein liquides handel bares Engagement in führenden börsennotierten Unternehmen aus 
Schwellenländern aus der Infrastrukturbranche bietet, die insbesondere aus den Sektoren Transport, Energie und 
Versorgung entsprechend den Global Industry Classification Standards (GICS) stammen  und ihren Sitz in 
Schwellenmärkten haben oder dort ihre Umsätze erzielen. Der Referenzindex ist nach Marktkapitalisierung 
gewichtet. Der Fonds kann unter Beachtung der Gewichtung solcher Wertpapiere im S&P Emerging Market 
Infrastructure Index direkt in We rtpapieren anlegen, die an den geregelten Märkten von Russland gehandelt 
werden. Zum 31.  August 2020  entfielen 7,30  % des S&P Emerging Market Infrastructure Index auf solche 
Wertpapiere. Anlagen in russische börsennotierte oder gehandelte Wertpapiere sind auf diejenigen Wertpapiere 
beschränkt, die an der Moscow Exchange MICEX -RTS notiert oder gehandelt werden. Der Referenzindex wird 
halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen 
Bestandteilen) s ind auf der Website des Indexanbieters unter http://supplemental.spindices.com/supplemental -
data/eu  verfügbar.  

http://supplemental.spindices.com/supplementaldata/eu
http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu
http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu
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iShares EURO STOXX 50 ex - Financials UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des EURO STOXX 50 ex -Financials Index 
widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den EURO 
STOXX 50 ex -Financials Index, den Refer enzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, ka nn dieser Fonds bis zu 
20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze 
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffe r 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.   
 
Die Basiswährung des iShares EURO STOXX 50 ex -Financials UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der EURO STOXX 50 ex -Financials Index ist eine Teilmenge des EURO STOXX 50 Index, der die Wertentwicklung 
von 50  Aktien mit dem Ziel misst, die führenden Unternehmen der Marktsektoren in der Eurozone widerzuspiegeln. 
Der EURO STOXX 50 ex -Financials Index stellt die führenden Unternehmen der Marktsektoren in der Eurozone dar, 
mit Ausnahme von Unternehmen, die gemäß der  Industry Classification Benchmark (ICB) der Finanzbranche 
zugeordnet sind. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu 
gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich des sen Bestandteilen) 
sind auf der Website des Indexanbieters unter www.stoxx.com verfügbar.  
 
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE MIB Index widerspiegelt.  
 

Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE MIB 
Index, den Referenzindex dieses Fon ds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des 
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im 
Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis  zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III)  gerechtfertigt ist.  
 
Die Basiswährung des iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) ist der Euro (EUR).  
 
Referenzindex  
Der FTSE MIB Index misst die Wertentwicklung der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität und 
Marktkapitalisierung, die die FTSE -Kriterien hinsichtlich Liquidität und Streubesitz erfüllen. Die Bestandteile des 
Referenzindex werden vom FTSE Italia Index Policy Committee mit dem Ziel ausgewählt, breitgefächerte 
Sektorgewichtungen des italienischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Refere nzindex ist nach der 
Marktkapitalisierung gewichtet und das maximale Gewicht jedes Bestandteils beträgt 15  %. Der Referenzindex 
wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich 
dessen Bestandtei len) sind auf der Website des Indexanbieters unter http://www.ftse.com/Indices/ verfügbar.  
 
iShares Global Clean Energy UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Global Clean Energy Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlagezi el zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global 
Clean Energy Index, den Referenzindex dieses Fond s, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile 
des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung 
wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.   
 
Zum Zwecke der Einhaltung der ESG -Vorschriften der AMF wird der Fonds einen Best - in -Universe -Ansatz mit für 
nachhaltiges Anlegen verfolgen. Der Best - in -Universe -Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein 
Wertpapierportfolio, das so  weit wie möglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex 
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bilden, erwartet wird, dass der Fonds in die aus ESG -/SRI -Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG - 
und SRI -Kriterien des Referenzindex) innerhalb des relevan ten Anlageuniversums der vom Referenzindex 
abgedeckten Aktivitäten investiert. Mehr als 90  % des Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von 
Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden in Übereinstimmung mit den ESG - und SRI -
Kriterien des Re ferenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur für die zugrunde 
liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex resultiert, dass der 
Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG -Vorschrifte n der AMF anwendet, was bedeutet, dass das Portfolio des 
Fonds um mindestens 20  % im Vergleich zum Markt öffentlich gehandelter Unternehmen aus Industrie -  und 
Schwellenländern reduziert wird.  
 
Die Basiswährung des iShares Global Clean Energy UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der S&P Global Clean Energy Index soll ein Engagement in öffentlich gehandelten Unternehmen aus der Branche 
der sauberen Energien weltweit bieten und umfasst sowohl Unternehmen aus Industrieländern als auch aus 
Schwe llenländern.  
 
Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen Aktien (i) eine Marktkapitalisierung von 
insgesamt mindestens 300 Millionen US -Dollar aufweisen; (ii) eine Streubesitz -Marktkapitalisierung von 
mindestens 100 Millionen US -Dollar aufweisen ; (iii) über sechs Monate ein mittleres tägliches Handelsvolumen 
(Median Daily Traded Volume, MDTV) von mindestens 3 Millionen US -Dollar aufweisen (bzw. mindestens 2 Millionen 
US-Dollar bei Aktien, die bereits Bestandteil des Index sind); und (iv) an einer  Börse eines Industrielands gehandelt 
werden.  
 
Unternehmen, die die Eignungskriterien erfüllen, werden für die Aufnahme in den Referenzindex in Erwägung 
gezogen, wenn der Indexanbieter bestimmt, dass sie an der Erzeugung von sauberer Energie oder der 
Bere itstellung von Technologie und Ausrüstung für saubere Energie beteiligt sind. Unternehmen werden dann auf 
Grundlage der vom Indexanbieter ermittelten Clean Energy Exposure Scores und unter Berücksichtigung des 
Verhältnisses ihres CO2 -Fußabdrucks im Verhält nis zum Umsatz für die Aufnahme in den Index ausgewählt.  
 
Unternehmen, die gemªÇ der Indexmethodik als Unternehmen mit ein Ămaximalenñ, Ăsignifikantenñ oder 
Ămoderatenñ Clean Energy Exposure Score eingestuft werden, kºnnen in den Referenzindex aufgenommen werden. 
Der Referenzindex strebt 100 Komponenten an. Allerdings können mehr als 100 Aktien aufgenommen werden, 
wenn alle diese Aktien ein maximales Clean Energy Exposure Score aufweisen. Wenn es weniger als 100 Aktien 

mit einem maximalen Clean Energy Expo sure Score gibt, können Aktien mit signifikanten und moderaten Clean 
Energy Exposure Scores aufgenommen werden, bis die angestrebte Zahl von 100 Indexkomponenten erreicht ist. 
Dabei haben in jeder Kategorie Aktien mit einer höheren Streubesitz -Marktkapital isierung Vorrang. Darüber hinaus 
werden Aktien, die einen vom Indexanbieter vorab festgelegten Standardwert für den CO2 -Fußabdruck im 
Verhältnis zum Umsatz überschreiten, aus dem Referenzindex ausgeschlossen. Es ist möglich, dass die sich daraus 
ergebende Anzahl der Bestandteile des Referenzindex niedriger als 100 ist, wenn es notwendig ist, Aktien mit 
niedrigeren Clean Energy Exposure Scores zu entfernen, um das von der Indexmethodik festgelegte gewichtete 
durchschnittliche Mindest -Exposure aufrechtzuerhal ten.  
 
Der Referenzindex begrenzt die Gewichtung einzelner Bestandteile unter Berücksichtigung der Clean Energy 
Exposure - und Liquiditätsscores der Bestandteile im Einklang mit seiner Methodik.  Darüber hinaus darf die 
Gesamtgewichtung aller Bestandteile inn erhalb des Referenzindex, die eine Gewichtung von mehr als 4,5 % haben, 
40 % nicht überschreiten. Der Referenzindex wird halbjährlich neu zusammengesetzt. Darüber hinaus werden die 
Bestandteile vierteljährlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zum Refere nzindex (einschließlich dessen 
Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters verfügbar: 
https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental -data/europe/  
 
iShares Global Infrastructure UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index 
wi derspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE 
Global Core Infrastructure Index , den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex häl t. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 
20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze 
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.  
 
Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI -Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der 
gemäß den QFI -Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgeset z geltenden Beschränkungen hinsichtlich 
ausländischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene 
QFI den aktuellen QFI -Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer v on in 
Saudi -Arabien notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z.  B. 

https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/
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Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI 
investieren, denen keine  in Saudi -Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.  
 
Die Basiswährung des iShares Global Infrastructure UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der FTSE Global Core Infrastructure Index enthält weltweite Unternehmen, die die entsprechenden 
Zugangsvoraussetzungen in drei wichtigen Infrastruktur -Sektoren erfüllen : Transport, Energie und 
Telekommunikation. Damit ein Unternehmen in den Referenzi ndex aufgenommen werden kann, müssen 
mindestens 65  % seines Umsatz es bestimmten, vom  Indexanbieter festgelegten Geschäftstätigkeit en zuzuordnen 
sein. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet und 
zusammengesetzt. Änderungen bei der im  Streubesitz befindlichen Marktk apitalisierung aktueller Bestandteile 
werden bei vierteljährlichen Neugewichtungen berücksichtigt.  
 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter http://www.ftse.com/products/indices/infra  verfügbar.  
 
Der Fonds kann unter Beachtung der Gewichtung solcher Wertpapiere im FTSE Global Core Infrastructure Index  
direkt in Wertpapieren anlegen, die an den geregelten Märkten von Russland gehandelt werden. Zum 31.  August 
2020  entfielen 0, 30  % des FTSE Global Core Infrastructure Index  auf solche Wertpapiere. Anlagen in russische 
börsen notierte oder gehandelte Wertpapiere sind auf diejenigen Wertpapiere beschränkt, die an der Moscow 
Exchange MICEX -RTS notiert oder gehandelt werden.  Der Fonds kann China -A-Aktien über Stock Connect handeln.  
 
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  
 
Anla geziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Global Timber & Forestry Index 
widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global 
Timber & Forestry Index, den Refe renzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 

Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, k ann dieser Fonds bis zu 
20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze 
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziff er 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.  
 
Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI -Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der 
gemäß den QFI -Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen hinsichtlich 
ausländischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene 
QFI den aktuellen QFI -Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer von in 
Saudi -Arabien notierten Wertpapieren  sein dürfen, die den über das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z.  B. 
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI 
investieren, denen keine in Saudi -Arabien notierten Wertpapiere al s Basiswert zugrunde liegen.  
 
Die Basiswährung des iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der S&P Global Timber and Forestry Index umfasst 25 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen, die sich 
mit dem Eigentum an, dem Management von oder der vorgelagerten Lieferkette von Wäldern und Forsten befassen. 
Hierbei kann es sich um Unternehmen für Forstprodukte, Timber -REITs, Unternehmen für Papierprodukte, 
Papierverpackungsunternehmen oder Agrarproduktunternehmen handeln. Der Referenzindex ist nach der 
Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten 
zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandt eilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter 
http://supplemental.spindices.com/supplemental -data/eu  verfügbar.  
 
iShares Global Water UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Global Water Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global 
Water Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile de s 
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im 
Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben E mittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.  

http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu
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Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Si nne der QFI -Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der 
gemäß den QFI -Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen hinsichtlich 
ausländischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien inves tieren. Da zugelassene 
QFI den aktuellen QFI -Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer von in 
Saudi -Arabien notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z.  B. 
Swaps ode r Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI 
investieren, denen keine in Saudi -Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.  
 
Die Basiswährung des iShares Global Water UCITS ETF is t der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der S&P Global Water Index umfasst 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen, deren Geschäft mit 
Wasser in Verbindung steht und die bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer Investierbarkeit erfüllen. Der 
Refere nzindex soll ein liquides handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus der 
globalen Wasserbranche bieten und umfasst sowohl Unternehmen aus Industrieländern als auch Unternehmen aus 
Schwellenländern. Der Referenzindex ist nach de r Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu 
gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) 
sind auf der Website des Indexanbieters unter http://supplemental.spindices.com/supplemental -data/eu  verfügbar.  
 
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index 
widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von festverzinslichen 
Wertpapieren zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, 
die den J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken  einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 

Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es  ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Basiswährung des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF ist der US -Dollar (USD), und dieser Fonds geht 
keine Positionen in anderen Währun gen als dem US -Dollar ein, außer im Rahmen des effizienten 
Portfoliomanagements bei Änderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukünftiger 
Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine andere Währung als US -Dollar lauten können.  
 
Referenzindex  
Der J.P.Morgan EMBI Global Core Index misst die Wertentwicklung von auf US -Dollar lautenden fest -  und/oder 
variabel verzinslichen Schwellenmarktanleihen von staatlichen und quasi -staatlichen Emittenten.  Quasi -staatliche 
Emittenten sind Organisationen, der en Wertpapiere sich entweder zu 100  % im Besitz ihrer jeweiligen Regierungen 
befinden oder einer 100%igen Garantie unterliegen, die jedoch nicht durch die uneingeschränkte Kreditwürdigkeit 
dieser Regierungen gedeckt ist. Der Referenzindex kann sowohl Anlei hen mit Investment -Grade -Rating als auch 
Anleihen, die kein Investment -Grade -Rating aufweisen, einschließlich notleidender Anleihen, enthalten. Der 
Referenzindex enthält Anleihen, die: (i) auf den US -Dollar lauten; (ii) einen aktuellen ausstehenden Nennbet rag 
von mindestens 1 Mrd. US -Dollar haben; (iii) eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren haben  und  (iv) 
international über Euroclear oder eine andere Institution mit Sitz außerhalb des Emissionslandes abgewickelt 
werden können.  
 
Zum 31.  August 2020 entfiel auf Wertpapiere, die von in Russland ansässigen Emittenten begeben wurden, ein 
Gewicht von 3,70  % des Referenzindex. Der Referenzindex ist nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich 
neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) 
sind auf der Website des Indexanbieters unter 
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research/indices/composition verfügbar.  
 
iShares J.P. Morg an ESG $ EM Bond UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die 
der Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index entspricht.  
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio festverzinslicher 
Wertpapiere zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, 
die den J.P. Morgan ESG EMBI Global Diver sified Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds 
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu 
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder 
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, 

http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu
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die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  Es ist 
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen für 
sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment, ĂSRIñ) und/oder ĂESGñ-Ratings (environmental, 
social and governance ï Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) de s Index -Anbieters entsprechen.  
 
Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI - und/oder ESG -Ratinganforderungen 
des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den SRI -  und/oder ESG -
Anforderung en des Referenzindex des Fonds entsprechen, weiterhin halten, bis sie nicht mehr im Referenzindex 
enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.  
 
Die Basiswährung des iShares J.P. Morgan ESG $ E M Bond UCITS ETF ist der US -Dollar (US$).  
 
Referenzindex  
Der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index  misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US -Dollar 
lautenden, fest -  und/oder variabel verzinslichen Schwellenmarktanleihen von staatlichen  und quasi -staatlichen 
Emittenten, die nach Feststellung des Indexanbieters Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 
ĂHauptindexñ) sind und den SRI/ESG-Ratings des Indexanbieter s entsprechen. Als Grundlage dient eine Reihe von 
Ausschlusskrit erien und Rating -basierten Kriterien.   
 
Quasi -staatliche Emittenten sind Organisationen, deren Wertpapiere sich entweder zu 100  % im Besitz ihrer 
jeweiligen Regierung befinden oder einer 100%igen Garantie unterliegen, die jedoch nicht durch die 
uneingeschränkte Kreditwürdigkeit dieser Regierung gedeckt ist. Der Referenzindex kann sowohl Anleihen mit als 
auch ohne Investment -Grade -Rating, einschließlich notleidender Anleihen, enthalten. Für eine Aufnahme in den 
Referenzindex müssen die Anleihen (i) auf US -Dollar lauten; (ii) ein ausstehendes Minde stvolumen von 500 
Millionen US -Dollar haben; (iii) eine Laufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren bis zur Fälligkeit haben; und (iv) 
international über Euroclear oder eine andere Institution mit Sitz außerhalb des Emissionslandes abgewickelt 
werden. Der R eferenzindex besteht nur aus jenen Ländern, die die Kriterien von JP Morgan für einen 
Schwellenmarkt erfüllen, wobei für jedes Land eine Obergrenze von 10  % gilt . 
 
Festverzinsliche, variabel verzinsliche, kapitalisierende Anleihen (d.  h. Anleihen, bei dene n ein Prozentsatz der 
Kuponzahlungen nicht ausgezahlt, sondern in Kapital umgewandelt wird, was bedeutet, dass sich der ausstehende 
Kapitalbetrag über die Laufzeit der Anleihe erhöht) und Tilgungsanleihen (d.  h. Anleihen, die zusätzlich zu den 

Kuponzahlung en eine Teilrückzahlung des Kapitals leisten, was bedeutet, dass sich der ausstehende Kapitalbetrag 
über die Laufzeit der Anleihe reduziert) qualifizieren sich für die Aufnahme in den Referenzindex.   
 
Zusätzlich wendet der Referenzindex folgende ESG -Filter  und Ausschlusskriterien an:  
 
Der Indexanbieter verwendet eine ESG -Methodik, die die Bewertung der ESG -Qualifikation von Emittenten im 
Hauptindex nach Punkten umfasst, wonach sich wiederum die Gewichtung eines Emittenten im Referenzindex 
richtet. Der ESG-Score reicht von 0 -100, wobei 100 der bestmºgliche Score ist (der ĂESG-Scoreñ). Der ESG-Score 
legt fest, welchem ESG -Rating -Bereich die Emittenten zugeordnet sind (der ĂESG-Rating -Bereichñ). 
 
Folgende Emittenten sind vom Referenzindex ausgeschlossen: ( a) quasi -staatliche Emittenten, die nach 
Feststellung des Indexanbieters (i) (basierend auf dem Umsatz) in den Sektoren Kraftwerkskohle, Tabak oder 
Waffen tätig sind; und (ii) gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact verstoßen ; dabei handelt es 
sich um  allgemein akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsätze für  Unternehmen, die grundlegende Verantwortlichkeiten 
in Bereichen wie Korruptionsbekämpfung, Menschenrechte, Arbeit sstandards  und Umwelt schutz  erfüllen; und (b) 
staatliche und quasi -staatliche Em ittenten, die einen ESG -Score von unter 20 haben, was zu ihrer Einstufung in 
den ESG -Rating -Bereich 5 führt.  
 
Jeder Emittent im Hauptindex wird abhängig von seinem ESG -Score einem ESG -Rating -Bereich zwischen 1 und 5 
zugewiesen. Emittenten erhalten daraufhi n eine Gewichtung im Referenzindex, die sich nach ihrer Gewichtung im 
Hauptindex richtet, welche wiederum von ihrem ESG -Rating -Bereich abhängt. Die ESG -Rating -Bereiche dienen als 
ein Multiplikator (d.  h. Bereich 1 erhält 100  % des  Werts im  Hauptindex, Bere ich 2 er hält  80  % seines Werts im  
Hauptindex usw.). Wertpapiere, die in den ESG -Rating -Bereich 5 fallen, werden vom Referenzindex ausgeschlossen 
und kommen für die nächsten 12 Monate nicht für eine Aufnahme in Frage.  
 
Der Referenzindex wendet eine erhöhte Gewichtung bei  Anleihen an, die im Rahmen der Climate Bonds Initiative 
(die ĂCBIñ) als ĂGreenñ bezeichnet werden. Ziel dieser Initiative ist es, eine nachhaltige Finanzierung in Verbindung 
mit Lösungen für den Klimawandel zu fördern. Wertpapiere, die von d er CBI als ĂGreenñ eingestuft wurden, werden 
im ESG -Rating -Bereich um eine Stufe über jenen Bereich hochgestuft, dem sie normalerweise zugeordnet werden 
würden (außer wenn der Emittent einen Score im ESG -Rating -Bereich 5 aufweist ;  in diesem  Fall  wird  die e rhöhte 
Gewichtung nicht angewendet und das Wertpapier nicht in den ESG -Rating -Bereich 4 hochgestuft und bleibt somit 
vom Referenzindex ausgeschlossen).   
 
Zum 31.  August 20 20  entfiel auf Wertpapiere, die von in Russland ansässigen Emittenten begeben wurden,  ein 
Gewicht von 2,2 0 % des Referenzindex. Anlagen in russischen börsennotierten oder gehandelten Wertpapieren 
sind auf diejenigen Wertpapiere beschränkt, die an der Moscow Exchange MICEX -RTS notiert oder gehandelt 
werden. Der Referenzindex wird monatlich gemäß der Methodik de s Indexanbieters neu gewichtet, um 
Verä nderungen am Anlageu niversum des Hauptindex sowie die Anwendung der ESG -Ratings und 
Ausschlusskriterien, wie oben beschrieben, zu berücksichtigen. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex 
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(einschließlich dessen Bestandt eilen) finden sich auf der Website des Indexanbieters unter 
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research/indices/composition .  
 
iShares Listed Private Equity UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity  Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Listed 
Private Equity Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestan dteile 
des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung 
wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser  Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und de sselben Emittenten investieren. Diese Grenze  kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
( gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III ) gerechtfertigt ist.  
 
Die Basiswährung des iShares List ed Private Equity UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der S&P Listed Private Equity Index umfasst die führenden börsennotierten Private -Equity -Unternehmen aus 
Industrieländern, die bestimmte Anforderungen hinsichtlich Größe, Liquidität und Ge schäftsaktivität erfüllen. Der 
Referenzindex soll ein handelbares Engagement in führenden börsennotierten Unternehmen der Private -Equity -
Branche bieten. Das maximale Gewicht von Master Limited Partnerships im Referenzindex beträgt 20  %. Der 
Referenzindex i st nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet und 
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der 
Website des Indexanbieters unter http://supplemental.spindices.com/supplementaldata/eu  verfügbar.  
 
iShares MSCI AC Far East ex - Japan Small Cap UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex -Japan SmallCap Index 
widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI AC 
Far East ex -Japan SmallCap Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,  
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie i m Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzi ndex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Basiswährung des iShares MSCI AC Far East ex -Japan Small Cap UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der MSCI AC Far East ex -Japan Small Cap Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit niedriger 
Marktkapitalisierung aus Industrie -  und Schwellenländern (ohne Japan) im Fernen Osten, die die MSCI -Kriterien 
hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz er füllen. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung 
gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex 
(einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter 
https://www.msci.com/constituents  verfügbar.  
 
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsren dite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI Emerging Market Islamic Index 
widerspiegelt . 
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds auf Scharia -konforme Art und Weise in ein Wertpapierportfolio 
investieren, das sich ï soweit praktikabel und möglich ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
Emerging Market Islamic Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 
Bestandteile des Referenzindex an, indem e r alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex hält.  Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 
20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Dies e Grenze 
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen ( gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III ) gerechtfertigt ist . 

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research/indices/composition
http://supplemental.spindices.com/supplementaldata/eu
https://www.msci.com/constituents
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Zu dem ausschließlichen Zweck, ein Engagement in den Wertpapieren des  Referenzindex zu erzielen, kann 
dieser Fonds von Zeit zu Zeit in wandelbare Sukuk (Scharia - konforme Anleihen), die mit Investment Grade 
bewertet sind, ADRs, GDRs, GDNs und offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, sofern dies 
auf eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia - konform ist. Vorbehaltlich der 
Bestimmungen der Vorschriften und der von der Zentralbank auferlegten Bedingungen kann dieser Fonds 
auch in andere Fonds der Gesellschaft investieren, sofern diese an deren Fonds als Scharia -konform gelten .  
 
Das vom Anlageverwalter einberufene Scharia -Gremium wird dafür zuständig sein, die Einhaltung der Scharia 
durch diesen Fonds zu überprüfen. Informationen über die konkreten vom Scharia - Gremium erbrachten 
Leistungen  sind unter ĂScharia-Gremiumñ aufgef¿hrt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der in Anhang III dargelegten Beschränkungen zusätzliche liquide Vermögenswerte 
besitzen (sofern die Anlage in diesen Vermögenswerten der Scharia entspricht).  
 
Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI -Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der 
gemäß den QFI -Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen hinsichtlich 
ausländischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte s audische Aktien investieren. Da zugelassene 
QFI den aktuellen QFI -Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer von in 
Saudi -Arabien notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das Saudi Swap Framework gehandelten  DFI (z.  B. 
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI 
investieren, denen keine in Saudi -Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.  
 
Die Basiswährung des iShares MSCI  EM Islamic UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Dieser Fonds ist für islamische Anleger vorgesehen. Die Zeichnung steht jedoch auch jedem anderen Anleger offen, 
der an einer Anlage in dem Fonds interessiert ist.  
 
Es ist vorgesehen, alle Anlagen dieses Fon ds Scharia - konform vorzunehmen. Es ist möglich, dass durch 
die Anwendung der Scharia die Ergebnisse des Fonds von denjenigen von Fonds mit ähnlichen 
Zielsetzungen, die nicht Scharia - konform sind, abweichen.  
 
Referenzindex  
Der MSCI Emerging Market Islamic Index bildet Scharia -konforme Anlageprinzipien ab und misst die 

Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern, die für islamische 
Anleger zugelassene Anlagen sind. Der Referenz index wendet strenge Kriterien für den Ausschluss von gewissen 
Wertpapieren an, die auf Scharia -Prinzipien in Abstimmung mit dem vom Indexanbieter bestellten Scharia -
Gremium basieren. Der Fonds kann unter Beachtung der Gewichtung solcher Wertpapiere im MSC I Emerging 
Markets Index direkt in Wertpapieren anlegen, die an den geregelten Märkten von Russland gehandelt werden. 
Zum 31.  August 2020  entfielen 3,30  % des MSCI Emerging Market Islamic Index auf solche Wertpapiere. Anlagen 
in russische börsennotierte od er gehandelte Wertpapiere sind auf diejenigen Wertpapiere beschränkt, die an der 
Moscow Exchange MICEX -RTS notiert oder gehandelt werden. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung 
gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengeset zt. Der Fonds kann China -A-Aktien über Stock 
Connect handeln.  Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der 
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents  verfügbar.  
 

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der 
Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/4 0 Index 
widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EM 
Latin America 10/40 Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.  Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds ste ts jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 

Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikopr ofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Basiswährung des i Shares MSCI EM Latin America UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der MSCI EM Latin America 10/40 Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer 
Marktkapitalisierung aus Schwellenländern in Lateinamerika, die die MSCI -Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität 
und Streubesitz erfüllen. Der Referenzindex  wendet eine Begrenzungsmethode an, um die OGAW -
Diversifizierungsanforderungen zu erfüllen. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird 
vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (ei nschließlich dessen 
Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents  verfügbar.  
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iShares MSCI Europe Paris - Aligned Climate UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, 
die der Rendite des MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index entspricht.   
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portf olio von Aktienwerten zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds strebt die 
Nachbildung de r Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit 
einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält.  Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser 
Fonds bis zu 20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren.  Diese 
Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch 
außergewöhnliche Marktbedingungen (gemäß Definition in Anhang  III Ziffer  4 des Prospekts) 
gerec htfertigt ist.  
 
Es ist beabsichtigt, dass die Direktanlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs den ESG -Anforderungen und/oder 
den ESG -Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den ESG -
Anforderungen und/oder den ESG -Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis 
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Perspektive des Anlageverwalters) möglich und 
praktikabel ist, die Position aufzulösen.  
 
Zum Zwecke der Einhalt ung der ESG -Vorschriften der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für 
nachhaltiges Anlegen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in einem 
Wertpapierportfolio, das so weit wie möglich und praktikabel aus den Wertpapier en besteht, die den Referenzindex 
bilden, erwartet wird, dass der Fonds in die aus ESG -Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG -
Kriterien des Referenzindex) innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitäten 
invest iert. Mehr als 90  % des Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich 
gehandelten Geldmarktfonds, werden in Übereinstimmung mit den ESG -Kriterien des Referenzindex bewertet oder 
analysiert. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur fü r die zugrunde liegenden Wertpapiere. Durch die 
Anwendung der ESG -Methodik des Referenzindex setzt der Fonds für die Zwecke der ESG -Regeln der AMF den auf 
außerfinanziellen Indikatoren beruhenden Hochstufungsansatz ein, was bedeutet, dass der gewichtete 
du rchschnittliche Umweltindikator des Fonds (welcher dem maßgeblichen außerfinanziellen Indikator des Fonds 

entspricht) auf der Grundlage  einer Reduzierung der CO 2-Emissionsintensität um mindestens 20  % besser ist als 
der gewichtete durchschnittliche Umwelti ndikator des Hauptindex (gemäß nachstehender Definition).  
 
Die Basiswährung des iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index ist bestrebt, die Wertentwicklung einer 
Untergruppe von Aktienwerten von Unternehmen abzubilden, die im MSCI Europe Index (der ĂHauptindex ñ) 
enthalten sind und entsprechend der Referenzindex -Methodik ausgewählt und gewichtet werden, um das 
Engagement in Übergangs -  und physi schen Klimarisiken zu reduzieren und Gelegenheiten zu verfolgen, die sich 
aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben, und gleichzeitig zu versuchen, den 
Anforderungen des Übereinkommens von Paris gerecht zu werden.  
 
Der Hauptindex misst  die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 
europäischen Industrieländern, die die MSCI -Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen.  
 
Der Referenzindex ist bestrebt, die Mindeststandards für Paris -abgestimmte EU -Referenzwerte zu übertreffen, wie 
in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission im Hinblick auf die Methodik für Referenzwerte, 
die mit den Zielsetzungen des Übereinkommens von Paris abgestimmt werden, dargelegt.  
 
Emittenten, d ie an folgenden Geschäftsfeldern/ -aktivitäten (oder damit verbundenen Tätigkeiten) beteiligt sind, 
sind vom Referenzindex ausgeschlossen: umstrittene Waffen, Tabakwaren, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und 
Gas, Atomwaffen, zivile Schusswaffen und Ölsandgewin nung. Was eine ĂBeteiligungñ an den beschrªnkten 
Aktivitäten jeweils darstellt, wird vom Indexanbieter definiert. Sie kann auf der Höhe des Umsatzes, einer 
festgelegten Gesamtumsatz -Schwelle oder einer Verbindung mit einer beschränkten Tätigkeit unabhängig  vom 
damit erzielten Umsatz basieren.  
 
Basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score (ĂMSCI ESG Controversy Score ñ) schlieÇt der Referenzindex 
auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in Kontroversen mit negativen ESG-Folgen für 
ihren Betrieb und/oder ihre Produkte und Leistungen verstrickt sind. Unternehmen, bei denen vom Indexanbieter 
festgestellt wurde, dass sie mit Kontroversen in Bezug auf Umweltthemen konfrontiert sind, werden auf Grundlage 
eines MSCI Environm ental Controversy Score (ĂMSCI Environmental Controversy Score ñ) ebenfalls vom 
Referenzindex ausgeschlossen. Der vom Indexanbieter festgelegte Mindestwert für den MSCI ESG Controversy 
Score und den MSCI Environmental Controversy Score, um die Eignung für d ie Aufnahme in den Referenzindex 
festzustellen, ist auf der Webseite des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index -methodology  zu finden.  
 
Die verbleibenden Bestandteile werden dann für die Aufnah me in den Referenzindex ausgewählt und gewichtet, 
um die Exposition gegenüber Übergangs - und physischen Klimarisiken zu reduzieren und Gelegenheiten zu 
verfolgen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben, und gleichzeitig zu v ersuchen, 

https://www.msci.com/index-methodology


 

 58  

den Zielsetzungen des Übereinkommens von Paris gerecht zu werden und den ex -ante Tracking Error hinsichtlich 
des Hauptindex zu minimieren, durch:  
 
(i)  Anwendung von Beschränkungen auf Indexebene in Bezug auf:  

 
o Das Ziel einer Reduktion der Emissionsin tensität von Treibhausgasen (GHG) insgesamt im Vergleich 

zum Hauptindex;  
o Das Ziel einer Dekarbonisierungsmindestrate für die Reduktion der Treibhausgasintensität pro Jahr;  
o Das Ziel eines Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel zumindest 

entsprechend dem Hauptindex zur Abstimmung mit den Zielsetzungen des Übereinkommens von 
Paris zur Einbeziehung eines Engagements in Sektoren, die Treibhausgasemissionen aktiv reduzieren 
sollten, und  

 
(ii)  Unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien :  

 
o Erhöhtes Engagement in Unternehmen, die Zielwerte für Emissionsreduktion veröffentlichen, ihr 

jährlichen Emissionen öffentlich bekannt machen und ihre Treibhausgasintensität reduzieren;  
o Beitrag zu einer Reduzierung des gewichteten Durchschnitts der pote nziellen Emissionen im 

Vergleich zum Hauptindex;  
o Beitrag zu einer Erhöhung des Low Carbon Transition (LCT) Score insgesamt im Vergleich zum 

Hauptindex (d.  h. niedrigeres Gesamtengagement in Unternehmen mit LCT -Risiken und /oder 
höheres Gesamtengagement in Unternehmen mit möglichen LCT -Chancen), wie vom Indexanbieter 
festgelegt;  

o Verringerte Exposition gegenüber physischen Risiken, die aus extremen Wetterereignissen entstehen 
können, im Vergleich zum Hauptindex;  

o Beitrag zu einer Erhöhung des Gesamtengagements  in Unternehmen mit einer Mindestquote an 
Green - to -Brown -Umsätzen, im Vergleich zum Hauptindex;  

o Beitrag zu einer Erhºhung der Ăgr¿nenñ Umsªtze insgesamt, im Vergleich zum Hauptindex; und  
o Liquiditäts -  und Diversifizierungsgrenzen auf Ebene der Bestandteil e,  

 
gemäß den Schwellenwerten für diese Beschränkungen, die vom Indexanbieter in der Referenzindex -Methodik 
festgelegt wurden.  
 
Der Referenzindex wird halbjährlich neu gewichtet, um neben dem oben beschriebenen Ausschlussfilter und den 

anderen Kriterien auch Änderungen des Hauptindex zu berücksichtigen. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex 
(einschließlich dessen Bestandteilen) si nd auf der Website des Indexanbieters unter 

https://www.msci.com/constituents  verfügbar.  
 
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer 

Capped Index  widerspiegelt . 
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktienwerten zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
Europe High Dividend Yield 4% Issuer Ca pped Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen.  Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des R eferenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Werten twicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Die Basiswährung des iShares MSCI Europe Quality  Dividend UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von 
Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Europa, die überdurchschnittliche Div idendenerträge 
und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Referenzindex leitet sich vom MSCI Europe Index (de r ĂHauptindexñ) ab, 
wobei  Unternehmen ausgewählt  werden , die im Vergleich zum Hauptindex eine überdurchschnittliche 
Dividendenrendite erzielen, eine Erfolgsbilanz hinsichtlich der kontinuierlichen Ausschüttung von Dividenden 
aufweisen  und in der Lage sind, Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten. Der Hauptindex misst die 
Wertentwicklung von Aktien m it hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern in Europa und deckt 
in jedem Land etwa 85  % der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes ab. Immobilien -
Aktiengesellschaften (REITs), die im Hauptindex enthalten sind, we rden im Referenzindex ausgeschlossen.  
 
Bei der Zusammenstellung des Referenzindex wendet der Indexanbieter (MSCI) einen Screening -Prozess für 
Dividendenertrag und -qualität auf den Hauptindex unter Ausschluss von REITs  an . Der Screening -Prozess schließt 
Aktienwerte von Unternehmen aus, die (a) außerordentlich hohe Dividendenausschüttungsquoten aufweisen (d.  h. 
zu den 5  % der Indexbestandteile mit den höchsten Quoten gehören, aufgrund der Annahme, dass 
Dividendenzahlungen, die im Verhältnis zum Gewinn eines  Unternehmens besonders hoch sind, nicht nachhaltig 
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sein könnten) oder deren Dividendenausschüttungsquoten negativ sind, (b)  keine gute Bilanz des 
Dividendenwachstums  für die Vergangenheit  aufweisen, (c)  potenziell schwache Fundamentaldaten aufweisen 
(d.  h. Informationen über ein Unternehmen, die voraussichtlich den Kurs bzw. Wert seiner Aktienwerte 
beinträchtigen können, unter anderem Kapitalrendite, Gewinnvariabilität und Verschuldungsgrad), wodurch sie 
gezwungen sein könnten, Dividenden zu kürzen oder zu  reduzieren, und (d)  zu den 5  % der verbleibenden 
Indexbestandteile mit der niedrigsten Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten gehören. Aus der Liste der 
Unternehmen, die nach dem Screening -Prozess verbleibt, werden nur die Unternehmen, deren Dividenden rendite 
mindestens 1,3 Mal höher ist als die Dividendenrendite des Hauptindex, für die Einbeziehung in den Referenzindex 
ausgewählt . 
 
Ein im Referenzindex enthaltenes Unternehmen verbleibt in diesem, wenn (i)  es nicht durch den MSCI -Qualitäts -
Screening -Prozess (basierend auf den Fundamentaldaten eines Unternehmens (siehe (c) oben)) ausgeschlossen 
wird, (ii) seine Dividendenrendite höher ist als die Rendite des Hauptindex oder dieser entspricht, (iii) es nicht zu 
den 2  % der Indexbestandteile mit den höchste n Dividendenausschüttungsquoten gehört (d.  h. basierend auf einer 
ansteigenden Reihenfolge der Indexbestandteile, sortiert nach Dividendenzahlungen) und (iv) seine  jüngste  Bilanz 
des Dividendenwachstums  nicht negativ ist. Ein Unternehmen, das bei einer Neu gewichtung und -
zusammensetzung des Index nicht die vorstehenden  Kriterien erfüllt, wir d bei dieser Neugewichtung und -
zusammensetzung aus dem Referenzindex ausgeschlossen   
 
Der vorstehend beschriebene Screening -Prozesses zielt daher darauf ab, einen Refer enzindex zusammenzustellen 
und aufrechtzuerhalten, dessen Bestandteile nicht nur überdurchschnittliche Dividendenerträge bieten, sondern 
auch andere ĂQualitªtsñ-Merkmale wie Wachstum, Nachhaltigkeit und Beständigkeit der Dividendenzahlungen 
aufweisen.   
 
Das Gewicht der einzelnen Emittenten im Referenzindex ist auf 4  % begrenzt. Der Referenzindex ist nach der Free -
Float -Marktkapitalisierung gewichtet. Der  Referenzindex wird halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzelheiten zum Referenzinde x (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html  verfügbar.  
 
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel 

Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
Europe SRI Select Reduced  Fossil Fuel Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestan dteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnl iche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  Es wird 
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen für 
nachhaltige Anlagen ( socially responsible investment , ĂSRIñ) und/oder den Ratings in Bezug auf Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ĂESGñ) des Indexanbieters entsprechen. 
 
Die Direktinvestitionen des Fonds entsprechen zum Kaufzeitpunkt den SRI -  und ESG -Anforderungen des 
Referenzinde x des Fonds. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die nicht den SRI -  bzw. ESG -Anforderungen des 
Referenzindex des Fonds entsprechen, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr im Referenzindex enthalten 
sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich u nd praktikabel ist, die Position aufzulösen.  
 
Für die Zwecke der Einhaltung der ESG -Regeln der AMF wird der Fonds einen Best - in -Class-Ansatz für 
nachhaltige Anlagen verfolgen. Der Best - in -Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein 
Wertpapierportfo lio, das soweit möglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex 
bilden, erwartet wird, dass der Fonds in die aus ESG -/SRI -Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG - und 
SRI -Kriterien des Referenzindex) innerhalb jedes relev anten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten 
Aktivitäten investiert. Mehr als 90 % des Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und 
täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden gemäß den ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex bewertet 
ode r analysiert. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere.  Infolge der 
Anwendung der ESG - und SRI -Kriterien des Referenzindex wendet der Fonds für die Zwecke der ESG -Regeln der 
AMF den Selektivitätsansatz an, was bedeut et, dass das Portfolio des Fonds im Vergleich zum Hauptindex 
(gemäß nachstehender Definition) um mindestens 20 % reduziert wird.  
 
 
Die Basiswªhrung des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale einer 
Untergruppe von Aktienwerten aus europªischen Industrielªndern im MSCI Europe Index (der ĂHauptindex ñ) 
nachzubilden, die von Unternehmen begeben werden, die höhere Bewertungen in  den Bereichen Umwelt, Soziales 

http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html


 

 60  

und Governance (ĂEnvironmental, Social, Governance -  ESGñ) aufweisen als andere Mitbewerber im jeweiligen 
Sektor des Hauptindex,  wobei bestimmte Emittenten aus dem Hauptindex aufgrund der Ausschluss -  und Rating -
basierten Kri terien des Indexanbieters ausgeschlossen werden.  
 
Zunächst werden in einem ersten Schritt Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters 
MSCI eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben oder als Hersteller von Kernwaffen oder diesbe züglichen 
Ausrüstungsgegenständen, Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kernwaffen oder als Produzenten 
von zivilen Schusswaffen oder Tabak identifiziert wurden. Unternehmen, die sich nach Feststellung von MSCI auf 
folgenden Geschäftsfeldern b etätigen, werden ausgeschlossen, wenn ihre Umsätze aus diesen Geschäftsfeldern 
(oder verwandten Tätigkeiten) die von MSCI festgelegten Grenzwerte für das geschäftliche Engagement 
überschreiten: Alkohol, Glücksspiel, Tabak oder Vertrieb ziviler Schusswaffen , Kernenergie, Unterhaltung für 
Erwachsene, konventionelle Waffen, gentechnisch veränderte Organismen, Kraftwerkskohle, Ölsand und 
unkonventionelle Öl -  und Gasförderung. Unternehmen, die nach Feststellung von MSCI Umsätze aus 
konventioneller Öl -  und Gasför derung erzielen, werden ebenfalls ausgeschlossen, jedoch nur, wenn gleichzeitig der 
Anteil ihrer Umsätze aus erneuerbaren Energien und alternativen Kraftstoffen unter dem von MSCI festgelegten 
Schwellenwert liegt. Unternehmen, die nach Feststellung von MSC I den von MSCI festgelegten Schwellenwerten 
für den Bezug eines Teils ihres Stroms aus öl -  und gasbasierter Stromerzeugung oder durch thermische 
Stromerzeugung auf Kohlebasis überschreiten, werden ebenfalls ausgeschlossen.  
 
Die verbleibenden Unternehmen werden vom Indexanbieter anhand ihrer Fähigkeit zum  Management ihrer ESG -
Risiken und -Chancen bewertet. Sie erhalten ein MSCI ESG -Rating ( ĂMSCI ESG - Rating ñ), das ihre Eignung für die 
Aufnahme bestimmt. Ein MSCI ESG -Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen, 
branchenspezifischen ESG -Risiken sowie die Qualität seines Managements dieser ESG -Risiken im Verhältnis zu 
seinen Ver gleichsunternehmen messen. Die MSCI ESG -Rating -Methode sorgt für mehr Transparenz und ein 
besseres Verständnis der ESG -Merkmale von Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG -
Rating als solche identifiziert, die möglicherweise besser au f zukünftige ESG -bezogene Herausforderungen 
eingestellt sind und die in weniger ESG -bezogene Kontroversen involviert sein werden. Unternehmen, die laut 
MSCI in ernsthafte Kontroversen verstrickt sind, die sich in ESG -Hinsicht auf ihre Geschäftstätigkeiten bzw.  
Produkte und Dienstleistungen auswirken, werden auf der Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score (ĂMSCI 
ESG Controversy Score ñ) ausgeschlossen . Unternehmen müssen ein von MSCI festgelegtes MSCI ESG -
Mindestrating und einen Mindestwert beim MSCI ESG C ontroversy Score aufweisen, um bei der jährlichen 
Überprüfung des Referenzindex als neue Bestandteile des Referenzindex in Betracht gezogen zu werden. Die 
bestehenden Indexkonstituenten müssen außerdem Mindestwerte beim MSCI ESG -Rating und beim MSCI ESG 
Controversy Score aufrechterhalten (die niedriger sind als die Werte für die Aufnahme) sowie die obigen Kriterien 

erfüllen, um bei jeder Neugewichtung und ïzusammensetzung im Referenzindex zu verbleiben. Die vom 
Indexanbieter festgelegten Mindestwerte beim MSCI ESG -Rating und MSCI ESG Controversy Score  finden Sie auf 
der Website des Indexanbieters  unter https://www.msci.com/index -methodology . 
 
Der Referenzindex strebt eine 25 -prozentige kumulative Abdecku ng der Marktkapitalisierung auf Streubesitz -Basis 
f¿r jeden Global Industry Classification Standard (ĂGICS ñ)-Sektor innerhalb des Hauptindex an, bei einer 
kumulativen Mindestdeckung von 22,5  %.  Dies wird für jeden Sektor erreicht, indem die geeigneten  Unternehmen 
eines jeden Sektors nach den folgenden Kriterien eingestuft werden (in dieser Reihenfolge): (1) das MSCI -ESG-
Rating jede s Unternehmens, (2) der ESG -Trend, d.  h. die letzte Änderung des E SG-Ratings in den letzten 12 
Monaten; ein Wertpapier ohne Änderung des ESG -Ratings in den letzten 12 Monaten wird einen neutralen ESG -
Trend aufweisen (positiver ESG -Trend bevorzugt gegenüber neutralem ESG -Trend und neutraler ESG -Trend 
bevorzugt gegenüber n egativem ESG -Trend), (3) die aktuelle Indexmitgliedschaft (bereits vorhandene 
Bestandteile werden Nichtbestandteilen vorgezogen), (4) branchenbereinigte ESG -Scores und (5) die 
Marktkapitalisierung auf Streubesitz -Basis in absteigender Reihenfolge.  Die im j eweiligen Sektor geeigneten 
Unternehmen werden dann in der Reihenfolge dieser Platzierungen und nach ihrer Marktkapitalisierung  auf 
Streubesitz -Basis  gewichtet in den Referenzindex aufgenommen, bis entweder die angestrebte 25 -prozentige 
kumulative Abdeckun g des Sektors erreicht wurde oder es in dem jeweiligen Sektor keine geeigneten Unternehmen 
mehr gibt. Falls in einem Sektor nicht genügend geeignete Unternehmen vorhanden sind, wird die angestrebte  
kumulative  Sektorabdeckung für diesen Sektor nicht erreich t. Um die Indexstabilität aufrecht zu erhalten und die 
Fluktuation im Index zu reduzieren, werden geeignete Unternehmen nur dann in den Referenzindex aufgenommen, 
wenn die kumulierte Sektorabdeckung weniger als 22,5  % beträgt, bis die Zielvorgabe von 25  % erreicht ist, und 
können weiter im Referenzindex gehalten werden, auch wenn dies zu einer kumulativen Sektorabdeckung führt, 
die die Zielvorgabe von 25 % übersteigt.  
 
Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitali sierung aus 
europäischen Industrieländern , die die MSCI -Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. 
Unternehmen werden auf der Grundlage des Anteils ihrer umlaufenden Aktien, der internationalen Anlegern zum 
Kauf zur Verfügung steht,  in den Hauptindex aufgenommen.  Da die ESG -Kriterien auf den Hauptindex angewendet 
werden, um die Eignung für die Aufnahme in den Referenzindex zu ermitteln, besteht der Referenzindex im 
Vergleich zum Hauptindex aus einer kleineren Anzahl an Wertpapieren, und diese Wertpapiere weisen andere 
GICS-Sektor -  und Faktorgewichtungen auf als der Hauptindex.  
 
Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet und  strebt 
eine Begrenzung des Emittentenengagements auf 5  % an. Um das Risiko zu verringern, dass die 5% -Grenze 
aufgrund von Marktbewegungen nicht eingehalten wird, ist die Gewichtung jedes einzelnen Emittenten bei der 
Indexkonstruktion und bei jeder Neugewi chtung auf 4,5  % begrenzt.  
 
Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt, um Änderungen am Hauptindex zu 
berücksichtigen und die vorstehend beschriebenen Ausschluss -  und Rating -basierten Kriterien auf die bestehenden 
Indexkonst ituenten anzuwenden. Die Unternehmen aus dem Hauptindex werden in Bezug auf ihre Einbeziehung 

https://www.msci.com/index-methodology
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in den Referenzindex jährlich unter Anwendung der obigen Kriterien beurteilt. Weitere Einzelheiten zum 
Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteile n)  und den  ESG-Prüfkriterien sind auf der Website des 
Indexanbieters unter https ://www.msci.com/constituents  verfügbar.  
 
iShares MSCI Turkey UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI Turkey Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen,  verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
Turkey Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des 
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im 
Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventar werts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.   
 
Die Ba siswährung des iShares MSCI Turkey UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der MSCI Turkey Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des 
türkischen Aktienmarktes, die die MSCI -Kriterien hinsichtlich G röße, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Der 
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und 
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der 
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents  verfügbar.  
 
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die 
der Rendite des MSCI USA High Dividend Yield Index entspricht.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpa pieren zusammensetzt, die den MSCI USA 
High Dividend Yield Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 

Gew ichtung wie im Referenzindex hält.  Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 
20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze 
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sof ern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.  
 
Die Basiswährung des iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der MSCI USA High Dividend Yield Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von Unternehmen mit hoher 
und mittlerer Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten (USA), die überdurchschnittliche Dividendenerträge 
und Qualitätsmerkmale aufweisen. De r Referenzindex leitet sich vom MSCI USA Index (dem ĂHauptindexñ) ab. Es 
werden Unternehmen ausgewählt, die im Vergleich zum Hauptindex überdurchschnittliche Dividendenrenditen 
erzielen, eine Erfolgsbilanz hinsichtlich der kontinuierlichen Ausschüttung von  Dividenden haben und in der Lage 
sind, Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten. Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher 
und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA. Immobilien -Aktiengesellschaften (REITs), die im Hauptindex 
enthalte n sind, werden im Referenzindex ausgeschlossen.  
 
Bei der Zusammenstellung des Referenzindex wendet der Indexanbieter (MSCI) einen Dividendenertrags -  und -
qualitäts -Screening -Prozess auf den Hauptindex unter Ausschluss von REITs an. Der Screening -Prozess s chließt 
Aktienwerte von Unternehmen aus, die: (a) außerordentlich hohe Dividendenausschüttungsquoten aufweisen (d.  h. 
zu den 5  % der Indexbestandteile mit den höchsten Quoten gehören, aufgrund der Annahme, dass 
Dividendenzahlungen, die im Verhältnis zum Ge winn eines Unternehmens besonders hoch sind, nichtnachhaltig 
sein könnten) oder deren Dividendenausschüttungsquoten negativ sind, (b) keine gute Bilanz des 
Dividendenwachstums aufweisen, (c) potenziell schwache Fundamentaldaten aufweisen (d.  h. Information en über 
ein Unternehmen, die voraussichtlich den Kurs bzw. Wert seiner Aktienwerte beinträchtigen können, unter anderem 
Kapitalrendite, Gewinnvariabilität und Verschuldungsgrad), wodurch sie gezwungen sein könnten, Dividenden zu 
kürzen oder zu reduzieren, und (d) zu den 5  % der verbleibenden Indexbestandteile mit der niedrigsten 
Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten gehören. Aus der Liste der Unternehmen, die nach dem Screening -
Prozess verbleibt, werden nur die Unternehmen, deren Dividendenrendite minde stens 1,3 Mal höher ist als die 
Dividendenrendite des Hauptindex, für die Einbeziehung in den Referenzindex ausgewählt.  
 
Ein im Referenzindex enthaltenes Unternehmen verbleibt in diesem, wenn: (i) es nicht durch den MSCI -Qualitäts -
Screening -Prozess (basier end auf den Fundamentaldaten eines Unternehmens (siehe (c) oben)) ausgeschlossen 
wird, (ii) seine Dividendenrendite höher ist als die Rendite des Hauptindex oder dieser entspricht, (iii) es nicht zu 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.msci.com_constituents&d=DwMGaQ&c=zUO0BtkCe66yJvAZ4cAvZg&r=sWJKwZC10paGS2TmhNuDeINvvNXxMBoE2UksJtTVCiM&m=Z_0_pE-oHo-CmPrgiBgSM2-3abP_7HA6O6ttyOPaRGg&s=4gYpXE_mJhNaCVxWwuFySkxIRSRHcKLrR51VFlywIUY&e=
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den 2  % der Indexbestandteile mit den höchsten Dividenden ausschüttungsquoten gehört (d.  h. basierend auf einer 
ansteigenden Reihenfolge der Indexbestandteile, sortiert nach Dividendenzahlungen) und (iv) seine Bilanz des 
Dividendenwachstums nicht negativ ist. Ein Unternehmen, das bei einer Neugewichtung und -zusa mmensetzung 
des Index nicht die obigen Kriterien erfüllt, wird bei dieser Neugewichtung und -zusammensetzung aus dem 
Referenzindex ausgeschlossen.  
 
Der vorstehend beschriebene Screening -Prozesses zielt daher darauf ab, einen Referenzindex zusammenzustelle n 
und aufrechtzuerhalten, dessen Bestandteile nicht nur überdurchschnittliche Dividendenerträge bieten, sondern 
auch andere ĂQualitªtsñ-Merkmale wie Wachstum, Nachhaltigkeit und Beständigkeit der Dividendenzahlungen 
aufweisen.  
 
Das Gewicht der einzelnen Em ittenten im Referenzindex ist auf 5  % begrenzt. Der Referenzindex ist nach der Free -
Float -Marktkapitalisierung gewichtet. Der Referenzindex wird halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen B estandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html  verfügbar.  
 
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu 
erreichen, die der Rendite des MSCI USA Islamic Index entspricht.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds auf Scharia -konforme Art und Weise in ein Wertpapierportfolio 
investieren, das sich ï soweit praktikabel und möglich ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI USA 
Islamic Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des 
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im 
Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser  Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von A nhang III) gerechtfertigt ist.  
 
Zu dem ausschließlichen Zweck, ein Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einzugehen, kann dieser 
Fonds von Zeit zu Zeit in wandelbare Sukuk (Scharia -konforme Anleihen), die mit einem Investment -Grade -Rating 

einges tuft sind, ADRs, GDRs, GDNs und offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, sofern dies auf 
eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia -konform ist. Vorbehaltlich der 
Bestimmungen der Vorschriften und der von der Zentr albank auferlegten Bedingungen kann dieser Fonds auch in 
andere Fonds der Gesellschaft investieren, sofern diese anderen Fonds als Scharia -konform gelten.  
 
Das vom Anlageverwalter einberufene Scharia -Gremium wird dafür zuständig sein, zu überprüfen, ob di e 
Aktivitäten dieses Fonds Scharia -konform sind. Informationen über die individuellen Dienstleistungen, die vom 
Scharia -Gremium erbracht werden, sind unter ĂScharia-Gremiumñ aufgef¿hrt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der in Anhang III dargelegten Beschränku ngen zusätzliche liquide Vermögenswerte 
besitzen (sofern die Anlage in diesen Vermögenswerten der Scharia entspricht).  
 
Die Basiswährung des iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Dieser Fonds ist für islamische Anleger vorgesehen. Die Zeichnung steht jedoch auch jedem anderen Anleger offen, 
der an einer Anlage in dem Fonds interessiert ist.  
 
Es ist vorgesehen, alle Anlagen dieses Fonds Scharia - konform vorzunehmen. Es ist möglich, dass durch 
die Anwendung der Scharia die Ergebnisse des Fonds von denjenigen von Fonds mit ähnlichen 
Zielsetzungen, die nicht Scharia - konform sind, abweichen.  
 
Referenzindex  
Der MSCI USA Islamic Index bildet Scharia -konforme Anlageprinzipien ab und misst die Wertentwicklung von 
Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des US -Aktienmarktes, die für islamische Anleger zugelassene 
Anlagen sind. Der Referenzindex wendet strenge Kriterien für den Ausschluss von gewissen Wertpapieren an, die 
auf Schar ia-Prinzipien in Abstimmung mit dem vom Indexanbieter bestellten Scharia -Gremium basieren. Der 
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und 
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (ein schließlich dessen Bestandteilen) sind auf der 
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents  verfügbar.  
 

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalren dite und Ertragsrendite zu 
erreichen, die der Rendite des MSCI World Islamic Index entspricht.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds auf Scharia -konforme Art und Weise in ein Wertpapierportfolio 
investieren, das sich ï soweit praktikabel und möglich ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
World Islamic Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken 

http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html
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einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex  zu erzielen. Deshalb ist nicht davon 
auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben 
Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex  
enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten 
wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der 
Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapier e hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Zu dem ausschließlichen Zweck, ein Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einzugehen, kann dieser 
Fonds von Zeit zu Zeit in wandelbare Sukuk (Scharia -konforme Anleihen), die mit einem Investment -Grade -Rating 
eingestuft sind, ADRs, GDRs, GDNs und offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, sofern dies auf 
eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia -konform ist. Vorbehaltlich der 
Bestimmungen der Vorschriften und der  von der Zentralbank auferlegten Bedingungen kann dieser Fonds auch in 
andere Fonds der Gesellschaft investieren, sofern diese anderen Fonds als Scharia -konform gelten.  
 
Das vom Anlageverwalter einberufene Scharia -Gremium wird dafür zuständig sein, zu übe rprüfen, ob die 
Aktivitäten dieses Fonds Scharia -konform sind. Informationen über die individuellen Dienstleistungen, die vom 
Scharia -Gremium erbracht werden, sind unter ĂScharia-Gremiumñ aufgef¿hrt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der in Anhang III dargeleg ten Beschränkungen zusätzliche liquide Vermögenswerte 
besitzen (sofern die Anlage in diesen Vermögenswerten der Scharia entspricht).  
 
Die Basiswährung des iShares MSCI World Islamic UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Dieser Fonds ist für islamische Anlege r vorgesehen. Die Zeichnung steht jedoch auch jedem anderen Anleger offen, 
der an einer Anlage in dem Fonds interessiert ist.  
 
Es ist vorgesehen, alle Anlagen dieses Fonds Scharia - konform vorzunehmen. Es ist möglich, dass durch 
die Anwendung der Scharia d ie Ergebnisse des Fonds von denjenigen von Fonds mit ähnlichen 
Zielsetzungen, die nicht Scharia - konform sind, abweichen.  
 
Referenzindex  
Der MSCI World Islamic Index bildet Scharia -konforme Anlageprinzipien ab und misst die Wertentwicklung von 
Aktien mit h oher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern, die für islamische Anleger zugelassene 
Anlagen sind. Der Referenzindex wendet strenge Kriterien für den Ausschluss von gewissen Wertpapieren an, die 

auf Scharia -Prinzipien in Abstimmung mit dem vom Indexanbieter bestellten Scharia -Gremium basieren. Der 
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und 
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) si nd auf der 
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents  verfügbar.  
 
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die  Rendite des MSCI World High Dividend Yield Index 
widerspiegelt . 
 
Anlagepolitik  
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
World High Dividend Yield Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 
20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein u nd desselben Emittenten investieren. Diese Grenze 
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen ( gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III ) gerechtfertigt ist.  
 
Die Basiswährung des iShares  MSCI World Quality Dividend UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der MSCI World High Dividend Yield Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von Unternehmen mit 
hoher und mittlerer Marktkapitalisierung weltweit, die überdurchschnittli che Dividendenerträge und 
Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Referenzindex leitet sich vom MSCI World Index (de r ĂHauptindexñ) ab, wobei  
Unternehmen ausgewählt  werden , die im Vergleich zum Hauptindex überdurchschnittliche Dividendenrenditen 
erzielen, eine Er folgsbilanz hinsichtlich der kontinuierlichen Ausschüttung von Dividenden aufweisen und in der 
Lage sind, Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten. Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit 
hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie ländern weltweit. Immobilien -Aktiengesellschaften (REITs), 
die im Hauptindex enthalten sind, werden im Referenzindex ausgeschlossen.  
 
Bei der Zusammenstellung des Referenzindex wendet der Indexanbieter (MSCI) einen Screening -Prozess für 
Dividendenertrag -  und -qualität auf den Hauptindex unter Ausschluss von REITs  an . Der Screening -Prozess schließt 
Aktienwerte von Unternehmen aus, die (a)  außerordentlich hohe Dividendenausschüttungsquoten aufweisen (d.  h. 
zu den 5  % der Indexbestandteile mit den höchsten Q uoten gehören, aufgrund der Annahme, dass 
Dividendenzahlungen, die im Verhältnis zum Gewinn eines Unternehmens besonders hoch sind, nicht nachhaltig 
sein könnten) oder deren Dividendenausschüttungsquoten negativ sind, (b)  keine gute Bilanz des 
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Dividendenwa chstums  in der Vergangenheit  aufweisen, (c)  potenziell schwache Fundamentaldaten aufweisen (d.  h. 
Informationen über ein Unternehmen, die voraussichtlich den Kurs bzw. Wert seiner Aktienwerte beinträchtigen 
können, unter anderem Kapitalrendite, Gewinnvaria bilität und Verschuldungsgrad), wodurch sie gezwungen sein 
könnten, Dividenden zu kürzen oder zu reduzieren, und (d)  zu den 5  % der verbleibenden Indexbestandteile mit 
der niedrigsten Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten gehören. Aus der Liste der Unt ernehmen, die nach dem 
Screening -Prozess verbleibt, werden nur die Unternehmen, deren Dividendenrendite mindestens 1,3 Mal höher ist 
als die Dividendenrendite des Hauptindex, für die Einbeziehung in den Referenzindex ausgewählt . 
 
Ein im Referenzindex entha ltenes Unternehmen verbleibt in diesem, wenn (i)  es nicht durch den MSCI -Qualitäts -
Screening -Prozess (basierend auf den Fundamentaldaten eines Unternehmens (siehe (c) oben)) ausgeschlossen 
wird, (ii) seine Dividendenrendite höher ist als die Rendite des Ha uptindex oder dieser entspricht, (iii) es nicht zu 
den 2  % der Indexbestandteile mit den höchsten Dividendenausschüttungsquoten gehört (d.  h. basierend auf einer 
ansteigenden Reihenfolge der Indexbestandteile, sortiert nach Dividendenzahlungen) und (iv) se ine jüngste Bilanz 
des Dividendenwachstums  nicht negativ ist. Ein Unternehmen, das bei einer Neugewichtung 
und -zusammensetzung des Index nicht die vorstehenden Kriterien erfüllt, wird bei dieser Neugewichtung 
und -zusammensetzung aus dem Referenzindex aus geschlossen .  
 
Der vorstehend beschriebene Screening -Prozesses zielt daher darauf ab, einen Referenzindex zusammenzustellen 
und aufrechtzuerhalten, dessen Bestandteile nicht nur überdurchschnittliche Dividendenerträge bieten, sondern 
auch andere ĂQualitªtsñ-Merkmale wie Wachstum, Nachhaltigkeit und Beständigkeit der Dividendenzahlungen 
aufweisen.   
 
Das Gewicht der einzelnen Emittenten im Referenzindex ist auf 5  % begrenzt. Der Referenzindex ist nach der Free -
Float -Marktkapitalisierung gewichtet. Der  Referen zindex wird halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.  
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html  verfügbar.  
 
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des STOXX Europe 50 Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den STOXX® 
Europe 50 Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des 
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen W ertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im 
Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emit tenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.  
 
Die Basiswªhrung des iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF ist der Euro (ú). 
 
Referenzindex  
Der STOXX Europe 50 Index misst die Wertentwicklung 50 europäischer Unternehmen, um die Marktführer der 
einzelnen Sektoren in Europa abzubilden. Die Aktien werden aus den 50 größten Unternehmen des STOXX Europe 
600 Index -Universums ausgewählt, die bestimmte Kriterie n gemäß der Referenzindexmethod ik  erfüllen. Der 
Referenzindex ist nach der Free -Float -Marktkapitalisierung gewichtet und das maximale Gewicht jedes Bestandteils 
beträgt 10  %. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten 
zum Referenzindex ( einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter 
www.stoxx.com verfügbar.  
 
iShares UK Property UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auc h der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/ Nareit  UK Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, d as sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE 
EPRA/Nareit  UK Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile 
des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex  enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung 
wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20  % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem  
einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.   
 
Die Basiswährung des iShares UK Property UCITS ETF ist das Pfund Sterling (GBP).  
 
Referenzindex  
Der FTSE EPRA/ Nareit  UK Index misst die Wertentwicklung von im Vereinigten Königreich notierten Immobilien -

http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html
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Aktiengesellschaften (REITs) und Immobilien -Holding und -Entwicklungsgesellschaften, die die FTSE -Kriterien 
hinsichtlich Größe, Liquidi tät und Streubesitz erfüllen. Der Referenzindex ist nach der Free -Float -
Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten 
zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Web site des Indexanbieters unter 
http://www.ftse.com/Indices/ verfügbar.  
 
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtren dite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg US Aggregate Bond Index 
widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von festverzinslichen 
Wertpapieren zu investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, 
die den Bloomberg US Aggregate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, 
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie d er Referenzindex zu erzielen. Deshalb 
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile 
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im 
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche 
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist 
jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit  alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.  
 
Der Fonds investiert in von Staaten, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts oder Unternehmen 
begebene oder garantierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Dazu gehören Staatsanleihen, Wertpapiere 
von staatsnahen Emittenten  und von Unternehmen, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Agency Fixed Rate 
und hybride Adjustable -Rate Mortgage Pass Throughs), forderungsbesicherte Wertpapiere und mit gewerblichen 
Hypotheken besic herte Wertpapiere.  
 
Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des 
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment -Grade -Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds 
in Emissionen  mit Investment -Grade -Rating investiert, Emissionen können jedoch unter bestimmten Umständen 
gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne Investment -

Grade -Rating hält, bis die Emissionen ohne Investment -Grade -Rating gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex 
des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.  
 
Die Basiswährung des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ist der US -Dollar (USD ).  
 
Referenzindex  
Der Bloomberg US Aggregate Bond Index ist ein breit gestreuter Referenzindex, der den Markt für auf den US -
Dollar lautende fest verzinsliche steuerpflichtige Anleihen mit Investment -Grade -Rating misst. Dazu gehören 
Staatsanleihen, Wertpap iere von staatsnahen Emittenten  und von Unternehmen, hypothekarisch besicherte 
Wertpapiere (Agency Fixed Rate und hybride Adjustable -Rate Mortgage Pass Throughs), forderungsbesicherte 
Wertpapiere und mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere. Die Aufnahme in den Referenzindex ist 
nicht vom Sitz des Emittenten abhängig. Wertpapiere müssen auf US -Dollar lauten und dürfen nicht wandelbar 
sein. Nur Anleihen mit Investment -Grade -Rating mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr können  in den 
Referenzindex aufgenommen werden.  Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter https://www.bloombergin dices.com/bloomberg - indices/ verfügbar.  
 
iShares US Property Yield UCITS ETF  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der 
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/ Nareit  United States Dividend + 
Index widerspiegelt.  
 
Anlagepolitik  
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik , in ein Portfolio von Aktientiteln zu 
investieren, das sich ï soweit möglich und praktikabel ï aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE 
EPRA/Nareit  United States Dividend + Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die 
Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthal tenen Wertpapiere mit 
einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser 
Fonds bis zu 20  % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese 
Grenze kann bei einem einzig en Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern dies durch 
außergewöhnliche Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.  
 
Die Basiswährung des iShares US Property Yield UCITS ETF ist der US -Dollar (USD).  
 
Referenzindex  
Der FTSE EPRA/ Nareit  United States Dividend + Index soll die höher rentierlichen Aktien des FTSE EPRA/ Nareit  
United States Index abbilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von US - Immobilien -
Aktiengesellschaften (REITs) und Immobilien -Holding und -Entwicklungsgesellschaften und enthält diejenigen 
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Aktien, für die eine Dividendenrendite von mindestens 2  % prognostiziert ist. Der Referenzindex ist nach der Free -
Float -Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengese tzt. Weitere 
Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters 
unter http://www.ftse.com/Indices/ verfügbar.  
 
SCHARIA -BEIRAT VON MSCI  

 
Die Wertpapiere, die in den Referenzindizes für die Scharia -Fonds enthalten sind, werden von einem von MSCI 
einberufenen Beitrat (der ĂScharia-Beirat von MSCIñ) f¿r Scharia-konform befunden. Sie werden vierteljährlich 
vom Scharia -Beirat überprüft, um Änderungen aufgrund von Marktänderungen oder sonstigen Er eignissen (z.  B. 
Delisting, Konkurs, Unternehmensaktivitäten) zu berücksichtigen. In einem solchen Fall ist der Anlageverwalter 
dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass der Fonds die erforderlichen Änderungen an seinen Anlagen gemäß den 
Referenzindizes der Scharia -Fonds vornimmt.  
 
Der Scharia -Beirat von MSCI ist weder mit den Scharia -Fonds noch mit dem Manager oder dem Anlageverwalter 
verbunden und hat keinerlei beratende oder sonstige Beziehung mit den Scharia -Fonds, dem Manager, dem 
Anlageverwalter ode r dem Scharia -Gremium.  
 
SCHARIA - GREMIUM  

 
Die Scharia -Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia -Fonds wird durch das Scharia -Gremium festgestellt. 
Das Scharia -Gremium setzt sich aus Scharia -Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen . 
Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia -Gremiums sind (i) Beratung zu den Scharia -Aspekten der 
Scharia -Fonds, (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, eines Beschlusses oder in Form von Richtlinien, 
ob die Aktivitäten der Scharia -Fond s Scharia -konform sind und (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia -
Fonds Scharia -konform gemacht werden könnten. Der Anlageverwalter kann von Zeit zu Zeit auch alternative 
Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetz en (z.  B. ADRs, GDRs, GDNs oder 
andere gemeinsame Anlageformen) und das Scharia -Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf 
Scharia -Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia -
Gremiums, um sicher zustellen, dass die Scharia -Fonds in einer mit der Scharia konformen Weise tätig sind.  
 
Das Scharia -Gremium ist nicht für Angelegenheiten verantwortlich, die sich auf folgende Bereiche beziehen: (i) 
das Management und die Beaufsichtigung der Gesellschaft u nd ihrer Fonds, Geschäftstätigkeit und Lieferanten 
(nicht in Bezug auf die Scharia), (ii) die Anwendung irischer Gesetze oder der Gesetze anderer Jurisdiktionen , (iii) 
die Bestimmung, welche Wertpapiere die zugrunde liegenden Bestandteile eines Index bilde n, der als 
Referenzindex für die Scharia -Fonds oder andere Fonds der Gesellschaft verwendet wird, (iv) die Bestimmung der 
angemessenen Methode für die Berechnung der Dividendenreinigung der zugrunde liegenden Wertpapiere eines 
solchen Index oder (vi) die B estimmung in Einzelfällen, welche Art von Wertpapieren angemessenerweise gehalten 
werden sollte, um die Rendite der zugrunde liegenden Wertpapiere eines solchen Index abzubilden (Aktien, 
Depository Receipts, o.  ä.), sofern der Scharia -Beirat von MSCI allge mein bestimmt hat, dass die entsprechende 
Art von Wertpapier Scharia -konform ist.  
 
Der Anlageverwalter wird gemäß den Vorgaben des Scharia -Gremiums sicherstellen, dass Bestimmungen oder 
Bezugnahmen auf Anlagemethoden oder - techniken im Prospekt, die den Sc haria -Fonds anderweitig bei der 
Umsetzung ihrer Anlagepolitik  zur Verfügung stehen würden, keine Anwendung finden, wenn sie nicht Scharia -
konform sind. Das Scharia -Gremium wird alternative Anlagetechniken für die Scharia -Fonds vorgeben, welche der  
Anlagepo litik  der Scharia -Fonds entsprechen und Scharia -konform sind.  
 
Das Scharia -Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia -Fonds herausgegeben. Vorbehaltlich der Scharia -Konformität 
der Fonds wird das Scharia -Gremium ein jährliches Zertifikat über die Scharia -Konfor mität der Scharia -Fonds 
herausgeben.  
 
Zwischen den Mitgliedern des Scharia -Gremiums und den Scharia -Fonds können Interessenkonflikte bezüglich der 
Anlagen der Scharia -Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Sc haria -
Gremiums, soweit sie hierzu vernünftigerweise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der 
Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich 

dieser Bestimmungen dürfen die Mitg lieder des Scharia -Gremiums trotz Entstehen solcher Konflikte ihre Geschäfte 
tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder anderen Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.  
 
Zum Datum dieses Prospekts umfasst das Scharia -Gremium die fol genden Mitglieder:  
 

Dr. Mohamed Elgari.  Dr. Mohamed Elgari ist Professor für islamische Wirtschaftswissenschaften an der König 
Abdulaziz Universität in Jeddah, Saudi -Arabien, und ehemaliger Leiter des Forschungszentrums für islamische 
Wirtschaftswissenschaften derselben Universität. Er ist Fach gutachter der Islamic Jurisprudence Academy der OIC 
sowie der Islamic Jurisprudence Academy der Islamic World League und Mitglied des Scharia -Gremiums der AAOFI. 
Er ist Redaktionsmitglied mehrerer akademischer Publikationen im Bereich islamischer Finanzen und 
Rechtsprechung, darunter: The Journal of the Jurisprudence Academy (der IWL), das Journal of Islamic Economic 
Studies (IDB) und das Journal of Islamic Economic (IAIE, London). Außerdem ist er Mitglied des Beirats der Harvard 
Series in Islamic Law der H arvard Law School. Dr. Elgari ist Mitglied zahlreicher Scharia -Gremien islamischer 
Banken und Takaful -Unternehmen weltweit. Er hat mehrere Bücher über islamische Finanzen geschrieben und 
zahlreiche Artikel auf Arabisch und auf Englisch zu diesem Thema verf asst. Dr. Elgari ist außerdem häufiger Redner 
bei Konferenzen weltweit. Im Jahr 1424H (2004) erhielt er die Auszeichnung f¿r ĂIslamic Banking and Financeñ von 
der Islamic Development Bank. Dr. Elgari hat einen Doktortitel von der University of California u nd wurde 1950 in 
Mekka, Saudi -Arabien, geboren.  
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Scheich Nizam Yaquby . Scheich Nizam Yaquby hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und 
Religionswissenschaften von der McGill Universität in Montreal. Der bekannte Scharia -Wissenschaftler ist in Bah rain 
ansässig. Scheich Yaquby ist außerdem Berater von HSBC Amanah, Abu Dhabi Islamic Bank, DJ Indices, BNP 
Paribas, Lloyds TSB und Standard Chartered.  
 
Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah . Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah hat einen Doktortitel in islamischem Recht und 
vergleichendem islamischem Recht (Fiqh) von der Al Azhar Universität in Kairo. Er ist aktives Mitglied der Islamic 
Fiqh Academy und des Accounting and Auditing Standards Board of I slamic Financial Institutions. Außerdem hat 
er bei der Erstellung der Fiqh -Enzyklopädie mitgewirkt. Dr. Ghuddah ist als Berater für die Islamic Bank of Britain, 
Dow Jones Indices, Dar Al Istithmar und das Ministerium für Awkaf und islamische Angelegenheite n in Kuwait tätig. 
Darüber hinaus ist er Präsident und Generalsekretär des Scharia -Beirats der Albaraka Banking Group im Königreich 
Saudi -Arabien.  
 

Die Vergütung des Scharia -Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia -Fonds und nicht aus der TER (wie im 
Abschnitt ĂAufwendungen des Fondsñ definiert) gezahlt. 
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METHODIKEN FÜR WÄHRUNGSABSICHERUNGEN 

Die Gesellschaft ist ein OGAW, und daher unterliegen die Fonds den in den Vorschriften und in den OGAW -
Vorschriften der Zentralbank geregelten Anlage -  und Kreditau fnahmebeschränkungen. Diese sind in Anhang III 
detailliert dargelegt.  
 
Währungsabgesicherte Anteilklassen  
 
Die Währungsabsicherung wird für jede währungsabgesicherte Anteilklasse durchgeführt, indem diejenigen 
zugrunde liegenden Portfolio -Währungspositionen abgesichert werden, die sich von der Bewertungswährung 
unterscheiden, um die Kursunterschiede zwischen di esen zugrunde liegenden Portfolio -Währungspositionen und 
der Bewertungswährung in einem vorab festgelegten Toleranzbereich zu halten. Der Anlageverwalter überwacht 
das Währungsrisiko jeder währungsabgesicherten Anteilklasse im Hinblick auf diese vorab fest gelegten 
Toleranzbereiche täglich und stellt fest, ob eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der Gewinn oder Verlust 
aus der Währungsabsicherung wieder angelegt oder glattgestellt werden sollte. Dabei berücksichtigt er die 
Häufigkeit und die verbunden en Transaktions -  und Wiederanlagekosten der Neufestlegung der 
Währungsabsicherung. Die Währungsabsicherung wird auf der Basis bestmöglicher Bemühungen durchgeführt, 
und es gibt keine Garantie dafür, dass es dem Anlageverwalter gelingt, die Währungsrisiken vollständig abzusichern. 
Daher können Inkongruenzen zwischen der Währungsposition des betreffenden Fonds und der 
währungsabgesicherten Anteilklasse auftreten . 
 
Wenn die übersicherte oder untersicherte Position aus einer einzelnen zugrunde liegenden Portfol io-
Währungsposition einer währungsabgesicherten Anteilklasse den vorab festgelegten Toleranzbereich am Ende 
eines Geschäftstags überschreitet (z.  B. aufgrund von Marktbewegungen), wird die Absicherung für diese zugrunde 
liegende Währung am nächsten Geschäf tstag (an dem die entsprechenden Devisenmärkte geöffnet sind) neu 
festgelegt. Übersicherte Positionen dürfen 105 % des Nettoinventarwerts der betreffenden währungsabgesicherten 
Anteilklasse nicht übersteigen und untersicherte Positionen dürfen 95 % des Ant eils des Nettoinventarwerts  der 
betreffenden währungsabgesicherten Anteilklasse, die gegen das Währungsrisiko abgesichert werden soll, nicht 
unterschreiten.  Wenn darüber hinaus der Gesamtgewinn oder -verlust aus den Devisentermingeschäften zur 
Absicherung aller zugrunde liegenden Währungen einer währungsabgesicherten Anteilklasse den vorab 
festgelegten Toleranzbereich am Ende eines Geschäftstags überschreitet, ermittelt der Anlageverwalter am 
nächsten Geschäftstag (an dem die entsprechenden Devisenmärkte ge öffnet sind), ob einige oder alle der von 
dieser Anteilklasse gehaltenen Währungsabsicherungen neu festgelegt werden müssen, um den Gewinn oder 

Verlust zu reduzieren, wenn dieser außerhalb des Toleranzbereichs liegt. Die Anwendung der oben beschriebenen 
Toleranzschwellen ermöglicht dem Anlageverwalter eine bessere Verwaltung der Häufigkeit und der verbundenen 
Kosten von Devisengeschäften zur Absicherung von währungsabgesicherten Anteilklassen. Die vorab festgelegte 
Toleranzschwelle für jede währungsabgesich erte Anteilklasse wird von dem Team für die Risiko - und quantitative 
Analyse von BlackRock überprüft.  
 
Wenn in Bezug auf die Währungsabsicherungskomponente der währungsabgesicherten Anteilklassen aus der 
Währungsabsicherung ein Gewinn erzielt wird, wird du rch diesen Gewinn kein Leverage erzeugt. Wenn aus der 
Währungsabsicherung ein Verlust entsteht, führt dieser bei den entsprechenden währungsabgesicherten 
Anteilklassen zu Leverage. Leverage wird beseitigt oder verringert, wenn die entsprechende Währungsabs icherung 
angepasst oder neu festgelegt wird, wie für die entsprechende währungsabgesicherte Anteilklasse erforderlich. Der 
Anlageverwalter beabsichtigt kein Leverage der währungsabgesicherten Anteilklassen über die Toleranzschwelle 
hinaus. An diesem Punkt wird eine Neufestlegung einiger oder aller Währungsabsicherungen dieser 
währungsabgesicherten Anteilklasse ausgelöst. Unter extremen Marktbedingungen kann die Toleranzschwelle 
vorübergehend überschritten werden.  
 
Bei Erhalt eines Zeichnungsantrags in einer  währungsabgesicherten Anteilklasse teilt der Anlageverwalter die 
Zeichnungsgelder anteilig entsprechend den Gewichtungen zwischen den vom Fonds gehaltenen Wertpapieren, die 
dieser Anteilklasse zuzurechnen sind, und dem Wert der Absicherung dieser Anteilkl asse auf.  
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ANLAGETECHNIKEN 

Die Fonds investieren in Wertpapiere gemäß den Vorschriften und/oder in andere liquide finanzielle 
Vermögenswerte, auf die in Vorschrift 68 der Vorschriften verwiesen wird, mit dem Ziel der Streuung des 
Anlagerisikos. Die Anlage n jedes Fonds sind auf die durch die Vorschriften zugelassenen Anlagen beschränkt. Diese 
werden in Anhang III näher erläutert. Die Anlagen jedes Fonds werden mit Ausnahme seiner Anlagen in offenen 
Organismen für gemeinsame Anlagen normalerweise an den in A nhang I genannten geregelten Märkten notiert 
oder gehandelt.  
 
Unter bestimmten Umständen kann die Erreichung des Anlageziels oder die Umsetzung der Anlagepolitik  eines 
Fonds durch Vorschriften untersagt sein, den Interessen der Inhaber von Anteilen entgegenstehen oder den Einsatz 
von Strategien erfordern, die über diejenigen hinausgehen, die im Anlageziel und der Anlagepolitik  des 
betreffenden Fonds angegeben sind . Zu diesen Umständen zählen unter anderem folgende Fälle:  
 
(i)  Jeder Fonds unterliegt den Vorschriften, die unter anderem bestimmte Beschränkungen hinsichtlich des 

Anteils des Wertes des Fonds enthalten, der an einzelnen Wertpapieren gehalten werden darf. Abh ängig 
von der Konzentration des Referenzindex kann ein Fonds Beschränkungen hinsichtlich einer Anlage mit 
der gleichen Konzentration wie der Referenzindex unterliegen. Ferner kann ein Fonds je nach 
Konzentration seines Referenzindex synthetische Wertpapier e innerhalb der in diesem Prospekt 
genannten Grenzen halten, sofern es sich bei den synthetischen Wertpapieren um Wertpapiere handelt, 
die eine Korrelation mit den im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapieren aufweisen oder deren 
Ertrag auf den im R eferenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapieren beruht.  

 
(ii)  Die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapiere ändern sich von Zeit zu Zeit (eine 

ĂNeugewichtung und -zusammensetzungñ). Der Anlageverwalter kann bei der Anlage der Vermögenswerte 
eines Fonds verschiedene Strategien verfolgen, um den Fonds dem neu gewichteten und 
zusammengesetzten Referenzindex anzupassen. Beispielsweise kann ein Fonds (a) im Fall von 
Aktienfonds, wenn ein im Referenzindex des Fonds enthaltenes Wertpa pier nicht verfügbar ist oder für 
den erforderlichen Wert nicht verfügbar ist oder ein Markt für ein solches Wertpapier nicht existiert oder 
eingeschränkt ist oder der Kauf oder Besitz eines solchen Wertpapiers nicht so kosten -  oder steuergünstig 
ist wie d er Kauf oder Besitz eines Hinterlegungsscheins, Hinterlegungsscheine (Depository Receipts) (z.  B. 
ADRs oder GDRs) über diese Wertpapiere halten oder (b) im Fall von Rentenfonds, wenn ein im 
Referenzindex des Fonds enthaltenes festverzinsliches Wertpapier n icht verfügbar ist oder für den 

erforderlichen Wert nicht verfügbar ist oder ein Markt für ein solches Wertpapier nicht existiert oder 
eingeschränkt ist oder der Kauf oder Besitz eines solchen Wertpapiers nicht so kosten -  oder steuergünstig 
ist wie der Kau f oder Besitz eines Hinterlegungsscheins  oder anderer festverzinslicher Wertpapiere, 
Hinterlegungsscheine (Depository Notes) in Bezug auf solche Wertpapiere (z.  B. GDNs) und/oder andere 
festverzinsliche Wertpapiere halten, die ähnliche Risikoeigenschaften aufweisen, selbst wenn diese 
festverzinslichen Wertpapiere nicht selbst Teil des Referenzindex sind.  

 
(iii)  Fonds, die direkt in an der Saudi Stock Exchange notierte Aktien investieren, und der Anlageverwalter 

unterliegen den QFI -Vorschriften, die ausländischen  Anlegern (einschließlich QFI) bei der Anlage in 
börsennotierten saudischen Aktien bestimmte Grenzen auferlegen. Wenn der Anlageverwalter einen der 
Grenzwerte hinsichtlich ausländischen Eigentums erreicht, darf der Anlageverwalter möglicherweise nicht 
weit er direkt in börsennotierte saudische Aktien investieren, oder er muss bestimmte Bestände in 
börsennotierten saudischen Aktien abgeben, sodass die Grenzwerte hinsichtlich ausländischen Eigentums 
nicht mehr überschritten werden.  

 
(iv)  Die im Referenzindex des Fo nds enthaltenen Wertpapiere können von Zeit zu Zeit Maßnahmen seitens 

der Unternehmen (sog. Corporate Actions) unterliegen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, auf 
diese Vorgänge zu reagieren.  

 
(v)  Ein Fonds darf daneben flüssige Mittel halten und wird normalerweise Dividenden - /Ertragsforderungen 

haben. Der Anlageverwalter kann für Direktanlagezwecke DFI kaufen (wie weiter oben beschrieben), um 
eine Rendite zu erzielen, die in etwa der Rendite vom Referenzindex des Fonds entspricht.  

 
(vi)  Die im Referenzindex  enthaltenen Wertpapiere sind mitunter möglicherweise nicht erhältlich, nicht liquide 

oder nicht zu ihrem Marktwert erhältlich. Unter diesen Umständen kann der Anlageverwalter verschiedene 
Techniken in Bezug auf Fonds ohne Indexnachbildung einsetzen, einsc hließlich des Kaufs von 
Wertpapieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind, bei denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, 
dass ihre Erträge einzeln oder zusammengenommen eine enge Korrelation mit den Bestandteilen des 
Referenzindex aufweisen  (nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ĂFonds ohne 
Indexnachbildungñ). 

 
(vii)  Der Anlageverwalter berücksichtigt die Kosten geplanter Portfoliotransaktionen. Es ist möglicherweise 

nicht unbedingt effizient, Transaktionen zu tätigen, durch die ein Fonds den  Referenzindex jederzeit exakt 
abbildet.  

 
Fonds mit Indexnachbildung  
Indexnachbildende Fonds versuchen, die Bestandteile des Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden, 
indem sie alle Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in einem Verhältnis halten, das der 
jeweiligen Gewichtung im Referenzindex ähnlich ist. Dabei dürfen sie die in Abschnitt 4 von Anhang  III dargelegten 
höheren Anlagegrenzen für indexnachbildende Fonds in Anspruch nehmen.  Es kann jedoch Fälle geben, in denen 
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es nicht möglich oder praktikabel ist, sämtliche Bestandteile des Referen zindex gemäß den Gewichtungen des 
Referenzindex zu erwerben, oder in denen dies den Inhabern von Anteilen des betreffenden Fonds schaden würde 
(wenn beispielsweise bei der Zusammenstellung eines Wertpapierportfolios zur Abbildung des Referenzindex 
erheblic he Kosten anfallen oder praktische Schwierigkeiten auftreten oder wenn ein im Referenzindex enthaltenes 
Wertpapier vorübergehend illiquide, nicht verfügbar oder weniger liquide wird oder wenn für den Fonds rechtliche 
Einschränkungen gelten, die auf den Ref erenzindex keine Anwendung finden). Gemäß den Vorschriften geben 
indexnachbildende Fonds in ihrer jeweiligen Anlagepolitik  ihre Absicht an, die in Anhang  III Ziffer  4 beschriebenen 
Anlagegrenzen anzuwenden.  
 
Folgende Fonds verfolgen eine Nachbildungsstrate gie: iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares BRIC 50 
UCITS ETF, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), iShares Dow Jones Global Sustainability Screened 
UCITS ETF, iShares EM Infrastructure UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 ex -Financials UCI TS ETF, iShares FTSE 
MIB UCITS ETF EUR (Dist), iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Infrastructure UCITS ETF, 
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS 
ETF, iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI 
Turkey UCITS ETF, iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF,  iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF, iShares 
MSCI World Quality Dividend UCITS ETF, iShares S TOXX Europe 50 UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF 
und iShares US Property Yield UCITS ETF . 
 
Fonds ohne Indexnachbildung  
Bestimmte Fonds verfolgen möglicherweise keine Indexnachbildung im Sinne der Vorschriften und dürfen daher 
nicht die in Anhang III  Ziffer  4 genannten höheren Anlagegrenzen nutzen, die für nachbildende Fonds gelten 
(stattdessen können sie Optimierungstechniken zur Erreichung ihres Anlageziels einsetzen). Diese Fonds halten 
eventuell nicht alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht die genaue Konzentration einzelner 
Wertpapiere wie im Referenzindex, sie bemühen sich jedoch, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden. 
Das Ausmaß, in dem ein Fonds Optimierungstechniken einsetzt, liegt im Ermessen des Anlageverwalter s und hängt 
von der Art der Wertpapiere, die in dem Referenzindex enthalten sind, sowie von den Möglichkeiten und Kosten 
der Nachbildung des jeweiligen Referenzindex ab. Beispielsweise kann ein Fonds Optimierungstechniken in großem 
Umfang nutzen und dazu i n der Lage sein, eine ähnliche Rendite wie die seines Referenzindex zu liefern, indem er 
nur in eine relativ kleine Anzahl der in seinem Referenzindex enthaltenen Titel investiert. Der Fonds kann außerdem 
einige Wertpapiere halten, die (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie 
bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, selbst wenn diese 
Wertpapiere nicht selbst Teil des Referenzindex sind, und der Anlagenbestand des Fonds kann mehr Bes tandteile 
umfassen als der Referenzindex. Der Einsatz von Optimierungstechniken, deren Umsetzung einer Reihe von in 

Anhang II und III ausgeführten Beschränkungen unterliegt, muss nicht unbedingt zu den gewünschten Ergebnissen 
führen.  
 
Folgende Fonds verfolgen keine Nachbildungsstrategie:  iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF,  iShares $ Corp 
Bond ESG UCITS ETF,  iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF, iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, 
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares $ TIPS 0 -5 UCITS ETF, iShares $ TIPS UCITS ETF, iShares 
$ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF,  iShares ú Green Bond UCITS ETF, iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS 
ETF, iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ET F, iShares ú Corp Bond ESG UCITS  ETF, iShares ú Floating Rate 
Bond ESG UCITS ETF, iShares ú Govt Bond 15-30yr UCITS ETF, iShares ú Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, iShares ú 
Govt Bond 7 -10yr UCITS ETF, iShares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF, iShares Core MSCI Eu rope UCITS ETF, 
iShares Core UK Gilts UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares J.P. Morgan $ EM 
Bond UCITS ETF, iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF, iShares MSCI AC Far East ex -Japan Small Cap 
UCITS ETF, iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, iShares MSCI Europe Quality Dividend  UCITS ETF, iShares 
MSCI Europe SRI UCITS ETF, iShares MSCI World Islamic UCITS ETF und iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.  
 
Alle Fonds  
Jeder Fonds kann, wenn dies mit seiner Anlagepolitik  vereinbar ist, jeweils auch in wandelbare Wertpapiere  (mit 
Ausnahme des iShares ú Green Bond UCITS ETF und des iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF ) , 
Staatsanleihen, Liquiditä tspapiere wie variabel verzinsliche Anleihen und Commercial Papers (die mindestens über 
ein A3 -Rating von Moodyôs Investors Services oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Agentur verf¿gen), 
strukturierte Finanztitel, sonstige Wertpapiere (z.  B. Medi um Term Notes) und offene Organismen für gemeinsame 
Anlagen investieren. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Vorschriften und der von der Zentralbank auferlegten 
Bedingungen kann jeder Fonds auch in andere Fonds der Gesellschaft und/oder in sonstige vom Man ager verwaltete 
Investmentfonds investieren. Fonds, die die in Anhang III Ziffer 4 genannten Anlagegrenzen anwenden (d.  h. 
indexnachbildende Fonds gemäß den Vorschriften) können in diese Instrumente nur investieren, um Positionen in 
Wertpapieren aufzubauen , die in ihren Referenzindizes vertreten sind. Die Aktienfonds und die Rentenfonds können 
entsprechend den Bestimmungen der Zentralbank unter bestimmten Umständen, wenn eine Direktanlage in einem 
in seinem Referenzindex enthaltenen Wertpapier nicht möglich  ist oder der Kauf oder Besitz eines solchen 
Wertpapiers nicht so kosten - oder steuergünstig ist wie der Kauf oder Besitz eines Hinterlegungsscheins, in 
Hinterlegungsscheine (Depository Receipts bzw. Depository Notes) investieren, um eine Position in dem j eweiligen 
Wertpapier aufzubauen. Die Fonds können geringe Beträge zusätzlicher liquider Mittel (die normalerweise 
Dividenden - /Ertragsforderungen umfassen) halten, und der Anlageverwalter kann DFI kaufen, um eine Rendite zu 
erzielen, die in etwa der Rendite  des Referenzindex entspricht. Zudem dürfen die Fonds geringe Barbeträge 
(ĂBarbestªndeñ) halten. Die Fonds kºnnen zur Wahrung des Werts dieser Barbestªnde in einen oder mehrere 
tªglich gehandelte Geldmarktfonds investieren, wie nachfolgend im Abschnitt ĂVerwaltung von Barbeständen und 
DFI -Barbestªndenñ dargestellt. 
 
Darüber hinaus kann ein Fonds in derivative Finanzinstrumente (DFI) investieren, wozu u.  a. Optionen und Futures, 
Swaps, Termingeschäfte, Termingeschäfte mit Barausgleich, Kreditderivate (wie Si ngle -name -CDS und CDS -
Indizes), Devisenkassageschäfte, Caps und Floors, Differenzkontrakte (mit Ausnahme des iShares ú Green Bond 
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UCITS ETF  und des iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF ) und andere Derivattransaktionen zur 
Direktanlage (mit Ausnahme des iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF ) gehören  (sofern 
zutreffend ) , um zur Erreichung seiner Anlageziele beizutragen und um beispielsweise ein Engagement in 
bestimmten Bestand teilen des Referenzindex oder im Referenzindex selbst zu erzielen, um eine mit der Rendite 
des Referenzindex vergleichbare Rendite zu erzielen, um die Transaktionskosten bzw. Steuern zu reduzieren oder 
um ein Engagement in illiquide Wertpapiere oder in Wer tpapiere, die aus markt -  bzw. aufsichtsbehördlichen 
Gründen nicht verfügbar sind, zu ermöglichen oder um Nachbildungsfehler (Tracking Errors) zu minimieren, bzw. 
aus anderen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats für den Fonds vorteilhaft sind.  
 
Der  maximale Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Total Return Swaps und Differenzkontrakten 
eingesetzt werden kann, beträgt 100  %  (mit Ausnahme des iShares ú Green Bond UCITS ETF und des iShares 
MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF ).  In Bezug auf diesen Fonds beträgt der maximale Anteil des 
Nettoinventarwerts, der Gegenstand von Total Return Swaps sein kann, 100  %, und bei Differenzkontrakten sind 
es 0  % . Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Total Return Swaps eingesetzt wird, 
beträgt 0  %, und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Differenzkontrakten eingesetzt  
wird, beträgt 0  % , mit Ausnahme des iShares Listed Private Equity UCITS ETF, bei dem der erwartete Anteil des 
Nettoinventarwerts, der bei Total Return Swaps eingesetzt  wird, 15,2  % beträgt  und des iShares Global Clean 
Energy UCITS ETF, bei dem der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts, der Gegenstand von Total Return 
Swaps sein wird, 5  %  beträgt . Die erwarteten Anteile stellen keine Obergrenze dar, und die tatsächlichen 
Prozentsätze können im Laufe der Zeit abhängig von Faktoren wie z. B. den Marktbedingungen variieren.  
 
Wenn ein Fonds in nicht vollständig besicherte (non - fully funded) DFI investi ert, kann der Fonds (i) Barmittel bis 
zum Nennwert dieser DFI abzüglich der eventuellen Margenzahlungen auf diese DFI und (ii) alle in Bezug auf diese 
DFI erhaltenen Schwankungsmargenbarsicherheiten (zusammen ĂDFI-Barbestªndeñ) in einen oder mehrere tªglich 
gehandelte Geldmarktfonds investieren, wie nachfolgend unter der ¦berschrift ĂVerwaltung von Barbestªnden und 
DFI -Barbestªndenñ dargestellt. 
 
Die Fonds werden nicht in vollständig besicherte DFI einschließlich vollständig besicherter Swaps investieren.  
 
Angabe zu den  in Mexiko vertriebenen Fonds  
Obwohl der Prozentsatz des Nettovermögens eines Fonds, der in die in seinem Referenzindex enthaltenen 
Wertpapiere investiert werden muss, von diesem Prospekt nicht vorgeschrieben ist, werden die in Mexiko 
vertrieb enen Fonds im Allgemeinen jeweils mindestens 80  % ihres Vermögens in Wertpapiere ihrer jeweiligen 
Referenzindizes und in Hinterlegungsscheine oder Depository Notes investieren, die Wertpapiere ihrer jeweiligen 

Referenzindizes repräsentieren . Diese Fonds kö nnen jedoch zeitweilig jeweils bis zu 20  % ihres Vermögens in 
bestimmte DFI, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einschließlich Geldmarktfonds, die vom Manager 
oder von verbundenen Unternehmen verwaltet werden, sowie in Wertpapiere investieren, di e nicht in ihren 
jeweiligen Referenzindizes enthalten sind, die diesen Fonds nach Ansicht des Anlageverwalters jedoch helfen 
werden, ihre jeweiligen Referenzindizes nachzubilden.  Die Liste der in Mexiko vertriebene n Fonds ist auf der 
offiziellen iShares -Website ( www.ishares.com ) verfügbar.  
 
Risikomanagementprozess  
 
Der Anlageverwalter wendet bezüglich der Fonds einen Risikomanagementprozess gemäß den Anforderungen der 
Zentralbank  an, anhand dessen er in der Lage ist, das von jedem Fonds eingegangene Gesamtrisiko aus DFI 
(ĂGesamtrisikoñ) genau zu ¿berwachen, zu messen und zu steuern. Im Risikomanagementprozess nicht 
berücksichtigte DFI werden erst eingesetzt, nachdem der Zentralban k ein aktualisierter Risikomanagementprozess 
vorgelegt wurde. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt 
ĂRisikofaktoren ï DFI -Risikenñ entnommen werden.  
 
Der Anlageverwalter wendet die als ĂCommitment-Ansatzñ bezeichnete Method ik  an, um das Gesamtrisiko der 
aktuellen Fonds zu messen und die entsprechenden potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken zu steuern. 
Bei dem Commitment -Ansatz handelt es sich um eine Method ik , bei der die zugrunde liegenden Markt -  oder 
Nennwerte der DFI addiert werden, um die Höhe des Gesamtrisikos des Fonds aus DFI zu bestimmen. Gemäß den 
Vorschriften darf, falls ein Fonds zukünftig Leverage einsetzt, das Gesamtrisiko des Fonds nicht mehr als 100  % 
seines Nettoinventarwerts betrage n.  
 

Die Fonds können gelegentlich geringe Barbestände halten und DFI einsetzen, um auf diese Barbestände eine mit 
dem Referenzindex vergleichbare Rendite zu erzielen. Die Fonds können auch DFI verwenden, wie in diesem 
Prospekt dargelegt. Zusätzlich können Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, über DFI ihren 
Investitionsgrad erhöhen, um ein mit dem Referenzindex vergleichbares Laufzeit -  und Risikoprofil zu erreichen. 
Der Anlageverwalter beabsichtigt keinen Einsatz von Leverage für die Fonds. Die Zentralbank geht davon aus, dass 
ein daraus resultierendes Leverage von unter 5  % des Nettoinventarwerts eines Fonds mit der Aussage vereinbar 
ist, dass ein Fonds nicht beabsichtigt, Leverage einzusetzen.  
 
Verwaltung von Barbeständen und DFI -Barbeständen  
 
Die Fonds können Barbestände und/oder DFI -Barbestände in einen oder mehrere täglich gehandelte als OGAW 
zugelassene Geldmarktfonds investieren. Diese OGAW können vom Manager und/oder einem verbundenen 
Unternehmen verwaltet werden und unterliegen den in Anhang III dargelegten Beschränkungen. Bei diesen OGAW 
kann es sich unter anderem um Teilfonds der Institutional Cash Series plc handeln, die in Geldmarktinstrumente 
investieren. Die Institutional Cash Series plc ist ein Umbrella -Fonds v on BlackRock und eine in Irland eingetragene 
offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Es wird nicht 

damit gerechnet, dass die Barbestände und/oder DFI -Barbestände des Fonds zu einem zusätzlichen M arktrisiko 

http://www.ishares.com/
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oder einer Kapitalerosion führen werden; sofern jedoch ein zusätzliches Marktrisiko oder eine Kapitalerosion 
eintreten, werden diese voraussichtlich minimal sein.  
 
VORAUSSICHTLICHER TRACKING ERROR  
 
Der Tracking Error ist die annualisierte Standa rdabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Renditen 
eines Fonds und seines Referenzindex.  
 
Wir bei BlackRock sind der Ansicht, dass diese Zahl für einen taktischen Anleger, der regelmäßig mit ETFs handelt 
und ETF -Anteile häufig nur ein paar Tage oder Wochen lang hält, wichtig ist. Für langfristige Anleger mit einem 
längeren Anlagehorizont dürfte die Trackingdifferenz zwischen dem Fonds und dem Index über den angestrebten 
Anlagezeitraum als Maß für die Wertentwicklung gegenüber dem Index wichtiger sein. Die Trackingdifferenz misst 
die tatsächliche Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen des Index (d.  h., wie genau ein 
Fonds seinen Index nachbildet), während der Tracking Error die Zu -  und Abnahme der Trackingdifferenz (d.  h. die 
Volatilität der Trackingdifferenz) misst. Wir empfehlen Anlegern, bei der Bewertung eines ETFs beide Kennzahlen 
zu beachten.  
 
Der Tracking Error kann von der ETF -Nachbildungsmethod ik  abhängen. Allgemein gesagt liefern historische Daten 
Hinweise darauf, das s eine synthetische Nachbildung einen niedrigeren Tracking Error erzeugt als eine physische 
Nachbildung; dieselben Daten deuten jedoch oft auch darauf hin, dass eine physische Nachbildung eine geringere 
Trackingdifferenz ergibt als eine synthetische Nachbi ldung.  

Der voraussichtliche Tracking Error basiert auf der voraussichtlichen Volatilität der Abweichungen zwischen den 
Renditen des jeweiligen Fonds und den Renditen seines Referenzindex. Bei einem physisch nachbildenden ETF ist 
einer der Hauptfaktoren für  den Tracking Error die Abweichung der Portfoliobestandteile eines Fonds von den 
Bestandteilen des Index. Das Liquiditätsmanagement und die Handelskosten aufgrund von Neugewichtungen und 
-zusammensetzungen können sich ebenfalls auf den Tracking Error sowie  auf die Differenz zwischen den Renditen 
des ETFs und des Referenzindex auswirken. Die Auswirkungen können abhängig von den zugrunde liegenden 
Umständen positiv oder negativ sein.  

Ein Tracking Error kann sich bei Fonds, die direkt in Wertpapiere des KSA i nvestieren, auch dann ergeben, wenn 
der Anlageverwalter von der CMA nicht länger als QFI zugelassen ist oder wenn seine Möglichkeiten zur Anlage in 
börsennotierten saudischen Aktien durch die Beschränkungen hinsichtlich ausländischen Eigentums gemäß QFI -
Vorschriften begrenzt sind, da ein Fonds, der direkt in Wertpapiere des KSA investiert, möglicherweise nicht weiter 
direkt in börsennotierte saudische Aktien anlegen kann und in Wertpapiere oder sonstige Instrumente anlegen 
muss, die nicht im Referenzindex e nthalten sind, jedoch ein ähnliches wirtschaftliches Engagement in der Rendite 
des Referenzindex bieten. Zu diesen Instrumenten können Offshore -Futures, andere börsengehandelte Fonds, die 
ein ähnliches Engagement bieten würden, oder ungedeckte Swapvereinba rungen gehören. Bei Letzteren handelt 
es sich um Vereinbarungen, durch die sich ein Kontrahent dazu verpflichtet, einem Fonds, der direkt in Wertpapiere 
des KSA investiert, gegen eine Gebühr die Rendite eines bestimmten Engagements zu liefern. In den Absch nitten 
ĂReferenzindizesñ und ĂAnlagetechnikenñ finden Sie Informationen zu weiteren Umstªnden, unter denen Fonds, die 
direkt in Wertpapiere des KSA investieren, möglicherweise nicht direkt in die Bestandteile des Referenzindex 
investieren  können , was zu ei nem Tracking Error führen kann . 

Zusätzlich zu dem Vorgenannten können die Gesellschaft und/oder ein Fonds auch aufgrund von Quellensteuern, 
die von der Gesellschaft und/oder einem Fonds auf Anlageerträge zu zahlen sind, einen Tracking Error aufweisen. 
Das Ausmaß des aufgrund von Quellensteuern entstehenden Tracking Errors hängt von verschiedenen Faktoren ab 
wie z.  B. von der Gesellschaft und/oder einem Fonds bei verschiedenen Steuerbehörden gestellten 
Rückerstattungsanträgen, Steuererleichterungen der Gesel lschaft und/oder eines Fonds im Rahmen eines 
Besteuerungsabkommens oder Wertpapierleihaktivitäten der Gesellschaft und/oder eines Fonds.  

Die folgende Tabelle zeigt den unter normalen Marktbedingungen erwarteten Tracking Error der aktuellen Fonds 
im Verglei ch zum jeweiligen Referenzindex der Fonds, außer dass für die aktuellen Fonds, die mehrere Anteilklassen 
haben, der erwartete Tracking Error für die nicht abgesicherten Anteilklassen im Vergleich zum jeweils 
entsprechenden Referenzindex der Fonds (der auch  nicht abgesichert ist) angegeben wird. Der voraussichtliche 
Tracking Error eines Fonds lässt nicht auf seine zukünftige Wertentwicklung schließen. In den Jahres - und 
Halbjahresberichten und -abschlüssen sind die am Ende des Berichtszeitraums tatsächlich r ealisierten Tracking 
Errors angegeben.  
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Fonds  Voraussichtlicher Tracking Error  

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF  bis zu 0,400 %  

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF  bis zu 0,200 %  

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF  bis zu 0,250 %  

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF  bis zu 0,150 %  

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF  bis zu 0,350 %  

iShares $ TIPS 0 -5 UCITS ETF  bis zu 0,150 %  

iShares $ TIPS UCITS ETF  bis zu 0,050 %  

iShares $ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF  bis zu 0,100 %  

iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF  bis zu 0,400 %  

iShares ú Corp Bond ESG UCITS ETF bis zu 0,400 %  

iShares ú Floating Rate Bond ESG UCITS ETF  bis zu 0,250 %  

iShares ú Govt Bond 15-30yr UCITS ETF  bis zu 0,075 %  

iShares ú Govt Bond 3-5yr UCITS ETF bis zu 0,075 %  

iShares ú Govt Bond 7-10yr UCITS ETF  bis zu 0,100 %  

iShares ú Green Bond UCITS ETF bis zu 0,050 %  

iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF bis zu 0,150 %  

iShares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF  bis zu 0,050 %  

iShares Asia Property Yield UCITS ETF  bis zu 0,600 %  

iShares BRIC 50 UCITS ETF  bis zu 0,300 %  

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)  bis zu 0,400 %  

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF  bis zu 0,200 %  

iShares Core UK Gilts UCITS ETF  bis zu 0,075 %  

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF  bis zu 0,200 %  

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF  bis zu 0,150 %  

iShares EM Infrastructure UCITS ETF  bis zu 0,400 %  

iShares EURO STOXX 50 ex -Financials UCITS ETF  bis zu 0,300 %  

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)  bis zu 0,300 %  

iShares Global Clean Energy UCITS ETF  bis zu 1,150 %  

iShares Global Infrastructure UCITS ETF  bis zu 0,200 %  

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  bis zu 0,400 %  

iShares Global Water UCITS ETF  bis zu 0,200 %  

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF  bis zu 0,250 %  

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF  bis zu 0,500 %  

iShares Listed Private Equity UCITS ETF  bis zu 0,300 %  

iShares MSCI AC Far East ex -Japan Small Cap UCITS ETF  bis zu 0,800 %  

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF  bis zu 0,500 %  

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF  bis zu 0,400 %  

iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS ETF  bis zu 0,350  %  

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF  bis zu 0,500 %  

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  bis zu 0,300 %  

iShares MSCI Turkey UCITS ETF  bis zu 0,100 %  

iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF  bis zu 0,150 %  

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF bis zu 0,150 %  

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF  bis zu 0,200 %  

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF  bis zu 0,300 %  

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  bis zu 0,200 %  

iShares UK Property UCITS ETF  bis zu 0,200 %  

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF  bis zu 0,250 %  

iShares US Property Yield UCITS ETF  bis zu 0,300 %  
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EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT 

Die Gesellschaft kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der 
Bedingungen und innerhalb der von der Zentralbank festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente mit Bezug 
auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen f ür die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der 
Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen 
Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erziele n, unter Berücksichtigung des 
Risikoprofils des betreffenden Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und 
Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins -  und Anleihe -Futures (die zur Steuerung 
des Zinsri sikos eingesetzt werden können), Indexterminkontrakten (die zur Steuerung von Cashflows auf 
kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden 
können, z.  B. wenn der Erwerb einer Option kosten günstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur 
Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder 
Geldmarktfonds beinhalten. Diese Techniken und Instrumente sind in Anhang II beschrieben. M öglicherweise 
werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind. Die 
Gesellschaft kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Beschränkungen der Zentralbank) 
einsetzen.  
 
Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW -Vorschriften der Zentralbank dargelegten Bedingungen und Grenzen 
und im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements 
Wertpapierleih - , Pensions -  und/oder umgekehrte Pensio nsgeschäfte abschließen.  
 
Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Pensionsgeschäften und umgekehrten 
Pensionsgeschäften eingesetzt  werden  kann, beträgt 100  %. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts der 
Fonds, der bei Pensionsgesc häften und umgekehrten Pensionsgeschäften eingesetzt  wird , beträgt 0  %. Der 
erwartete Anteil stellt keine Obergrenze dar und der tatsächliche Prozentsatz kann im Laufe der Zeit abhängig von 
Faktoren wie z. B. den Marktbedingungen variieren.  
 
Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Wertpapierleihgeschäften eingesetzt  werden  kann, 
beträgt 100  %. Bei einigen Fonds kann dieser Anteil geringer sein, wie nachfolgend dargestellt. Die Nachfrage nach 
Wertpapierleihe und die Einhal tung steuerlicher Vorschriften für Anleger in bestimmten Rechtsordnungen sind 
signifikante Einflussfaktor en für den Betrag, der von einem Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich 
verliehen wird. Die Nachfrage nach Wertpapierleihe schwankt im Laufe d er Zeit und hängt zu einem Großteil von 

Marktfaktoren und der geltenden Steuergesetzgebung für Anleger in bestimmten Rechtsordnungen ab, die beide 
nicht genau vorhersehbar sind. Auf der Grundlage historischer Daten liegt das Volumen des Verleihs von 
Wertpa pieren für Fonds, die in den folgenden Anlageklassen investiert sind, üblicherweise in den nachfolgend 
aufgeführten Spannen, wobei frühere Niveaus keine Garantie für künftige Niveaus sind.  
 
Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts eines Fonds, der bei W ertpapierleihgeschäften eingesetzt werden kann, 
wird nach dem Ermessen des Managers festgelegt. Anleger sollten beachten, dass eine Begrenzung des 
maximalen Volumens an  Wertpapier leihgeschäft en durch einen Fonds in Zeiten, in denen die Nachfrage 
dieses max imale Volumen übersteigt, die potenziellen Erträge eines Fonds aus dem Verleih von 
Wertpapieren verringern kann.  
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Fonds  

Erwarteter 
Nettoinventarwert, der 
bei 
Wertpapierleihgeschäften 
eingesetzt wird (%)  

Maximaler 
Nettoinventarwert, der 
bei 
Wertpapierleihgeschäften 
eingesetzt wird (%)  

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF  0 -  31  %  100  %  

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF  0 -  31  %  100  %  

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF  0 -  20  %  100  %  

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF  0 -  31  %  100  %  

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF  0 -  31  %  100  %  

iShares $ TIPS 0 -5 UCITS ETF  0 -  99  %  100  %  

iShares $ TIPS UCITS ETF  0 -  99  %  100  %  

iShares $ Treasury Bond 7 -10yr UCITS ETF  0 -  99  %  100  %  

iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF  0 -  31  %  100  %  

iShares ú Corp Bond ESG UCITS ETF 0 -  31  %  100  %  

iShares ú Floating Rate Bond ESG UCITS ETF  0 -  31  %  100  %  

iShares ú Govt Bond 15-30yr UCITS ETF  0 -  99  %  100  %  

iShares ú Govt Bond 3-5yr UCITS ETF  0 -  99  %  100  %  

iShares ú Govt Bond 7-10yr UCITS ETF  0 -  99  %  100  %  

iShares ú Green Bond UCITS ETF 0 ï 31  %  100  %  

iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 0 -  31  %  100  %  

iShares £ Index -Linked Gilts UCITS ETF  0 -  99  %  100  %  

iShares Asia Property Yield UCITS ETF  0 % -  100  %  100  %  

iShares BRIC 50 UCITS ETF  0 % -  30  %  33  %  

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR 
(Dist)  0 % -  10  %  11  %  

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF  0 % -  20  %  22  %  

iShares Core UK Gilts UCITS ETF  0 -  99  %  100  %  

iShares Developed Markets Property Yield UCITS 
ETF 0 % -  100  %  100  %  

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened 
UCITS ETF  0 % -  5 %  6 %  

iShares EM Infrastructure  UCITS ETF  0 % -  26  %  29  %  

iShares EURO STOXX 50 ex -Financials UCITS ETF  0 % -  20  %  22  %  

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)  0 % -  39  %  43  %  

iShares Global Clean Energy UCITS ETF  0 % -  50  %  55  %  

iShares Global  Infrastructure UCITS ETF  0 % -  20  %  22  %  

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  0 % -  14  %  15  %  

iShares Global Water UCITS ETF  0 % -  30  %  33  %  

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF  0 -  65  %  100  %  

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF  0 -  65  %  100  %  

iShares Listed Private Equity UCITS ETF  0 % -  25  %  28  %  

iShares MSCI AC Far East ex -Japan Small Cap 
UCITS ETF  0 % -  100  %  100  %  

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF  0 % -  1 %  1 %  

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF  0 % -  5 %  6 %  

iShares MSCI Europe Paris -Aligned Climate UCITS 
ETF 0 % -  34  %  37  %  

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF  0 % -  34  %  37  %  

iShares MSCI Europe SRI  UCITS ETF   0 % -  25  %  28  %  

iShares MSCI Turkey UCITS ETF  0 % -  100  %  100  %  

iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF  0 % -  10  %  11  %  

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF  0 % -  1 %  1 %  

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF  0 % -  1 %  1 %  

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF  0 % -  34  %  37  %  

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  0 % -  25  %  28  %  
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iShares UK Property UCITS ETF  0 % -  100  %  100  %  

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF  0 -  20  %  100  %  

iShares US Property Yield UCITS ETF  0 % -  100  %  100  %  
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RISIKOFAKTOREN 

Die Anleger werden im Hinblick auf die Fonds auf die folgenden Risikofaktoren hingewiesen. Diese 
Liste ist nicht als ausschließliche Auflistung der die Anlagen der Gesellschaft oder ihrer Fonds 
beeinflussenden Risikofaktoren zu betrachten.  
 
Allgemeine Anlagerisiken  
 
Anlagerisiken  
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schl ießen. Die Preise der 
Anteile und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen und der Anleger erhält möglicherweise nicht 
den vollen Anlagebetrag zurück. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Fonds sein Anlageziel erreicht oder dass 
ein An leger den Gesamtbetrag, den er in einen Fonds investiert hat, zurückerhält. Kapitalrendite und Ertrag eines 
jeden Fonds basieren auf dem Wertzuwachs und den Erträgen der von ihm gehaltenen Wertpapiere, abzüglich der 
angefallenen Kosten und etwaiger relevan ter Abgaben und Gebühren. Der Anlageertrag jedes Fonds kann deshalb 
aufgrund von Veränderungen beim Kapitalwertzuwachs und den Erträgen schwanken.  
 
Marktrisiko  
Das Marktrisiko ist das Risiko, dass ein oder mehrere Märkte, in die ein Fonds investiert, an W ert verlieren, 
einschließlich der Möglichkeit, dass Marktrückgänge drastisch und unvorhersehbar sind. Der Wert eines 
Wertpapiers oder eines anderen Vermögenswerts kann aufgrund von Veränderungen der allgemeinen 
Marktbedingungen, wirtschaftlicher Entwicklun gen oder von Ereignissen, die nicht speziell mit dem Emittenten des 
Wertpapiers oder anderen Vermögenswerten zusammenhängen, sinken, oder aufgrund von Faktoren, die einen 
oder mehrere bestimmte Emittenten, eine Börse, ein Land, eine Ländergruppe, eine Regi on, einen Markt, eine 
Branche, eine Gruppe von Branchen, einen Sektor oder eine Anlageklasse betreffen. Lokale, regionale oder globale 
Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Fragen der öffentlichen 
Gesundhei t, Rezessionen oder andere Ereignisse können einen erheblichen Einfluss auf einen Fonds und seine 
Anlagen haben.  
 
Nachhaltigkeitsrisiken ï Allgemeines  
Der Begriff Nachhaltigkeitsrisiko ist der Oberbegriff für das Anlagerisiko im Zusammenhang mit Themen, die die 
Umwelt, Soziales oder die Unternehmensführung betreffen. Dabei wird unter Anlagerisiko die Wahrscheinlichkeit 
oder Ungewissheit des Eintritts wes entlicher Verluste im Verhältnis zu der erwarteten Rendite aus einer Anlage 

verstanden.  
 
Das Nachhaltigkeitsrisiko im Zusammenhang mit Umweltthemen beinhaltet unter anderem das Klimarisiko (sowohl 
das physische Risiko als auch das Transitionsrisiko). Das physische Risiko ergibt sich aus den akuten oder 
dauerhaften physischen Auswirkungen des Klimawandels. Häufige und schwerwiegende Klimaereignisse können 
sich beispielsweise auf Produkte und Dienstleistungen sowie Lieferketten auswirken. Das Transitionsrisi ko 
(politisches, technologisches, Markt -  oder Reputationsrisiko) resultiert aus der Umstellung auf eine kohlenstoffarme 
Wirtschaft zum Klimaschutz. Risiken im Zusammenhang mit sozialen Themen können unter anderem 
Arbeitnehmerrechte und gesellschaftliche Be ziehungen betreffen. Zu den die Unternehmensführung betreffenden 
Risiken können unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Unternehmen sleitung, 
Eigentum und Kontrolle oder Rechnungsprüfung und Steuermanagement gehören. Diese Risiken k önnen sich auf 
die operative Leistungsfähigkeit und Resilienz eines Emittenten sowie auf seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
und Reputation auswirken. Dies wiederum kann Auswirkungen auf seine Rentabilität und damit auf sein 
Kapitalwachstum und letztli ch auf den Wert der Beteiligungen an einem Fonds haben.  
 
Dies sind lediglich Beispiele für nachhaltigkeitsbezogene Risikofaktoren, die nicht allein das Risikoprofil einer Anlage 
bestimmen. Die Relevanz, Schwere, Wesentlichkeit und der zeitliche Horizont na chhaltigkeitsbezogener 
Risikofaktoren und anderer Risiken können sich je nach Fonds stark unterscheiden.   
 
Das Nachhaltigkeitsrisiko kann sich in Form verschiedener bestehender Risikoarten manifestieren wie unter 
anderem dem Markt - , Liquiditäts - , Konzentra tions -  und Kreditrisiko oder dem Risiko von Laufzeitinkongruenzen. 
So kann ein Fonds beispielsweise in Aktien oder Schuldverschreibungen eines Emittenten investieren, dem durch 
das physische Klimarisiko oder das Transitionsrisiko Umsatzeinbußen oder höhere  Kosten drohen. Das physische 
Klimarisiko kann z. B. zu geringeren Produktionskapazitäten aufgrund von Störungen in der Lieferkette, niedrigeren 
Umsätzen aufgrund von Nachfrageschocks oder höheren Betriebs - oder Kapitalkosten führen. Das Transitionsrisiko 
kann dazu führen, dass die Nachfrage nach kohlenstoffintensiven Produkten und Dienstleistungen sinkt oder die 
Produktionskosten aufgrund von Änderungen der Einkaufspreise steigen. Folglich können nachhaltigkeitsbezogene 
Risikofaktoren wesentliche Auswirkun gen auf eine Anlage haben, die Volatilität erhöhen, die Liquidität 
beeinträchtigen und zu einem Wertverlust der Anteile eines Fonds führen.  
 
Die Auswirkungen dieser Risiken können bei Fonds höher sein, deren Anlagen in bestimmten Branchen oder 
Regionen kon zentriert sind. Dies gilt z. B. für Fonds, deren Anlagen in Regionen konzentriert sind, die stärker von 
nachteiligen Wetterbedingungen betroffen sind, in denen der Wert der Anlagen in den Fonds stärker durch 
nachteilige physische Klimaereignisse beeinträch tigt werden kann. Fonds, deren Anlagen in bestimmten Branchen 
konzentriert sind, z. B. in Branchen oder Emittenten mit hohen Kohlenstoffemissionen oder hohen 
Umstellungskosten im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Alternativen, können stärke r von 
klimabezogenen Transitionsrisiken betroffen sein.  
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Alle diese Faktoren oder eine Kombination davon können unvorhersehbare Auswirkungen auf die Anlagen des 
betreffenden Fonds haben. Unter normalen Marktbedingungen könnten solche Ereignisse den Wert de r Anteile des 
Fonds wesentlich beeinträchtigen.  
 
Die Bewertungen des Nachhaltigkeitsrisikos unterscheiden sich je nach der Anlageklasse und dem Anlageziel eines 
Fonds. Für verschiedene Anlageklassen sind unterschiedliche Daten und Instrumente erforderlich,  um eine 
genauere Prüfung durchzuführen, die Wesentlichkeit zu beurteilen und eine sinnvolle Differenzierung zwischen 
Emittenten und Vermögenswerten vorzunehmen. Die Risiken werden gleichzeitig berücksichtigt und gesteuert, 
indem sie auf der Grundlage ihre r Wesentlichkeit und des Anlageziels des Fonds priorisiert werden.  
 
Indexanbieter der Referenzindizes liefern zwar Beschreibungen dessen, was ein Referenzindex erreichen soll, sie 
übernehmen jedoch generell weder eine Gewähr oder Haftung für die Qualität,  Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten bezüglich ihrer jeweiligen Referenzindizes, noch garantieren sie, dass die veröffentlichten Indizes ihre 
beschriebenen Indexverfahren einhalten werden. Es können von Zeit zu Zeit Fehler bezüglich der Qualität, de r 
Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten auftreten. Diese werden gegebenenfalls über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich um weniger gebräuchliche Indizes 
handelt.  
 
Die Auswirkungen des Nachhaltig keitsrisikos werden sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit ändern, und es können 
sich neue Nachhaltigkeitsrisiken ergeben, wenn mehr Daten und Informationen zu Nachhaltigkeitsfaktoren und -
auswirkungen zur Verfügung stehen.  
 
ESG- Auswahlverfahren des Referen zindex  
Bestimmte Fonds versuchen, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden, der laut Indexanbieter auf 
ESG-Kriterien hin überprüft wird, und Emittenten auszuschließen, die in bestimmten Branchen tätig sind oder 
(oberhalb eines vom Indexanbieter festgele gten Schwellenwerts) aus diesen Branchen Einnahmen erzielen. Daher 
sollten die Anleger vor einer Anlage in dem Fonds mit dem Umfang der ESG -Prüfung durch den Referenzindex 
einverstanden  sein.  
 
Die Stimmung der Anleger kann sich gegenüber Emittenten, die al s ESG-bewusst wahrgenommen werden, oder 
gegenüber dem ESG -Konzept allgemein im Laufe der Zeit ändern, was sich auf die Nachfrage nach ESG -Anlagen 
sowie deren Wertentwicklung auswirken kann.  
 
Da auf den relevanten Hauptindex /das relevante Anlageuniversum  die ESG-Kriterien angewendet werden, um die 

Eignung für die Aufnahme in den relevanten Referenzindex festzustellen, umfasst der Referenzindex ein kleineres 
Wertpapierspektrum für die Anlage als der Hauptindex /das Anlageuniversum , und auch die Gewichtungen de r 
GICS-Sektoren und -Faktoren des Referenzindex dürften von denen des Hauptindex /des Anlageuniversums  
abweichen. Zwar strebt der Referenzindex ein ähnliches Risikoprofil wie der Hauptindex /das Anlageuniversum  an, 
er dürfte aber dennoch ein anderes Performa nceprofil aufweisen als der Hauptindex /das Anlageuniversum . Dieses 
kleinere Wertpapierspektrum wird sich unter Umständen nicht genauso gut entwickeln wie die Wertpapiere, die 
den ESG -Prüfungskriterien nicht gerecht werden, was die Wertentwicklung eines Fon ds gegenüber einem anderen 
Organismus für gemeinsame Anlagen, der den Hauptindex /das Anlageuniversum  nachbildet, beeinträchtigen 
könnte.  
 
Unternehmen, die die Prüfungskriterien des Referenzindex bisher erfüllt haben und daher in diesen sowie den 
Fonds aufgenommen wurden, könnten unerwartet oder plötzlich durch eine schwerwiegende Kontroverse belastet 
werden, was sich negativ auf ihren Preis und damit die Wertentwicklung des Fonds auswirken würde. Dies wäre 
denkbar, wenn Aktivitäten oder Praktiken von Unternehmen, die zuvor verborgen waren, plötzlich ans Licht 
kommen und die resultierende negative Anlegerstimmung auf den Kurs drückt. Handelt e s sich bei den 
betreffenden Unternehmen um Komponenten des Referenzindex, verbleiben sie im Referenzindex und werden 
somit bis zur nächsten planmäßigen Neugewichtung weiterhin vom Fonds gehalten. Zu dem Zeitpunkt, an dem der 
Referenzindex die betroffenen W ertpapiere ausschließt, kann ihr Preis bereits gesunken sein, ohne sich wieder 
erholt zu haben, sodass der Fonds die betreffenden Wertpapiere möglicherweise zu einem vergleichsweise 
niedrigen Preis verkauft.  
 
Die Prüfung von Emittenten für die Aufnahme in den Referenzindex wird vom Indexanbieter auf der Basis seiner 
ESG-bezogenen Ratings und/oder Prüfungskriterien durchgeführt. Dies kann auf Informationen und Daten basieren, 
die von dritten Datenanbietern bezogen werden, die gelegentlich unvollständig, unri chtig oder widersprüchlich sein 
können. Weder der Fonds noch der Verwalter oder der Anlageverwalter geben ausdrücklich oder stillschweigend 
eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit 
oder V ollständigkeit der Informationen des Indexanbieters/der Datenanbieter, der ESG -Ratings, der Prüfkriterien 
oder der Art und Weise ihrer Durchführung ab. Wenn sich der Status eines Wertpapiers ändert, das bisher als 
geeignet für die Aufnahme in den Referenzi ndex galt, übernehmen weder der Fonds noch der Manager oder der 
Anlageverwalter hinsichtlich einer solchen Änderung eine Haftung. Zur Klarstellung: Weder der Fonds noch der 
Manager oder der Anlageverwalter kontrollieren die im Referenzindex des Fonds entha ltenen Wertpapiere im 
Hinblick auf die vom Indexanbieter verwendeten Prüfungskriterien oder beurteilen die Gültigkeit der vom 
Indexanbieter vergebenen ESG -Ratings der einzelnen Wertpapiere.  
 
Ein Fonds kann DFI einsetzen und Organismen für gemeinsame Anlage n halten, die möglicherweise nicht die ESG -
Ratings/ -Kriterien eines Indexanbieters erfüllen. Ein Fonds kann ein begrenztes Engagement (unter anderem über 
Derivate und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen) in Emittenten eingehen, die Engagement s 
aufweisen, welche nicht mit Anforderungen f¿r sozial verantwortliche Anlagen (ĂSRIñ) und/oder den vom 
Indexanbieter verwendeten ESG -Kriterien vereinbar sind. Ein Fonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen 
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und Sicherheiten entgegennehmen, die möglich erweise nicht die SRI -Anforderungen und/oder ESG -Kriterien des 
Indexanbieters erfüllen.  
 
Zusätzliche spezifische Risiken für den iShares MSCI World Paris -Aligned Climate UCITS ETF  
 
Der Referenzindex wird vom Indexanbieter als ein Paris -abgestimmter EU -Referenzwert im Sinne der Benchmark -
Verordnung bezeichnet. Der Referenzindex strebt ein Engagement in Emittenten an, deren Kohlenstoffemissionen 
den langfristigen Zielsetzungen des Über einkommens von Paris hinsichtlich der globalen Erwärmung gerecht 
werden.  
 
Die Prüfung von Emittenten für die Aufnahme in den Referenzindex wird vom Indexanbieter auf der Basis seiner 
ESG-bezogenen Ratings und/oder Prüfungskriterien durchgeführt. Dies kann  auf Informationen und Daten basieren, 
die von dritten Datenanbietern bezogen werden, die gelegentlich unvollständig, unrichtig oder widersprüchlich sein 
können. Weder der Fonds noch der Verwalter oder der Anlageverwalter geben ausdrücklich oder stillschwe igend 
eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit 
oder Vollständigkeit der Informationen des Indexanbieters/der Datenanbieter, der ESG -Ratings, der Prüfkriterien 
oder der Art und Weise ihrer  Durchführung ab. Wenn sich der Status eines Wertpapiers ändert, das bisher als 
geeignet für die Aufnahme in den Referenzindex galt, übernehmen weder der Fonds noch der Manager oder der 
Anlageverwalter hinsichtlich einer solchen Änderung eine Haftung. Zur Klarstellung: Weder der Fonds noch der 
Manager oder der Anlageverwalter kontrollieren die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapiere im 
Hinblick auf die vom Indexanbieter verwendeten Prüfungskriterien oder beurteilen die Gültigkeit der vom 
Indexanb ieter vergebenen ESG -Ratings der einzelnen Wertpapiere oder beurteilen die Gültigkeit der vom 
Indexanbieter dem Referenzindex zugeteilten Bezeichnung.  
 
Für börsengehandelte Fonds (ETFs) mit Indexnachbildung spezifische Risiken  
 
Risiko aus der passiven Anl agetätigkeit   
Die Fonds werden nicht aktiv verwaltet und können durch einen allgemeinen Abschwung in Marktsegmenten, die 
in Zusammenhang mit ihren jeweiligen Referenzindizes stehen, beeinträchtigt werden. Die Fonds investieren in 
Wertpapiere, die in ihren jeweiligen Referenzindizes enthalten oder für sie repräsentativ sind, und versuchen unter 
keinerlei Marktbedingungen, einschließlich rückläufiger Märkte, defensive Positionen einzugehen.  
 
Indexnachbildungsrisiken  
Die Fonds versuchen zwar, in Übereins timmung mit ihren Anlagezielen die Wertentwicklung ihres jeweiligen 

Referenzindex mithilfe einer Nachbildungs -  oder Optimierungsstrategie nachzubilden. Es besteht jedoch keine 
Garantie dafür, dass sie eine perfekte Nachbildung erzielen, und die Fonds könne n eventuell dem Risiko eines 
Tracking Error ausgesetzt sein, bei dem es sich um das Risiko handelt, dass die Renditen gelegentlich die des 
jeweiligen Referenzindex nicht genau nachbilden. Dieser Tracking Error kann sich daraus ergeben, dass die 
genauen Bes tandteile des Referenzindex nicht gehalten werden können (obwohl dies bei nicht replizierenden Fonds 
nicht der erwartete Grund für einen Tracking Error ist), z. B. wenn lokale Märkte Handelsbeschränkungen 
unterliegen, kleinere Bestandteile illiquide sind, bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex 
zusammensetzt, vorübergehend nicht verfügbar sind oder der Handel mit ihnen unterbrochen ist und/oder wenn 
die Vorschriften ein Engagement in den Bestandteilen des Referenzindex beschränken. Wenn der Referenzindex 
eines Fonds neu gewichtet und zusammengesetzt wird und der Fonds versucht , sein Portfolio entsprechend neu zu 
gewichten und zusammenzusetzen, kann es beim Fonds dennoch zu einem Tracking Error kommen, wenn  die 
Neugewichtung und -zusammensetzu ng des F onds nicht eine genaue oder zeitlich parallele Ausrichtung auf den 
Referenzindex erreicht, sei es auf index nachbildende r oder optimierende r Grundlage . Aus Gründen der Liquidität 
können die Fonds einen Teil ihres Nettovermögens in Barmitteln halten;  diese Barmittelbestände werden nicht 
entsprechend den Bewegungen ihrer entsprechenden Referenzindizes steigen und fallen. Darüber hinaus stützt 
sich die Gesellschaft auf Indexlizenzen von externen Indexanbietern zur Nutzung und Nachbildung der 
Referenzind izes für ihre Fonds. Falls ein Indexanbieter eine Indexlizenz beendet oder ändert, beeinflusst dies die 
Fähigkeit der betroffenen Fonds, ihre Referenzindizes weiter zu nutzen und nachzubilden und ihre Anlageziele zu 
erreichen. Unter solchen Umständen kann der Verwaltungsrat die im Abschnitt ĂReferenzindizesñ beschriebenen 
Maßnahmen ergreifen. Unabhängig von den Marktbedingungen zielen die Fonds darauf ab, die Wertentwicklung 
ihrer jeweiligen Referenzindizes nachzubilden, und sie versuchen nicht, ihre jeweil igen Referenzindizes zu 
übertreffen.  
 
Optimierungsstrategie  
Für bestimmte Fonds ist es unter Umständen nicht praktikabel oder kosteneffizient, ihre jeweiligen Referenzindizes 
nachzubilden. Wenn die Nachbildung seines Referenzindex nicht Teil der Anlagepolitik  eines Fonds ist, kann dieser 
Fonds Optimierungstechniken einsetzen, um die Wertentwicklung seines jeweiligen Referenzindex abzubilden. Zu 
den Optimierungstechniken kann es gehören, eine strategische Auswahl einiger (statt aller) Wertpapiere z u treffen, 
die im Referenzindex enthalten sind, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als im Referenzindex zu halten und/oder 
DFI zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind, zu nutzen. 
Der Anlageverwalter  kann außerdem Wertpapiere auswählen, die nicht Bestandteil des jeweiligen Referenzindex 
sind, sofern diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie 
bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referen zindex zusammensetzt. Optimierende Fonds 
können möglicherweise einem Tracking -Error -Risiko ausgesetzt sein. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass 
ihre Rendite die ihres jeweiligen Referenzindex nicht genau nachbildet.  
 
Indexbezogene Risiken  
Wie in diesem Prospekt vorgesehen, werden die einzelnen Fonds zur Erreichung ihres Anlageziels versuchen, eine 
Rendite zu erzielen, die grundsätzlich der Kurs -  und Renditeentwicklung des vom Indexanbieter veröffentlichten 
betreffenden Referenzindex vor Geb ühren und Kosten entspricht. Es kann nicht zugesichert werden, dass der 
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Indexanbieter den Referenzindex richtig zusammenstellt oder dass der Referenzindex richtig bestimmt, 
zusammengesetzt oder berechnet wird. Der Indexanbieter liefert zwar Beschreibungen dessen, was der 
Referenzindex erreichen soll, er übernimmt jedoch weder eine Gewähr oder Haftung für die Qualität, Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten bezüglich des Referenzindex, noch garantiert er, dass der Referenzindex die 
beschriebene Indexmeth odik einhalten wird.  
 
Die in diesem Prospekt dargelegte Aufgabe des Anlageverwalters besteht darin, die Fonds im Einklang mit dem 
jeweiligen dem Anlageverwalter zur Verfügung gestellten Referenzindex zu verwalten. Daher übernimmt der 
Anlageverwalter keine Gewährleistung oder Garantie für Fehler des Indexanbieters. Es können von Zeit zu Zeit 
Fehler bezüglich der Qualität, der Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten auftreten. Diese werden 
gegebenenfalls über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht erkan nt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich 
um weniger gebräuchliche Indizes handelt. Daher sind die Gewinne, Verluste oder Kosten in Verbindung mit Fehlern 
des Indexanbieters von den Fonds und ihren Anlegern zu tragen. So würde z.  B. in einem Zeitraum, in dem der 
Referenzindex falsche Bestandteile enthält, ein Fonds, der diesen veröffentlichten Referenzindex nachbildet, eine 
Marktrisikoposition in diesen Bestandteilen halten, und eine geringere Marktrisikoposition in den Bestandteilen, die 

eigentlich im Referenzindex enthalten sein sollten. Fehler können somit negative oder positive Auswirkungen auf 
die Wertentwicklung der Fonds und auf deren Anleger haben. Anlegern sollte klar sein, dass sämtliche Gewinne 
aus Fehlern des Indexanbieters von den Fonds und ihren Anlegern einbehalten werden und dass sämtliche Verluste 
aus Fehlern des Indexanbieters von den Fonds und ihren Anlegern getragen werden.  
 
Der Indexanbieter kann neben fest geplanten Neugewichtungen und -zusammensetzungen zusätzliche Ad -hoc -
Neugewicht ungen und -zusammensetzungen des Referenzindex vornehmen, um beispielsweise einen Fehler bei 
der Auswahl der Indexbestandteile zu korrigieren. Wenn der Referenzindex eines Fonds neu gewichtet und 
zusammengesetzt wird und der Fonds daraufhin sein Portfolio neu gewichtet und zusammensetzt, so dass dieses 
dem Referenzindex entspricht, werden aus dieser Neugewichtung und -zusammensetzung des Portfolios 
entstehende Transaktionskosten (einschließlich Kapitalgewinnsteuern und/oder Transaktionssteuern) und 
Marktris ikopositionen direkt vom Fonds und von dessen Anlegern getragen. Nicht planmäßige Neugewichtungen 
und -zusammensetzungen der Referenzindizes können außerdem dazu führen, dass die Fonds dem Risiko eines 
Tracking Error unterliegen. Dabei handelt es sich um d as Risiko, dass ihre Renditen eventuell nicht exakt die 
Renditen ihrer Referenzindizes nachbilden. Fehler in einem Referenzindex eines Fonds und vom Indexanbieter am 
Referenzindex vorgenommene zusätzliche Ad -hoc -Neugewichtungen und -zusammensetzungen könne n somit die 
Kosten und das Marktrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen.  
 
In Bezug auf Fonds, die direkt in Wertpapiere des KSA investieren, erfordert der Kauf von Wertpapieren des KSA, 
dass Barmittel für diese Geschäfte zwei Geschäftstage nach dem betreffende n Handelstag auf dem betreffenden 
Depotkonto abgerechnet werden m¿ssen (die ĂKSA-Barausgleichspflicht T+2ñ). Fonds, die direkt in Wertpapiere 
des KSA investieren, können bei der Neuzusammensetzung ihres Portfolios möglicherweise nicht der KSA -
Barausgleichs pflicht T+2 entsprechen, wenn sie nicht über ausreichende Barmittel verfügen und stattdessen von 
dem jeweiligen Verwahrer Barmittel zur Bezahlung der KSA -Wertpapiere leihen müssen.  
 
Wenn der Referenzindex eines Fonds darauf abzielt, Wertpapiere zu identifi zieren, die zukunftsbezogene Kriterien 
erfüllen (beispielsweise Wertpapiere, von denen eine hohe Rendite erwartet wird, oder die auf der Grundlage ihrer 
Liquidität, des Anteils der auf die Aktionäre entfallenden Unternehmensgewinne, der Höhe des operativen  Gewinns, 
der Marktkapitalisierung und der Unternehmensführung ausgewählt werden), kann nicht gewährleistet werden, 
dass der Referenzindex sein Ziel erreicht. Zahlreiche Faktoren können sich auf die Entwicklung eines Wertpapiers 
auswirken und die Auswirkun gen dieser Faktoren auf ein Wertpapier oder seinen Preis lassen sich eventuell nur 
schwer vorhersagen.  
 
Risiko in Verbindung mit der Konzentration in zugelassenen Teilnehmern  
Nur ein zugelassener Teilnehmer darf Ausgabe -  oder Rücknahmetransaktionen direkt mit den Fonds tätigen. 
Bestimmte Fonds verfügen über eine begrenzte Anzahl an Institutionen, die als zugelassene Teilnehmer agieren. 
Wenn diese Institutionen aus diesem Geschäft aussteigen oder die Ausgabe -  und/oder Rücknahmea ufträge 
bezüglich der Fonds nicht bearbeiten können und kein anderer zugelassener Teilnehmer in der Lage ist, Ausgabe - 
und/oder Rücknahmeaufträge durchzuführen, werden Anteile der Fonds möglicherweise zu einem Abschlag 
gegenüber dem Nettoinventarwert der F onds gehandelt und es besteht die Gefahr, dass ihre Börsennotierung 
aufgehoben wird.   
 
Risiko von Indexstörungen  
Stºrungen bei der Berechnung und Verºffentlichung des Referenzindex (ĂIndexstºrungenñ) kºnnen unter anderem 
auftreten, wenn das Referenzindexni veau als ungenau angesehen wird oder die tatsächlichen Marktentwicklungen 

nicht widerspiegelt; wenn es nicht möglich ist, einen Preis oder Wert für einen oder mehrere Bestandteile des 
Referenzindex zu erhalten (z.  B. weil diese illiquide geworden sind oder  ihre Notierung an einer Börse ausgesetzt 
wurde); wenn es der Indexanbieter versäumt, den Stand des Referenzindex zu berechnen und zu veröffentlichen; 
wenn der Referenzindex vom Indexanbieter vorübergehend ausgesetzt oder dauerhaft eingestellt wird. Solche  
Indexstörungen können sich auf die Genauigkeit und/oder Verfügbarkeit des veröffentlichten Preises des 
Referenzindex und in einigen Fällen auch auf den Nettoinventarwert eines Fonds auswirken.  
 
Risiko im Sekundärhandel  
Die Anteile werden generell am Haup tmarkt der LSE (oder Euronext oder SIX) gehandelt und können an einer oder 
mehreren anderen Börsen notiert oder gehandelt werden. Es kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, 
dass die Anteile an einer oder mehreren Börsen liquide sind oder dass d er Kurs, zu dem die Anteile an einer Börse 
gehandelt werden, dem Nettoinventarwert je Anteil entspricht. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Anteile, die an 
einer Börse notiert oder gehandelt werden, auch weiterhin dort notiert oder gehandelt werden.  
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Aussetz ungsrisiko auf lokalen Märkten  
Auf bestimmten Märkten (einschließlich unter anderem dem von Taiwan) kann der Handel an der örtlichen Börse 
von einer Person oder einer geringen Anzahl von Personen, die Kontoinhaber auf dem lokalen Markt sind, 
durchgeführt werden. Wenn ein solcher Kontoinhaber die Wertpapiere oder Gelder in Bezug auf eine Transaktion 
nicht aushändigt, besteht das Risiko einer Aussetzung in Bezug auf alle Fonds, die ihre Handelstätigkeit auf dem 
lokalen Markt über diesen Kontoinh aber abwickeln. Dieses Risiko kann sich erhöhen, wenn ein Fonds sich an einem 
Wertpapierleihprogramm beteiligt. Eine Aussetzung kann in jedem Fall die Kosten des Fonds erhöhen.  
 
Kontrahenten -  und Handelsrisiken  
 
Kontrahentenrisiko  
Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko der Parteien ausgesetzt, mit denen sie Geschäfte tätigt, und trägt außerdem 
das Abwicklungsrisiko. Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Kontrahent eines Finanzinstruments eine 
Verpflichtung oder Verbindlichkeit, d ie er der Gesellschaft gegenüber eingegangen ist, nicht erfüllt. Dies umfasst 
die Kontrahenten, mit denen ein Fonds DFI abschließt. Der Handel mit nicht besicherten DFI führt zu einem direkten 
Kontrahentenrisiko. Die Gesellschaft fängt einen Großteil ihres  Ausfallrisikos gegenüber ihren DFI -Kontrahenten 
ab, indem sie Sicherheiten erhält, deren Wert mindestens der Risikoposition gegenüber dem jeweiligen 
Kontrahenten entspricht; sofern ein DFI jedoch nicht vollständig besichert ist, kann ein Ausfall des Kontr ahenten 
zu einem Rückgang des Wertes des Fonds führen. Von den währungsabgesicherten Anteilklassen zur Absicherung 
ihrer Währungsrisiken verwendete Devisentermin geschäfte werden nicht besichert. Die währungsabgesicherte n 
Anteilklassen haben daher eine unbesicherte Kontrahentenrisikoposition gegenüber diesen 
Devisentermingeschäfts -Kontrahenten in Bezug auf diese DFI, vorbehaltlich der Anlagegrenzen in Anhang II und  III 
und vorbehaltlich der Bestimmung, dass währungsabgesic herte Anteilklassen keine übersicherten Positionen haben 
dürfen, die 105 % ihres Nettoinventarwerts überschreiten. Zum Datum dieses Prospekts ist State Street der einzige 
Kontrahent für Devisentermingeschäfte für Devisentermingeschäfte von währungsabgesich erten Anteilklassen. Für 
jeden neuen Kontrahenten wird eine formelle Prüfung vorgenommen, und alle genehmigten Kontrahenten werden 
kontinuierlich überwacht und überprüft. Die Gesellschaft überwacht aktiv das Kontrahentenrisiko sowie das 
Verfahren zur Verwa ltung von Sicherheiten. Für das Kontrahentenrisiko gelten die Anlagebeschränkungen in 
Anhang III.  
 
Kontrahentenrisiko bezüglich der Verwahrstelle und anderer Verwahrer  
Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko der Verwahrstelle oder jedes von der Verwahrstelle  eingesetzten Verwahrers 
ausgesetzt, wenn Barmittel oder sonstige Vermögenswerte von der Verwahrstelle oder anderen Verwahrern 
gehalten werden. Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Kontrahent eines Finanzinstruments eine Verpflichtung 

oder Verbindlich keit, die er der Gesellschaft gegenüber eingegangen ist, nicht erfüllt. Von der Verwahrstelle und 
anderen Verwahrern verwahrte Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt gehalten, sondern stellen eine Schuld 
der Verwahrstelle oder der anderen Verwahrer gegenüber der Gesellschaft als Einleger dar. Diese Barmittel werden 
mit Barmitteln vermengt, die anderen Kunden der Verwahrstelle und/oder anderer Verwahrer gehören. Im Falle 
der Insolvenz der Verwahrstelle oder anderer Verwahrer wird die Gesellschaft als nicht bevorrechtigter 
unbesicherter Gläubiger der Verwahrstelle oder anderer Verwahrer hinsichtlich der Barmittelbestände der 
Gesellschaft behandelt. Die Gesellschaft kann bei der Beitreibung dieser Schulden Schwierigkeiten und/oder 
Verzögerungen ausgesetz t sein oder ist eventuell nicht in der Lage, diese vollständig oder überhaupt beizutreiben; 
in diesem Fall verliert der jeweilige Fonds sein Geld bzw. verlieren die jeweiligen Fonds ihr Geld ganz oder teilweise. 
Die Wertpapiere der Gesellschaft werden jedo ch bei der Verwahrstelle und den von der Verwahrstelle eingesetzten 
Unterverwahrern auf getrennten Konten geführt und sollten im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder der 
Unterverwahrer gesichert sein. Die Gesellschaft kann zur Verringerung des Kredit risikos für ihre Barbestände 
zusätzliche Vereinbarungen treffen (und Gelder beispielsweise in Geldmarktfonds anlegen), was jedoch zu weiteren 
Risiken führen kann.  
 
Um das Risiko der Gesellschaft gegenüber der Verwahrstelle zu reduzieren, wendet der Anlagev erwalter bestimmte 
Verfahren an, um sicherzustellen, dass es sich bei der Verwahrstelle um ein seriöses Institut handelt und das 
Kreditrisiko für die Gesellschaft annehmbar ist. Sollte die Verwahrstelle gewechselt werden, so wird es sich bei der 
neuen Verw ahrstelle um eine regulierte Gesellschaft handeln, die einer ordnungsgemäßen Aufsicht unterliegt und 
der von internationalen Ratingagenturen eine hohe Bonität bescheinigt wurde.  
 
Haftung der Verwahrstelle und Verantwortung der Verwahrstelle für Unterverwah rer  
Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft und ihren Anteilinhabern für den Verlust von verwahrten 
Finanzinstrumenten der Gesellschaft durch die Verwahrstelle  oder einen Unterverwahrer. Bei einem solchen Verlust 
ist die Verwahrstelle  gemäß den  Vorschriften verpflichtet, der Gesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument 
gleicher Art zurückzugeben oder den entsprechenden Betrag zu erstatten, es sei denn, die Verwahrstelle  kann 
nachweisen, dass der Verlust aufgrund eines von ihr nicht zu vertrete nden äußeren Ereignisses eingetreten ist, 
dessen Folgen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten verhindert werden können. Dieser 
Haftungsmaßstab gilt nur für Vermögenswerte, die in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrstelle 
oder eine s Unterverwahrers eingetragen oder gehalten werden können, sowie für Vermögenswerte, die der 
Verwahrstelle physisch übergeben werden können.  
 
Zudem haftet die Verwahrstelle  gegenüber der Gesellschaft und ihren Anteilinhabern für alle sonstigen Verluste, 
die der Gesellschaft und/oder ihren Anteilinhabern dadurch entstehen, dass die Verwahrstelle  ihre Verpflichtungen 
gemäß den Vorschriften fahrlässig oder vorsätzlich nicht erfüllt.  Sofern keine fahrlässige oder vorsätzliche 
Nichterfüllung der Verpflichtungen  der Verwahrstelle  gemäß den Vorschriften vorliegt, haftet die Verwahrstelle  
möglicherweise nicht gegenüber der Gesellschaft oder deren Anteilinhabern beim Verlust eines Vermögenswerts 
eines Fonds, der nicht in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwa hrstelle  oder eines Unterverwahrers 
eingetragen oder gehalten oder der Verwahrstelle  nicht physisch übergeben werden kann.  
 



 

 82  

Die Haftung der Verwahrstelle  bleibt von der Tatsache unberührt, dass sie einen Dritten mit der Verwahrung der 
Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt hat. Falls mit der Verwahrung ortsansässige Einrichtungen beauftragt 
werden, die keiner wirksamen Regulierung der Aufsichtsanforderungen, einschließlich Mindesteigen kapital -
anforderungen und einer Aufsicht in der  betreffenden Rechtsordnung, unterliegen, werden die Anteilinhaber im 
Vorfeld über die Risiken, mit denen diese Beauftragung verbunden ist, informiert. Wie vorstehend erwähnt haftet 
die Verwahrstelle , sofern keine fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllu ng der Verpflichtungen der Verwahrstelle 
gemäß den Vorschriften vorliegt, möglicherweise nicht gegenüber der Gesellschaft oder deren Anteilinhabern beim 
Verlust eines Vermögenswerts eines Fonds, der nicht in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrs telle  
oder eines Unterverwahrers eingetragen oder gehalten oder der Verwahrstelle  nicht physisch übergeben werden 
kann. Die Haftung der Verwahrstelle  ändert sich zwar nicht, wenn sie Dritte mit der Verwahrung der 
Vermögenswerte der Gesellschaft in Märkten beauftragt hat, in denen die Verwahr -  und/oder Abwicklungssysteme 
möglicherweise nicht vollständig entwickelt sind, ein Fonds ist jedoch in Fällen, in denen die Verwahrstelle  
möglicherweise nicht haftet, einem Unterverwahrrisiko beim Verlust dieser Vermöge nswerte ausgesetzt.  
 
Kontrahentenrisiko bezüglich der  Zahlstelle -  Dividendengelder  
Die Zahlstelle für die Fonds ist dafür verantwortlich, Dividenden an dem  jeweiligen Ausschüttungstermin  an die 
Teilnehmer auszuschütten. Kurz vor dem Dividendenausschüttungstermin werden die Gelder, die als Dividenden 
an die Teilnehmer ausgeschüttet werden sollen, von den Geldkonten der Gesellschaft bei der Verwahrstelle an die 
Zahlstelle überwiesen. In der  Zwischenzeit werden die Dividendengelder von der Zahlstelle (oder der ihr  
zugeordneten Depotbank) in bar vorgehalten, und für die Gesellschaft besteht in Bezug auf dieses Bargeld ein 
Kreditrisiko gegenüber der Zahlstelle und der ihr zugeordneten  Depotbank . Von der Zahlstelle gehaltene Barmittel  
werden in der Praxis nicht getrennt, stellen jedoch eine Schuld der Zahlstelle (oder der ihr  zugeordneten Depotbank) 
gegenüber der Gesellschaft als Einzahler dar. Falls die Zahlstelle (oder die ihr zugeordnete Depot bank) in der 
Zwischenzeit zahlungsunfähig wird, wird die Gesellschaft in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner ungesicherter 
Gläubiger der Zahlstelle (bzw. der ihr zugeordneten Depotbank)  behandelt. Die Gesellschaft kann Schwierigkeiten 
und/oder Verzöger ungen bei der Wiedererlangung dieser Verbindlichkeiten erleben oder ist möglicherweise nicht 
in der Lage, die Barbestände  ganz oder teilweise wiederzuerlangen. In diesem Fall kann die Gesellschaft die 
Dividendengelder, die von der Zahlstelle ausgeschüttet werden, ganz oder teilweise verlieren, was zu einem 
Rückgang des Wertes eines Fonds führt.   
 
Börsengeschäfte  
Wenn in Bezug auf einen an einer Börsentransaktion mit den zugrunde liegenden Wertpapieren des Fonds 
beteiligten Kontrahenten ein Insolvenzereigni s eintritt, bestehen in Verbindung mit den in Anhang I aufgeführten 
anerkannten Börsen und Märkten selbst bestimmte Risiken. Es besteht das Risiko, dass die anerkannte Börse bzw. 

der Markt, an der bzw. dem das Geschäft ausgeführt wird, ihre bzw. seine Rege lungen nicht fair und einheitlich 
anwendet und dass so genannte Failed Trades trotz der Insolvenz eines der Kontrahenten ausgeführt werden. Es 
besteht außerdem das Risiko, dass ein Failed Trade mit anderen Failed Trades zusammengefasst wird, sodass ein 
Failed Trade, an dem der Fonds beteiligt war, möglicherweise schwierig zu identifizieren ist. Ein solches Ereignis 
könnte sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken.  
 
Abrechnung durch einen internationalen Zentralverwahrer  
 
Untätigkeit des gemeinsamen Verwahrers und/oder eines internationalen Zentralverwahrers  
Anleger, die ihre Anlagen über einen internationalen Zentralverwahrer abwickeln oder abrechnen, sind keine 
eingetragenen Anteilinhaber der Gesellschaft. Sie halten eine indirekte wirts chaftliche Beteiligung an diesen 
Anteilen, und die Rechte dieser Anleger, soweit es sich dabei um Teilnehmer handelt, unterliegen deren 
Vereinbarung mit dem jeweiligen internationalen Zentralverwahrer und ansonsten der Vereinbarung mit einem 
Teilnehmer des  internationalen Zentralverwahrers (z.  B. ihrem Nominee, Makler oder Zentralverwahrer). Die 
Gesellschaft übermittelt alle Mitteilungen und zugehörigen Dokumente an den eingetragenen Inhaber der 
Globalurkunde, den Nominee des gemeinsamen Verwahrers, mit der  Frist, mit der die Gesellschaft üblicherweise 
Hauptversammlungen einberuft. Der Nominee des gemeinsamen Verwahrers ist vertraglich verpflichtet, alle 
entsprechenden von ihm erhaltenen Mitteilungen an den gemeinsamen Verwahrer weiterzuleiten. Dieser wieder um 
ist vertraglich verpflichtet, entsprechend den Bedingungen seiner Ernennung durch den jeweiligen internationalen 
Zentralverwahrer die Mitteilungen an den betreffenden internationalen Zentralverwahrer weiterzuleiten. Der 
jeweilige internationale Zentralv erwahrer wiederum leitet von dem gemeinsamen Verwahrer erhaltene Mitteilungen 
gemäß seinen Regeln und Verfahren an seine Teilnehmer weiter. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass der 
gemeinsame Verwahrer vertraglich dazu verpflichtet ist, alle von dem jew eiligen internationalen Zentralverwahrer 
erhaltenen Stimmen (welche die von Teilnehmern abgegebenen Stimmen repräsentieren, die bei dem jeweiligen 
internationalen Zentralverwahrer eingehen) zu sammeln, und dass der Nominee des gemeinsamen Verwahrers 
gemäß den entsprechenden Anweisungen abstimmen muss. Die Gesellschaft hat keine Möglichkeit sicherzustellen, 
dass der gemeinsame Verwahrer Mitteilungen im Hinblick auf die Stimmabgabe weisungsgemäß weiterleitet. Die 
Gesellschaft kann keine Anweisungen im Hinblic k auf die Stimmabgabe von anderen Personen als dem Nominee 
des gemeinsamen Verwahrers annehmen.   

 
Zahlungen  
Mit der Genehmigung durch den Nominee des gemeinsamen Verwahrers werden festgesetzte Dividenden und 
Erlöse aus Liquidationen und Zwangsrücknahmen vo n der Gesellschaft oder ihrem bevollmächtigten Vertreter (z.  B. 
der Zahlstelle) an den betreffenden internationalen Zentralverwahrer gezahlt. Anleger, bei denen es sich um 
Teilnehmer handelt, müssen sich im Hinblick auf ihren Anteil an einer Dividendenzahl ung oder der Zahlung von 
Erlösen aus Liquidationen und Zwangsrücknahmen durch die Gesellschaft ausschließlich an den betreffenden 
internationalen Zentralverwahrer wenden. Anleger, die keine Teilnehmer sind, müssen sich an ihren jeweiligen 
Nominee, Makler o der Zentralverwahrer wenden (der ein Teilnehmer sein oder eine Vereinbarung mit einem 
Teilnehmer des betreffenden internationalen Zentralverwahrers haben kann), um den auf ihre Anlage entfallenden 
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Anteil an den Dividendenzahlungen oder den von der Gesellsc haft gezahlten Erlösen aus Liquidationen und 
Zwangsrücknahmen geltend zu machen.  
 
Anleger haben keine unmittelbaren Ansprüche gegenüber der Gesellschaft im Hinblick auf Dividendenzahlungen und 
Erlöse aus Liquidationen und Zwangsrücknahmen, die auf durch di e Globalurkunde bescheinigte Anteile fällig sind. 
Die Gesellschaft wird durch die Zahlung an den jeweiligen internationalen Zentralverwahrer mit der Genehmigung 
durch den Nominee des gemeinsamen Verwahrers von ihren entsprechenden Verpflichtungen befreit.  
 
Spezifische Anlagerisiken für alle Fonds  
 
Jüngste Marktereignisse  
Als Reaktion auf verschiedene politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Vereinigten Staaten können Phasen von Marktvolatilität auftreten. Diese Bedingungen haben zu größerer 
Preisvolatilität, geringerer Liqu idität, Ausweitung der Kreditspreads und einem Mangel an Preistransparenz geführt 
und führen in vielen Fällen auch weiterhin dazu, wobei viele Wertpapiere illiquide und von ungewissem Wert bleiben. 
Solche Marktbedingungen können sich nachteilig auf die Fon ds auswirken, u.  a. indem sie die Bewertung einiger 
Wertpapiere eines Fonds erschweren und/oder dazu führen, dass die Bewertungen von Fondspositionen plötzlich 
und deutlich ansteigen oder fallen. Wenn der Wert des Portfolios eines Fonds erheblich sinkt, ka nn sich dies auf 
die Höhe der Anlagendeckung für eventuell ausstehende Schulden des Fonds auswirken.  
 
Risiken, die sich aus einer künftigen Schulden -  oder anderen Wirtschaftskrise ergeben, könnten sich ebenfalls 
nachteilig auf die weltweite wirtschaftliche  Erholung, die finanzielle Lage der Finanzinstitute und die Geschäfts - , 
Finanz -  und Ertragslage eines Fonds auswirken. Unter anderem haben Markt -  und Wirtschaftsstörungen das 
Verbrauchervertrauen und die Konsumausgaben, die Privatinsolvenzraten, die Höhe d er Verbraucherschulden und 
der diesbezüglichen Zahlungsausfälle sowie die Preise für Einfamilienhäuser beeinflusst und könnten dies auch in 
Zukunft tun. In dem Maße, in dem sich die Unsicherheit bezüglich der US -amerikanischen oder globalen Wirtschaft 
nega tiv auf das Verbrauchervertrauen und die Faktoren für Verbraucherkredite auswirkt, könnten das Geschäft, 
die Finanzlage und das Betriebsergebnis eines Fonds erheblich und nachteilig beeinflusst werden. Herabstufungen 
der Bonitätsratings größerer Banken kön nten zu höheren Darlehenskosten für diese Banken führen und sich negativ 
auf die allgemeine Wirtschaft auswirken. Darüber hinaus kann sich die Politik der US -Notenbank, auch in Bezug 
auf bestimmte Zinssätze, ebenfalls negativ auf den Wert, die Volatilität und die Liquidität von Dividendenpapieren 
und verzinslichen Wertpapieren auswirken. Marktvolatilität, steigende Zinssätze und/oder ungünstige 
wirtschaftliche Bedingungen könnten die Fähigkeit eines Fonds, seine Anlageziele zu erreichen, beeinträchtigen.  
  

Auswirkungen von Natur -  oder vom Menschen verursachten Katastrophen und von Epidemien  
Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. Da 
in bestimmten Ländern die Infrastrukturentwicklung, Behörden für die Katastrophenmanagementplanung und 
Organisationen für Katastrophenschutz und -hilfe sowie organisierte öffentliche Mittel für Naturkatastrophen und 
Frühwarn systeme für Naturkatastrophen unausgereift und unausgewogen sein können, kann ein einzelnes 
Portfoliounternehmen oder der breitere lokale Wirtschaftsmarkt durch Naturkatastrophen erheblich beeinträchtigt 
werden. Es können längere Zeiträume vergehen, bis we sentliche Kommunikations - , Strom - und andere 
Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb des Portfoliounternehmens wieder aufgenommen werden 
kann. Die Anlagen eines Fonds könnten infolge einer solchen Katastrophe ebenfalls gefährdet sein. Darüber  hinaus 
kann das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen von Naturkatastrophen unbekannt sein und die Fähigkeit eines Fonds, 
in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern oder letztendlich dazu führen, dass diese Anlagen  nicht 
möglich sind.  
 
Anlagen können  auch durch vom Menschen verursachte Katastrophen beeinträchtigt werden. Das Bekanntwerden 
von vo m Menschen verursachten Katastrophen kann das allgemeine Verbrauchervertrauen erheblich belasten und 
dadurch wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Perfo rmance der Anlagen des Fonds haben, unabhängig 
davon, ob diese Anlagen in diese vo m Menschen verursachte Katastrophe involviert sind oder nicht.  
Ausbrüche von Infektionskrankheiten können sich ebenfalls negativ auf die Wertentwicklung eines Fonds auswirk en. 
Beispielsweise hat eine im Dezember 2019 entdeckte, infekt iöse Atemwegserkrankung, die als COVID -19 
bezeichnet  und durch ein neuartiges  Coronavirus verursacht wird, zu einer längeren globalen Pandemie geführt. 
Dieses Coronavirus hat zu Grenzschließunge n, Einschränkungen der Freizügigkeit von Personen, Quarantänen, 
Stornierungen von Transport -  und anderen Dienstleistungen, Störungen bei Lieferketten, Unternehmen und 
Kundenaktivitäten sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Zwar wurden Ve rbesserungen bei der 
Bewältigung der Auswirkungen von COVID -19 erzielt, u. a. durch die Einführung umfassender Impfprogramme in 
vielen Ländern, die zu einem Rückgang der Infektions -  und Todesraten geführt haben, die Auswirkungen von 
COVID -19 beeinträchtige n jedoch nach wie vor die Volkswirtschaften vieler Länder, die gesamte Weltwirtschaft, 
einzelne Unternehmen und die Kapitalmärkte. Es lässt sich bisher nicht mit Sicherheit voraussagen, wie lange diese 
Auswirkungen spürbar bleiben werden. Andere in der Zuk unft auftretende Epidemien und Pandemien könnten 
ähnliche Folgen haben, deren Ausmaß zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist. Hinzu kommt, dass die 
Auswirkungen von Infektionskrankheiten in bestimmten Entwicklungs -  oder Schwellenländern aufgrund der 
weni ger gut entwickelten Gesundheitssysteme möglicherweise größer sind, wie es auch bei COVID -19 der Fall war.  
Von Infektionskrankheiten verurs achte Gesundheitskrisen können andere bereits bestehende politische, soziale 
und wirtschaftliche Risiken in bestimmte n Ländern noch verschärfen.  
 
Solche Ereignisse könnten die Volatilität und das Verlustrisiko für den Wert Ihrer Anlagen erhöhen.  
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Risiko staatliche r  Eingriffe  
Als Reaktion auf eine Rezession, eine Konjunkturabschwächung oder Instabilität der Finanzmärkte können 
Regierungen und Aufsichts behörden beschließen, durch Sparmaßnahmen und Reformen einzugreifen, wie die 
globale Finanzkrise in den Jahren 2007 -2008 gezeigt  hat. Es gibt keine Garantie dafür, dass Eingriffe  von 
Regierungen oder Aufsichtsbehörden  funktionieren. Sie können zu sozialen Unruhen führen, das zukünftige 
Wachstum und die wirtschaftliche Erholung einschränken oder unbeabsichtigte Folgen haben. Umfang und 
Anwendung der Eingriffe von Regierungen oder Aufsichtsbehörden waren darüber hinaus zum Teil unklar, was zu 
Verwirrung und Unsicherheit geführt und somit die effiziente Funktionsweise der Finanzmärkte beeinträchtigt hat.  
 
Es ist nicht möglich, mit Sich erheit vorherzusagen, welche vorübergehenden oder dauerhaften staatlichen 
Beschränkungen den Märkten in Zukunft unter Umständen auferlegt werden und/oder wie sich solche 
Beschränkungen auf die Fähigkeit des Anlageverwalters, die Anlageziele der Fonds zu ve rfolgen, die europäische 
oder globale Wirtschaft oder die globalen Wertpapiermärkte auswirken werden. Instabilität auf den weltweiten 
Finanzmärkten oder staatliche Eingriffe können die Volatilität der Fonds und somit das Risiko eines Wertverlusts 
Ihrer Anl age erhöhen  
 
Fonds, die auf dem europäischen Anleihemarkt investieren, sind insbesondere in Bezug auf die Zinssätze und die 
europäische Gemeinschaftswährung unmittelbar Interventionen der Europäischen Zentralbank und der 
Regierungen der maßgeblichen europä ischen Länder ausgesetzt. So ist es z. B. wahrscheinlich, dass der Wert der 
von einem Fonds gehaltenen Anleihen fällt, wenn die Zinssätze steigen, und es könnte zu Komplikationen bei der 
Preisfeststellung für Anleihen kommen, falls ein Land aus der europäi schen Gemeinschaftswährung aussteigt oder 
diese Währung vollständig abgeschafft wird.   
 
Emittentenrisiko  
Die Wertentwicklung eines Fonds hängt von der Wertentwicklung der einzelnen Wertpapiere ab, in denen der Fonds 
engagiert ist. Jeder Emittent dieser Wertpapiere kann eine schwache Entwicklung verzeichnen, wodurch seine 
Wertpapiere im Wert sinken. Gründe für eine schwache Entwicklung können schlechte Management entscheidungen, 
Wettbewerbsdruck, technologischer Wandel , der Ablauf von Patenten, Lie ferschwierigkeiten, Probleme mit 
Arbeitnehmern oder Arbeitnehmermangel, Unternehmensumstrukturierungen, betrügerische Veröffentlichungen 
oder sonstige Faktoren sein. Emittenten können in schwierigen Phasen oder nach eigenem Ermessen entscheiden, 
ihre Divid enden zu senken oder zu streichen, was auch zum Rückgang ihrer Aktienkurse führen kann.  
 
Geldmarktrisiko  
Zur Verringerung des Kreditrisikos gegenüber Verwahrern kann die Gesellschaft veranlassen, dass Barbestände 

der Gesellschaft (einschließlich anstehend er Dividendenzahlungen) in Geldmarktfonds angelegt werden, unter 
anderem auch in anderen Fonds der BlackRock -Gruppe. Ein Geldmarktfonds, der einen erheblichen Anteil seines 
Vermögens in Geldmarktinstrumente investiert, kann als Alternative zu einer Anlage in einem regulären 
Einlagenkonto angesehen werden. Eine Beteiligung an einem solchen Organismus unterliegt den Risiken, die mit 
einer Anlage in einem Organismus für gemeinsame Anlagen verbunden sind, und auch wenn Geldmarktfonds so 
gestaltet sind, dass sie  eine Anlage mit relativ geringem Risiko darstellen, sind sie nicht vollkommen risikofrei. 
Trotz der kurzen Laufzeiten und der hohen Kreditqualität der Anlagen dieser Organismen kann sich die Rendite 
eines solchen Organismus durch Zinserhöhungen oder eine Verschlechterung der Kreditqualität reduzieren; der 
Organismus unterliegt dann immer noch dem Risiko, dass der Wert der Anlagen des Organismus aufgezehrt und 
der investierte Kapitalbetrag nicht vollständig zurückgezahlt wird.   
 
Risiko der Wertpapierleihe  
Die Gesellschaft führt durch den Anlageverwalter ein Wertpapierleihprogramm durch. Um das Kreditrisiko 
gegenüber den Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften abzumildern, muss das Verleihen der Wertpapiere 
eines Fonds von hochwertigen und liquiden Sicherhe iten abgedeckt werden, die der Fonds in Form einer 
Rechtsübertragungsvereinbarung erhält, wobei der Marktwert immer mindestens dem Marktwert der verliehenen 
Wertpapiere des Fonds zuzüglich eines Aufschlags entsprechen muss.  Wertpapiere eines Fonds können 
vorübergehend an Kontrahenten ausgeliehen werden. Die mit der Wertpapierleihe verbundenen Risiken umfassen 
das Risiko, dass ein Entleiher eventuell keine zusätzlichen Sicherheiten stellt, wenn er dazu aufgefordert wird, oder 
dass er die Wertpapiere bei ihrer Fälligkeit nicht zurückgibt. Ein Ausfall auf Seiten des Kontrahenten in Verbindung 
mit einem Wertverlust der Sicherheit unter den Wert der verliehenen Wertpapiere kann dazu führen, dass der Wert 
des Fonds fällt. Soweit ein Wertpapierleihgeschäft nicht voll besichert ist (z.  B. aufgrund von Zeitproblemen durch 
Zahlungsverzögerungen), ist die Gesellschaft bezüglich der Kontrahenten bei Wertpapierleihgeschäften einem 
Kreditrisiko ausgesetzt. Zur Reduzierung dieser Risiken profitiert die Gesellschaft von einer 
Entschädigungszusicherung durch die BlackRock, Inc. bei Ausfall des Entleihers. Die Entschädigungszusicherung 
sieht die vollständige Ersetzung der verliehenen Wertpapiere vor, wenn die erhaltenen Sicherheiten den Wert der 
verliehenen Wertpapiere bei einem Ausfall eines Entleihers nicht abdecken . 
 
Anleger sollten beachten, dass eine Begrenzung des maximalen Volumens an Wertpapier leihgeschäft en durch einen 
Fonds in Zeiten, in denen die Nachfrage dieses maximale Volumen übersteigt, die potenziellen E rträge eines Fonds 
aus dem Verleih von Wertpapieren verringern kann. Nªhere Informationen hierzu sind im Abschnitt ĂEffizientes 
Portfoliomanagementñ enthalten. 
 
Währungsrisiko  
Die Basiswährung eines Fonds entspricht in der Regel der Basiswährung, in der sein Referenzindex bewertet wird. 
Diese kann sich jedoch von der Währung der Basiswerte des Referenzindex unterscheiden. Darüber hinaus kann 
der Referenzindex eines Fonds Basiswe rte in mehreren Währungen haben. Infolgedessen können die Anlagen eines 
Fonds in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds erworben werden. Darüber hinaus können bestimmte 
Fonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährun g des Fonds unterscheiden. 
Daher werden Anlagen einer Anteilklasse möglicherweise in anderen Währungen als der Bewertungswährung der 
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Anteilklasse erworben.  
 
Sofern die Gesellschaft in Bezug auf die Fonds nicht ausdrücklich den Einsatz von Hedging oder and eren Techniken 
und Instrumenten zur Absicherung eines Währungsrisikos beabsichtigt, können sich aufgrund der Tatsache, dass 
die Basiswährung, die Bewertungswährung und die Währungen der Anlagen eines Fonds unterschiedlich sein 
können, durch Schwankungen in  den relativen Wechselkursen der verschiedenen Währungen positiv oder negativ 
auf die Kosten für den Erwerb dieser Anlagen auswirken. Schwellenländer können an den Devisenmärkten eine 
erhöhte Volatilität aufweisen.  
 

Spezifische Risiken von auf bestimmte Mä rkte konzentrierten Fonds  
 
Konzentrationsrisiko  
Konzentriert sich der Referenzindex eines Fonds auf ein bestimmtes Land, eine Region, Branche, Branchengruppe, 
Sektor oder ein bestimmtes Thema, kann der jeweilige Fonds durch die Entwicklung dieser Wertpapiere negativ 
beeinflusst werden und einer Kursvolatilität unterliegen. Darüber hinaus kann ein Fonds, der auf ein einzelnes Land, 
eine Region, Branche oder Länder -  oder Branchengruppe konzentriert ist, anfälliger gegenüber einem einzelnen 
wirtschaft lichen,  marktbezogenen,  politischen, nachhaltigkeitsbezogenen  oder  aufsichtsrechtlichen Ereignis sein, 
das sich auf dieses Land, diese Region, diesen Sektor, diese Branche oder diese Länder -  oder Branchengruppe 
auswirkt. Ein solcher Fonds kann im Vergleich  zu einem stärker diversifizierten Fonds einer höheren Kursvolatilität 
ausgesetzt sein. Dies könnte zu einem höheren Verlustrisiko für den Wert Ihrer Anlage führen.  
 
Die Fonds, bei denen es sich um indexnachbildende Fonds gemäß den Vorschriften handelt, kö nnen mehr als 10  % 
und bis zu 20  % ihres Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren, um ihre jeweiligen 
Referenzindizes nachzubilden. Diese Grenze kann für einen einzigen Emittenten auf 35  % erhöht werden, sofern 
dies durch außer gewöhnliche Marktbedingungen, wie z.  B. Marktbeherrschung, gerechtfertigt ist. 
Marktbeherrschung liegt vor, wenn ein bestimmter Bestandteil eines Referenzindex eine beherrschende Stellung 
in dem jeweiligen Marktsektor hat, in dem er tätig ist, und daher ei nen großen Teil des Referenzindex ausmacht. 
Dies bedeutet, dass ein solcher Fonds eine hohe Anlagekonzentration in einem einzigen Unternehmen oder einer 
relativ geringen Anzahl von Unternehmen haben kann und daher möglicherweise anfälliger gegenüber einzel nen 
wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen  ist, die dieses bzw. diese 
Unternehmen betreffen.  
 
Schwellenmärkte -  Allgemeines  
Die Anlage in Schwellenländermärkten ist mit besonderen Risiken verbunden. Zu den wesen tlichen Risiken zählen 
unter anderem: allgemein weniger liquide und weniger effiziente Wertpapiermärkte; allgemein höhere 
Preisvolatilität; Wechselkursschwankungen und Devisenkontrollen; fehlende Verfügbarkeit von Instrumenten zur 
Absicherung von Währungsr isiken; plötzliche Auferlegung von Beschränkungen bezüglich ausländischer 
Investitionen; Beschränkungen der Ausfuhr von Mitteln oder sonstigen Vermögenswerten; weniger öffentlich 
verfügbare Informationen über Emittenten; Besteuerung; höhere Transaktions -  und Verwahrkosten; 
Abwicklungsverzögerungen und Verlustrisiko; Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Verträgen; weniger 
Liquidität und niedrigere Marktkapitalisierungen; weniger gut regulierte Märkte, was zu volatileren Aktienkursen 
führt; andere Rechnun gslegungs -  und Offenlegungsstandards; staatliche Eingriffe; Risiko einer Enteignung, 
Verstaatlichung oder Beschlagnahme von Vermögenswerten oder Immobilien; höhere Inflation; soziale, 
wirtschaftliche und politische Instabilität und Ungewissheit; Risiko von  Enteignungen und Krieg. Sofern keine 
fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung der Verpflichtungen der Verwahrstelle  gemäß den Vorschriften vorliegt, 
haftet  die Verwahrstelle möglicherweise nicht gegenüber  der Gesellschaft oder deren Anteilinhabern beim Verlust 
eines Vermögenswerts eines Fonds, der nicht in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrstelle  oder 
eines Unterverwahrers eingetragen oder gehalten oder der Verwahrstelle  nicht physisch übergeb en werden kann. 
Die  Haftung der Verwahrstelle ändert sich zwar nicht, wenn sie Dritte mit der Verwahrung der Vermögenswerte 
der Gesellschaft in Märkten beauftragt hat, in denen die Verwahr -  und/oder Abwicklungssysteme möglicherweise 
nicht vollständig entwi ckelt sind, ein Fonds ist jedoch in Fällen, in denen die Verwahrstelle  nicht haftet, einem 

Unterverwahrrisiko beim Verlust dieser Vermögenswerte ausgesetzt.  Falls mit der Verwahrung ortsansässige 
Einrichtungen beauftragt werden, die keiner wirksamen Reguli erung der Aufsichtsanforderungen, einschließlich 
Mindesteigenkapital anforderungen und einer Aufsicht in der betreffenden Rechtsordnung, unterliegen, werden die 
Anteilinhaber im Vorfeld über die Risiken, mit denen diese Beauftragung verbunden ist, informie rt . Es könnten sich 
zusätzliche Auswirkungen auf den Wert eines Fonds aufgrund von Nachhaltigkeitsrisiken ergeben, insbesondere 
aufgrund von Umweltveränderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, sozialen Belangen (u. a. in Bezug 
auf Arbeitnehmerrechte) und Unternehmensführungsrisiken (u.  a. Risiken in Bezug auf die Unabhängigkeit der 
Unternehmen sleitung, Eigentum und Kontrolle sowie Rechnungsprüfung und Steuermanagement).  Darüber hinaus 
sind Offenlegungen oder die Erfassung von Daten Dritter im Zusammenh ang mit Nachhaltigkeitsrisiken in diesen 
Märkten generell weniger verfügbar oder transparent.  
 
Aufgrund der oben aufgeführten Risiken können die Anlagen eines Fonds negativ beeinflusst werden. Der Wert 
Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen.  
 
Anlagen in Br asilien  
Am 14. September 2016 haben die brasilianischen Steuerbehörden die normative Anweisung 1658/16 zur 
 nderung der Liste von Lªndern herausgegeben, die als ĂNiedrigsteuerlªnderñ gelten, wodurch Curacao, Saint 
Martin und Irland aufgenommen und die Niederländischen Antillen und Saint Kitts und Nevis gestrichen wurden. 
Die Änderungen traten am 1. Oktober 2016 in Kraft. In der Folge gelten für brasilianische Wertpapiere die 
brasilianische Kapitalgewinnsteuer und erhöhte Kapitalertragsteuersätze auf Zin sen und Kapitalausschüttungen. 
Jede Kapitalgewinnsteuer, die durch Portfolio -Transaktionen in Verbindung mit Rücknahmen entsteht, wird gemäß 
der Definition von ĂAbgaben und Geb¿hrenñ gehandhabt und kann zu einem zusªtzlichen Spread f¿hren und somit 
die Net toerlöse der Rücknahme schmälern. Jede Kapitalgewinnsteuer, die durch Portfolio -Transaktionen entsteht, 
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die nicht mit Rücknahmen verbunden sind (z.  B. eine Portfolioumschichtung), wird vom jeweiligen Fonds getragen.  
 
Anlagen in der VRC  
Bei Fonds, die in de r Volk srepublik China investieren oder Engagements in der Volksrepublik China eingehen, 
sollten potenzielle Anleger außerdem die folgenden Risikohinweise beachten, die speziell für eine Anlage oder ein 
Engagement in der Volksrepublik China gelten:  
 
Die Vol ksrepublik China zählt zu den weltweit größten globalen Schwellenmärkten. Die Wirtschaft in der 
Volksrepublik China, die sich im Übergang von einer Planwirtschaft zu einer stärker marktorientierten Wirtschaft 
befindet, weicht von den Volkswirtschaften der meisten Industrieländer ab, und die Anlage in der Volksrepublik 
China kann mit höheren Verlustrisiken verbunden sein als Anlagen in Industrieländern. Dies liegt u.  a. an einer 
höheren Marktvolatilität, einem geringeren Handelsvolumen, der politischen und w irtschaftlichen Instabilität, 
einem größeren Marktschließungsrisiko, umfangreicheren Devisenkontrollen und einer höheren Zahl von 
Beschränkungen für ausländische Anlagepolitik , als dies üblicherweise in Industrieländern der Fall ist. Der Staat 
kann in erhe blichem Umfang in die Wirtschaft der Volksrepublik China eingreifen und unter anderem 
Beschränkungen für die Anlage in Unternehmen oder Branchen, die nationale Interessen berühren, auferlegen .  

Die Regierung und die Aufsichtsbehörden der Volksrepublik China  können auch in die Finanzmärkte eingreifen und 
zum Beispiel Handelsbeschränkungen auferlegen, was sich auf den Handel mit chinesischen Wertpapieren 
auswirken kann. Die Unternehmen, in die ein Fonds investiert, sind möglicherweise an niedrigere Standards 
hinsichtlich Offenlegung, Corporate Governance sowie Buchführung und Berichterstattung gebunden als die 
Unternehmen in weiter entwickelten Märkten. Zusätzlich können einige der von einem Fonds gehaltenen 
Wertpapiere höheren Transaktions -  und sonstigen Koste n, Beschränkungen hinsichtlich ausländischen Eigentums 
sowie Quellen -  oder sonstigen Steuern unterliegen oder Liquiditätsprobleme aufweisen, was einen Verkauf dieser 
Wertpapiere zu einem angemessenen Preis erschwert. Diese Faktoren können eine unvorhersehb are Auswirkung 
auf die Anlagen eines Fonds haben und die Volatilität und somit das Risiko eines Wertverlusts einer Anlage in einen 
Fonds erhöhen. Darüber hinaus können Markteingriffe die Marktstimmung beeinträchtigen, was sich wiederum auf 
die Wertentwickl ung des Referenzindex und somit auf die Wertentwicklung eines Fonds auswirken kann.  
 
Die Wirtschaft der Volksrepublik China ist in den letzten 20  Jahren erheblich und schnell gewachsen. Dieses 
Wachstum wird sich jedoch eventuell nicht fortsetzen, und es bezieht sich eventuell nicht gleichmäßig auf die 
verschiedenen Wirtschaftsregionen und -sektoren der Volksrepublik China. Das Wirtschaftswachstum wurde auch 
von Zeiten hoher Inflation begleitet. Die Regierung der Volksrepublik China hat gelegentlich verschiedene 
Maßnahmen zur Kontrolle der Inflation und zur Drosselung der Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums der 
Volksrepublik China ergriffen. Darüber hinaus hat die Regierung der Volksrepublik China Wirtschaftsreformen 
durchgeführt, um  eine Dezentralisierung zu erzielen und Marktkräfte einzusetzen, um die Wirtschaft der 
Volksrepublik China zu entwickeln. Diese Reformen haben zu erheblichem Wirtschaftswachstum und sozialem 
Fortschritt geführt. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, das s die Regierung der Volksrepublik China diese 
Wirtschaftspolitik weiter verfolgen wird, oder, wenn sie es tut, dass diese Politik weiterhin erfolgreich sein wird. 
Jede derartige Änderung und Anpassung der Wirtschaftspolitik kann die Wertpapiermärkte in der  Volksrepublik 
China und somit die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.  
 
Diese Faktoren können die Volatilität eines solchen Fonds (abhängig vom Umfang seiner Anlagen in der 
Volksrepublik China)  und somit auch das mit Ihrer Anlage verbundene Verlustr isiko erhöhen.  
 
Indien  
Bei Fonds, die in Indien  investieren oder Engagements in Indien eingehen, sollten potenzielle Anleger außerdem 
die folgenden Risikohinweise beachten, die speziell für eine Anlage oder ein Engagement in Indien  gelten:  
 
Å Indien liegt in einem Teil der Welt, der in der Vergangenhei t immer wieder Naturkatastrophen wie Erdbeben, 

Vulkanausbrüchen und Tsunamis ausgesetzt war, und die indische Wirtschaft reagiert empfindlich auf 
Umweltereignisse . Darüber hinaus stellt der Agrarsektor einen bedeutenden Bestandteil der indischen 
Wirtschaft  dar, und widrige Witterungsverhältnisse können erhebliche negative Auswirkungen auf die 
indische Volkswirtschaft haben.  

 
Å Indien hat einen Privatisierungsprozess für bestimmte Gesellschaften und Branchen durchlaufen. Wenn die 

neu privatisierten Unternehm en nicht in der Lage sind, sich schnell an das Wettbewerbsumfeld oder an sich 
ändernde aufsichtsrechtliche und gesetzliche Normen anzupassen, könnten Anleger dieser neu privatisierten 
Gesellschaften Verluste erleiden. Dies könnte außerdem die Wertentwicklu ng des indischen Markts 
beeinträchtigen.  

 

Å Die indische Wirtschaft hängt von Rohstoffpreisen ab, die sich als volatil erweisen können. Dies stellt ein 
Risiko makroökonomischer Instabilität dar. Die indische Wirtschaft ist außerdem von  den Volkswirtschafte n 
in Asien, vor allem Japan und China, sowie von den USA als Haupthandelspartner abhängig. Ein Rückgang 
der Ausgaben dieser Handelspartner für indische Produkte und Dienstleistungen oder ein Abschwung oder 
eine Rezession in einem dieser Wirtschaftsräume kö nnten sich negativ auf die indische Wirtschaft auswirken.  

 
Å Indien hat Terrorakte erlebt und aufgrund territorialer Streitigkeiten, historischer Konflikte, Terrorismus und 

anderer verteidigungspolitischer Angelegenheiten angespannte internationale Beziehu ngen mit Pakistan, 
Bangladesch, C hina, Sri Lanka und anderen Nachbarländern. Dies kann zu Unsicherheiten am indischen 
Markt führen und sich negativ auf die Entwicklung der indischen Wirtschaft auswirken.  

 
Å Ein hohes Wohlstandsgefälle, die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Liberalisierung und ethnische oder 

religiöse Animositäten könnten zu sozialen Unruhen, Gewalt und Arbeitsunruhen in Indien führen. Darüber 
hinaus verzeichnet Indien nach wie vor Religions -  und Grenzkonflikte ebenso wie separatistische 
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Bewegungen in bestimmten indischen Bundesstaaten. Unerwartete politische oder soziale Entwicklungen 
könnten zu Anlageverlusten führen.  

 
Å Die indische Regierung hat in der Vergangenheit chronische strukturelle Defizite des öffentlichen Sekt ors 

verzeichnet. Ein hoher Verschuldungsgrad und hohe Staatsausgaben könnten das indische 
Wirtschaftswachstum hemmen, längere Rezessionsphasen verursachen oder zu einer Herabstufung des 
Ratings indischer Staatsanleihen führen.  

 
¶ Die indischen Offenlegungs -  und aufsichtsrechtlichen Standards sind in vielerlei Hinsicht weniger streng als 

die Standards in bestimmten OECD -Ländern (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung). Zu indischen Unternehmen stehen möglicherweise wenige r öffentlich zugängliche 
Informationen zur Verfügung, als von oder über Unternehmen aus diesen anderen Ländern regelmäßig 
veröffentlicht werden. Aufgrund der Schwierigkeit, diese Informationen zu erhalten, kann ein Fonds 
Schwierigkeiten haben, zuverlässige  Informationen über Kapitalmaßnahmen und Dividenden von 
Unternehmen zu erhalten, in die ein solcher Fonds direkt oder indirekt investiert. Auch die indischen 
Rechnungslegungsgrundsätze und -anforderungen unterscheiden sich deutlich von denjenigen für 
Unter nehmen in vielen OECD -Ländern.  

 
¶ Ein Fonds, der Marktkurs und die Liquidität der Anteile können allgemein von Wechselkursen und 

Devisenkontrollen, Zinssätzen, Änderungen in der indischen Regierungspolitik, der Besteuerung, sozialer 
und religiöser Instabilit ät und sonstigen politischen, wirtschaftlichen oder anderen Entwicklungen in oder in 
Bezug auf Indien beeinträchtigt werden.  

 
¶ Obwohl die primären und sekundären Aktienmärkte Indiens rasant gewachsen sind und sich die Clearing - , 

Abwicklungs -  und Registrieru ngssysteme für die Ausführung von Handelsgeschäften an den indischen 
Aktienmärkten mit der obligatorischen Dematerialisierung der Aktien deutlich verbessert haben, sind diese 
Prozesse möglicherweise immer noch nicht auf dem gleichen Niveau wie an den entwi ckelten Märkten. 
Probleme mit der Abrechnung in Indien können den Nettoinventarwert und die Liquidität eines Fonds 
beeinträchtigen.  

 
¶ Der SEBI wurde auf Beschluss der Regierung Indiens im April 1992 gegründet und erfüllt die Funktion, die 

Entwicklung und Re gulierung des indischen Wertpapiermarktes zu fördern, die Interessen der Aktionäre zu 
schützen sowie damit zusammenhängende Angelegenheiten zu regeln. Der Securities and Exchange Board 
of India Act von 1992 hat dem SEBI deutlich weitergehende Befugnisse un d Pflichten übertragen, die unter 

anderem das Verbot betrügerischer und unfairer Handelspraktiken in Bezug auf die Aktienmärkte 
einschließlich des Insiderhandels und die Regulierung des Erwerbs wesentlicher Beteiligungen und der 
Übernahme von Unternehmen b etreffen. An den indischen Börsen ist es in der Vergangenheit zu Ausfällen 
bei Brokern, Failed Trades und Abwicklungsverzögerungen gekommen. Solche Ereignisse können sich 
ungünstig auf den Nettoinventarwert eines Fonds auswirken. Außerdem kann der SEBI bei m Eintritt eines 
dieser Ereignisse oder in dem Fall, dass der SEBI Grund zu der Annahme hat, dass Wertpapiere in einer 
Weise gehandelt werden, die den Anlegern oder dem Wertpapiermarkt schadet, Handelsbeschränkungen 
für bestimmte Wertpapiere sowie Restrikt ionen für Wertschwankungen und Mindesteinschusssätze 
verhängen, was sich negativ auf die Liquidität eines Fonds auswirken kann.  

 
¶ Ein überproportional großer Anteil der Marktkapitalisierung und des Handelswerts an den indischen Börsen 

entfällt auf eine rela tiv kleine Anzahl an Emittenten. Der indische Wertpapiermarkt und die Tätigkeiten der 
Anleger, Broker und anderen Teilnehmer sind weniger stark reguliert und überwacht als an bestimmten 
OECD-Märkten. Es kann sich daher als schwierig erweisen, die Vermögens werte eines Fonds so zu 
investieren, dass man ein repräsentatives Portfolio erhält, oder die Anlagen des Fonds an den gewünschten 
Orten und zum gewünschten Zeitpunkt zu realisieren.  

 
¶ Die indische Kapitalgewinnsteuer gilt für indische Wertpapiere. Jede Kapi talgewinnsteuer, die durch 

Portfolio -Transaktionen in Verbindung mit R¿cknahmen entsteht, wird gemªÇ der Definition von ĂAbgaben 
und Geb¿hrenñ gehandhabt und kann zu einem zusªtzlichen Spread f¿hren und somit die Nettoerlºse aus 
der Rücknahme schmälern. Je de Kapitalgewinnsteuer, die durch Portfolio -Transaktionen entsteht, die nicht 
mit Rücknahmen verbunden sind (z. B. eine Neugewichtung und -zusammensetzung ), wird vom jeweiligen 
Fonds getragen.  

 
Verordnungen für Foreign Portfolio Investors in Indien  
Damit ein Fonds direkt in Indien investieren kann, muss er sich als Category II FPI gemäß den SEBI -Verordnungen 
oder entsprechenden anwendbaren Verordnungen registrieren lassen.  
 
Im Januar 2014 hat der SEBI Verordnungen eingeführt, die sich auf die von FPI  getätigten Portfolioanlagen 
auswirken. Zu Foreign Portfolio Investors gehören ausländische institutionelle Anleger, Inder mit Wohnsitz 
außerhalb des Landes und andere ausländische Anleger. Laut den FPI -Verordnungen können Anleger als FPI nur 
mit Wertpapie ren handeln, wenn sie bei einem Verwahrer, der im Namen des SEBI handelt, registriert wurden. Für 
den FPI -Status müssen die Antragsteller bestimmte Kriterien in Bezug auf ihren Wohnsitz, den Status der 
Regulierungsbehörde ihres Wertpapiermarkts, die Financ ial Action Task Force und andere Faktoren erfüllen. Eine 
einmal erfolgte Zulassung ist dauerhaft, sofern sie nicht vom SEBI ausgesetzt oder vom FPI zurückgegeben wird. 
Eine Änderung am FPI -System im Allgemeinen, einschließlich der Möglichkeit, dass ein Fon ds seinen FPI -Status 
verliert, kann die Fähigkeit dieses Fonds beeinträchtigen, in Indien in Wertpapiere zu investieren. Falls ein Fonds 
seinen FPI -Status verliert oder die Gesetze und Verordnungen dergestalt geändert werden, dass das FPI -System 
für einen solchen Fonds nicht mehr zugänglich ist, wird es für den Fonds schwieriger, sein Anlageziel zu erreichen. 
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Dementsprechend besteht ein höheres Risiko für einen Tracking Error, was sich negativ oder positiv auf die 
Wertentwicklung eines solchen Fonds und die  Inhaber seiner Anteile auswirken kann.  
 
Allgemeine Anlagebeschränkungen  
Anlagen von FPI beschränken sich auf Wertpapiere (einschließlich notierte oder nicht notierte Aktien, 
Schuldverschreibungen und Optionsscheinen von Unternehmen), notierte und nicht no tierte inländische 
Anlagefonds und Organismen für gemeinsame Anlagen, an einer anerkannten Börse gehandelte Derivate, 
Schatzwechsel, Staatsanleihen, Commercial Papers, verschiedene Arten von Schuldtiteln und Anteile an 
Schuldenfonds, Hinterlegungsscheine u nd andere Instrumente am Primär - und Sekundärmarkt, die vom SEBI 
spezifiziert wurden. Wertpapierleihgeschäfte sind nach den SEBI -Verordnungen ebenfalls zulässig. Für 
Transaktionen am Sekundärmarkt bestehen zusätzliche Anforderungen.  
 
Ein FPI muss bestimmte Anlagebedingungen und ïbeschränkungen einhalten, einschließlich der Beschränkung, 
dass Anlagen in Unternehmensaktien 10  % des begebenen Kapitals der Gesellschaft pro einzelnen FPI oder pro 
Anlegergruppe nicht überschreiten dürfen. Der SEBI kann w eitere Beschränkungen bezüglich der ausländischen 
Eigentümerschaft an Wertpapieren in Indien einführen, die sich nachteilig auf die Liquidität und die 
Wertentwicklung eines Fonds auswirken können. Diese Beschränkungen können die Fähigkeit eines Fonds 
besch ränken, die Wertpapiere eines oder mehrerer Bestandteile seines Referenzindex entsprechend der jeweiligen 
Gewichtung im Referenzindex zu erwerben, und sich daher auf die Fähigkeit eines Fonds auswirken, die 
Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzu bilden.  
 
Fonds mit breitem Anlegerkreis  
Um nach den SEBI -Verordnungen als ein Category II FPI registriert zu werden, muss ein Fonds nachweisen, dass 
er ein angemessen regulierter Fonds mit breitem Anlegerkreis ist. Das indische System für Fonds mit breitem  
Anlegerkreis gilt für Fonds, die außerhalb Indiens errichtet oder eingetragen wurden und auf der Grundlage als 
Fonds mit breitem Anlegerkreis zugelassen sind, dass sie oder ihre Anlageverwalter in der jeweiligen ausländischen 
Rechtsordnung beaufsichtigt w erden. Ein Fonds muss die Kriterien für Fonds mit breitem Anlegerkreis erfüllen. 
Hierzu zählt eine interne Überprüfung und die Bereitstellung von Informationen über die zugrunde liegenden 
Anleger. Diese Arten von Fonds sollen mindestens 20 Anleger haben, e inschließlich Direktanlegern und zugrunde 
liegenden Anlegern in Pooling -Vehikeln. Kein Anleger darf nach Anzahl oder Wert mehr als 49  % der Anteile des 
Fonds halten. Institutionelle Anleger, die mehr als 49  % des Fonds halten, müssen selbst den Anforderung en 
entsprechen, die für Fonds mit breitem Anlegerkreis gelten. Zugrunde liegende wirtschaftliche Eigentümer, die 
mehr als 25  % des Fonds halten, müssen ihre Zustimmung zur FPI -Registrierung geben und zu diesem Zweck ihre 
Kundendaten gegenüber dem Verwahrer  bzw. dem SEBI offenlegen. Sofern ein Fonds zugrunde liegende 

wirtschaftliche Eigentümer hat, die in diese Kategorie fallen, ist es für einen solchen Fonds möglicherweise nicht 
möglich, sein Anlageziel zu erreichen, falls eine solche Zustimmung erforderlic h ist und nicht erteilt wird.  
 
Lizenzierung in Indien  
Um physisch in indische Wertpapiere zu investieren, muss ein Fonds gemäß den SEBI -Verordnungen  als Category 
II FPI  registriert sein. Um sich als Category II FPI  registrieren zu lassen, muss jeder Fonds nachweisen, dass er 
die folgenden Kriterien bezüglich der Streuung erfüllt: (i)  Der Fonds muss mindestens 20 Anleger haben, 
einschließlich Direktanlegern und zugrunde liegenden Anlegern in Pooling -Vehikeln. (ii)  Kein Anleger darf mehr als 
49  % der Anteile oder des Werts des Fonds halten. Institutionelle Anleger, die mehr als 49  % der Anteile oder des 
Werts eines Fonds halten, müssen selbst Kriterien bezüglich der Streuung entsprechen. Zugrunde liegende 
wirtschaftliche Eigentümer, die mehr als 25  % der Antei le oder des Werts des Fonds halten, müssen ihre 
Zustimmung zur FPI -Registrierung erteilen und zu diesem Zweck zulassen, dass ihre Kundeninformationen an den 
maßgeblichen Verwahrungsteilnehmer und an den Securities and Exchange Board of India weitergegeben werden. 
Anleger wurden über diese Kriterien informiert. Wenn Anleger eines Fonds nicht die obigen Kriterien oder 
Offenlegungsanforderungen erfüllen, kann der Fonds seine FPI -Lizenz verlieren, sodass er nicht mehr physisch in 
indische Wertpapiere investiere n darf.  
 
Anlagen in Russland  
In Bezug auf Fonds, die in Russland investieren oder Russland gegenüber Engagements eingehen, sollten 
potenzielle Anleger außerdem die folgenden Risikohinweise beachten, die sich speziell auf eine Anlage in oder ein 
Engagement gegenüber Russland beziehen:  
 
¶ Die USA und die Europäische Union haben weitere Sanktionen gegen bestimmte russische Emittenten verhängt, 

darunter Verbote von Geschäften oder Handel mit neuen Schuldtiteln mit Laufzeiten von über 30  Tagen oder 
mit neuen Aktien dieser Emittenten. Von einem Fonds gehaltene Wertpapiere, die vor dem Datum der 
Verhängung der Sanktionen begeben wurden, unterliegen derzeit keinen Beschränkungen im Rahmen der 
Sanktionen. Die Einhaltung aller dieser Sanktionen kann jedoch di e Fähigkeit eines Fonds beeinträchtigen, die 
betroffenen Wertpapiere oder andere Wertpapiere dieser Emittenten zu kaufen, zu verkaufen, zu halten, zu 
erhalten oder zu liefern. Wenn es für einen Fonds nicht praktikabel oder rechtswidrig wird, Wertpapiere zu  
halten, die Sanktionen unterliegen oder auf sonstige Weise von Sanktionen betroffen sind (zusammen 
Ăbetroffene Wertpapiereñ), oder wenn der Anlageverwalter des Fonds es f¿r angemessen erachtet, sind f¿r 
diesen Fonds in Bezug auf die betroffenen Wertpapier e eventuell keine Zeichnungen gegen Sachleistungen und 
angewiesene Zeichnungen gegen Barzahlung verfügbar.  

 
 Außerdem kann ein Fonds, wenn ein betroffenes Wertpapier im Referenzindex des Fonds enthalten ist und 

wenn dies praktikabel und zulässig ist, versuchen, seine Bestände des betroffenen Wertpapiers dadurch zu 
eliminieren, dass er Optimierungstechniken einsetzt, um zu versuchen, die Anlagerenditen seines 
Referenzindex nachzubilden. Der Einsatz (oder der verstärkte Einsatz) von Optimierungstechniken  kann das 
Risiko eines Tracking Errors des Fonds erhöhen. Wenn die betroffenen Wertpapiere einen erheblichen 
Prozentsatz des Referenzindex ausmachen, ist ein Fonds eventuell nicht in der Lage, Optimierungstechniken 
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effektiv umzusetzen, was zu einem erhebli chen Tracking Error zwischen der Wertentwicklung eines Fonds und 
der Wertentwicklung seines Referenzindex führen kann.  

 
 Sanktionen können derzeit oder zukünftig zu Vergeltungsmaßnahmen Russlands führen, einschließlich des 

umgehenden Einfrierens der von ei nem Fonds gehaltenen russischen Vermögenswerte. Im Falle eines solchen 
Einfrierens von Vermögenswerten eines Fonds ist ein Fonds eventuell nicht in der Lage, Rücknahmeerlöse in 
Bezug auf die eingefrorenen Vermögenswerte auszuzahlen oder er muss eventuell V ermögenswerte, die keinen 
Beschränkungen unterliegen, veräußern, um Rücknahmeaufträge zu erfüllen. Die Veräußerung von 
Vermögenswerten eines Fonds während dieser Zeit kann auch dazu führen, dass der Fonds erheblich niedrigere 
Preise für seine Wertpapiere e rhält.  

 
 Diese Sanktionen können auch zu Änderungen beim Referenzindex eines Fonds führen. Ein Indexanbieter kann 

Wertpapiere aus einem Referenzindex entfernen oder Obergrenzen in Bezug auf die Wertpapiere bestimmter 
Emittenten einführen, die in letzter Ze it Wirtschaftssanktionen unterlagen. In einem solchen Fall wird erwartet, 
dass ein Fonds sein Portfolio neu gewichten und ïzusammensetzen wird, um es im Anschluss an solche 
Änderungen mit dem jeweiligen Referenzindex in Einklang zu bringen, was Transaktion skosten und einen 
erhöhten Tracking Error verursachen kann.  

 
 Wenn der vorstehenden Ereignisse eintreten sollte, kann der Verwaltungsrat (nach eigenem Ermessen) 

Maßnahmen ergreifen, die seiner Auffassung nach im Interesse der Anleger der Fonds sind, die A nlagen in 
Russland halten, beispielsweise (falls notwendig) den Handel in diesen Fonds aussetzen (weitere Details finden 
Sie im Abschnitt ĂVor¿bergehende Aussetzung der Anteilsbewertung sowie von Verkªufen, R¿cknahmen und 
Umschichtungenñ) und/oder die im A bschnitt ĂReferenzindizesñ beschriebenen MaÇnahmen ergreifen. 

 
¶ Die sich auf Wertpapieranlagen beziehenden Gesetze und Verordnungen in Russland wurden ad  hoc geschaffen 

und halten tendenziell nicht mit den Marktentwicklungen Schritt, was zu Unklarheiten bei  der Auslegung und 
uneinheitlicher und willkürlicher Anwendung führt. Die Überwachung und Durchsetzung der maßgeblichen 
Bestimmungen ist nur ansatzweise entwickelt.  
 

¶ Regeln zur Corporate Governance sind entweder nicht vorhanden oder unterentwickelt und bi eten 
Minderheitsaktionären nur geringen Schutz.  

 
¶ Es bestehen außerdem Kontrahentenrisiken in Verbindung mit der Verwahrung von Portfoliowertpapieren und 

Barmitteln bei lokalen Unterverwahrern und Wertpapierverwahrern in Russland.  

 
Diese Faktoren können die  Volatilität eines solchen Fonds (abhängig vom Umfang seiner Anlagen in Russland)  und 
somit auch das mit Ihrer Anlage verbundene Verlustrisiko erhöhen.  
 
Anlagen in Japan  
Japan liegt in einem Teil der Welt, der in der Vergangenheit immer wieder anfällig für Naturkatastrophen wie 
Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis war, und die japanische Wirtschaft reagiert empfindlich auf 
Umweltereignisse. Ferner kann die im März 2011 eingetretene Atomkatastrophe sowohl kurz -  als auch langfristige 
Auswirkunge n auf die Kernkraftbranche haben, deren Ausmaß derzeit unbekannt ist. Japan kann, wie andere 
Länder auch, politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein. Aufgrund der politischen Entwicklungen kann 
es zu Änderungen bei der verfolgten Politik komm en, die sich negativ auf die Anlagen eines Fonds auswirken 
können. Die japanische Volkswirtschaft ist stark vom Außenhandel abhängig und kann durch Zölle und andere 
protektionistische Maßnahmen beeinträchtigt werden. Darüber hinaus weicht die japanische Pr axis im Bereich 
Berichterstattung, Rechnungslegung und Abschlussprüfung teilweise von den in anderen Industrieländern 
allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ab. Diese Risiken könnten einzeln oder gemeinsam 
erhebliche negative Auswirkungen auf di e japanische Wirtschaft und die Wertpapiere haben, bei denen ein Fonds 
ein Engagement aufweist, sodass Sie bei Ihrer Anlage einen Verlust erleiden könnten.  
 
Mögliche Auswirkungen des Brexit  
Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der  Europªischen Union (die ĂEUñ) ausgetreten und 
kein Mitglied mehr.  Danach begann für das Vereinigte Königreich eine Übergangsperiode, die bis zum Ende des 
Jahres 2020 andauerte. In dieser Zeit unterlag das Vereinigte Königreich den geltenden Rechtsvorschri ften der EU.  
Die Übergangsperiode ist am 31. Dezember 2020 abgelaufen, und im Vereinigten Königreich gilt seither das EU -
Recht nicht mehr.  
 
Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU ein Handels - und 
Kooperationsabkommen zwis chen der EU und dem Vereinigten Kºnigreich (ĂHandelsabkommen zwischen dem 
Vereinigten Kºnigreich und der EUñ), das seit dem 1. Januar 2021 gilt und die Grundlage für den wirtschaftlichen 
und rechtlichen Rahmen für den Handel zwischen dem Vereinigten Königr eich und der EU bildet.  Da es sich bei 
dem Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU um einen neuen Rechtsrahmen handelt, 
kann die Umsetzung dieses Handelsabkommens im Jahr 2021 und darüber hinaus zu Unsicherheiten bei seiner 
Anwendung  und zu Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den weiteren europäischen 
Märkten führen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird voraussichtlich zu zusätzlichen Kosten 
für den Handel und zu Störungen dieser Han delsbeziehung führen. Im Handelsabkommen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der EU ist zwar der freie Warenverkehr vorgesehen, es enthält jedoch nur allgemeine 
Verpflichtungen im Hinblick auf den Marktzugang bei Dienstleistungen sowie eine ĂMeistbeg¿nstigungsklauselñ, die 
zahlreiche Ausnahmen vorsieht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass eine der beiden Parteien den Handel 
in Zukunft mit Zöllen belegt, falls die EU und das Vereinigte Königreich zukünftig unterschiedliche regulatorische 
Standar ds anwenden. Die Bedingungen der zukünftigen Beziehung können zu anhaltender Unsicherheit auf den 
globalen Finanzmärkten führen und die Wertentwicklung der Fonds nachteilig beeinflussen.  
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Die aus dieser Ungewissheit entstehende Volatilität kann bedeuten, d ass die Renditen der Anlagen eines Fonds von 
den Marktbewegungen, dem potenziellen Wertverlust des Pfund Sterling oder des Euro und der potenziellen 
Herabstufung des Länderratings des Vereinigten Königreichs oder eines EU -Mitgliedstaats beeinflusst werden.  
 
Euro -  und Eurozonenrisiko  
Die Verschlechterung der Staatsschulden mehrerer Länder hat gemeinsam mit dem  Ansteckungsrisiko für andere, 
stabilere Länder die Weltwirtschaftskrise verschärft. Es besteh t weiterhin die Möglichkeit, dass Länder der Eurozone 
einem Anstieg der Kosten für Kredite unterliegen. Diese Situation sowie das Referendum im Vereinigten Königr eich 
haben eine Reihe von Unsicherheiten bezüglich der Stabilität und der Gesamtposition der Europäischen Wirtschafts -  
und Währungsunion ausgelöst. Der Ausstieg oder die Gefahr eines Ausstiegs aus dem Euro durch eines oder 
mehrere Eurozonenländer könnte zu r Wiedereinführung nationaler Währungen in diesen Ländern oder unter 
extremeren Umständen sogar zur möglichen Auflösung des Euro insgesamt führen. Diese potenziellen 
Entwicklungen oder diesbezügliche Marktwahrnehmungen und damit verbundener Probleme könnte n den Wert der 
Anlagen eines Fonds beeinträchtigen. Anleger sollten sorgfältig abwägen, wie sich potenzielle Änderungen in der 
Eurozone und der Europäischen Union auf ihre Anlage in eine m Fonds auswirken können.  
 
Anlagen in Unternehmen mit mittlerer  Kapita lisierung  und kleinerer Unternehmen  
Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung  und kleinerer Unternehmen  tendieren zu einer höheren 
Volatilität und geringerer Liquidität als Wertpapiere großer Unternehmen. Da die Wertpapiere von Unternehmen 
mit mittlerer Kapitalisierung und kleinerer Unternehmen  einer höheren Kursvolatilität unterliegen können als 
Wertpapier e größerer Unternehmen, kann der Nettoinventarwert von Fonds, die in Unternehmen mit mittlerer 
Kapitalisierung  und kleinere  Unternehmen  investieren, diese Volatilität widerspiegeln. Unternehmen mit mittlerer 
Kapitalisierung und kleinere Unternehmen  können im Vergleich zu größeren Unternehmen eine kürzere 
Unternehmenshistorie, weniger Möglichkeiten für zusätzliche Kapitalaufnahmen und eine weniger diversifizierte 
Produktlinie haben, sodass sie stärker dem Druck des Marktes ausgesetzt sind und ihnen ein klein erer öffentlicher 
Markt für ihre Wertpapiere zur Verfügung steht.  
 
Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung und kleinere Unternehmen  können mit verhältnismäßig 
höheren Anlagekosten verbunden sein, was zum Teil durch höhere Ausführungskosten bed ingt sein kann, die durch 
eine geringere  Liquidität im  zugrunde liegenden Markt entstehen,  weshalb eine Anlage in Fonds, die in 
Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung und kleinere Unternehmen  investieren, als langfristige Investition 
betrachtet werden sollte. Solche Fonds können eine getätigte Anlage jedoch in relativ kurzer Zeit veräußern, um 
z.  B. Rücknahmeaufträge auszuführen.  

 
Aufgrund der oben aufgeführten Risiken können die Anlagen eines Fonds negativ beeinflusst werden. Der Wert  
Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen.  
 
Außerdem ist es aufgrund der Schwellenwerte hinsichtlich des Aktienanteils, den von Black Rock verwaltete Fonds 
an bestimmten Unternehmen halten dürfen (insbesondere an Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierun g), 
möglich, dass ein Fonds in größerem Umfang auf Optimierungstechniken zurückgreifen muss, als dies anderweitig 
der Fall wäre.  
 
Mit der Anlage im  Finanzsektor verbundene Risiken  
Unternehmen im Finanzsektor unterliegen einer zunehmenden staatlichen Regulierung sowie staatlichen Eingriffen 
und Steuern, die den Umfang ihrer Geschäftstätigkeit, die Höhe des vorzuhaltenden Kapitals und ihre Rentabilität 
beeinträchtigen können. Der Finanzdienstleistungssektor kann außerdem von steigenden Zinss ätzen und 
uneinbringlichen Schulden, einer geringeren Verfügbarkeit von Finanzierungen oder niedrigeren Bewertungen von 
Anlagen sowie von ungünstigen Bedingungen in anderen damit verbundenen Märkten beeinträchtigt werden. Die 
Verschlechterung der Bedingung en an den Kreditmärkten hat sich allgemein negativ auf die Kredit -  und 
Interbankengeldmärkte ausgewirkt und viele verschiedene Finanzdienstleistungsunternehmen und Märkte 
beeinträchtigt. Einige Finanzdienstleistungsunternehmen mussten erhebliche Summen von  ihren Regierungen 
annehmen oder leihen und unterliegen daher zusätzlichen staatlichen Auflagen für ihr Geschäft, die sich auf ihr 
Ergebnis und ihren Wert auswirken könnten. Versicherungsgesellschaften können insbesondere einem intensiven 
Preiswettbewerb a usgesetzt sein, was sich negativ auf ihre Rentabilität auswirken kann. Unternehmen, die in 
Immobilien investieren, können von ungünstigeren Bedingungen an den Immobilienmärkten, sich ändernden 
Zinssätzen, geringerem Anlegervertrauen, Veränderungen bei Ange bot und Nachfrage nach Immobilien, den 
Kosten, der Verfügbarkeit von Hypothekendarlehen, den Steuern und den Auswirkungen des Umwelt -  und 
Planungsrechts beeinflusst werden. Die Risiken, denen Unternehmen im Finanzsektor ausgesetzt sind, können sich 
stärker  auf diejenigen Unternehmen auswirken, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in erheblichem Ausmaß 
Fremdkapital einsetzen.  In den letzten Jahren sind Cyber -Angriffe und Technologiestörungen sowie -ausfälle in 
diesem Sektor immer häufiger aufgetreten und h aben zu erheblichen Verlusten geführt.  
 
Anlagen in Immobilienwertpapieren  
Immobilienwertpapiere unterliegen teilweise denselben Risiken, mit denen auch das direkte Eigentum an 
Immobilien behaftet ist. Hierzu zählen unter anderem: widrige Veränderungen der Bedingungen an den 
Immobilienmärkten, Veralterung von Immobilien, Änderung en der Verfügbarkeit, Kosten und Bedingungen von 
Hypothekenfonds sowie die Auswirkungen von Umweltgesetzen. Eine Anlage in Immobilienwertpapieren entspricht 
jedoch nicht genau einer Direktanlage in Immobilien und die Wertentwicklung von Immobilienwertpapie ren kann 
stärker von der allgemeinen Entwicklung der Aktienmärkte als von der allgemeinen Entwicklung des 
Immobiliensektors abhängen.  
 
In der Vergangenheit bestand eine gegenläufige Beziehung zwischen Zinsen und Immobilienwerten. Steigende 
Zinsen können d en Wert der Immobilien, in die ein Immobilienunternehmen investiert, reduzieren und gleichzeitig 
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die entsprechenden Darlehenskosten steigern. All diese Ereignisse können zu einem Wertverlust einer Anlage in 
Immobiliengesellschaften führen.  
 
Die aktuellen S teuerreglements für Gesellschaften, die in Immobilien investieren, sind potenziell komplex und 
können sich in der Zukunft ändern. Dies kann sich entweder direkt oder indirekt auf die Renditen für Anleger eines 
Immobilienfonds und die steuerliche Behandlung  dieser auswirken. Dementsprechend sollten sich Anleger 
bezüglich der individuellen steuerlichen Risiken einer Anlage in Fonds, die in Immobilienwertpapiere investieren, 
unabhängig beraten lassen.  
 
Anlagen in der Wasserbranche  
Mit einer Konzentration auf d ie Wasserbranche sind Risiken verbunden. Negative Entwicklungen innerhalb der 
Wasserbranche können sich auf den Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere eines Fonds auswirken. 
Unternehmen der Wasserbranche sind  Risiken  im Zusammenhang mit Themen, die die Um welt, Soziales oder die 
Unternehmensführung betreffen , Steuern, einer staatlichen Aufsicht, Preis -  und Angebotsschwankungen, 
Wettbewerb und Wasserschutzmaßnahmen ausgesetzt.  
 
Anlagen in der globalen Branche für saubere Energie  
Einige der Wertpapiere der gl obalen Branche für saubere Energie sind möglicherweise weniger liquide und weniger 
effizient als Wertpapiere, die andere Sektoren darstellen. Dies kann es für einen Fonds, der in die globale Branche 
für saubere Energie investiert, schwierig machen, Wertpap iere aus diesem Sektor entweder zu kaufen oder zu 
verkaufen.  
 
Anlagen in Private - Equity -Wertpapiere  
Private -Equity -Wertpapiere sind mit zusätzlichen Risikofaktoren behaftet, die von potenziellen Anlegern 
berücksichtigt werden sollten. Hierzu zählen eine üb ermäßige Leverage, eine unklare Zuordnung des 
wirtschaftlichen Risikos, Marktzugangsbeschränkungen und die Intransparenz von Märkten.  
 
Anlagen in der Holz -  und Forstbranche  
Mit einer Konzentration auf die Holz -  und Forstbranche sind Risiken verbunden. Nega tive Entwicklungen innerhalb 
der Holz -  und Forstbranche können sich auf den Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere eines Fonds auswirken. 
Unternehmen der Holz -  und Forstbranche sind Risiken im Zusammenhang mit Themen, die die Umwelt, Soziales 
oder die Unt ernehmensführung betreffen , Steuern, einer staatlichen Aufsicht, Preis -  und Angebotsschwankungen, 
Wettbewerb und Forstschutzmaßnahmen ausgesetzt.  
 

Anlagen in Infrastrukturwertpapieren  
Mit einer Konzentration auf Infrastrukturwertpapiere aus der Versorgungs - , Transport -  und Energiebranche sind 
Risiken verbunden. Negative Entwicklungen innerhalb dieser Branchen können sich auf den Wert der zugrunde 
liegenden Wertpapiere eines Fonds auswirken, der in diese Branchen investiert. Unternehmen dieser Branchen sind 
Umweltüberlegungen, Steuern, einer staatlichen Aufsicht, Preis -  und Angebotsschwankungen und Wettbewerb 
ausgesetzt.  
 
Spezifische Risiken von Fonds, die direkt in an der Saudi Stock Exchange notierte Aktien investieren  
 
Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem saudischen QFI - System  
Die QFI -Vorschriften wurden 2015 eingeführt. Dementsprechend wurden Anwendung und Auslegung dieser 
Anlagevorschriften noch nicht erprobt. In einigen wesentlichen Punkten bestehen daher Unklarheiten und 
Unsicherhei ten im Hinblick darauf, wie diese Vorschriften von der Regulierungsbehörde angewandt und/oder von 
den QFI ausgelegt werden. Es ist nicht möglich, die zukünftige Entwicklung des QFI -Systems vorherzusagen. 
Allgemein kann jede Änderung des QFI -Systems, einsch ließlich der Möglichkeit, dass der Anlageverwalter seinen 
QFI-Status verliert, die Fähigkeit des betreffenden Fonds beeinträchtigen, über den Anlageverwalter in an der 
Saudi Stock Exchange notierte Aktien zu investieren.  
 
Beschränkungen hinsichtlich auslän dischen Eigentums im Rahmen des QFI - Systems  
Die Anlagen des betreffenden Fonds in saudischen Aktien sind abhängig von der Möglichkeit des Anlageverwalters, 
an der Saudi Stock Exchange notierte Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Die Möglichkeit des Anlageve rwalters, 
mit börsennotierten saudischen Aktien zu handeln, ist abhängig davon, dass die geltenden Beschränkungen 
hinsichtlich ausländischen Eigentums nicht überschritten werden. Die QFI -Vorschriften und das saudische 
Kapitalmarktgesetz enthalten für QFI ( z.  B. den Fonds) und ihre verbundenen Unternehmen bestimmte 
Obergrenzen für ausländisches Anlageeigentum. Eine der wichtigsten Beschränkungen ist beispielsweise die 
Begrenzung des gesamten ausländischen Eigentums an börsennotierten saudischen Aktien (auf 4 9 %). Diese gilt 
nicht nur für QFI, sondern auch für alle anderen Kategorien ausländischer Anleger (z.  B. in Saudi -Arabien ansässige 
Ausländer, Anleger, die über Swap -Kontrakte oder Partizipationsscheine Anteile an börsennotierten saudischen 
Aktien halten,  sowie nicht in Saudi -Arabien ansässige ausländische Anleger, die Anteile an Unternehmen hielten, 
bevor diese an der Börse notiert wurden). Die Saudi Stock Exchange stellt auf ihrer Website 
(http://www.tadawul. com.sa ) fortlaufend Informationen über diese Höchstgrenzen zur Verfügung, um die QFI und 
andere Marktteilnehmer bei der Einhaltung der Beschränkungen zu unterstützen. Der Anlageverwalter hat die 
Möglichkeit, für mehr als einen QFI in börsennotierte saudisc he Aktien zu investieren. Er kann daher bisweilen für 
verschiedene von ihm verwaltete Fonds, die QFI sind, in Aktien investieren, wobei alle diese Anlagen unter die 
Beschränkungen hinsichtlich ausländischen Eigentums fallen.  
 
Falls ein relevanter Höchstwer t hinsichtlich ausländischen Eigentums erreicht oder überschritten wird, kann dies 
dazu führen, dass der betreffende Fonds keine weiteren im KSA notierten Aktien erwerben kann. Da darüber hinaus 
zugelassene QFI den aktuellen QFI -Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen 
Eigentümer von in Saudi -Arabien notierten Wertpapieren sein können, die den über das Saudi Swap Framework 

http://www.tadawul.com.sa/
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gehandelten DFI (z.  B. Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, ist es dem betreffenden Fonds als QFI 
in einer solchen Situation nicht möglich, zusätzlich zu den physischen/direkten Positionen indirekte/synthetische 
Engagements (z.  B. über Swaps oder Partizipationsscheine) in börsennotierten saudischen Aktien aufzubauen. Dies 
kann letztendlich (i) dazu führen, dass der betreffende Fonds keine weiteren Zeichnungen von Anteilen akzeptieren 
kann und seine Anteile an einer Börse, an der sie zum Handel zugelassen sind, mit einem wesentlichen Auf -  oder 
Abschlag auf ihren Nettoinventarwert gehandelt werden , und (ii) einen negativen oder positiven Einfluss auf die 
Wertentwicklung des betreffenden Fonds im Vergleich zum Referenzindex und somit im weiteren Sinne für die 
Anteilinhaber haben.  
 
Die Möglichkeit des Anlageverwalters, mit börsennotierten saudischen Aktien zu handeln, ist auch davon abhängig, 
dass der Anlageverwalter und der betreffende Fonds ihren QFI -Status behalten. Bestimmte zugelassene QFI 
können über eine dritte zur Beurteilung autorisierte Person (Assessing Authorised Person) (die hierzu von de r CMA 
gemäß den QFI -Vorschriften beauftragt wurde) bei der CMA die Zulassung als QFI beantragen. Erst nachdem ein 
Investmentfonds von der CMA als QFI gemäß den QFI -Vorschriften zugelassen wurde, kann er über seinen 
Anlageverwalter in saudische börsennotier te Aktien an der Saudi Stock Exchange investieren. Falls der 
Anlageverwalter und/oder der betreffende Fonds seinen QFI -Status verliert oder Gesetze und Vorschriften 
dergestalt geändert werden, dass das QFI -System für den Anlageverwalter bzw. den betreffend en Fonds nicht 
mehr zugänglich ist, wird es schwieriger für den betreffenden Fonds, sein Anlageziel zu erreichen. In diesem Fall 
kann der betreffende Fonds Techniken nutzen, um in Wertpapiere oder andere Instrumente zu investieren, die 
nicht im Referenzind ex vertreten sind, jedoch ein ähnliches Engagement in der Rendite des Referenzindex bieten 
wie dessen Bestandteile. Zu diesen Instrumenten können Offshore -Futures, andere börsengehandelte Fonds, die 
ein ähnliches Engagement bieten würden, oder ungedeckte S wapvereinbarungen gehören. Bei Letzteren handelt 
es sich um Vereinbarungen, durch die sich ein Kontrahent dazu verpflichtet, dem betreffenden Fonds gegen eine 
Gebühr die Rendite eines bestimmten Engagements, z.  B. des Referenzindex, zu liefern. Dementsprec hend besteht 
ein höheres Risiko für einen Tracking Error, was negative oder positive Auswirkungen auf die Wertentwicklung des 
betreffenden Fonds und seine Anteilinhaber zur Folge haben kann.  
 
Die CMA kann weitere Beschränkungen oder Einschränkungen hinsic htlich ausländischen Eigentums an 
Wertpapieren im KSA einführen, die sich nachteilig auf die Liquidität und die Wertentwicklung des betreffenden 
Fonds auswirken können. Solche Beschränkungen und Einschränkungen können die Fähigkeit des betreffenden 
Fonds z um Erwerb der Aktien von einem oder mehreren Bestandteilen seines Referenzindex in Übereinstimmung 
mit den relevanten Gewichtungen des Referenzindex einschränken und sich daher auf die Fähigkeit des 
betreffenden Fonds auswirken, die Wertentwicklung des Ref erenzindex genau nachzubilden.  
 

Anlagen in Saudi -Arabien  
Das KSA ist derzeit ein Schwellenmarkt. Dementsprechend unterscheidet es sich von den Volkswirtschaften der 
meisten entwickelten Länder. Anlagen im KSA können einem höheren Verlustrisiko unterliegen als Anlagen in 
entwickelten Märkten, unter anderem aufgrund von Faktoren wie politischer und wirtschaftlicher Instabilität und 
stärkeren Beschränkungen für ausländische Anlagen. Außerdem beruht das Rechtssystem des KSA auf dem Gesetz 
der Scharia. Dementspr echend können Emittenten der Wertpapiere, in die der betreffende Fonds investiert, 
anderen Offenlegungs - , Unternehmensführungs - , Rechnungslegungs -  und Berichterstattungsgrundsätzen 
unterliegen als in entwickelten Märkten mit anderen Rechtssystemen. Beispie lsweise müssen börsennotierte 
Unternehmen die saudi -arabischen Corporate Governance Regulations 2018 (ĂCGRñ) mit einigen 
ĂRichtlinienñ verbindlich befolgen, jedoch halten sich mºglicherweise nicht alle Emittenten an die CGR. Politische 
Veränderungen, gesel lschaftliche Instabilität und ungünstige diplomatische Entwicklungen, die möglicherweise in 
oder in Bezug auf das KSA stattfinden, können zu wirtschaftlichen Sanktionen (z.  B. Handelsembargos gegen einen 
bestimmten Emittenten oder das gesamte KSA), der Auf erlegung weiterer staatlicher Beschränkungen, der 
Enteignung von Vermögenswerten, konfiskatorischen Steuern (z.  B. erhöhten Verbrauchssteuern für Produkte, die 
ein erhöhtes wahrgenommenes Risiko sozioökonomischer Schäden für das KSA haben) oder zur Verstaa tlichung 
einiger oder aller Bestandteile des Referenzindex führen. Die Anleger sollten beachten, dass sich alle Änderungen 
der Politik der Regierung und der maßgeblichen Behörden des KSA negativ auf die Wertpapiermärkte im KSA sowie 
auf die Wertentwicklung  des betreffenden Fonds im Vergleich zum Referenzindex auswirken können.  
 
Rechtssystem des KSA  
Das Rechtssystem des KSA beruht auf dem Gesetz der Scharia. Frühere Gerichtsurteile können zu Referenzzwecken 
herangezogen werden, gelten aber nicht als Präzedenzfälle. Aufgrund der geringen Anzahl veröffentlichter Fälle 
und juristischer Auslegungen und angesichts der Tatsache, dass der Ausgang früher entschiedener Fälle ohnehin 
nicht bindend wäre, bringt die Auslegung und Umsetzung der geltenden saudische n Gesetze und Vorschriften 
erhebliche Unsicherheiten mit sich. Darüber hinaus kann, da das Rechtssystem des KSA und insbesondere das QFI -
System noch in der Entwicklung begriffen sind, nicht zugesichert werden, dass Änderungen dieser Gesetze und 
Verordnunge n bzw. ihre Auslegung oder Durchsetzung keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeit des betreffenden Fonds oder seine Möglichkeiten zum Kauf börsennotierter saudischer Aktien 
haben werden.  
 
Risiko bezüglich der möglichen Marktvo latilität  
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass ausländische Anleger gemäß dem durch die QFI -Vorschriften 
geregelten System erstmals Zugang zur Saudi Stock Exchange erhalten. Marktvolatilität kann zu erheblichen 
Schwankungen der Preise von Wertpapier en führen, die an der Saudi Stock Exchange gehandelt werden, und somit 
den Nettoinventarwert des betreffenden Fonds beeinflussen.  
 
Risiko bezüglich der Abwicklung und damit verbundene Risiken  
Jeder zugelassene Teilnehmer, der die Zeichnung von Anteilen des  betreffenden Fonds beantragt, muss die KSA -
Barausgleichspflicht T+2 erfüllen, um den Kauf der zugrunde liegenden KSA -Wertpapiere durch den Fonds in 
Verbindung mit seinem Zeichnungsantrag abzudecken, damit der Zeichnungsantrag des zugelassenen Teilnehmers 
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gültig ist. Dementsprechend muss jeder zugelassene Teilnehmer, der die Zeichnung von Anteilen des betreffenden  
Fonds beantragt, einen Zeichnungsbetrag bereitstellen (der ĂBarbetrag zur Erfüllung der KSA -Barausgleichspflicht 
T+2 ñ), um den Kauf der zugrunde liegenden KSA -Wertpapiere durch den Fonds in Verbindung mit seinem 
Zeichnungsantrag abzudecken, damit der Zeichnungsantrag des zugelassenen Teilnehmers gültig ist.  Der 
Barbetrag zur Erfüllung der KSA -Barausgleichspflicht T+2 wird auf das lokale KSA -Unterve rwahrkonto beim KSA -
Unterverwahrer übertragen, das von diesem zur Verwendung und Nutzung für den betreffenden Fonds eingerichtet 
wurde. Zwei Geschäftstage nach dem Zeitpunkt, an dem sich die gezeichneten Anteile des betreffenden Fonds im 
Besitz des zugelas senen Teilnehmers befinden, besteht daher ein Risiko, dass aufgrund eines möglichen 
wirtschaftlichen oder geschäftlichen Vorfalls beim KSA -Unterverwahrer der Barbetrag zur Erfüllung der KSA -
Barausgleichspflicht T+2 verloren geht. Dies würde sich negativ au f den Wert des betreffenden Fonds auswirken 
oder zu einer Verzögerung bei der Lieferung der Wertpapiere führen, für die der Barbetrag zur Erfüllung der KSA -
Barausgleichspflicht T+2 bestimmt war. Auch der Tracking Error könnte vorübergehend beeinflusst werd en. Alle 
vom Broker fälschlicherweise ausgeführten Handelsaufträge müssen daher durch zusätzliche Handelsgeschäfte 
korrigiert werden. Dies kann sich vorübergehend auf den Tracking Error auswirken und zu zusätzlichen Kosten für 
den betreffenden Fonds führen , die möglicherweise nicht sofort vom Broker erstattet werden.  
 
Wenn bei einem von einem zugelassenen Teilnehmer gezahlten Barbetrag zur Erfüllung der KSA -
Barausgleichspflicht T+2 später festgestellt wird, dass er über dem Zeichnungspreis (einschließlich endgültiger 
Abgaben und Gebühren) für die betreffenden Anteile an dem Handelstag liegt, an dem die Zeichnung abgewickelt 
wurde, wird der Mehrbetrag vorübergehend einbehalten und dem betreffenden zugelassenen Teilnehmer so bald 
wie möglich e rstattet, abzüglich der Devisentransaktionskosten, die gegebenenfalls mit dem Umtausch dieses 
Betrags von SAR in USD (und in jede andere maßgebliche Währung) und der Rückführung der Barmittel zur Zahlung 
an den zugelassenen Teilnehmer verbunden sind. Der j eweilige zugelassene Teilnehmer bleibt bezüglich des zu 
erstattenden Betrags (ĂErstattungsbetragñ) ein ungesicherter Glªubiger des betreffenden Fonds, bis der Betrag an 
ihn gezahlt wird. Für den Erstattungsbetrag gelten, solange er im KSA verbleibt, die in  diesem Prospekt 
beschriebenen Risikofaktoren.  
 
Wenn der Barbetrag zur Erfüllung der KSA -Barausgleichspflicht T+2 nicht ausreicht, um alle zugrunde liegenden 
Wertpapiere in Verbindung mit der Zeichnung zu kaufen, ist der betreffende Fonds möglicherweise ni cht in der 
Lage, alle erforderlichen zugrunde liegenden Wertpapiere beim ersten Kauf zu erwerben, und muss daraufhin einen 
oder mehrere weitere Käufe an einem oder mehreren Folgetagen durchführen oder stattdessen von dem jeweiligen 
Verwahrer Barmittel leih en. Gleichermaßen muss der betreffende Fonds, wenn Beschränkungen im Rahmen der 
Gesetze, Vorschriften und/oder Börsenregeln des KSA, die Aussetzung des Handels bestimmter saudischer 
Wertpapiere oder eine Verzögerung bei der Überweisung von SAR in das KSA d en betreffenden Fonds daran hindern, 

alle erforderlichen zugrunde liegenden Wertpapiere beim ersten Kauf zu erwerben (im vorstehenden Abschnitt 
ĂBeschrªnkungen hinsichtlich auslªndischen Eigentums im Rahmen des QFI-Systemsñ finden Sie Informationen zu 
den Umständen, unter denen dies eintreten kann), auch einen oder mehrere weitere Käufe an einem oder mehreren 
Folgetagen durchführen. Das Marktrisiko, das sich aus dem Zeitpunkt der Erteilung weiterer Handelsaufträge für 
zugrunde liegende Wertpapiere und aus m öglichen Handelsverzögerungen ergibt, trägt der zugelassene Teilnehmer. 
Im Falle eines Fehlbetrags müsste der zugelassene Teilnehmer dann gemäß dem festgelegten Zeitrahmen und 
Verfahren des betreffenden Fonds (über den Verwalter und/oder in der elektronisc hen Order -Eingabe erhältlich, 
wie im Abschnitt ĂVerfahren f¿r den Handel am Primªrmarktñ definiert) zusªtzliche Gelder bereitstellen, um weitere 
Käufe zu ermöglichen, bis alle erforderlichen zugrunde liegenden KSA -Wertpapiere für den betreffenden Fonds 
erw orben wurden. Um das Risiko eines zugelassenen Teilnehmers zu verringern, einen Fehlbetrag ausgleichen zu 
müssen, und um den betreffenden Fonds und seine Anteilinhaber zu schützen, wird den geschätzten Abgaben und 
Gebühren im Barbetrag zur Erfüllung der KS A-Barausgleichspflicht T+2 und vom zugelassenen Teilnehmer zum 
Ausgleich eines Fehlbetrags zu zahlenden zusätzlichen Beträgen ein Pufferbetrag zur Deckung der erwarteten 
Markt -  und Wechselkursvolatilität aufgeschlagen. Wenn von einem zugelassenen Teilnehme r zusätzliche Beträge 
zum Ausgleich eines Fehlbetrags zu zahlen sind, nachdem der zugelassene Teilnehmer gezeichnete Anteile des 
betreffenden Fonds erhalten hat, ist der betreffende Fonds bezüglich dieser zusätzlichen Beträge einem Kreditrisiko 
als ungesic herter Gläubiger ausgesetzt.  
 
Die Devisentransaktionskosten für einen Umtausch bei Zeichnungen und Rücknahmen und das Risiko einer 
möglichen Differenz zwischen dem USD - und dem SAR -Kurs (und allen anderen relevanten Währungen, in denen 
Zeichnungen und Rück nahmen von Zeit zu Zeit akzeptiert werden) werden von dem jeweiligen zugelassenen 
Teilnehmer getragen und sind in den endgültigen Abgaben und Gebühren enthalten, die auf die jeweiligen vom 
zugelassenen Teilnehmer gezahlten bzw. erhaltenen Zeichnungs -  bzw. Rücknahmebeträge berechnet werden. 
Zugelassene Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass der entsprechende Erstattungsbetrag nicht verzinst wird 
und der betreffende Fonds dem betreffenden zugelassenen Teilnehmer daher keine Zinsen auf diesen Betrag zahlt.  
 
Indexnachbildungsrisiko -  QFI - System  
Die Rendite des betreffenden Fonds kann aus verschiedenen Gründen von der Rendite des Referenzindex 
abweichen, beispielsweise weil der QFI -Status des Anlageverwalters widerrufen wird, weil ein Grenzwert für 
ausländisc hes Eigentum erreicht oder überschritten wurde und der Anlageverwalter daher mit einem oder 
mehreren börsennotierten saudischen Wertpapieren nicht mehr handeln kann, weil der Anlageverwalter Anlagen 
in börsennotierten saudischen Aktien anderen von ihm verw alteten Fonds zugewiesen hat oder aufgrund der 
Anlagebeschränkungen gemäß den Gesetzen und Vorschriften des KSA, der vorübergehenden oder dauerhaften 
Aussetzung des Handels mit bestimmten Wertpapieren, die von Zeit zu Zeit von der saudischen Börse verhängt  
wird, der Liquidität des zugrunde liegenden Marktes, steuerlicher Folgen, aufsichtsrechtlicher Änderungen im KSA, 
die die Fähigkeit des Anlageverwalters zur Nachbildung der Rendite des Referenzindex beeinträchtigen können, 
sowie aufgrund von Devisenkosten . 
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Risiko in Verbindung mit der elektronischen Handelsplattform -  Tadawul  
Die Broker im KSA übermitteln Handelsaufträge über ein elektronisches System, das mit dem System von Tadawul 
verbunden ist und von diesem empfangen wird. Die Verwendung elektronischer Systeme durch den Broker oder 
Tadawul unterliegt dem Risiko von Software - , Hardware -  oder Kommunikationsfehlern, die zu Unterbrechungen 
oder Verzögerungen beim Erwerb der beabsichtigten Wertpapiere für den jeweiligen Fonds führen können.  
 
Ha ndelsverbot  
Wenn ein nicht ausgeführtes Kauf -  oder Verkaufsgeschäft für ein KSA -Wertpapier besteht, wird ein gegenläufiges 
Geschäft über dasselbe Depotkonto für dasselbe KSA -Wertpapier am Markt abgelehnt (das ĂKSA-Handelsverbotñ). 
Daher kann jede Handelsak tivität, die das KSA -Handelsverbot auslöst, zu einer Verzögerung des Handels führen. 
Dies kann sich auf die Möglichkeiten des betreffenden Fonds zur Neuzusammensetzung seines Portfolios auswirken 
und zu einer Erhöhung seines Tracking Error führen.  
 
Rohstof frisiko  
Der betreffende Fonds kann in saudi -arabische Emittenten investieren, die anfällig für Schwankungen an 
bestimmten Rohstoffmärkten sind. Negative Veränderungen an den Rohstoffmärkten, die auf Änderungen des 
Angebots und der Nachfrage nach Rohstoffen , auf Marktereignisse, aufsichtsrechtliche Entwicklungen oder andere 
Faktoren zurückzuführen sind, die der Fonds nicht beeinflussen kann, könnten sich nachteilig auf diese 
Unternehmen auswirken.  
  
Risiko der Verstaatlichung  
Anlagen in Saudi -Arabien sind ei nem Verlustrisiko durch Enteignung oder Verstaatlichung von Vermögenswerten 
und Eigentum oder die Einführung von Beschränkungen für ausländische Anlagen und die Rückführung von Kapital 
ausgesetzt.  
 
Risiko aus Anlagen am China Interbank Bond Market  
 
Die Fonds können über das Foreign Access Regime und/oder über Bond Connect am China Interbank Bond Market 
investieren.  
 
Anlagen am China Interbank Bond Market über das Foreign Access Regime  
 
GemªÇ der ĂBekanntmachung (2016) Nr. 3ñ der PBOC vom 24. Februar 2016 können ausländische institutionelle 
Anleger, vorbehaltlich der anderen von den Behörden der VRC erlassenen Regeln und Vorschriften, am China 

Interbank Bond Market investieren (ĂForeign Access Regime ñ). 
 
Nach den geltenden Vorschriften in der VRC können au sländische institutionelle Anleger, die direkt am China 
Interbank Bond Market investieren möchten, dies über eine Onshore -Abwicklungsstelle tun, die für die jeweiligen 
Einreichungen und die Kontoeröffnung bei den zuständigen Behörden verantwortlich ist. Es  gibt keine 
Quotenbeschränkung.  
 
Anlagen am China Interbank Bond Market über den Northbound Trading Link im Rahmen von Bond Connect  
 
Bond Connect ist eine im Juli 2017 von CFETS, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing 
House, HKEX und Central Moneymarkets Unit gestartete Initiative für den gegenseitigen Zugang zum Anleihemarkt 
zwischen der VRC und Hongkong.  
 
Nach den geltenden Bestimmungen in der VRC dürfen berechtigte ausländische Anleger künftig über den 
Northbound -Handel von  Bond Connect (ĂNorthbound Trading Link ñ) in am China Interbank Bond Market 
gehandelte Anleihen investieren. Es wird keine Anlagequote für den Northbound Trading Link geben.  
 
Beim Handel über den Northbound Trading Link müssen berechtigte ausländische Anle ger das CFETS oder eine 
andere von der PBOC anerkannte Institution zur Registrierungsstelle ernennen, um die Registrierung bei der PBOC 
zu beantragen.  
 
Der Northbound Trading Link bezieht sich auf die Handelsplattform, die sich außerhalb der VRC befindet und mit 
dem CFETS verbunden ist, damit berechtigte ausländische Anleger ihre Handelsaufträge für die am China Interbank 
Bond Market gehandelten Anleihen über Bond Connect einreichen können. HKEX und CFETS arbeiten mit 
elektronischen Offshore -Anleihehandels plattformen zusammen, um elektronische Handelsdienste und -plattformen 
für den direkten Handel zwischen berechtigten ausländischen Investoren und zugelassenen Onshore -Händlern in 
der VRC über das CFETS bereitzustellen.  
 
Berechtigte ausländische Anleger kön nen Handelsaufträge für am China Interbank Bond Market gehandelte 
Anleihen über den Northbound Trading Link einreichen, der von elektronischen Offshore -Anleihehandelsplattformen 
(z.  B. Tradeweb und Bloomberg) bereitgestellt wird. Diese wiederum leiten die Preisanfragen an das CFETS weiter. 
Das CFETS sendet die Preisanfragen an verschiedene zugelassene Onshore -Händler (darunter Marktmacher und 
andere am Market -Making -Geschäft Beteiligte) in der VRC. Die zugelassenen Onshore -Händler beantworten die 
Preisanfra gen über das CFETS, das die Antworten über dieselben elektronischen Offshore -
Anleihehandelsplattformen an die betreffenden berechtigten ausländischen Anleger sendet. Sobald der berechtigte 
ausländische Anleger das Angebot annimmt, wird der Handel auf dem C FETS abgeschlossen.  
 
Die Abwicklung und Verwahrung von Anleihepapieren, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect 
gehandelt werden, erfolgt hingegen über die Abwicklungs -  und Verwahrungsverbindung zwischen der Central 
Moneymarkets Unit als Offsh ore -Verwahrer sowie China Central Depository & Clearing Co., Ltd und Shanghai 
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Clearing House als Onshore -Verwahrer und Clearingstelle in der VRC. Im Rahmen der Abwicklungsverbindung führt 
China Central Depository & Clearing Co., Ltd oder das Shanghai Clear ing House die Onshore -Bruttoabwicklung der 
bestätigten Geschäfte durch, während die Central Moneymarkets Unit die Anweisungen der Mitglieder der Central 
Moneymarkets Unit zur Abwicklung von Anleihegeschäften im Auftrag berechtigter ausländischer Anleger ge mäß 
ihren maÇgeblichen Regeln bearbeitet. Seit der Einf¿hrung der Abwicklungsmethode ĂDelivery Versus Paymentñ 
(ĂDVPñ) bei Bond Connect im August 2018 wird die Bewegung von Barmitteln und Wertpapieren gleichzeitig in 
Echtzeit durchgeführt.   
 
Nach den derze it in der VRC geltenden Vorschriften eröffnet die Central Moneymarkets Unit als von der Hongkonger 
Währungsbehörde anerkannter Offshore -Verwahrer Nominee -Sammelkonten bei dem von der PBOC anerkannten 
Onshore -Verwahrer (d.  h. China Central Depository & Clea ring Co., Ltd und Shanghai Clearing House). Alle von 
berechtigten ausländischen Anlegern gehandelten Anleihen werden auf den Namen der Central Moneymarkets Unit 
registriert, die diese Anleihen als Nominee - Inhaber hält. Daher ist ein Fonds in Bezug auf die Central Moneymarkets 
Unit  Verwahrrisiken ausgesetzt. Da die maÇgeblichen Einreichungen, die Registrierung bei der Peopleôs Bank of 
China und die Kontoeröffnung von Dritten durchgeführt werden müssen, darunter Central Moneymarkets Unit , 
China Central Deposi tory & Clearing Co., Ltd , Shanghai Clearing House  und CFETS, ist ein Fonds zusätzlich dem 
Risiko von Ausfällen oder Fehlern seitens dieser Dritten ausgesetzt.  
 
Die genaue Natur und die Rechte eines Fonds als wirtschaftlicher Eigentümer der Anleihen, die am China Interbank 
Bond Market über die Central Moneymarkets Unit als Nominee gehandelt werden, sind nach dem Recht der VRC 
nicht eindeutig definiert. Nach dem Re cht der VRC sind rechtliches Eigentum und wirtschaftliches Eigentum nicht 
genau definiert und unterschieden; zudem gab es bislang nur wenige Gerichtsverfahren in der VRC, die eine 
Nominee -Kontostruktur betrafen. Auch ist nicht sicher, wie sich die Rechte u nd Interessen eines Fonds nach dem 
Recht der VRC genau darstellen und durchsetzen lassen.  
 
Volatilitäts -  und Liquiditätsrisiko  
Marktvolatilität und potenzielle Liquiditätsengpässe aufgrund des geringen Handelsvolumens bestimmter Anleihen 
am China Interbank Bond Market können dazu führen, dass die Kurse bestimmter Anleihen, die an diesem Markt 
gehandelt werden, stark schwanken. Ein Fonds, der an einem solchen Markt investiert, unterliegt daher Liquiditäts -  
und Volatilitätsrisiken. Die Spanne zwische n Geld -  und Briefkurs kann bei solchen Wertpapieren erheblich sein. 
Einem Fonds können daher beim Verkauf dieser Anlagen erhebliche Kosten und Verluste entstehen. Der Verkauf 
von am China Interbank Bond Market gehandelten Anleihen ist möglicherweise schwie rig oder unmöglich. Dies 
kann die Fähigkeit eines Fonds beeinträchtigen, solche Wertpapiere zu den erwarteten Preisen zu erwerben oder 
zu veräußern.  

 
Aufsichtsrechtliche Risiken  
Darüber hinaus unterliegt eine Anlage am China Interbank Bond Market über Bon d Connect aufsichtsrechtlichen 
Risiken. Die einschlägigen Regeln und Vorschriften unterliegen Änderungen, die möglicherweise rückwirkend gelten, 
und es kann nicht garantiert werden, dass Bond Connect nicht eingestellt oder abgeschafft wird. Des Weiteren gi bt 
es wesentliche Unterschiede zwischen den Wertpapierbestimmungen und Rechtssystemen von China und 
Hongkong, was zu Problemen führen kann. Falls die zuständigen Behörden die Kontoeröffnung oder den Handel 
am China Interbank Bond Market aussetzen, wird die  Fähigkeit eines Fonds, am China Interbank Bond Market zu 
investieren, beeinträchtigt und begrenzt. In diesem Fall wird die Fähigkeit eines Fonds, sein Anlageziel zu erreichen, 
beeinträchtigt, und nach Ausschöpfung anderer Handelsalternativen kann der Fond s dadurch erhebliche Verluste 
erleiden. Darüber hinaus kann es sein, dass ein Fonds, wenn Bond Connect nicht in Betrieb ist, nicht in der Lage 
ist, über Bond Connect zeitnah Anleihen zu erwerben oder zu veräußern, was sich nachteilig auf die 
Wertentwicklun g des Fonds auswirken könnte.  
 
Chinesische Unternehmen, z. B. im Finanzdienstleistungs -  oder Technologiesektor und in Zukunft möglicherweise 
auch in anderen Sektoren, unterliegen zudem dem Risiko, dass chinesische Behörden in ihre Geschäftstätigkeit 
und St ruktur eingreifen können, was sich negativ auf den Wert der Anlagen eines Fonds auswirken kann.  
 
Systemausfallrisiken für Bond Connect  
Der Handel über Bond Connect erfolgt über neu entwickelte Handelsplattformen und operative Systeme. Es gibt 
keine Garanti e dafür, dass diese Systeme ordnungsgemäß funktionieren oder weiterhin an die Veränderungen und 
Entwicklungen des Marktes angepasst werden. Falls die betreffenden Systeme nicht ordnungsgemäß funktionieren, 
kann der Handel über Bond Connect unterbrochen wer den. Die Fähigkeit eines Fonds, über Bond Connect zu 
handeln (und somit seine Anlagestrategie zu verfolgen), kann daher beeinträchtigt werden. Darüber hinaus kann 
ein Fonds, der über Bond Connect am China Interbank Bond Market investiert, Verzögerungsrisik en bei Systemen 
für die Orderplatzierung/Abwicklung ausgesetzt sein.  
 
Renminbi -Währungsrisiken   
Die Abwicklung der Bond -Connect -Geschªfte erfolgt in der chinesischen Wªhrung, dem Renminbi (ĂRMBñ), der 
derzeit Beschränkungen unterliegt und nicht frei konver tierbar ist. Infolgedessen ist ein Fonds einem 
Währungsrisiko ausgesetzt, und es kann nicht garantiert werden, dass den Anlegern zeitnah ein zuverlässiges 
Angebot an RMB zur Verfügung steht.  
 
Steuerrisiko  
Nach den geltenden Steuervorschriften wird auf Dividenden aus chinesischen Quellen sowie Zinsen auf 
nichtstaatliche Anleihen, die an den betreffenden Fonds gezahlt werden, eine Quellensteuer von 10  % erhoben, es 
sei denn, der Satz wird aufgrund eines anwendbaren Steuerabkomm ens ermäßigt.   
 
Ab dem 1. Mai 2016 wird eine Mehrwertsteuer (MwSt.) auf bestimmte vom jeweiligen Fonds erzielte Erträge 
erhoben, einschließlich Zinserträgen aus nichtstaatlichen Anleihen und Handelsgewinnen, sofern keine 
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ausdrückliche Steuerbefreiung von d en chinesischen Steuerbehörden vorliegt. MwSt. -Befreiungen gelten derzeit 
für Schuldtitel, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden.  
 
Am 22. November 2018 veröffentlichten das Finanzministerium der VRC und die staatliche Steuerverwaltung 
gemein sam das Rundschreiben 108, wonach ausländische institutionelle Anleger für den Zeitraum vom 
7.  November 2018 bis zum 6. November 2021 vorübergehend von der Quellensteuer und Mehrwertsteuer auf 
Zinserträge aus nichtstaatlichen Anleihen am inländischen Anlei hemarkt befreit sind. Das Rundschreiben 108 macht 
keine Angaben über die steuerliche Behandlung von Zinsen aus nichtstaatlichen Anleihen in der VRC, die vor dem 
7. November 2018 entstanden sind.  
 
Es besteht das Risiko, dass die chinesischen Steuerbehörden die vorübergehenden Steuerbefreiungen in Zukunft 
wieder aufheben und versuchen, die Quellensteuer und die Mehrwertsteuer auf den betreffenden Fonds 
zugeflossene Zinserträge aus nichtstaatlichen Anleihen ohne vorherige Ankündigung einzuziehen. Wenn die 
Steu erbefreiungen aufgehoben werden, können alle Steuern, die in Bezug auf den betreffenden Fonds entstehen, 
direkt vom Fonds getragen oder indirekt an diesen weitergegeben werden. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf 
den Nettoinventarwert haben. Wie bei jede r Anpassung des Nettoinventarwerts können Anleger abhängig davon, 
wann sie Anteile des Fonds gekauft oder verkauft haben, begünstigt oder benachteiligt werden.  
 
Änderungen des chinesischen Steuerrechts, künftige Klarstellungen desselben und/oder die anschließende 
rückwirkende Durchsetzung durch die chinesischen Steuerbehörden können zu einem für den betreffenden Fonds 
unter Umständen erheblichen Verlust führen. Der Anlageverwalter wird die Rückstellungspolitik für die 
Steuerbelastung weiterhin überprü fen und kann nach seinem Ermessen von Zeit zu Zeit eine Rückstellung für 
potenzielle Steuerverbindlichkeiten bilden, wenn diese seiner Meinung nach gerechtfertigt oder nach weiteren 
öffentlichen Klarstellungen seitens der VRC erforderlich ist.  
 
Mit Anlagen  in der VRC über Stock Connect verbundene Risiken  
  
Neben den Risikofaktoren im Abschnitt ĂAnlagen in der VRC ñ und anderen anwendbaren Risikofaktoren gelten 
für Stock -Connect -Fonds die folgenden Risikofaktoren:  
 
Stock Connect  
Fonds, die in der VRC investieren, können über Stock Connect in China -A-Aktien, die an der SSE und der SZSE 
gehandelt werden, anlegen (ĂNordwªrtshandelñ). Shanghai-Hong Kong Stock Connect ist ein Programm für 
Wertpapierhandels - und Clearing -Verbindungen, das von HKEX, der SSE und ChinaClear entwickelt wurde, und 

Shenzhen -Hong Kong Stock Connect ist ein Programm für Wertpapierhandels -  und Cle aring -Verbindungen, das 
von HKEX, der SZSE und ChinaClear entwickelt wurde. Das Ziel von Stock Connect besteht darin, einen 
gegenseitigen Aktienmarktzugang zwischen der VRC und Hong  Kong zu erreichen.  
 
Die HKSCC, eine 100%ige Tochtergesellschaft von HKEX,  und ChinaClear sind für das Clearing, die Abwicklung und 
die Bereitstellung von Verwahrstellen - , Nominee -  und anderen zugehörigen Dienstleistungen bei den von ihren 
jeweiligen Marktteilnehmern und Anlegern  durchgeführten Handelsgeschäften verantwortlich. Die über Stock 
Connect gehandelten China -A-Aktien werden in dematerialisierter Form emittiert und Anleger halten keine 
physischen China -A-Aktien.  
 
Obwohl die HKSCC keine Eigentumsrechte an den SSE -  und SZSE -Wertpapieren geltend macht, die auf ihren 
Wertpa pier -Sammelkonten bei ChinaClear gehalten werden, behandelt ChinaClear als Aktienregisterstelle für an 
der SSE und der SZSE notierte Unternehmen die HKSCC im Hinblick auf Unternehmensmaßnahmen (Corporate 
Actions) bezüglich solcher SSE -  und SZSE -Wertpapiere  dennoch als einen Aktionär.  
 
Im Rahmen von Stock Connect unterliegen Anleger aus Hong  Kong und ausländische Anleger den von der SSE, der 
SZSE, ChinaClear, HKSCC oder der betreffenden Behörde Festlandchinas auferlegten Gebühren und Abgaben, wenn 
sie mit SS E-Wertpapieren und SZSE -Wertpapieren handeln und diese abwickeln. Weitere Informationen über die 
Handelsgebühren und -abgaben sind online auf der folgenden Website verfügbar: 

http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm . 
 
Für Anlagen in China -A-Aktien über Stock Connect ist es nicht erforderlich, den Status eines RQFII zu erhalten, 
der für einen direkten Zugang zur SSE und zur SZSE benötigt würde.  
 
Quotenbeschränkungen  
Anlagen in der VRC über Stock Connect unterliegen Quotenbeschränkungen, die für den Anlageverwalter gelten. 
Insbesondere werden Kaufaufträge abgelehnt, sobald der verbleibende Saldo der entsprechenden Quote auf Nu ll 
sinkt oder die Tagesquote überschritten wird (Anleger dürfen jedoch ihre grenzüberschreitenden Wertpapiere 
unabhängig vom Saldo der Quote verkaufen). Deshalb ist der betreffende Stock -Connect -Fonds aufgrund von 
Quotenbeschränkungen möglicherweise in sei ner Fähigkeit beschränkt, Anlagen in China -A-Aktien über Stock 
Connect rechtzeitig zu tätigen, was sich wiederum auf die Fähigkeit des betreffenden Stock -Connect -Fonds 
auswirken kann, die Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzubilden.  
 
Rechtliche s/wirtschaftliches Eigentum  
Die China -A-Aktien, in die über Stock Connect investiert wird, werden von der Verwahrstelle/dem Unterverwahrer 
auf Konten im CCASS gehalten, die von der HKSCC als Zentralverwahrer in Hong kong geführt werden. Die HKSCC 
wiederum h ält die China -A-Aktien als Nominee - Inhaber über ein auf ihren Namen lautendes Wertpapier -
Sammelkonto, das bei ChinaClear für jeden der Stock -Connect -Fonds registriert ist. Die spezifischen Einzelheiten 
und Rechte der Stock -Connect -Fonds als wirtschaftliche  Eigentümer der China -A-Aktien über die HKSCC als 
Nominee sind nach dem Recht der VRC nicht genau definiert. Nach dem Recht der VRC sind Ărechtliches 

http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm
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Eigentumñ und Ăwirtschaftliches Eigentumñ nicht genau definiert und unterschieden; zudem gab es bislang nur 
wenige Gerichtsverfahren in der VRC, die eine Nominee -Kontostruktur betrafen. Deshalb ist nicht sicher, wie sich 
die Rechte und Interessen der Stock -Connect -Fonds nach dem Recht der VRC darstellen und durchsetzen lassen. 
Darum ist es in dem unwahrscheinl ichen Fall, dass die HKSCC in Hong kong Gegenstand eines 
Liquidationsverfahrens wird, nicht klar, ob die China -A-Aktien als wirtschaftliches Eigentum der Stock -Connect -
Fonds gehalten werden oder als Teil des allgemeinen Vermögens der HKSCC zur allgemeinen A usschüttung an ihre 
Gläubiger zur Verfügung stehen.  
 
Aus Gr¿nden der Vollstªndigkeit sei darauf hingewiesen, dass die CSRC Informationen mit dem Titel ĂFAQ on 
Beneficial Ownership under SH -HK Stock Connectñ (Hªufig gestellte Fragen zum wirtschaftlichen Eigentum im 
Rahmen von SH -HK Stock Connect) vom 15. Mai 2015 in Bezug auf wirtschaftliches Eigentum bereitgestellt hat 
(die ĂFAQñ). Nachfolgend sind die relevanten Abschnitte aus den FAQ auszugsweise wiedergegeben: 
 

Besitzen ausländische Anleger Eigentumsrechte an den SSE - Wertpapieren, die sie über den 
Northbound Trading Link als Aktionªre erwerben? Werden die Konzepte des ĂNominee-Inhabersñ 
und des Ăwirtschaftlichen Eigent¿mersñ im Recht Festlandchinas anerkannt?  
 
Artikel 18 der Administrative Measures for Registration and Settlement of Securities (administrative 
MaÇnahmen f¿r die Registrierung und Abwicklung von Wertpapieren) (die ĂAbwicklungsmaÇnahmenñ) besagt, 
dass ĂWertpapiere auf den Konten der Wertpapierinhaber verbucht werden, es sei denn, Gesetze,  
Verwaltungsvorschriften oder CSRC -Regeln schreiben vor, dass die Wertpapiere auf Konten verbucht werden 
müssen, die auf den Namen von Nominee -Inhabern erºffnet wurdenñ. Daher sehen die 
Abwicklungsmaßnahmen ausdrücklich das Kon zept des Nominee -Aktienbesitzes vor. Artikel 13 der Certain 
Provisions on Shanghai -Hong Kong Stock Connect Pilot Program (die ĂCSRC Stock Connect-Regelnñ) besagt, 
dass Aktien, die von Anlegern über den Northbound Trading Link erworben werden, auf den Namen  von 
HKSCC registriert werden m¿ssen, und dass Anleger Ăeinen gesetzlichen Anspruch auf die Rechte und Vorteile 
aus Aktien haben, die ¿ber den Northbound Trading Link erworben wurdenñ. Dementsprechend ist in den 
CSRC Stock Connect -Regeln ausdrücklich festg elegt, dass im Nordwärtshandel ausländische Anleger SSE -
Wertpapiere über HKSCC halten und Eigentumsrechte an diesen Wertpapieren als Aktionäre besitzen.  
 
Wie können ausländische Anleger rechtliche Schritte in  Festlandchina einleiten, um ihre Rechte 
bezügli ch der über den Northbound Trading Link erworbenen SSE - Wertpapiere geltend zu 
machen?  
 

Im Recht  Festlandchinas ist nicht ausdrücklich vorgesehen, dass ein wirtschaftlicher Eigentümer im Rahmen 
der Nominee - Inhaberstruktur rechtliche Schritte einleitet, sie verbieten dies jedoch auch nicht. Nach unserem 
Verständnis kann HKSCC als Nominee - Inhaber der SSE -Wertpapiere im Northbound Trading Link 
Aktionärsrechte ausüben und rechtliche Schritte im Namen ausländischer Anleger einleiten. Darüber hinaus  
besagt Artikel 119 der Zivilprozessordnung der Volksrepublik China, dass Ăder Klªger bei einer Klage eine 
natürliche Person, eine juristische Person oder eine andere Organisation sein muss, die ein direktes Interesse 
an dem betreffenden Fall besitztñ. Solange ein ausländischer Anleger nachweisen kann, dass er als 
wirtschaftlicher Eigentümer ein direktes Interesse besitzt, kann er bei den Gerichten Festlandchinas in seinem 
eigenen Namen Klage erheben.   

 
Risiken bei Abrechnung und Abwicklung  
Die HKSCC und C hinaClear haben Clearing -Verbindungen eingerichtet und wurden jeweils Teilnehmer der 
betreffenden anderen Partei, um die Abrechnung und Abwicklung von grenzüberschreitenden Geschäften zu 
ermöglichen. Bei grenzüberschreitenden Geschäften, die am Markt veran lasst werden, wird das Clearinghaus des 
betreffenden Marktes einerseits die Abrechnung und Abwicklung mit seinen eigenen Clearing -Teilnehmern 
durchführen und sich andererseits dazu verpflichten, die Abrechnungs -  und Abwicklungsverpflichtungen seiner 
Cleari ng -Teilnehmer mit dem Clearinghaus des Kontrahenten zu erfüllen.  
 
Als nationaler zentraler Kontrahent des Wertpapiermarktes der VRC betreibt ChinaClear eine umfangreiche 
Abrechnungs - , Abwicklungs -  und Aktienbesitz - Infrastruktur. ChinaClear hat ein Rahmenw erk und Maßnahmen für 
das Risikomanagement eingerichtet, die von der CSRC genehmigt wurden und überwacht werden. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls von ChinaClear wird als sehr gering betrachtet. Im unwahrscheinlichen 
Fall eines Zahlungsausfalls  von ChinaClear sind die Verpflichtungen der HKSCC bezüglich China -A-Aktien im 
Rahmen ihrer Marktverträge mit Clearing -Teilnehmern darauf beschränkt, die Clearing -Teilnehmer bei der 
Geltendmachung ihrer Ansprüche gegenüber ChinaClear zu unterstützen. Die H KSCC sollte sich nach Treu und 
Glauben bemühen, die ausstehenden Aktien und Gelder von ChinaClear über die bestehenden rechtlichen Wege 
oder über die Liquidation von ChinaClear zurückzuerhalten. In diesem Fall ist es möglich, dass der betreffende 
Stock -Connect -Fonds seine Verluste nur mit Verzögerung oder nicht vollständig von ChinaClear wiedererlangt.  
 
Aussetzungsrisiko  
Es ist davon auszugehen, dass sich die SEHK, die SSE und die SZSE das Recht vorbehalten, den Handel bei Bedarf 
auszusetzen, um einen ord nungsgemäßen und fairen Markt und ein umsichtiges Risikomanagement zu 
gewährleisten. Vor einer Aussetzung wird die Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörde eingeholt. Wenn 
es zu einer Aussetzung kommt, beeinträchtigt dies den Zugang des betreffenden Stock -Connect -Fonds zum Markt 
der VRC.  
 
Unterschiedliche Handelstage  
Stock Connect wird nur an Tagen betrieben, an denen die Märkte sowohl in der VRC als auch in Hong kong für den 
Handel geöffnet sind und an denen die Banken an beiden Märkten an den entsp rechenden Abrechnungstagen 
geöffnet sind. Daher kann es vorkommen, dass die Stock -Connect -Fonds an einem Tag, der am Markt der VRC ein 
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normaler Handelstag ist, keine Handelsgeschäfte mit China -A-Aktien über Stock Connect ausführen können. Die 
Stock -Connect -Fonds können infolgedessen einem Risiko von Kursschwankungen von China -A-Aktien in dem 
Zeitraum, in dem an einer der Stock Connects kein Handel stattfindet, unterliegen.  
 
Verkaufsbeschränkungen durch Front - End - Überwachung  
Nach den in der VRC geltenden Vor schriften muss ein Anleger vor dem Verkauf von Anteilen eine ausreichende 
Anzahl von Anteilen im Depot halten; anderenfalls lehnt die SSE oder SZSE den betreffenden Verkaufsauftrag ab. 
Die SEHK prüft Verkaufsaufträge für China -A-Aktien ihrer Teilnehmer (d.  h. der Aktienmakler) vor einem 
Handelsgeschäft, um sicherzustellen, dass kein Überverkauf erfolgt.  
 
Falls ein Stock -Connect -Fonds beabsichtigt, bestimmte von ihm gehaltene China -A-Aktien zu verkaufen, muss er 
diese China -A-Aktien auf die jeweiligen Konten seiner Makler übertragen, bevor der Markt am Tag des Verkaufs 
(ĂHandelstagñ) ºffnet. Wenn er diese Frist nicht einhªlt, kann er diese Aktien nicht am Handelstag verkaufen. Ein 
Stock -Connect -Fonds kann von seinem Verwahrer verlangen, ein S pecial Segregated Account (ĂSPSAñ) im CCASS 
zu eröffnen, um seine Bestände an SSE - und SZSE -Wertpapieren zu halten. In diesem Fall muss er SSE -  oder 
SZSE-Wertpapiere erst nach der Ausführung und nicht vor der Platzierung des Verkaufsauftrags von seinem SPS A 
auf das Konto seines benannten Maklers übertragen.   
 
Wenn ein Stock -Connect -Fonds nicht in der Lage ist, das SPSA -Modell zu verwenden, müsste er SSE -  oder SZSE -
Wertpapiere an seine Makler liefern, bevor der Markt am Handelstag öffnet. Dementsprechend wird der 
Verkaufsauftrag abgelehnt, wenn sich nicht genüge nd China -A-Aktien auf dem Konto des Stock -Connect -Fonds 
befinden, bevor der Markt am Handelstag öffnet, was sich nachteilig auf die Wertentwicklung des Stock -Connect -
Fonds auswirken könnte.  
 
Operatives Risiko  
Stock Connect basiert auf der Funktionsfähigk eit der betrieblichen Systeme der betreffenden Marktteilnehmer. 
Marktteilnehmer werden zur Teilnahme an diesem Programm zugelassen, sofern sie bestimmte Anforderungen 
bezüglich IT -Kapazitäten und Risikomanagement sowie gegebenenfalls weitere Vorgaben der b etreffenden Börse 
und/oder des betreffenden Clearinghauses erfüllen.  
 
Die Wertpapierbestimmungen und Rechtssysteme der beiden Märkte unterscheiden sich wesentlich voneinander, 
weshalb die Marktteilnehmer sich unter Umständen laufend mit daraus resultierend en Problemen 
auseinandersetzen müssen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Systeme der SEHK und der 
Marktteilnehmer ordnungsgemäß funktionieren werden oder weiterhin an Änderungen und Entwicklungen an 

beiden Märkten angepasst werden. Falls die relev anten Systeme nicht ordnungsgemäß funktionieren, könnte der 
Handel an beiden Märkten über das Programm unterbrochen werden. Der Zugang des betreffenden Stock -Connect -
Fonds zum Markt für China -A-Aktien (und somit seine Fähigkeit zur Verfolgung seiner Anlage strategie) könnte 
beeinträchtigt werden.  
 
Aufsichtsrechtliches Risiko  
Die aktuellen Vorschriften von Stock Connect unterliegen Änderungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass 
Stock Connect weiterhin bestehen bleibt. Die Regulierungsbehörden/Börsen in der VRC und Hong kong können in 
Verbindung mit dem Betrieb, der Durchsetzung von Rechten und grenzüberschreitenden Handelsgeschäften im 
Rahmen von Stock Connect gegebenenfalls neue Regelungen erlassen. Stock -Connect -Fonds können infolge dieser 
Änderungen  beeinträchtigt werden.  
 
Chinesische Unternehmen, z. B. im Finanzdienstleistungs -  oder Technologiesektor und in Zukunft möglicherweise 
auch in anderen Sektoren, unterliegen zudem dem Risiko, dass chinesische Behörden in ihre Geschäftstätigkeit 
und Struktur  eingreifen können, was sich negativ auf den Wert der Anlagen eines Fonds auswirken kann.  
 
Änderung zulässiger Aktien  
Wenn eine Aktie für den Handel über Stock Connect nicht mehr zulässig ist, kann die Aktie nur noch verkauft, aber 
nicht mehr gekauft werde n. Dies kann die Fähigkeit des betreffenden Stock -Connect -Fonds beschränken, die 
Anteile eines oder mehrerer Bestandteile seines Referenzindex zu kaufen, und sich somit auf die Fähigkeit des 
betreffenden Stock -Connect -Fonds auswirken, die Wertentwicklung s eines Referenzindex genau nachzubilden.  
 
Kein Schutz durch Anlegerentschädigungsfonds  
Die Anlage in China -A-Aktien über Stock Connect erfolgt über Makler und unterliegt dem Risiko der Nichterfüllung 
von Verpflichtungen seitens dieser Makler. Anlagen von Stock -Connect -Fonds werden nicht durch den 
Anlegerentschädigungsfonds von Hong kong gedeckt, der eingerichtet wurde, um Anleger jeder Nationalität zu 
entschädigen, die infolge des Ausfalls eines lizenzierten Vermittlers oder eines zugelassenen F inanzinstituts 
bezüglich börsengehandelter Produkte in Hong kong finanzielle Verluste erleiden. Da Ausfallereignisse bezüglich 
China -A-Aktien, in die über Stock Connect investiert wird, keine an der SEHK oder Hong Kong Futures Exchange 
Limited notierten ode r gehandelten Produkte umfassen, sind sie nicht vom Anlegerentschädigungs fonds gedeckt. 
Daher sind die Stock -Connect -Fonds den Risiken des Ausfalls des oder der Makler ausgesetzt, den bzw. die sie mit 
ihren Handelsgeschäften mit China -A-Aktien über Stock Connect beauftragen.  
 
Steuerliche Risiken  
Die Steuerbehörden der VRC haben ferner bekanntgegeben, dass Gewinne aus Anlagen in China -A-Aktien über 
Stock Connect mit Wirkung ab 17. November 2014 vorübergehend von der Besteuerung der VRC befreit werden. 
Diese  vorübergehende Befreiung gilt allgemein für China -A-Aktien, einschließlich Aktien von Unternehmen aus der 
VRC mit hohem Immobilienvermögen. Die Dauer der vorübergehenden Befreiung wurde nicht angegeben und sie 
kann von den Steuerbehörden der VRC mit oder ohne vorherige Ankündigung und im schlimmsten Fall rückwirkend 
aufgehoben werden. Falls die vorübergehende Befreiung aufgehoben wird, würden die betreffenden Stock -Connect -
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Fonds der Besteuerung der VRC im Hinblick auf Gewinne aus China -A-Aktien unterliegen  und die resultierende 
Steuerschuld würde letztlich von den Anlegern getragen. Diese Steuerschuld kann jedoch im Rahmen der 
Bedingungen eines geltenden Steuerabkommens gemindert werden, und in diesem Fall werden solche Vorteile auch 
an die Anleger weiterge geben.  
 
Abwicklungsmodus im Rahmen des SPSA -Modells  
Im Rahmen des normalen DVP -Abwicklungsmodus (Delivery Versus Payment, Lieferung gegen Zahlung) findet die 
Aktien -  und Geldübertragung zum Zeitpunkt T+0 zwischen Clearing -Teilnehmern (d.  h. Maklern und dem 
Verwahrer oder einem Teilnehmer des Verwahrers) mit einem maximalen Zeitfenster von vier Stunden zwischen 
der Aktien -  und Geldübertragung statt.  Dies gilt nur für die Abwicklung in CNH (Offshore -Renminbi) und unter der 
Voraussetzung, dass die Makler di e Geldgutschrift in chinesischen Renminbi am selben Tag unterstützen. Im 
Rahmen des im November 2017 eingeführten RDVP -Abwicklungsmodus (Real time Delivery Versus Payment, 
Echtzeitlieferung gegen Zahlung) erfolgt die Aktien -  und Geldübertragung in Echtzeit , jedoch ist die Verwendung 
von RDVP nicht obligatorisch.  Die Clearing -Teilnehmer müssen der Abwicklung der Transaktion mithilfe von RDVP 
zustimmen und RDVP in einem bestimmten Feld auf der Abwicklungsanweisung angeben.  Wenn einer der Clearing -
Teilnehmer n icht in der Lage ist, die Geschäfte mithilfe von RDVP abzuwickeln, besteht das Risiko, dass die 
Geschäfte fehlschlagen könnten und sich daher auf die Fähigkeit des betreffenden Stock -Connect -Fonds auswirken 
könnten, die Wertentwicklung seines Referenzindex  genau nachzubilden.  
 
Mit einer Anlage in Aktienfonds verbundene Risiken  
 
Aktienwerte  
Der Wert von Aktienpapieren schwankt täglich, und ein Fonds, der in Aktien investiert, könnte erhebliche Verluste 
erleiden. Die Kurse von Aktien können durch Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Entwicklung der 
einzelnen Unternehmen, die diese Aktien ausgeben, auswirken sowie durch tägliche Bewegungen des Aktienmarkts 
und allgemeinere wirtschaftliche und politische Entwicklungen. Hierzu zählen unter an derem Trends bezüglich 
Wirtschaftswachstum, Inflation und Zinsen sowie veröffentlichte Unternehmensgewinne, demografische Trends 
und Naturkatastrophen.  
 
Hinterlegungsscheine (Depository Receipts)  
ADRs und GDRs sollen ein Engagement in ihren jeweiligen Basi swerten bieten.  
 
Der Anlageverwalter kann in bestimmten Situationen ADRs und GDRs einsetzen, um ein Engagement in zugrunde 
liegenden Wertpapieren des Referenzindex aufzubauen, beispielsweise wenn die zugrunde liegenden Wertpapiere 

nicht direkt gehalten we rden können oder nicht zu einer Direktanlage geeignet sind, wenn der direkte Zugang zu 
den zugrunde liegenden Wertpapieren beschränkt oder begrenzt ist oder wenn Hinterlegungsscheine ein kosten - 
oder steuergünstigeres Engagement bieten. In diesen Fällen ka nn der Anlageverwalter jedoch nicht garantieren, 
dass ein ähnliches Ergebnis erzielt wird wie im Fall einer Direktanlage in den Wertpapieren, weil ADRs und GDRs 
sich nicht immer parallel zu dem zugrunde liegenden Wertpapier entwickeln.  
 
Im Falle der Ausset zung oder Schließung eines oder mehrerer Märkte, an dem bzw. denen die zugrunde liegenden 
Wertpapiere gehandelt werden, besteht das Risiko, dass der Wert der ADRs oder GDRs den Wert der jeweils 
zugrunde liegenden Wertpapiere nicht genau abbildet. Darüber h inaus können Umstände vorliegen, unter denen 
der Anlageverwalter nicht in ein ADR oder GDR investieren kann oder dies nicht angemessen ist oder unter denen 
die Merkmale der ADRs oder GDRs das zugrunde liegende Wertpapier nicht genau widerspiegeln.  
 
Wenn e in Fonds unter den oben beschriebenen Umständen in ADRs und GDRs investiert, kann die Nachbildung des 
Referenzindex durch den Fonds beeinträchtigt werden, d.  h., es besteht das Risiko, dass die Rendite des Fonds 
von der Rendite des Referenzindex abweicht.  
 
Aktien mit hoher Dividendenausschüttung  
Die Regeln der Referenzindizes für Fonds, die hohe Dividenden ausschütten, sind zwar darauf ausgelegt, Aktien 
mit hoher Dividendenausschüttung auszuwählen, die Zahlungsströme der Dividendenausschüttungen können 
jedo ch von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen, und frühere Dividendenzahlungen liefern keinen Hinweis auf 
zukünftige Dividendenzahlungen.  
 
Zu den Aktien mit hoher Dividendenausschüttung zählen unter anderem auch Unternehmen mit geringer oder 
mittlerer Mark tkapitalisierung, die finanziell weniger solide sein könnten als Unternehmen mit einer hohen 
Marktkapitalisierung. Darüber hinaus sind diese Unternehmen stärker von Schlüsselpersonal abhängig und daher 
gegenüber einem Verlust von Mitarbeitern anfälliger. U nternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung 
könnten weniger diversifizierte Produktlinien aufweisen als Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung und 
somit stärker von negativen Entwicklungen bezüglich ihrer Produkte betroffen sein. Unternehmen mit geringer 
oder mittlerer Marktkapitalisierung könnten außerdem weniger häufig gehandelt werden, so dass es für einen 
Fonds schwieriger sein könnte, die entsprechenden Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.  
 
Mit dem iShares UK Property UCITS ETF verbundenes Risiko  
 
Anleger des iShares UK Property UCITS ETF (der ĂFondsñ), die nicht im Vereinigten Kºnigreich (ĂVereinigtes 
Kºnigreichñ) steuerlich ansªssig sind, sollten beachten, dass das Vereinigte Kºnigreich vor Kurzem die Bedingungen, 
unter denen Ausländer, die in britische Immobilien investieren, im Vereinigten Königreich steuerpflichtig sind, 
geändert hat. Diese Änderung trat am 1. April 2019 (Körperschaftsteuer) bzw. am 6. April 2019 (Nicht -
Körperschaftsteuer) in Kraft. Veräußerungen von britischen Immobilienbeteiligungen unterliegen der britischen 
Kapitalertragsteuer, und (im Großen und Ganzen) behandelt die neue Steuerregelung Organismen für gemeinsame 
Anlagen mit einem Anteil von mehr als 75  % an britischen Immobiliena nlagen als eine Immobilienbeteiligung für 
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diesen Zweck. Darüber hinaus werden die britischen REIT, in die dieser Fonds hauptsächlich investiert, als eigene 
Ă(UK Property Rich) Collective Investment Schemesñ behandelt. Die Gesetzgebung ist komplex und die 
Angelegenheit in mancher Hinsicht nicht ganz klar, dennoch wird der Verwaltungsrat darauf hingewiesen, dass der 
Fonds wahrscheinlich in den meisten Fällen so behandelt wird, als halte er einen Immobilienanteil von mehr als 
75  % des britischen Immobilienverm ögens. Daher können ausländische Anleger bei Veräußerungen ihrer 
Positionen am Fonds der britischen Steuer unterliegen. Dies hängt jedoch unter anderem von den Bedingungen 
eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen dem Land ihres Steuerwohnsitzes und dem V ereinigten Königreich 
ab. Die Anleger werden dringend gebeten, sich bezüglich der Anwendung dieser britischen Steuer auf ihre 
individuelle Situation an ihren Steuerberater zu wenden.  
 
Mit einer Anlage in Rentenfonds verbundene Risiken  
 
Staatsanleihen  
Ein Fonds kann in Staatsanleihen investieren, die festgelegte Zinsen (auch als ĂKuponñ bezeichnet) zahlen und sich 
ähnlich wie ein Darlehen verhalten. Daher sind diese Anleihen anfällig für Änderungen der Zinssätze, die ihren 
Wert beeinflussen. Darüber hinaus k ann das Wachstum eines Staatsanleihenfonds in Phasen niedriger Inflation 
begrenzt sein.  
 
Anlagen in Staatsanleihen können Liquiditätsbeschränkungen unterliegen und bei schwierigen Marktbedingungen 
Phasen mit deutlich niedrigerer Liquidität durchlaufen. Da her kann es schwieriger sein, bei Kauf -  und 
Verkaufstransaktionen einen angemessenen Wert zu erzielen, was den Manager möglicherweise dazu veranlasst, 
derartige Transaktionen nicht weiter zu verfolgen. Dies kann dazu führen, dass die Wertschwankungen der A nlagen 
eines Fonds unberechenbar werden.  
 
Risiko in Verbindung mit Schuldverschreibungen des US - Finanzministeriums  
Schuldverschreibungen des US -Finanzministeriums können sich von anderen Wertpapieren im Hinblick auf ihre 
Zinssätze, Laufzeiten, Emissionszeitpunkte und andere Merkmale unterscheiden. Ähnlich wie bei anderen 
Emittenten können Änderungen der Finanzlage oder  des Kreditratings der US -Regierung dazu führen, dass der 
Wert der Schuldverschreibungen des US -Finanzministeriums in einem Fonds sinkt. Am 5. August 2011 stufte 
Standard & Poorôs Ratings Services Wertpapiere des Finanzministeriums der USA vom Rating AAA auf das Rating 
AA+ herab. Eine weitere Herabstufung der Ratings von Schuldverpflichtungen der US -Regierung, die oft als 
Referenz für andere Darlehensvereinbarungen verwendet werden, könnte zu höheren Zinsen für Darlehensnehmer 
aus dem P rivat -  und Unternehme nsbereich  führen, Störungen auf den internationalen Anleihemärkten hervorrufen 
und wesentliche negative Auswirkungen auf die US -Wirtschaft haben. Eine Herabstufung der Wertpapiere des 

Finanzministeriums der USA durch eine andere Rating -Agentur oder eine we itere Herabstufung unter das Rating 
AA+ durch Standard & Poorôs Ratings Services kann einen R¿ckgang des Wertes der Schuldverschreibungen des 
US-Finanzministeriums in einem Fonds zur Folge haben.  
 
Staatliche, quasi - staatliche und kommunale Schuldtitel  
Staa tsschuldtitel umfassen von Regierungen begebene oder garantierte Wertpapiere. Quasi -staatliche Schuldtitel 
umfassen von mit einer Regierung verbundenen oder von einer Regierung gestützten Einrichtungen begebene, 
garantierte oder geförderte Wertpapiere. In einigen Fällen können die Bestandteile eines Referenzindex lokale 
Schuldtitel umfassen, die von einer Körperschaft begeben, garantiert oder gefördert werden, die entweder selbst 
eine lokale Behörde ist oder mit einer lokalen Behörde verbunden ist oder von dieser unterstützt wird. Die Stelle, 
die die Tilgung von Staatsschuldtiteln, quasi -staatlichen oder kommunalen Schuldtiteln kontrolliert, könnte nicht 
in der Lage oder nicht bereit sein, Kapitalrückzahlungen und/oder Zinszahlungen zu leisten, wenn diese ge mäß 
den Bedingungen dieser Schuldtitel fällig sind. Die Fähigkeit einer Stelle zur fristgemäßen Kapitalrückzahlung 
und/oder Zinszahlung kann unter anderem durch ihren Cashflow, den Umfang ihrer Devisenreserven (sofern 
zutreffend), die Verfügbarkeit einer a usreichenden Summe in Fremdwährung am Fälligkeitsdatum der Zahlung, die 
Wirtschaftslage des Landes, die relative Größe der Schuldendienstleistungen zur Wirtschaftsleistung insgesamt, 
die Beschränkung ihrer Fähigkeit, weitere Barmittel zu beschaffen, die Po litik der Stelle gegenüber dem 
Internationalen Währungsfonds und die politischen Beschränkungen, denen die Stelle gegebenenfalls unterliegt, 
beeinflusst werden. Derartige Stellen können bei der Kapitalrückzahlung und Zinszahlungen auf ihre Schuldtitel 
auch  abhängig von erwarteten Zahlungen ausländischer Regierungen, multilateraler Stellen und anderer Akteure 
im Ausland sein. Die Verpflichtung seitens dieser Regierungen, Stellen und sonstiger Akteure, diese Zahlungen zu 
leisten, kann davon abhängig sein, ob die Stelle wirtschaftliche Reformen durchführt, und/oder von der 
wirtschaftlichen Entwicklung sowie der fristgerechten Bedienung der Schulden dieses Schuldners. Falls derartige 
Reformen nicht durchgeführt werden, ein bestimmtes Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung nicht erreicht wird 
oder Kapitalrückzahlungen und/oder Zinszahlungen bei Fälligkeit nicht erfolgen, kann dies zur Annullierung der 
Verpflichtung dieser Drittparteien, der jeweiligen Stelle Kredit zu gewähren, führen. Dies beeinträchtigt die 
Fähigkeit dieses Schuldners, seine Schulden fristgerecht zu bedienen, weiter. Folglich kann es bei den staatlichen, 
quasi -staatlichen oder kommunalen Schuldtiteln zu Ausfällen der betreffenden Stellen kommen. Die Gläubiger von 
staatlichen, quasi -staatlichen o der kommunalen Schuldtiteln einschließlich Fonds werden eventuell dazu 
aufgefordert, sich an der Umstrukturierung dieser Schulden zu beteiligen und den Stellen weitere Darlehen zu 
gewähren. Quasi -staatliche und kommunale Schuldtitel sind typischerweise wen iger liquide und weniger 
standardisiert als Staatsschuldtitel. Es besteht die Möglichkeit, dass es kein Insolvenzverfahren  gibt , durch das 
diese Forderungen ganz oder teilweise eingebracht werden könnten. Banken, Regierungen und Unternehmen (auch 
innerhalb  des EWR) investieren ineinander, so dass die anderen Länder von einer schlechten Entwicklung eines 
Mitgliedstaats in Mitleidenschaft gezogen werden können. Falls ein Land nicht mehr in der Lage ist, seine Schulden 
zu bedienen, könnte dies andere Länder ge fährden.  
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Unternehmensanleihen  
Ein auf Unternehmensanleihen ausgerichteter Fonds kann in Unternehmensanleihen investieren, die von 
Unternehmen innerhalb einer bestimmten Bonitätsspanne ausgegeben wurden, sofern der Referenzindex des 
betreffenden Fonds für seine Bestandteile keine Anford erungen bezüglich Mindestbonitätsratings vorgibt.  
 
Unternehmensanleihen können gegebenenfalls aufgrund einer wahrgenommenen Erhöhung oder Verringerung der 
Kreditwürdigkeit der Unternehmen, die die Anleihen herausgeben, herauf -  oder herabgestuft werden.  
 
Wenn der Referenzindex eines Fonds für eine Aufnahme in den Referenzindex bestimmte 
Bonitätsratinganforderungen für Anleihen vorgibt (z.  B. Anleihen mit Investment -Grade -Rating oder Anleihen  ohne 
Investment -Grade -Rating/mit Sub - Investment -Grade -Rating ) und im Referenzindex enthaltene Anleihen herab - 
oder heraufgestuft werden oder ihnen das Bonitätsrating von den betreffenden Ratingagenturen entzogen wird, so 
dass sie die Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex nicht mehr erfüllen, kann der Fonds di e betreffenden 
Anleihen auch weiterhin halten, bis diese nicht mehr Teil des Referenzindex des Fonds sind und die Position des 
Fonds in diesen Anleihen aufgelöst werden kann. Sub - Investment -Grade -Anleihen sind generell riskantere Anlagen, 
bei denen das Aus fallrisiko des Emittenten höher ist als bei Investment -Grade -Anleihen.  Ein Verzug seitens des 
Emittenten einer Anleihe führt wahrscheinlich zu einem Rückgang im Wert des betreffenden Fonds.  
 
Ein Fonds kann zwar in Anleihen anlegen, die am Sekundärmarkt geh andelt werden, doch ist der Sekundärmarkt 
für Unternehmensanleihen häufig illiquide, sodass es schwierig sein kann, bei Kauf -  und Verkaufstransaktionen 
einen angemessenen Wert zu erzielen.  
 
Geldmarktzinssätze schwanken im Verlauf der Zeit. Der Preis von An leihen wird in der Regel von Schwankungen 
bei den Zinssätzen und den Credit Spreads beeinflusst, was sich wiederum auf den Wert Ihrer Anlage auswirken 
kann.  Die Preise von Anleihen bewegen sich gegenläufig zu Zinssätzen. Allgemein lässt sich also sagen, da ss der 
Marktwert einer Anleihe fällt, wenn die Zinsen steigen. Das Bonitätsrating eines emittierenden Unternehmens wirkt 
sich in der Regel auf die Rendite aus, die mit einer Anleihe erzielt werden kann. Je besser das Bonitätsrating ist, 
desto geringer ist die Rendite.  
 
Risiko in Verbindung mit variabel verzinslichen Anleihen  
Wertpapiere mit variablen Zinssätzen können auf Zinsschwankungen weniger sensibel reagieren als Wertpapiere 
mit festen Zinssätzen, jedoch an Wert verlieren, wenn ihre Kupons nicht so h och oder so schnell angepasst werden 
wie vergleichbare Marktzinsen. Auch wenn variabel verzinsliche Anleihen weniger anfällig für das Zinsrisiko sind 
als festverzinsliche Wertpapiere, unterliegen sie dennoch dem Kredit -  und Ausfallrisiko, was ihren Wert 

beeinträchtigen könnte.  
 
Gedeckte Schuldverschreibungen  
Gedeckte Schuldverschreibungen sind Unternehmensanleihen, die durch Gelder des öffentlichen Sektors oder 
durch Hypothekendarlehen gesichert sind. Wenn ein Fonds in gedeckte Schuldverschreibungen investi ert, strebt 
der Anlageverwalter an, Anlagen in hochwertigen Anleihen oder entsprechend den anderweitigen Vorgaben des 
jeweiligen Referenzindex vorzunehmen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es bei diesen gedeckten 
Schuldverschreibungen nicht zu einem Ausfall des Kontrahenten kommt, weshalb die damit verbundenen Risiken 
bestehen. Ein Wertverlust der zur Deckung einer Anleihe eingesetzten Vermögenswerte kann zur Wertminderung 
der Anleihe und damit des betreffenden Fonds führen. Zudem kann ein Ausfa ll des Emittenten einer Anleihe zu 
einem Rückgang des Wertes des betreffenden Fonds führen.  
 
Anleihepreise werden generell durch Schwankungen bei Zinssätzen und Credit Spreads beeinflusst.  
 
Hochverzinsliche Anleihen  
Fonds, die in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Sub - Investment -Grade -Rating  eingestuft 
sind oder in Anleihen, die kein Rating aufweisen, aber als mit Sub - Investment -Grade -Anleihen vergleichbar 
angesehen werden, können volatiler sein als Fonds, die in höher eingestufte A nleihen mit ähnlichen Laufzeiten 
investieren.  
 
Hochverzinsliche Anleihen können auch ein höheres Kredit -  oder Ausfallrisiko aufweisen als Anleihen mit einem 
höheren Rating. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Anleihen auf für Markt -  und Kreditrisiken relevante 
Entwicklungen reagieren, liegt höher als bei Anleihen mit einem höheren Rating. Die allgemeine Wirtschaftslage, 
wie etwa Konjunkturflauten oder Zeiten mit steigenden Zinssätzen, kann sich negativ auf den Wert von 
hochverzinslichen A nleihen auswirken. Ferner können hochverzinsliche Anleihen weniger liquide und schwieriger 
zu einem günstigen Zeitpunkt oder Kurs zu verkaufen sein oder schwieriger zu bewerten sein als Anleihen mit 
einem höheren Rating. Insbesondere werden hochverzinslich e Anleihen häufig von kleineren Unternehmen mit 
schlechterer Bonität oder von Unternehmen mit einer hohen Fremdfinanzierung (Verschuldung) emittiert, die in 
der Regel nicht so gut wie finanziell stabilere Firmen in der Lage sind, Zins - und Kapitalrückzahlu ngen planmäßig 
zu leisten.  
 
Anleger sollten die relativen Risiken einer Anlage in hochverzinslichen Wertpapieren sorgfältig abwägen und 
verstehen, dass diese Wertpapiere allgemein nicht als kurzfristige Anlage gedacht sind. Für Fonds, die in diese 
Wertpapiere investieren, ist es möglicherweise schwieriger, hochverzinsliche Wertpapiere zu verkaufen. Es kann 
auch vorkommen, dass sie die Wertpapiere nur zu Preisen verkaufen können, die niedriger sind, als sie es wären, 
wenn diese Wertpapiere weitläufig  gehandelt werden würden. Des Weiteren kann es für solche Fonds zeitweilig 
schwierig sein, bestimmte Wertpapiere zu bewerten. Die für diese Wertpapiere mit niedrigerem Rating oder ohne 
Rating erzielten Preise können unter diesen Umständen geringer sein als  die Preise, die bei der Berechnung des 
Nettoinventarwerts verwendet wurden. Darüber hinaus können die Preise für hochverzinsliche Wertpapiere durch 
gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Entwicklungen beeinflusst werden, die sich insoweit negativ auf den 
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Nettoinventarwert auswirken können, als sie den Sekundärmarkt für hochverzinsliche Wertpapiere, die Finanzlage 
der Emittenten dieser Wertpapiere oder den Wert umlaufender hochverzinslicher Wertpapiere beeinträchtigen 
könnten. So hatten in den letzten Jahren beispielsweise in den USA Bundesgesetze, die den Verkauf von Anlagen 
in hochverzinslichen Anleihen durch auf Bundesebene versicherte Spar -  und Darlehenskassen vorschreiben und 
die Abzugsfähigkeit von Zinsen bestimmter Unternehmensemittenten hochverzinslich er Anlagen einschränken, 
negative Auswirkungen auf den Markt.  
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Wertpapiere mit niedrigerem Rating oder ohne Rating (d.  h. hochverzinsliche 
Wertpapiere) auf für Markt -  und Kreditrisiken relevante Entwicklungen reagieren, liegt h öher als bei Wertpapieren 
mit einem höheren Rating, die überwiegend durch die Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus beeinflusst werden. 
Festverzinsliche Schuldverschreibungen mit einem niedrigeren Rating oder ohne Rating bergen außerdem Risiken 
auf Grund lage der Zahlungserwartungen. Falls ein Emittent die Schuldverschreibungen kündigt, muss ein Fonds, 
der in diese Wertpapiere investiert, diese eventuell durch ein niedriger rentierliches Wertpapier ersetzen, woraus 
sich eine niedrigere Rendite für die Anle ger ergibt. Wenn der Fonds unerwartet hohe  Nettorücknahmen  verzeichnet, 
kann er gezwungen sein, seine höher bewerteten Wertpapiere zu verkaufen, was zu einem Rückgang der 
Gesamtkreditqualität des Anlageportfolios dieses Fonds führt und den Fonds den Risike n aus hochverzinslichen 
Wertpapieren aussetzt.  
 
Illiquidität von Anleihen kurz vor Endfälligkeit  
Neben den vorstehend bereits beschriebenen Liquiditätsrisiken von Anleihen besteht das Risiko, dass Anleihen, 
deren Fälligkeitstermin näher rückt, illiquide we rden könnten. In solchen Fällen kann es schwieriger werden, 
beim Kauf und Verkauf dieser Papiere ihren beizulegenden Zeitwert zu erzielen.  
 
Durationsrisiko  
Wenn ein Fonds in Anleihen investiert, unterliegt er dem Risiko, dass sich der Wert seiner Anlagen a ufgrund 
von sich ändernden Zinssätzen verändert. Steigende Zinssätze führen zu fallenden Anleihekursen, während 
sinkende Zinssätze zu steigenden Anleihekursen führen. Die Duration ist ein Maßstab für die Sensitivität des 
Kurses (des Kapitalwerts) einer Anl eihe gegenüber Zinsschwankungen und wird in Jahren ausgedrückt.  
 
Ertragsrisiko bei  inflationsgebundene n  Anleihen  
Die Erträge eines Fonds, der in inflationsgebundene Anleihen investiert, können aufgrund eines Rückgangs der 
Inflation oder einer Deflation sinken. Im Falle einer Deflation wird der Kapitalwert eines inflationsgebundenen 
Wertpapiers nach unten angepasst, sodass die Zinszahlungen (die in Bezug auf einen niedrigeren Kapitalbetrag 
berechnet werden) sinken. Wenn die Inflation während des  Zeitraums, in dem ein Fonds ein inflationsgebundenes 

Wertpapier hält, niedriger ist als erwartet, ist der Gewinn aus dem Wertpapier für den Fonds möglicherweise 
geringer als bei einer herkömmlichen Anleihe.  
 
Hinterlegungsscheine (Depository Notes)  
GDNs so llen ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Wertpapieren bieten.  
 
Der Anlageverwalter kann in bestimmten Situationen GDNs einsetzen, um ein Engagement in zugrunde liegenden 
Wertpapieren des Referenzindex aufzubauen, beispielsweise wenn die zugrund e liegenden Wertpapiere nicht direkt 
gehalten werden können oder nicht zu einer Direktanlage geeignet sind, wenn der direkte Zugang zu den zugrunde 
liegenden Wertpapieren beschränkt oder begrenzt ist oder wenn Depository Notes ein kosten -  oder 
steuergünsti geres Engagement bieten. In diesen Fällen kann der Anlageverwalter jedoch nicht garantieren, dass 
ein ähnliches Ergebnis erzielt wird wie im Fall einer Direktanlage in den Wertpapieren, weil GDNs sich nicht immer 
parallel zu dem zugrunde liegenden Wertpapi er entwickeln.  
 
Im Falle der Aussetzung oder Schließung eines oder mehrerer Märkte, an dem bzw. denen die zugrunde liegenden 
Wertpapiere gehandelt werden, besteht das Risiko, dass der Wert der GDNs den Wert der jeweils zugrunde 
liegenden Wertpapiere nicht genau abbildet. Darüber hinaus können Umstände vorliegen, unter denen der 
Anlageverwalter nicht in eine GDN investieren kann oder dies nicht angemessen ist oder unter denen die Merkmale 
der GDNs das zugrunde liegende Wertpapier nicht genau widerspiegeln.  
 
Wenn ein Fonds unter den oben beschriebenen Umständen in GDNs investiert, kann die Nachbildung des 
Referenzindex durch den Fonds beeinträchtigt werden, d.  h., es besteht das Risiko, dass die Rendite des Fonds 
von der Rendite des Referenzindex abweicht.  
 
Strukturierte Finanztitel und andere Wertpapiere  
Ein Fonds kann ein direktes oder indirektes Engagement in strukturierten Finanztiteln und sonstigen 
Vermögenswerten aufweisen, die mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden sind, einschließlich 
notleidender Schuldtitel und Kreditwerte niedriger Qualität, forderungsbesicherter Wertpapiere und Credit -
Linked - Papiere. Diese Wertpapiere können mit einem höheren Liquiditätsrisiko verbunden sein als ein 
Engagement in Staats -  oder Unterneh mensanleihen. Das Hauptkreditrisiko des Fonds bezieht sich auf den 
Emittenten des strukturierten Finanztitels.  
 

Rentenpapiere  
Schuldtitel unterliegen sowohl tatsächlichen als auch subjektiven Bonitätsbewertungen. Das Kreditrisiko kann 
anhand des Bonitätsr atings des Emittenten, das von einer oder mehreren unabhängigen Ratingagenturen vergeben 
wird, beurteilt werden. Dies stellt keine Garantie der Kreditwürdigkeit des Emittenten dar, sondern bietet einen 
Anhaltspunkt für die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls . Bei Wertpapieren mit einem niedrigeren Bonitätsrating wird 
allgemein von einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls ausgegangen als 
bei Wertpapieren mit höheren Ratings. Unternehmen begeben oft Wertpapiere, die mit ein er Rangfolge versehen 
sind, die die Reihenfolge bestimmt, in der die Anleger im Falle eines Ausfalls eine Rückzahlung erhalten würden. 
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Die Herabstufung des Ratings eines Schuldtitels oder negative Meldungen und eine negative Anlegerstimmung, die 
eventuell nicht auf einer Fundamentalanalyse basieren, könnten den Wert und die Liquidität eines Wertpapiers 
insbesondere auf einem Markt mit geringem Handelsvolumen beeinträchtigen.  
 
Ein Fonds kann von Schwankungen bei den vorherrschenden Zinssätzen und von Kredit qualitätserwägungen 
beeinflusst werden. Schwankungen der Marktzinssätze wirken sich im Allgemeinen auf die Inventarwerte des Fonds 
aus, da die Kurse von festverzinslichen Wertpapieren im Allgemeinen steigen, wenn die Zinssätze sinken, und 
sinken, wenn die Zinssätze steigen. Die Kurse von Wertpapieren mit kürzerer Laufzeit schwanken im Allgemeinen 
weniger stark in Reaktion auf Zinssatzschwankungen als die Kurse von Wertpapieren mit längerer Laufzeit. Eine 
wirtschaftliche Rezession kann die finanzielle Lage e ines Emittenten und den Marktwert von hochverzinslichen 
Schuldtiteln, die von diesem Emittenten begeben wurden, beeinträchtigen. Die Fähigkeit des Emittenten zur 
Bedienung seiner Verbindlichkeiten kann durch Entwicklungen beeinträchtigt werden, die für die sen Emittenten 
spezifisch sind, oder durch die Unfähigkeit des Emittenten, bestimmte prognostizierte Geschäftserwartungen zu 
erfüllen oder zusätzliche Finanzmittel aufzunehmen. Im Falle der Insolvenz eines Emittenten können einem Fonds 
Verluste und Kosten entstehen.  
 
Illiquidität und Qualität hypothekarisch besicherter Instrumente  
Zusätzlich zu den mit einem Handel mit DFI verbundenen Risiken besteht ein Risiko, dass hypothekarisch 
besicherte Instrumente illiquide werden. Darüber hinaus kann sich die Qualit ät von Hypothekenpools von Zeit zu 
Zeit ändern. Daher steigt möglicherweise die Schwierigkeit, bei Erwerb und Verkauf dieser Instrumente den 
beizulegenden Zeitwert zu erzielen.  
 
Bankanleihen  
Unternehmensanleihen, die von einem Finanzinstitut begeben werde n, können dem Risiko einer Herabschreibung 
oder Umwandlung (d.  h. ĂBail-inñ) durch eine zustªndige Behºrde unterliegen, wenn das Finanzinstitut seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Dies kann dazu führen, dass von einem solchen Finanzinstit ut 
begebene Anleihen (bis auf Null) herabgeschrieben oder in Anteile oder andere Eigentumstitel umgewandelt werden 
oder dass die Anleihebedingungen geändert werden. Das Bail - in -Risiko bezieht sich auf das Risiko, dass zuständige 
Behörden Befugnisse zur Ret tung von in Not geratenen Banken ausüben, indem sie die Rechte der Anleihegläubiger 
herabschreiben oder umwandeln, um Verluste auszugleichen oder diese Banken zu rekapitalisieren. Anleger sollten 
die Tatsache beachten, dass zuständige Behörden mit größerer  Wahrscheinlichkeit auf das Bail - in - Instrument 
zurückgreifen werden, um in Not geratene Banken zu retten, als finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
in Anspruch zu nehmen, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Die zuständigen Behörden sin d nunmehr der 
Auffassung, dass eine finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erst als letztes Mittel zum Einsatz kommen 

sollte, nachdem alle anderen Möglichkeiten zur Rettung, einschließlich des Bail - in - Instruments, so umfassend wie 
möglich erwog en und eingesetzt wurden. Ein Bail - in eines Finanzinstituts führt wahrscheinlich zu einer 
Wertminderung einiger oder aller seiner Anleihen (und möglicherweise anderer Wertpapiere) und ein Fonds, der 
solche Wertpapiere hält, wenn ein Bail - in eintritt, wird ebenfalls von einer Wertminderung betroffen sein.  
 
Spezifische Risiken für Anlagen in Scharia -Fonds  
 
Anlagen in den Scharia -Fonds  
Potenzielle Anleger sollten sich in ihrer Anlageentscheidung nicht auf die Erklärung des Scharia - Gremiums 
bezüglich der Einhaltung der Scharia durch die Scharia - Fonds verlassen.  Potenzielle Anleger sollten ihre 
eigenen Scharia -Berater zurate ziehen, um festzustellen, ob ein Scharia -Fonds und die Wertpapiere, aus 
denen sich der Referenzindex zusammensetzt, Scharia - konform si nd.  Die Anlage in dem Fonds wird als 
Zusicherung des Anlegers gewertet, sich zu seiner Zufriedenheit überzeugt zu haben, dass der betreffende 
Scharia -Fonds nicht gegen die Scharia verstößt.  
 
Der Referenzindex und die Wertpapiere, aus denen er sich jeweils zusammensetzt, werden vom Scharia -Beirat von 
MSCI als Scharia -konform festgestellt. Weder die Scharia -Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben 
eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung bezüglich der Angemessenhei t, 
Richtigkeit, Genauigkeit, Vernünftigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung.  Sollte sich der Status einer solchen 
Scharia -Konformität ändern, übernehmen weder die Scharia -Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter 
eine Haftung bezüglich diese r Änderung. Sie werden jedoch versuchen, jeden Anleger so schnell wie möglich über 
eine solche Änderung zu informieren.  
 
Die Scharia -Fonds beabsichtigen zwar, die Scharia jederzeit zu befolgen, dies kann jedoch nicht gewährleistet 
werden, weil die Anlagen der Scharia -Fonds aufgrund von Faktoren, die sich dem Einfluss der Scharia -Fonds 
entziehen, die entsprechenden Kriterien unter Umständen nicht erfüllen.  
 
Eine Einhaltung der Scharia kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Bestandteile kurzfristig ändert. In 
diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter Umständen zu veräußern, die weniger 
günstig sind, als dies ansonsten der Fall sein könnte.  Entsprechend können von den Scharia -Fonds gelegentlich 
gehaltene Barbeträge  zu Bedingungen eingelegt werden, die keine Rendite aus den zugunsten der Scharia -Fonds 
eingelegten Beträgen erbringen. Sollten Zinsen anfallen, werden diese vom entsprechenden Scharia -Fonds für 
Wohltätigkeitszwecke gespendet.  
 
Die Wertentwicklung jedes Sc haria -Fonds wird gegenüber einem bestimmten Index gemessen, welcher gemäß den 
Angaben des Indexanbieters Scharia -konform ist.  Die Scharia -Fonds bauen Positionen in den Wertpapieren, aus 
denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, gemäß den Leit linien und Empfehlungen des Scharia -
Gremiums auf.  Dies kann dazu führen, dass sich die Scharia -Fonds schwächer entwickeln als andere 
Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht darauf ausgerichtet sind, islamische Anlagekriterien 



 

 104  

(z.  B. die Unzulässigkeit einer Anlage in verzinslichen Wertpapieren oder von Wertpapierleihgeschäften) 
einzuhalten.  
 
Spezifische Risiken für die folgenden, für den Vertrieb in Frankreich registrierten Fonds:  iShares $ Corp 
Bond 0 - 3yr ESG UCITS ETF, iShares $ Corp B ond ESG UCITS ETF, iShares $ High Yield Corp Bond ESG 
UCITS ETF, iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, iShares ú Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares ú 
Green Bond UCITS ETF, iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, Global Clean Energy UCITS ETF, 
iShare s Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, iShares MSCI Europe Paris - Aligned 
Climate UCITS ETF  und iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  
 
ESG- Rege ln der AMF  
 
Die ESG -Regeln der AMF geben messbare ESG -Ziele vor, die bestimmte in Frankreich registrierte Fonds, die eine 
ESG-Strategie verfolgen, in ihre Anlagepolitik einbinden m¿ssen (die Ămessbaren Ziele der AMFñ). Auch wenn die 
Indexmethodik des Indexanbieters di e messbaren Ziele der AMF womöglich nicht ausdrücklich einbezieht, ist der 
Anlageverwalter der Ansicht, dass die betreffenden Fonds durch die passive Nachbildung ihrer Referenzindizes in 
der Lage sein sollten, die messbaren Ziele der AMF auf der Grundlage der aktuellen Methodik ihrer Referenzindizes 
zu erfüllen. Anleger sollten beachten, dass der Verwaltungsrat die von ihm als notwendig erachteten Maßnahmen 
ergreifen kann, einschließlich der Ersetzung des Referenzindexes eines Fonds durch einen anderen Inde x, wie im 
Abschnitt ĂReferenzindizesñ beschrieben, sofern eine k¿nftige Neugewichtung oder  nderung des Referenzindexes 
eines Fonds durch seinen Indexanbieter dazu führen würde, dass der Fonds die messbaren Ziele der AMF nicht 
mehr erfüllt.  
 
Spezifische Risiken für Anlagen in währungsabgesicherte Anteilklassen  
 
W ährungsabgesicherte Anteilklassen  
Anleger sollte n beachten , dass Währungsabsicherungen aufgrund von Transaktionskosten und Spreads, 
Marktineffizienzen, Risikoprämien und anderen Fakto ren, die bei bestimmten Währungen und/oder langfristig 
erheblich  sein können, negative Auswirkungen auf die Rendite ihrer Anlagen haben können.  
 
Währungsabgesicherte Anteilklassen verwenden Devisentermingeschäfte und Devisenkassageschäfte, um das 
Risiko von Währungsschwankungen zwischen ï im Falle einer währungsabgesicherten Anteilklasse ï ihren 
zugrunde liegenden Portfolio -Währungspositionen und ih rer Bewertungswährung zu reduzieren oder zu minimieren. 
In Situationen, in denen die Bewertungswährung einer währungsabgesicherten Anteilklasse allgemein eine 

Aufwertung gegenüber den abgesicherten Währungspositionen (d.  h. den zugrunde liegenden Portfolio -
Währungspositionen einer währungsabgesicherten Anteilklasse) erfährt, kann die Währungsabsicherung Anleger 
der währungsabgesicherten Anteilklasse vor solchen Währungsschwankungen schützen. Wenn hingegen die 
Bewertungswährung einer währungsabgesicherten An teilklasse allgemein eine Abwertung gegenüber den 
abgesicherten Währungspositionen erfährt, kann die Währungsabsicherung dazu führen, dass die Anleger nicht 
von diesen Währungsschwankungen profitieren. Anleger sollten nur dann in eine währungsabgesicherte 
Anteilklasse investieren, wenn sie bereit sind, auf potenzielle Gewinne aus Aufwertungen der zugrunde liegenden 
Portfolio -Währungspositionen einer währungsabgesicherten Anteilklasse gegenüber der Bewertungswährung der 
währungsabgesicherten Anteilklasse zu verzichten.  
 
Zwar kann die Währungsabsicherung das Währungsrisiko in dem währungsabgesicherten Fonds und in den 
währungsabgesicherten Anteilklassen wahrscheinlich reduzieren, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie das 
Währungsrisiko gänzlich eliminieren kann.   
 
Währungsabgesicherte Anteilklassen in Nebenwährungen können von der Tatsache beeinträchtigt werden, dass 
die Kapazität des betreffenden Währungsmarkts möglicherweise begrenzt ist, was die Fähigkeit der 
währungsabgesicherten Anteilklasse zur Reduzierung ihres Währungsrisikos und der Volatilität dieser 
währungsabgesicherten Anteilklasse verringern könnte.  
 
Währungsabgesicherte Anteilklassen  
Währungsabgesicherte Anteilklassen verwenden einen Ansatz zur Währungsabsicherung, bei dem die Absicherun g 
anteilig nach Nettozeichnungen und - rücknahmen in der jeweiligen währungsabgesicherten Anteilklasse angepasst 
wird. Die Absicherung wird angepasst, um Preisschwankungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die 
betreffende währungsabgesicherte Ante ilklasse gehalten werden, diese Wertpapiere beeinflussende 
Unternehmensereignisse oder Zugänge, Abgänge oder andere Änderungen an den Beständen des zugrunde 
liegenden Portfolios für die währungsabgesicherte Anteilklasse zu berücksichtigen. Die Absicherung wird allerdings 
nur einmal monatlich und bei Erreichen einer vorab festgelegten Toleranzschwelle während des Monats neu 
festgelegt oder angepasst, jedoch nicht bei jeder Marktbewegung der zugrunde liegenden Wertpapiere. In jedem 
Fall wird eine übersicherte  Position in einer währungsabgesicherten Anteilklasse täglich überwacht und darf gemäß 
den OGAW -Vorschriften der Zentralbank 105  % des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse nicht überschreiten. 
Untersicherte Positionen dürfen 95 % des Anteils des Nettoinv entarwerts der betreffenden währungsabgesicherten 
Anteilklasse, die gegen das Währungsrisiko abgesichert werden soll, nicht unterschreiten.  
 

Der Gesamtgewinn oder -verlust aus den Absicherungspositionen einer währungsabgesicherten Anteilklasse wird 
nur einmal monatlich und bei Erreichen einer vorab vom Anlageverwalter festgelegten Toleranzschwelle während 
des Monats durch eine Anpassung einiger  oder aller Währungsabsicherungen reduziert, aber nicht jedes Mal, wenn 
ein Gesamtgewinn oder -verlust entsteht. Wenn ein Gewinn oder ein Verlust aus einer Währungsabsicherung 
angepasst wird, wird entweder der Gewinn in die zugrunde liegenden Wertpapiere r einvestiert oder die zugrunde 
liegenden Wertpapiere werden verkauft, um den Verlust auszugleichen. Wenn vor einer Anpassung oder 
Neufestlegung ein Verlust aus der Währungsabsicherung der betreffenden währungsabgesicherten Anteilklasse 
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entsteht, weist diese  währungsabgesicherte Anteilklasse ein Risiko aus Wertpapieren auf, das ihren 
Nettoinventarwert übersteigt, da ihr Nettoinventarwert sowohl aus dem Wert ihrer zugrunde liegenden Wertpapiere 
als auch dem nicht realisierten Verlust aus der Währungsabsicherun g besteht. Wenn hingegen vor einer Anpassung 
oder Neufestlegung ein Gewinn aus der Währungsabsicherung der betreffenden währungsabgesicherten 
Anteilklasse entsteht, weist diese währungsabgesicherte Anteilklasse ein Risiko aus Wertpapieren auf, das geringer  
als ihr Nettoinventarwert ist, da ihr Nettoinventarwert in diesem Fall einen nicht realisierten Gewinn aus der 
Währungsabsicherung umfasst. Wenn die Währungsabsicherung angepasst oder neu festgelegt wird, werden diese 
Abweichungen im Wesentlichen berücksi chtigt.  
 

Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko sowie den aus Absicherungspositionen entstehenden Gewinn 
oder Verlust jeder währungsabgesicherten Anteilklasse im Hinblick auf die vorab festgelegten Toleranzen täglich 
und bestimmt , wenn eine Währ ungsabsicherung neu festgelegt und der Gewinn oder Verlust aus der 
Währungsabsicherung wieder angelegt oder glattgestellt werden sollte. Dabei berücksichtigt er die Häufigkeit und 
die verbundenen Transaktions -  und Wiederanlagekosten der Neufestlegung der D evisentermingeschäfte. Wenn 
eine vorab festgelegte Toleranzschwelle für eine währungsabgesicherte Anteilklasse am Ende eines Geschäftstags 

erreicht wird, wird die betreffende Währungsabsicherung erst am nächsten Geschäftstag (an dem die 
entsprechenden Devi senmärkte geöffnet sind) neu festgelegt bzw. angepasst. Daher könnte  es bei der 
Neufestlegung oder Anpassung der Währungsabsicherung eine Verzögerung von einem Geschäftstag geben.  
 

Die Auslöser für die Neufestlegung und Anpassung der Absicherung werden vo m Anlageverwalter vorab festgelegt 
und regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin überprüft. Außer dieser regelmäßigen Anpassung der Toleranzwerte 
hat der Anlageverwalter keine Möglichkeit, die Absicherungsmethodik der betreffenden währungsabgesicherten 
Anteil klasse zu ändern oder zu variieren (außer in außergewöhnlichen Marktsituationen, in denen der 
Anlageverwalter glaubt, dass es im Interesse der Anleger wäre, die Absicherung neu festzulegen oder anzupassen, 
bevor die Toleranzschwellen überschritten werden, oder die Absicherung nicht neu festzulegen bzw. anzupassen, 
wenn die Schwellen überschritten werden).  
 
Für den Einsatz von DFI spezifische Risiken  
 
DFI - Risiken  
Jeder Fonds kann für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements oder, wenn dies in der Anla gepolitik  eines 
Fonds angegeben ist, zu Direktanlagezwecken DFI einsetzen. Diese Instrumente bergen bestimmte besondere 
Risiken und können die Anleger einem höheren Verlustrisiko aussetzen. Dabei kann es sich unter anderem um ein 
Kreditrisiko in Bezug auf Kontrahenten handeln, mit denen der Fonds Geschäfte abschließt, oder um das 
Abwicklungsrisiko, eine mangelnde Liquidität der DFI, eine unvollständige Nachbildung der Wertänderung des 
zugrunde liegenden Vermögenswerts, den der Fonds nachbilden möchte, durch  die Wertänderung des DFI oder 
auch um höhere Transaktionskosten als bei der Direktanlage in den zugrunde liegenden Vermögenswerten.  
 
Entsprechend der branchenüblichen Praxis kann ein Fonds beim Eingehen von DFI verpflichtet sein, seine 
Verpflichtungen geg enüber seinem Kontrahenten zu besichern. Dies kann bei nicht vollständig besicherten DFI 

bedeuten, dass Einschuss -  und/oder Schwankungsmargen beim Kontrahenten hinterlegt werden müssen. Bei DFI, 
bei denen ein Fonds Vermögenswerte als Einschussmarge bei ein em Kontrahenten hinterlegen muss, werden diese 
Vermögenswerte eventuell nicht vom Vermögen des Kontrahenten getrennt geführt, und wenn diese 
Vermögenswerte frei austauschbar und ersetzbar sind, hat der Fonds eventuell nur einen Anspruch auf Rückgabe 
gleich wertiger Vermögenswerte anstelle der ursprünglich beim Kontrahenten als Marge hinterlegten 
Vermögenswerte. Wenn der Kontrahent überschüssige Margen oder Sicherheiten verlangt, können diese Einlagen 
oder Vermögenswerte den Wert der Verpflichtungen des jewei ligen Fonds gegenüber dem Kontrahenten 
überschreiten. Da die Konditionen eines DFI eventuell vorsehen, dass ein Kontrahent dem anderen Kontrahenten 
gegenüber nur dann eine Sicherheit zur Deckung des aus dem DFI resultierenden Schwankungsmargenrisikos 
stell en muss, wenn ein bestimmter Mindestbetrag erreicht ist, trägt der Fonds darüber hinaus eventuell ein 
unbesichertes Risiko gegenüber einem Kontrahenten im Rahmen eines DFI bis zur Höhe dieses Mindestbetrags. 
Ein Ausfall des Kontrahenten führt unter diesen Umständen zu einem Rückgang des Wertes des Fonds und damit 
zu einem Wertverlust einer Anlage in dem Fonds. Im Fall des iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist diese 
Grenze für die Bereitstellung einer Schwankungsmarge auf 250.000  USD bzw. ein Vielfache s davon festgelegt. 
Eine Einschussmarge ist nicht vorgesehen.  
 
Mit der Anlage in DFI können unter anderem die folgenden weiteren Risiken verbunden sein: Ein Kontrahent könnte 
gegen seine Verpflichtungen zur Stellung einer Sicherheit verstoßen, oder es kön nte aus operativen Gründen (wie 
z.  B. zeitlichen Abständen zwischen der Berechnung des Risikos für die Stellung zusätzlicher oder alternativer 
Sicherheiten durch einen Kontrahenten oder dem Verkauf von Sicherheiten bei einem Ausfall eines Kontrahenten) 
vor kommen, dass das Kreditrisiko eines Fonds gegenüber seinem Kontrahenten im Rahmen eines DFI nicht 
vollständig besichert ist, die einzelnen Fonds werden jedoch weiterhin die in Anhang  III Ziffer 2.8 dargelegten 
Grenzen einhalten. Der Einsatz von DFI kann de n Fonds außerdem einem rechtlichen Risiko aussetzen. Hierbei 
handelt es sich um das Risiko eines Verlustes aufgrund der unerwarteten Anwendung einer Rechtsvorschrift oder 
aufgrund der Tatsache, dass ein Gericht bestimmt, dass ein Vertrag rechtlich nicht du rchsetzbar ist.  
 
Nicht besicherte DFI  
Neben den Risiken im Zusammenhang mit dem Handel mit DFI entsteht durch den Handel mit nicht besicherten 
DFI ein unmittelbares Kontrahentenrisiko. Bei nicht besicherten DFI (insbesondere bei hypothekengesicherten 
Termingeschªften, deren Basiswert unbekannt ist im Allgemeinen unter der Bezeichnung ĂTBAñ bekannt), besteht 
ein solches Kontrahentenrisiko für den Zeitraum zwischen Handelsdatum und Abwicklungsdatum. Ein Ausfall des 
Emittenten eines solchen Instruments kann zu einem Rückgang im Wert des Fonds führen.  
 
Transaktionen mit verzögerter Lieferung  
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Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, können TBAs erwerben. Hierbei handelt es sich um die am 
Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin 
zu einem festgelegten Preis von e inem Hypothekenpool (wie beispielsweise Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie 
Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale 
sind jedoch festgelegt.  
 
Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. Da ein TBA zum 
Zeitpunkt des Erwerbs nicht abgerechnet wird, kann dies zu Hebelpositionen innerhalb des Fonds führen. Der Kauf 
eines TBA ist mit einem Verlustrisiko behaftet, wenn der Wert des zu kaufenden W ertpapiers vor dem 
Abrechnungsdatum fällt. Bei Abschluss dieser Geschäfte können sich außerdem Risiken daraus ergeben, dass 
Kontrahenten gegebenenfalls nicht in der Lage sind, die Bedingungen ihrer Geschäfte zu erfüllen. Die Fonds können 
ein Engagement noc h vor der Abrechnung veräußern, wenn dies als angemessen angesehen wird. Die Erlöse aus 
dem Verkauf von TBAs gehen erst am vertraglich vereinbarten Abrechnungstermin ein. Solange ein TBA -Verkauf 
noch nicht abgeschlossen ist, wird die Transaktion durch glei chwertige lieferbare Wertpapiere oder eine 
gegenläufige TBA -Kaufverpflichtung (die am oder vor dem vereinbarten Verkaufstermin zur Belieferung ansteht) 
abgesichert.  
 
Wenn die TBA -Verkaufsverpflichtung durch den Erwerb einer gegenläufigen Kaufverpflichtung  glattgestellt wird, 
realisiert der Fonds ungeachtet möglicher nicht realisierter Gewinne oder Verluste aus dem zugrunde liegenden 
Wertpapier einen Gewinn oder Verlust aus der Verpflichtung. Wenn der Fonds Wertpapiere im Rahmen der 
Verpflichtung liefert, r ealisiert er einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem 
Stückpreis, der am Tag, an dem die Verpflichtung eingegangen wurde, festgelegt wurde.  
 
Forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS)  
Der Wert von ABS  steigt normalerweise, wenn die Zinsen fallen. Im Gegenzug fällt er, wenn die Zinsen steigen. Es 
wird erwartet, dass sich der Wert in dieselbe Richtung bewegt wie der zugrunde liegende entsprechende 
Vermögenswert. Die Korrelation zwischen diesen Ereignisse n ist jedoch unter Umständen nicht perfekt.  
 
Die von den ABS, in die ein Fonds investieren kann, ausgeschütteten Zinsen oder Vorzugsdividenden liegen 
möglicherweise unter den Marktsätzen. Unter bestimmten Umständen werden gegebenenfalls gar keine Zinsen 
oder Vorzugsdividenden gezahlt.  
 
Bei bestimmten ABS kann bei Fälligkeit der angegebene Kapitalbetrag in bar zahlbar sein. Alternativ hierzu kann 
unter Umständen auch nach Wahl des Inhabers direkt ein angegebener Betrag des Vermögenswerts, auf den sie 

sich beziehen, zu zahlen sein. In einem solchen Fall kann ein Fonds diese ABS vor Fälligkeit am Sekundärmarkt 
verkaufen, wenn der Wert des angegebenen Betrags des Vermögenswerts den angegebenen Kapitalbetrag 
übersteigt, und so die Wertsteigerung des zugrunde li egenden Vermögenswerts realisieren.  
 
ABS können außerdem einem Verlängerungsrisiko ausgesetzt sein, d.  h. dem Risiko, dass in Zeiten steigender 
Zinsen vorzeitige Rückzahlungen langsamer als erwartet vorgenommen werden. Hierdurch kann sich die 
durchschnitt liche Duration des Portfolios eines Fonds verlängern. Der Wert längerfristiger Wertpapiere ändert sich 
als Reaktion auf Zinsänderungen in der Regel stärker als der Wert von Wertpapieren mit kürzerer Laufzeit.  
 
ABS unterliegen genau wie andere Schuldtitel sowohl tatsächlichen als auch subjektiven Bonitätsbewertungen. Die 
Liquidität von ABS kann durch die Wertentwicklung oder die wahrgenommene Wertentwicklung der zugrunde 
liegenden Vermögenswerte beeinflusst werden. Unter bestimmten Umständen können Anlagen in ABS weniger 
liquide werden, so dass es schwieriger wird, diese zu veräußern. Dementsprechend kann die Fähigkeit eines Fonds, 
auf Marktbewegungen zu reagieren, beeinträchtigt sein, und der Fonds muss möglicherweise negative 
Kursbewegungen bei der Veräuße rung seiner Anlagen hinnehmen. Darüber hinaus kann der Marktkurs für ABS 
volatil und nicht leicht zu bestimmen sein. Daher ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, diese zum 
gewünschten Zeitpunkt zu verkaufen bzw. bei einem Verkauf den von ihm beige messenen beizulegenden Zeitwert 
zu realisieren. Der Verkauf weniger liquider Wertpapiere erfordert häufig mehr Zeit und kann zu höheren 
Vermittlungskosten oder Händlerabschlägen sowie sonstigen Verkaufsaufwendungen führen. ABS können gehebelt 
sein, was zur  Volatilität des Wertpapierkurses beitragen kann.  
 
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage - Backed Securities, MBS)  
MBS können dem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung unterliegen, d.  h. dem Risiko, dass Kreditnehmer in Zeiten 
fallender Zinsen ihre Hy potheken refinanzieren oder den entsprechenden Kapitalbetrag anderweitig vorzeitig 
zurückzahlen. Wenn dies geschieht, werden bestimmte Arten von MBS schneller abbezahlt als ursprünglich 
erwartet wurde. Ein Fonds muss dann die Erlöse in Wertpapiere mit nied rigeren Renditen investieren. MBS können 
außerdem einem Verlängerungsrisiko ausgesetzt sein, d.  h. dem Risiko, dass in Zeiten steigender Zinsen 
bestimmte Arten von MBS langsamer als ursprünglich erwartet abbezahlt werden und der Wert dieser Wertpapiere 
fäl lt. Hierdurch kann sich die durchschnittliche Duration des Portfolios eines Fonds verlängern. Der Wert 
längerfristiger Wertpapiere ändert sich als Reaktion auf Zinsänderungen in der Regel stärker als der Wert von 
Wertpapieren mit kürzerer Laufzeit. Aufgrun d des Risikos der vorzeitigen Rückzahlung und des 
Verlängerungsrisikos reagieren MBS anders auf Änderungen von Zinssätzen als andere festverzinsliche Wertpapiere. 
Geringfügige Veränderungen von Zinssätzen (sowohl Anstiege als auch Rückgänge) können den Wer t bestimmter 
MBS schnell und erheblich reduzieren. Bestimmte MBS, in die ein Fonds investieren kann, können außerdem mit 
gewissen Hebeleffekten verbunden sein, welche dazu führen könnten, dass der Fonds seine gesamte Anlage oder 
einen erheblichen Anteil se iner Anlage verliert. Unter bestimmten Umständen können Anlagen in MBS weniger 
liquide werden, so dass es schwieriger wird, diese zu veräußern. Dementsprechend kann die Fähigkeit eines Fonds, 
auf Marktbewegungen zu reagieren, beeinträchtigt sein, und der F onds muss möglicherweise negative 
Kursbewegungen bei der Veräußerung seiner Anlagen hinnehmen. Darüber hinaus kann der Marktkurs für MBS 
volatil und nicht leicht zu bestimmen sein. Daher ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, diese zum 
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gewünschten  Zeitpunkt zu verkaufen bzw. bei einem Verkauf den von ihm beigemessenen beizulegenden Zeitwert 
zu realisieren. Der Verkauf weniger liquider Wertpapiere erfordert häufig mehr Zeit und kann zu höheren 
Vermittlungskosten oder Händlerabschlägen sowie sonstige n Verkaufsaufwendungen führen.  
 
Überlegungen bezüglich bestimmter Arten von MBS, in die ein Fonds investieren kann:  
 
Mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (Commercial Mortgage -Backed Securities, CMBS)  
 
Ein CMBS ist eine Art hypothekarisch besi chertes Wertpapier, das durch ein Darlehen auf eine Gewerbeimmobilie 
besichert wird. CMBS können Immobilienanlegern und gewerblichen Kreditgebern Liquidität bieten. Normalerweise 
bietet ein CMBS ein geringeres Risiko der vorzeitigen Rückzahlung, da gewerbl iche Hypotheken im Gegensatz zu 
privaten Hypotheken, die in der Regel über variable Zeiträume laufen, meistens über einen festgelegten Zeitraum 
laufen. Ein CMBS folgt nicht immer einem Standardformat und kann somit ein erhöhtes Bewertungsrisiko darstellen.   
 
Mit privaten Hypotheken besicherte Wertpapiere (Residential Mortgage -Backed Securities, RMBS)  
 
Ein RMBS ist eine Art Wertpapier, dessen Zahlungsströme von privaten Immobilienkrediten wie Hypotheken, 
Eigenheimkrediten und Subprime -Hypotheken stammen. Hierbei handelt es sich um eine Art von MBS, die sich auf 
private anstelle gewerblicher Kredite konzentriert. Inhaber von RMBS erhalten Zins - und Tilgungszahlungen, die 
von privaten Kreditnehmern stammen. Ein RMBS umfasst eine hohe Anzahl gepoolter privater Hypotheken.  
 
Die Stabilität der Renditen eines RMBS hängt nicht nur von Änderungen an Zinssätzen, sondern auch von 
Änderungen der Rückzahlungsraten der zugrunde liegenden Darlehen aufgrund von Änderungen der 
wirtschaftlichen Bedingungen oder der Umstände des jeweiligen Kreditnehmers ab. Diese Wertpapiere können 
daher empfindlicher auf wirtschaftliche Ereignisse reagieren, erheblichen Preisveränderungen ausgesetzt sein und 
sich in einem schwierigen Marktumfeld mit Schwierigkeiten und/oder nur zu höheren Kosten verkaufen lassen.  

 
Sonstige allgemeine Risiken  

 
Haftungsrisiko des Fonds  
Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrella -Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds. Gemäß 
irischem Recht stehen die Ve rmögenswerte eines Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen 
Fonds zur Verfügung. Die Gesellschaft ist jedoch eine einzige juristische Person, die in anderen Rechtsordnungen, 
die diese haftungsrechtliche Trennung nicht unbedingt anerk ennen, tätig sein oder Vermögenswerte in ihrem 
Namen halten lassen oder Forderungen unterliegen kann. Zum Datum dieses Prospekts ist dem Verwaltungsrat 
keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit bekannt.  
 
Fonds mit mehreren Anteilklassen  
Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur 
dieser Anteilklasse zugeordnet (und von dieser getragen) werden, gibt es nach irischem Recht keine 
Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund d er rechtlich nicht gegebenen Haftungstrennung besteht das 
Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse möglicherweise einen Anspruch gegen die Vermögenswerte des 
Teilfonds geltend machen, die nominell anderen Anteilklassen zugeordnet sind.  
 

In der Praxis  wird eine übergreifende Haftung zwischen Anteilklassen wahrscheinlich nur dann eintreten, wenn die 
gesamten Verbindlichkeiten, die einer Anteilklasse zuzurechnen sind, die gesamten Vermögenswerte des Fonds, 
die nominell dieser Anteilklasse zugeordnet sind , überschreiten. Eine solche Situation könnte eintreten, wenn es 
beispielsweise zu einem Zahlungsausfall einer Gegenpartei in Bezug auf die Anlagen des betreffenden Fonds kommt. 
Unter diesen Umständen können die verbleibenden Vermögenswerte des Fonds, die nominell anderen Anteilklassen 
desselben Fonds zugeordnet sind, für die Begleichung solcher Forderungen herangezogen werden, stehen 
dementsprechend aber nicht zur Verfügung, um Beträge zu zahlen, die andernfalls den Inhabern von Anteilen 
dieser anderen Ant eilklassen zustehen würden.  
 
Fonds mit einer oder mehreren währungsabgesicherten Anteilklassen  

Währungsabgesicherte Anteilklassen sichern ihr Währungsrisiko mithilfe von Devisentermingeschäften und 
Devisenkassageschäften ab. Alle Gewinne und Verluste aus  sowie Ausgaben in Verbindung mit 
Sicherungsgeschäften für eine bestimmte währungsabgesicherte Anteilklasse werden nur dieser 
währungsabgesicherten Anteilklasse zugeordnet und sind in der Regel nur von den Anlegern dieser Anteilklasse zu 
tragen. Wenn es je doch rechtlich keine Haftungstrennung zwischen den einzelnen Anteilklassen gibt, besteht das 
Risiko, dass dann, wenn die Vermögenswerte, die nominell einer währungsabgesicherten Anteilklasse zugeordnet 
sind, nicht ausreichen, um die Verluste aus deren Sich erungsgeschäften (sowie andere Gebühren und 
Aufwendungen dieser Anteilklasse) auszugleichen, die Verluste aus den Sicherungsgeschäften für diese 
Anteilklasse den Nettoinventarwert je Anteil einer oder mehrerer anderer Anteilklassen desselben Fonds 
beeinträ chtigen.   
 
Nicht ausreichende Abgaben und Gebühren  
Der Fonds erhebt Abgaben und Gebühren, um die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Anlagen 
zu bestreiten. Die Höhe der Abgaben und Gebühren kann vom Manager vor dem eigentlichen Kauf oder Verkauf 
von Anlagen oder der Ausführung von damit verbu ndenen Devisentransaktionen festgelegt werden. Sie kann auf 
der Grundlage historischer Informationen bezüglich der Kosten geschätzt werden, die beim Handel mit den 
jeweiligen Wertpapieren in den jeweiligen Märkten entstanden sind. Diese Zahl wird regelmäßi g überprüft und nach 
Bedarf angepasst. Wenn die vom Fonds erhobenen Abgaben und Gebühren nicht zur Deckung aller bei einem Kauf 
oder Verkauf von Anlagen angefallenen Kosten ausreichen, wird die Differenz aus dem Vermögen des Fonds bezahlt, 
wodurch sich, bi s zur Erstattung des Ausfalls durch einen zugelassenen Teilnehmer, der Wert des Fonds (und somit 
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auch entsprechend der Wert jedes Anteils ) verringert. Wenn gezeichnete Anteile an einen zugelassenen Teilnehmer 
ausgegeben wurden, bevor dieser einem Fonds die  vollständigen, dem Fonds beim Kauf der zugrunde liegenden 
Anlagen  bezüglich einer Zeichnung entstandenen oder entstehenden Kosten erstattet hat, unterliegt der Fonds im 
Hinblick auf einen  etwaigen  Fehlbetrag einem Kreditrisiko als ungesicherter Gläubiger des zugelassenen 
Teilnehmers. Gleichermaßen gilt, dass ein Fonds, wenn Rücknahmeerlöse an einen zugelassenen Teilnehmer 
gezahlt wurden, bevor die vollständigen, dem Fonds entstandenen oder entstehenden Kosten für den Verkauf der 
zugrunde liegenden Anlagen  bezüglich einer Rücknahme von den Erlösen abgezogen wurden, im Hinblick auf einen 
etwaigen Fehlbetrag einem Kreditrisiko als ungesicherter Gläubiger des zugelassenen Teilnehmers ausgesetzt ist.  

 
Nichtabwicklung  
Falls ein zugelassener Teilnehmer einen Handelsantrag stellt und anschließend diesen Handelsantrag nicht 
abwickelt und erfüllt oder hierzu nicht in der Lage ist, hat die Gesellschaft außer ihrem vertraglichen Recht zur 
Einforderung der betreffenden Kosten keine Rückgriffsmöglichkeit gegenüber dem zugelassenen Teilnehmer. Wenn 
eine Einforderung beim zugelassenen Teilnehmer nicht möglich ist, werden etwaige infolge der Nichtabwicklung 
angefallene Kosten vom Fonds und seinen Anlegern getragen.  
 
Steuerliche Ris iken  
Potenzielle Anleger werden auf die steuerlichen Risiken hingewiesen, die mit einer Anlage in der Gesellschaft 
verbunden sind. Siehe Abschnitt ĂBesteuerungñ. 
 
Änderungen in der Steuergesetzgebung können negative Auswirkungen für die Fonds haben.  
 
Die im Abschnitt ĂBesteuerungñ erteilten Steuerinformationen basieren nach bestem Wissen der Gesellschaft auf 
dem Steuerrecht und der Steuerpraxis, die am Datum dieses Prospekts gelten. Steuergesetze, der Steuerstatus 
der Gesellschaft und der Fonds, die Be steuerung von Anlegern und etwaige Steuervergünstigungen sowie die 
Konsequenzen dieses Steuerstatus und dieser Steuervergünstigungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. 
Änderungen der Steuergesetze in Irland oder eine r anderen Jurisdiktion , in dem ein Fon ds registriert ist, ein Cross -
Listing hat, vermarktet wird oder anlegt, könnten Auswirkungen auf den Steuerstatus der Gesellschaft und des 
betreffenden Fonds, auf den Wert der Anlagen des betreffenden Fonds i n der betreffenden Jurisdiktion und auf die 
Fähigkeit des betreffenden Fonds, sein Anlageziel zu erreichen, haben und/oder die Nachsteuerrendite für die 

gehaltenen Anteile verändern. Wenn ein Fonds in DFI anlegt, kann der voranstehende Satz auch auf die Jurisdiktion  
angewandt werden, in der das Recht de s DFI -Kontrakts und/oder des DFI -Kontrahenten gilt, und/oder des Marktes 
bzw. der Märkte, an denen der Basiswert bzw. die Basiswerte des DFI gehandelt wird.  
 
Ob und in welcher Höhe den Anlegern Steuervergünstigungen zustehen, hängt von den persönlichen Ums tänden 
der Anleger ab. Die Informationen im Abschnitt ĂBesteuerungñ sind nicht erschºpfend und stellen keine Rechts-  
oder Steuerberatung dar. Potenziellen Anlegern wird dringend geraten, sich in Bezug auf ihre individuelle 
steuerliche Lage und die steuerli chen Auswirkungen einer Anlage in die Fonds an ihre Steuerberater zu wenden.  
 
Rückforderung von Quellensteuer  
 
Die Gesellschaft kann Quellen -  oder sonstigen Steuern auf die Erträge und/oder Gewinne ihres Anlageportfolios 
unterliegen. Wenn die Gesellschaft  in Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs keinen Quellen -  oder 
sonstigen Steuern unterliegen, kann nicht zugesichert werden, dass in der Zukunft keine Änderungen der 
einschlägigen Rechtsvorschriften, Abkommen, Vorschriften oder Bestimmungen  oder von deren Auslegung dazu 
führen werden, dass Steuern erhoben werden. Die Gesellschaft ist möglicherweise nicht in der Lage, für solche 
Steuern eine Erstattung zu erhalten, und jedwede derartige Änderung könnte negative Auswirkungen auf den 
Nettoinven tarwert des Fonds haben.  
 
Die Gesellschaft (oder ihr Vertreter) kann im Namen der Fonds gegebenenfalls Anträge auf Rückzahlung von 
Quellensteuern auf Dividenden -  und Zinserträge einreichen, die von Emittenten in bestimmten Ländern, in denen 
eine solche Rückforderung der Quellensteu er möglich ist, vereinnahmt wurden. Ob oder wann ein Fonds in Zukunft 
eine Rückerstattung der Quellensteuer erhält, liegt in der Kontrolle der Steuerbehörden in diesen Ländern. Wenn 
die Gesellschaft auf Basis einer kontinuierlichen Bewertung der Wahrschein lichkeit einer Rückerstattung erwartet, 
dass die Quellensteuer für einen Fonds zurückerstattet wird, sind im Allgemeinen im Nettoinventarwert dieses 
Fonds Abgrenzungen für diese Steuererstattungen enthalten. Die Gesellschaft prüft weiterhin die steuerliche n 
Entwicklungen in Bezug auf mögliche Auswirkungen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Rückerstattung für 
solche Fonds. Wenn die Wahrscheinlichkeit für den Erhalt einer Rückerstattung wesentlich abnimmt, z.  B. aufgrund 
einer Änderung der Steuervorsch riften oder -ansätze, müssen die im Nettoinventarwert des betreffenden Fonds 
enthaltenen Abgrenzungen für solche Rückerstattungen möglicherweise teilweise oder vollständig abgeschrieben 
werden. Dies beeinträchtigt den Nettoinventarwert des Fonds. Anleger, die zum Zeitpunkt der Abschreibung einer 
Rückstellung in diesem Fonds investiert sind, tragen die Auswirkungen einer daraus resultierenden Verringerung 
des Nettoinventarwerts, unabhängig davon, ob sie während des Zeitraums der Rückstellung in diesem Teilfo nds 
investiert waren. Wenn andererseits der Fonds eine Steuerrückerstattung erhält, die nicht zuvor abgegrenzt wurde, 
profitieren die Anleger des Fonds zum Zeitpunkt der erfolgreichen Steuerrückforderung von einem daraus 
resultierenden Anstieg des Nettoinv entarwerts des Fonds. Anleger, die ihre Beteiligung in Form von Anteilen vor 
diesem Zeitpunkt veräußert haben, profitieren nicht von diesem Anstieg des Nettoinventarwerts.  
 
Steuerpflichten in neuen Rechtssystemen  
 
Wenn ein Fonds in einem Rechtssystem inve stiert, in dem die Steuergesetzgebung nicht vollständig ausgearbeitet 
oder hinreichend zuverlässig ist, z.  B. im Nahen Osten, sind die Gesellschaft, der jeweilige Fonds, der Manager, 
der Anlageverwalter, die Verwahrstelle und der Verwalter nicht verpflicht et, allen Anteilinhabern gegenüber über 
alle von der Gesellschaft oder dem Fonds gutgläubig für Steuern oder sonstige Kosten der Gesellschaft oder des 
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jeweiligen Fonds an Steuerbehörden vorgenommenen Zahlungen Rechenschaft abzulegen, selbst wenn später 
fes tgestellt wird, dass diese Zahlungen nicht hätten vorgenommen werden müssen oder hätten vorgenommen 
werden sollen.  
 
Umgekehrt werden alle eventuell anfallenden Zinsen oder Bußgelder ebenfalls dem jeweiligen Fonds berechnet, 
wenn der Fonds Steuern für vorhergehende Jahre aufgrund einer wesentlichen Ungewissheit hinsichtlich der 
Steuerschuld, der Befolgung der besten oder (sofern keine etablierte beste Praxis besteht) der üblichen Marktpraxis, 
die anschließend in Frage gestellt werden, oder des Fehlens e ines ausgereiften Mechanismus zur praktischen und 
rechtzeitigen Zahlung von Steuern nachträglich zahlt. Solche verspätet gezahlten Steuern werden normalerweise 
dem Fonds belastet, wenn der Beschluss gefasst wird, die Verbindlichkeit in den Büchern des Fond s anzusetzen.  
 
Umgang der Indexanbieter mit der Besteuerung  
 
Anlegern sollte bewusst sein, dass die Performance von Fonds im Vergleich zu einem Referenzindex beeinträchtigt 
werden kann, wenn die vom jeweiligen Indexanbieter bei ihrer Indexberechnungsmethod ik  zugrunde gelegten 
Annahmen in Bezug auf die Besteuerung von der tatsächlichen steuerlichen Behandlung der von den Fonds 
gehaltenen im Referenzindex geführten zugrunde liegenden Wertpapiere abweichen.  

 
FATCA 

 
Anleger sollten auch die Informationen im Abs chnitt ĂFATCA und andere grenz¿berschreitende 
Meldesystemeñ lesen, insbesondere in Bezug auf die Folgen, wenn die Gesellschaft die Bedingungen solcher 

Meldesysteme nicht erfüllen kann.  
 
Übertragung von Beteiligungen an einem Fonds mit Indien -Engagement  
 
Artikel  9 des indischen Einkommensteuergesetzes (rückwirkend anwendbar ab dem 1.  April 1961) legt fest, dass 
eine Übertragung von Anteilen oder Beteiligungen an einem ausländischen Rechtssubjekt der Kapitalertragssteuer 
in Indien unterli egt, wenn deren Wert im Wesentlichen direkt oder indirekt von in Indien verorteten 
Vermºgenswerten abgeleitet ist (Ăindirekte Übertragungssteuer ñ). Das Gesetz sieht jedoch eine 
Ausnahmeregelung vor, nach der die indirekte Übertragungssteuer nicht für direk te oder indirekte Anlagen in FPI 
der Kategorie  I und Kategorie  II gilt. Auf der Grundlage dieser Ausnahmeregelung und dass jeder Fonds mit Indien -
Engagement als FPI der Kategorie  II registriert ist, wären die Anleger in Indien bei der Rücknahme oder dem 
Verkauf ihrer Anteile oder Beteiligungen an einem Fonds mit Indien -Engagement nicht steuerpflichtig.  
 
Liquiditätsrisiko  
Die Anlagen eines Fonds können Liquiditätsengpässen unterliegen. Dies bedeutet, dass sie eventuell weniger häufig 
und in geringeren Volumi na gehandelt werden. Bestimmte Arten von Wertpapieren wie z.  B. Anleihen und 
hypothekarisch besicherte Instrumente durchlaufen bei schwierigen Marktbedingungen eventuell ebenfalls Phasen 
mit erheblich niedrigerer Liquidität. Dies kann dazu führen, dass die Wertschwankungen von Anlagen 
unberechenbarer werden. In bestimmten Fällen ist es eventuell nicht möglich, das Wertpapier zu dem Preis zu 
verkaufen, mit dem es zur Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds bewertet wurde, oder zu einem Wert, 
der als d er angemessenste erachtet wird. Eine verminderte Liquidität der Anlagen eines Fonds kann dazu führen, 
dass Ihre Anlage an Wert verliert.  
 
Handelstagsrisiko  
Da ausländische Börsen auch an Tagen, die keine Handelstage sind , oder an Tagen  geöffnet sein können , an denen 
ein Fonds die Berechnung seines Nettoinventarwerts und die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt 
hat und an denen daher die Preise der Anteile eines Fonds nicht berechnet werden, kann sich der Wert der 
Wertpapiere im Portfolio eines Fo nds an Tagen ändern, an denen Anteile eines Fonds nicht gekauft oder verkauft 
werden können.  
 
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen  
Die Bestimmungen zur Rücknahme von Anteilen gewähren der Gesellschaft das Recht, den Umfang der an einem 
Handelstag zur Rücknahme zur Verfügung stehenden Anteile auf 10  % des Nettoinventarwertes eines Fonds zu 
beschränken und die Rücknahmeaufträge in Verbindung mit diesen Beschränkungen aufzuschieben oder anteilig 
vorzunehmen. Darüber hinaus kommt es zu einer  Verzögerung zwischen der Einreichung des Antrags und der 
tatsächlichen Ausführung der Zeichnung oder Rücknahme, wenn Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme verspätet 
eingehen. Solche Aufschübe oder Verzögerungen können zu einer Reduzierung der Anzahl von An teilen oder des 
Rücknahmebetrags führen, die bzw. den der Antragsteller erhält.  
 
Risiko in Verbindung mit dem Umbrella - Bar - Zeichnungs -  und Rücknahmekonto  
Vor der Ausgabe von Anteilen in Bezug auf einen Fonds erhaltene Zeichnungsgelder werden auf dem Umbrel la-
Bar -Sammelkonto gehalten. Im Hinblick auf den gezeichneten Betrag sind Anleger bis zur Ausgabe dieser Anteile 
unbesicherte Gläubiger des betreffenden Fonds und profitieren bis zur Ausgabe von Anteilen nicht von einem 
Anstieg des Nettoinventarwerts des F onds oder von anderen Anteilinhaberrechten (einschließlich 
Dividendenansprüchen). Im Falle einer Insolvenz des Fonds oder der Gesellschaft besteht keine Garantie, dass der 

Fonds oder die Gesellschaft über ausreichende Mittel verfügt, um un besicherte Gläubiger in voller Höhe zu 
befriedigen.  
 
Die Zahlung von Rücknahmeerlösen und Dividenden durch den Fonds steht unter dem Vorbehalt, dass der 
Verwalter die Zeichnungsunterlagen im Original erhalten hat und alle Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche 
ein gehalten wurden. Dessen ungeachtet werden die zurückgenommenen Anteile ab dem maßgeblichen 
Rücknahmedatum annulliert. Zugelassene Teilnehmer, die Anteile zurückgeben , und zugelassene Teilnehmer, die 
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Anspruch auf Ausschüttungen haben, sind ab dem Rücknahme -  bzw. Ausschüttungsdatum unbesicherte Gläubiger 
hinsichtlich des Rücknahme -  oder Ausschüttungsbetrags des Fonds und profitieren nicht von einem eventuellen 
Anstieg des Nettoinventarwerts des Fonds oder von sonstigen Rechten (einschließlich weiterer 
Dividen denansprüche). Im Falle einer Insolvenz des Fonds oder der Gesellschaft in diesem Zeitraum besteht keine 
Garantie, dass der Fonds oder die Gesellschaft über ausreichende Mittel verfügt, um unbesicherte Gläubiger in 
voller Höhe zu befriedigen. Zugelassene T eilnehmer, die Anteile zurückgeben , und zugelassene Teilnehmer, die 
Anspruch auf Ausschüttungen haben, sollten daher sicherstellen, dass dem Verwalter alle ausstehenden Unterlagen 
und Informationen umgehend vorgelegt werden. Die Nichtvorlage erfolgt auf Ri siko des zugelassenen Teilnehmers.   
 
Bei dem Umbrella -Bar -Sammelkonto erfolgt im Falle der Insolvenz eines anderen Fonds der Gesellschaft, die 
Beitreibung von Beträgen, auf die ein Fonds Anspruch hat, die aber aufgrund der Führung des Umbrella -Bar -
Sammelko ntos eventuell auf diesen anderen Fonds übertragen wurden, nach den Grundsätzen des irischen 
Insolvenz -  und Treuhandrechts und den Bestimmungen für die Führung des Umbrella -Bar -Sammelkontos. Bei der 
Beitreibung dieser Beträge kann es zu Verzögerungen und/o der Streitigkeiten kommen. Der insolvente Fonds 
verfügt möglicherweise nicht über ausreichende Mittel, um dem jeweiligen Fonds geschuldete Beträge 
zurückzuzahlen. Daher besteht keine Garantie, dass dieser Fonds oder die Gesellschaft diese Beträge zurückerh ält. 
Außerdem besteht keine Garantie, dass der Fonds oder die Gesellschaft unter diesen Umständen über ausreichende 
Mittel verfügt, um die Ansprüche unbesicherter Gläubiger zu befriedigen.  
 
Handelswährungsrisiko  
Anteile können in verschiedenen Währungen a n verschiedenen Börsen gehandelt werden. Darüber hinaus erfolgen 
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Fonds gewöhnlich in der Bewertungswährung der Anteile und 
sie können in manchen Fällen in anderen Währungen zulässig sein. Die Währungen, auf die  die zugrunde liegenden 
Anlagen eines Fonds lauten, können auch von der Basiswährung des Fonds (die der Basiswährung des 
Referenzindex des Fonds folgen kann) und der Bewertungswährung der Anteile abweichen. Abhängig von der 
Währung, in der ein Anleger in e inen Fonds investiert, wirken sich Wechselkursschwankungen zwischen der 
Anlagewährung, der Bewertungswährung der Anteile und der Basiswährung des Fonds und/oder den Währungen, 
auf die die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds lauten, auf den Wert der Anlage n dieses Anlegers aus und 
können diesen beeinträchtigen.  
 
Zeitweilige Aussetzung  
Die Anleger sollten beachten, dass ihr Recht zur Rückgabe oder Umschichtung von Anteilen unter bestimmten 
Umständen vorübergehend ausgesetzt werden kann. Lesen Sie bitte den A bschnitt ĂVor¿bergehende Aussetzung 
der Anteilsbewertung sowie von Verkªufen, R¿cknahmen und Umschichtungenñ auf den Seite n 131  und 132 . 

 
Bewertungsrisiko  
Bestimmte Vermögenswerte des Fonds können illiquide werden und/oder werden gegebenenfalls nicht mehr 
öffentlich gehandelt. Für diese Wertpapiere und Finanzinstrumente gibt es gegebenenfalls keine jederzeit 
verfügbaren Kurse/Preise, weshalb sie eventuell sc hwierig zu bewerten sind. Der Manager, der Anlageverwalter 
oder der Verwalter können Bewertungsdienste in Bezug auf diese Wertpapiere und Finanzinstrumente (um bei der 
Berechnung des Nettoinventarwertes eines Fonds zu helfen) zur Verfügung stellen. Anleger  sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass in diesen Fällen ein möglicher Interessenkonflikt entstehen kann, da mit der geschätzten 
Bewertung der Wertpapiere auch die an den Manager, den Anlageverwalter oder den Verwalter zu zahlenden 
Gebühren steigen. Sie he Abschnitt ĂInteressenkonflikte ï Allgemeinesñ auf Seite 150 , der Einzelheiten zum 
Umgang der Gesellschaft mit Konflikten enthält. Darüber hinaus entspricht angesichts der Art dieser Anlagen der 
ermittelte beizulegende Zeitwert unter Umständen nicht dem tatsächlichen Betrag, der letztlich bei einer 
Veräußerung dieser Anlagen erzielt wird.  
 
Operatives Risiko   
Die Gesellschaft ist operativen Risiken ausgesetzt, die sich aus einer Reihe von Faktoren ergeben, insbesondere 
aus menschlichem Versagen, Verarbeitungs -  und Kommunikationsfehlern, Fehlern der Dienstleister der 
Gesellschaft, der Kontrahenten oder anderer Dritter, fehlgeschlagenen oder unzulänglichen Abläufen und 
Technologie - oder Systemausfällen. Der Manager versucht, diese operativen Risiken  durch Kontrollen und 
Verfahren zu verringern. Durch die Überwachung und Beaufsichtigung anderer Dienstleister der Gesellschaft 
versucht er zudem sicherzustellen, dass diese Dienstleister angemessene Vorkehrungen treffen, um Risiken, die 
zu Unterbrechungen  und operativen Fehlern führen könnten, zu vermeiden und zu mindern.  Allerdings ist es für 
den Manager und andere Dienstleister nicht möglich, sämtliche operativen Risiken, die sich auf einen Fonds 
auswirken können, zu identifizieren und zu steuern oder Pr ozesse und Kontrollen zu entwickeln, die ihr Auftreten 
oder ihre Auswirkungen vollständig eliminieren oder abschwächen.  
 
Die Geschäftstätigkeit eines Fonds (darunter Anlageverwaltung, Vertrieb, Sicherheitenverwaltung, Administration 
und Währungsabsicherun g) wird durch eine Reihe von Dienstleistern ausgeführt, die auf der Grundlage eines 
strengen Due -Diligence -Verfahrens ausgewählt werden. Nichtsdestotrotz kann es b eim Manager und anderen 
Dienstleistern der Gesellschaft zu Störungen oder Betriebsfehlern kom men, beispielsweise zu Verarbeitungsfehlern 
oder menschlichem Versagen, zu unzureichenden oder fehlgeschlagenen internen oder externen Prozessen, zu 
System - oder Technologieausfällen oder zur Bereitstellung oder zum Erhalt von fehlerhaften oder unvollständ igen 
Daten, was zu einem operativen Risiko führt, das sich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Fonds auswirken und 
den Fonds einem Verlustrisiko aussetzen kann. Dies kann sich auf verschiedene Weise manifestieren, unter 
anderem durch Betriebsunterbrechu ngen, schwache Wertentwicklung, Fehlfunktionen oder Ausfälle von 
Informationssystemen, Bereitstellung oder Erhalt fehlerhafter oder unvollständiger Daten, Verstöße gegen 
Vorschriften oder Verträge, menschliches Versagen, fahrlässige Ausführung, Fehlverhalt en von Mitarbeitern, 
Betrug oder andere kriminelle Handlungen. Den Anlegern könnten Verzögerungen (beispielsweise Verzögerungen 
bei der Bearbeitung von Zeichnungen, Umschichtungen und Rücknahmen von Anteilen) oder andere Störungen 
entstehen.  



 

 111  

 
Der Manager i st zwar bestrebt, die vorstehend dargelegten operativen Fehler zu minimieren, es kann jedoch immer 
noch zu Ausfällen kommen, die einem Fonds Verluste verursachen und den Wert des Fonds verringern könnten.  
 
Risiko im Zusammenhang mit Referenzsätzen  
Bestimmte Anlagen, Referenzindizes und Zahlungsverpflichtungen der Fonds basieren möglicherweise auf 
variablen Zinssätzen, z.  B. dem European Interbank Offer Rate (ĂEURIBORñ), dem Sterling Overnight Index 
Average (ĂSONIAñ) und anderen, ªhnlichen Referenzsätzen  (ĂReferenzsªtzeñ). Änderungen oder Reformen bei der 
Festlegung oder Überwachung der Referenzsätze könnten sich nachteilig auf den Markt oder den Wert von 
Wertpapieren oder Zahlungen auswirken, die an diese Referenzsätze gekoppelt sind. Darüber hinaus können 
Ersatz -Referenzsätze und Preisanpassungen, die von einer Regulierungsbehörde oder von Gegenparteien oder 
anderweitig auferlegt werden, die Performance und/oder den Nettoinventarwert eines Fonds nachteilig beeinflussen.  
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BEWERTUNG DER FONDS 

Allgemeines  
 
Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Fonds wird an jedem Handelstag gemäß der Satzung durch die Division 
der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich seiner Verbindlichkeiten, durch die Anzahl der begebenen Anteile des 
Fonds errechnet und auf eine vom Verwaltungsrat festgelegte und mit dem Verwalter vereinbarte Anzahl von 
Dezimalstellen gerundet. Alle nicht einem bestimmten Fonds zuschreibbaren Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
werden entsprechend ihrem jeweiligen Nettoinvent arwert anteilig auf die Fonds umgelegt.  
 
Jeder Fonds wird für den jeweiligen Handelstag zu dem im Handelsterminplan für den Primärmarkt für den Fonds 
genannten Bewertungszeitpunkt unter Anwendung der Index -Wertpapierbewertungsmethod ik  bewertet. Je nach 
Art  des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies zum letzten gehandelten Kurs, zum Schlussmittelkurs oder zum 
Geldkurs des betreffenden Marktes erfolgen.  
 
Ein Fonds kann mehr als eine Anteilklasse enthalten und der Nettoinventarwert je Anteil kann zwischen de n 
Anteilklassen eines Fonds variieren. Wenn ein Fonds mehr als eine Anteilklasse umfasst, wird der Nettoinventarwert 
jeder Klasse durch die Errechnung des jeder Klasse zuschreibbaren Nettoinventarwerts des Fonds ermittelt. Der 
Nettoinventarwert je Anteil e iner Klasse wird durch Division des Nettoinventarwerts der Klasse durch die Anzahl 
begebener Anteile in dieser Klasse ermittelt. Der einer Anteilklasse zuschreibbare Nettoinventarwert eines Fonds 
wird durch Ermittlung des Werts der begebenen Anteile der An teilklasse und durch Zuteilung der entsprechenden 
Gebühren und Aufwendungen der Anteilklasse sowie durch Vornahme angemessener Angleichungen zur 
Berücksichtigung von aus dem Fonds vorgenommenen Ausschüttungen und der entsprechenden Aufteilung des 
Nettoinve ntarwerts des Fonds ermittelt.  
 
Vermögenswerte, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, an welchem Marktkurse ohne 
Weiteres verfügbar sind, werden zum Bewertungszeitpunkt bei Aktienwerten mit dem zuletzt gehandelten Preis 

und bei Rentenpapieren mit dem Schlussmittelkurs auf dem geregelten Hauptmarkt für diese Anlage bewertet 
(davon ausgenommen sind der  iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF, der iShares $ Corp Bond ESG UCITS 
ETF, der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF,  der iSh ares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, der Shares 
$ High Yield Corp Bond UCITS ETF, der iShares $ TIPS 0 -5 UCITS ETF, der iShares $ Treasury  Bond 7-10yr  UCITS 
ETF, der iShares ú Corp Bond 0-3yr ESG  UCITS ETF , der iShares ú Corp Bond ESG UCITS  ETF, der iShares ú Green 
Bond UCITS ETF, der iShares ú High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS 
ETF, der iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF  und der iShares US Aggregate  Bond UCITS ETF,  bei denen 
Rentenpapiere gemäß der vom jeweiligen Referenzindex des Fonds verwendeten Methodik bewertet werden, bei 
der Rentenpapiere jeweils unter Verwendung eines Geldkurses bewertet werden). Falls die Vermögenswerte eines 
Fonds an mehreren geregelten Mä rkten notiert sind oder gehandelt werden, wird der zuletzt gehandelte Kurs bzw. 
der Schlussmittelkurs bzw. der Geldkurs desjenigen geregelten Markts herangezogen, der nach Ansicht des 
Verwalters der Hauptmarkt für diese Vermögenswerte ist.  
 
Der Wert einer an einem geregelten Markt notierten Anlage, die jedoch außerhalb der betreffenden Börse oder des 
Freiverkehrsmarktes mit einem Auf -  oder Abschlag erworben oder gehandelt wurde, kann mit Genehmigung der 
Verwahrstelle am Bewertungstag der Anlage unter Berück sichtigung der Höhe des Auf -  oder Abschlags berechnet 
werden. Die Verwahrstelle muss jedoch sicherstellen, dass die Anwendung eines solchen Verfahrens im 
Zusammenhang mit der Feststellung des wahrscheinlichen Veräußerungswerts der Anlage zu rechtfertigen i st.  
 
Falls Anlagen eines Fonds an dem jeweiligen Handelstag nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder 
gehandelt werden und keine Marktkurse für sie erhältlich sind, werden diese Anlagen mit ihrem vom Verwaltungsrat 
oder derjenigen kompetenten, vom Verwaltungsrat beauftragten und für diesen Zweck von der Verwahrstelle (als 
kompetente Person für einen solchen Zweck) zugelassenen Person (die eine dem Fonds nahe stehende Person sein 
kann, von diesem jedoch unabhängig sein muss) oder Firma mit Sorgfalt u nd in gutem Glauben ermittelten 
wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet.  
 
Der Verwalter kann einen mit Sorgfalt und in gutem Glauben geschätzten wahrscheinlichen Veräußerungswert 
verwenden, den ein vom Verwaltungsrat bestellter kompetenter Experte empfiehlt, sofern der Experte von der 
Verwahrstelle als eine für diesen Zweck geeignete Person genehmigt wurde. Barmittel und sonstige liquide Mittel 
werden zu ihrem Nennwert, gegebenenfalls zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen, bewertet.  
 
Wenn die l etzten Handelskurse, Schlussmittelkurse und/oder Geldkurse spezifischer Vermögenswerte eines Fonds 
nach Ansicht des Managers nicht deren Zeitwert reflektieren oder wenn keine Preise/Kurse verfügbar sind, ermittelt 
der Verwaltungsrat oder eine kompetente vo m Verwaltungsrat beauftragte und für diesen Zweck von der 
Verwahrstelle zugelassene Person oder Firma ihren Wert mit Sorgfalt und in gutem Glauben auf der Basis des 
wahrscheinlichen Veräußerungswerts solcher Vermögenswerte zum Bewertungszeitpunkt.  
 
Ist die  Bewertung einer bestimmten Anlage nach den oben dargelegten Bewertungsregeln nicht möglich oder nicht 
zutreffend, oder entspricht diese Bewertung nicht dem unter Währungs - und Marktgängigkeits -  oder anderen 
relevant erscheinenden Aspekten marktgerechten W ert, ist der Verwaltungsrat berechtigt, andere allgemein 
anerkannte Bewertungsmethoden anzuwenden, um eine angemessene Bewertung dieser Anlage zu erreichen, 
sofern diese Bewertungsmethode von der Verwahrstelle genehmigt wurde.  
 
Anteile oder Beteiligungen a n offenen Organismen für gemeinsame Anlagen werden anhand des letzten 
verfügbaren Nettoinventarwerts solcher Anteile oder Beteiligungen bewertet, gemäß der entsprechenden 
Veröffentlichungen der offenen Organismen für gemeinsame Anlagen. Anteile oder Beteil igungen an geschlossenen 
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Organismen für gemeinsame Anlagen werden, sofern sie an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt 
werden, gemäß den oben aufgeführten Bestimmungen für Anlagen, die an einem geregelten Markt notiert sind 
oder normalerweise gehandelt werden, bewertet.  
 
Jeder Wert und jede Kreditaufnahme (sei es in Form von Anlagen oder Barmitteln), der/die in einer anderen 
Währung als in der Basiswährung des Fonds ausgedrückt ist, wird zu dem (amtlichen oder sonstigen) Kurs in d ie 
Basiswährung des Fonds umgerechnet, der dem Verwalter unter den jeweiligen Umständen angemessen erscheint.  
 
Börsengehandelte DFI werden an jedem Handelstag zum Abrechnungskurs solcher Instrumente zum 
Bewertungszeitpunkt bewertet. Ist dieser Kurs nicht v erfügbar, ist der Wert derjenige wahrscheinliche 
Veräußerungswert, den der Verwaltungsrat oder eine vom Verwaltungsrat beauftragte und für diesen Zweck von 
der Verwahrstelle als geeignet zugelassene kompetente Person oder Firma mit Sorgfalt und in gutem Gl auben 
schätzt.  
 
Der Wert eines außerbörslichen DFI ist (a) eine Quotierung von dem Kontrahenten oder (b) eine von der 
Gesellschaft oder von einem unabhängigen Preisanbieter (wobei es sich um eine dem Kontrahenten nahe stehende, 
jedoch unabhängige Partei h andeln kann, die nicht dieselben Preismodelle verwendet wie der Kontrahent) 
berechnete alternative Bewertung wie z.  B. Model Pricing, wobei Folgendes gilt: (i) Wenn eine 
Kontrahentenbewertung verwendet wird, muss diese mindestens täglich bereitgestellt und  mindestens wöchentlich 
von einer vom Kontrahenten unabhängigen (und von der Verwahrstelle zu diesem Zweck genehmigten) Partei, bei 
der es sich auch um den Anlageverwalter oder den Verwalter handeln kann, genehmigt oder geprüft werden; (ii) 
wenn eine alter native Bewertung verwendet wird (d.  h. eine Bewertung, die von einer vom Manager oder vom 
Verwaltungsrat bestellten und von der Verwahrstelle zu diesem Zweck genehmigten kompetenten Person 
bereitgestellt wird (oder eine sonstige Bewertung, sofern der Wert von der Verwahrstelle bestätigt wird), muss 
diese täglich bereitgestellt werden und die angewandten Bewertungsgrundsätze müssen die von Einrichtungen wie 
der IOSCO (International Organisation of Securities Commission) und der AIMA (Alternative Investment 
Management Association) etablierte beste internationale Praxis befolgen, und derartige Bewertungen müssen 
monatlich mit den Bewertungen des Kontrahenten abgeglichen werden. Wenn erhebliche Abweichungen auftreten, 
müssen diese umgehend untersucht und erklärt  werden.  
 
Devisentermin -  und Zinsswap -Kontrakte, für die Marktkurse jederzeit verfügbar sind, können entweder 
entsprechend dem vorherigen Absatz oder unter Bezugnahme auf Marktkurse (wobei diese Kurse hierbei nicht von 
einer unabhängigen Stelle geprüft od er mit der Bewertung des Kontrahenten abgestimmt werden müssen) 
bewertet werden.  

 
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts je Anteil  
Mit Ausnahme von Fällen der Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts unter den im Abschni tt 
ĂVor¿bergehende Aussetzung der Anteilsbewertung sowie von Verkªufen, R¿cknahmen und Umschichtungenñ auf 
den Seite n 131 und 13 2 erläuterten Umständen ist der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Fonds bei bzw. 
vor Geschäftsschluss jedes Handelstages  in der Geschäftsstelle des Verwalters erhältlich. Der Nettoinventarwert je 
Anteil für jede Anteilklasse aller wird ferner täglich am Geschäftstag nach dem Bewertungszeitpunkt für den 
betreffenden Fonds durch den Regulatory Information Service sowie auf de r offiziellen Internetseite von iShares 
(www.iShares.com), die ständig aktualisiert wird, sowie in weiteren Veröffentlichungen und in den vom 
Verwaltungsrat festgelegten Zeitabständen veröffentlicht. Die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil fü r 
jede Anteilklasse aller Fonds dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Aufforderung dar, Anteile zum 
veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil zu beantragen, zurückzugeben oder umzuschichten.  
 
Indikativer Nettoinventarwert  
Der indikative Nettoinventarwert (iNAV®) ist der während der Handelszeiten in Echtzeit (alle 15 Sekunden) 
berechnete Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklasse eines Fonds. Die Werte sollen den Anlegern und 
Marktteilnehmern einen kontinuierlichen Anhaltspu nkt für den Wert jeder Anteilklasse bieten. Die Werte werden 
gewöhnlich auf der Grundlage einer Bewertung des tatsächlichen Fondsportfolios unter Verwendung von 
Echtzeitpreisen von allen maßgeblichen Börsen berechnet.  
 
Die Verantwortung für die Berechnung und Veröffentlichung der iNAV® -Werte jeder Anteilklasse wurde vom 
Anlageverwalter an die Gruppe Deutsche Börse delegiert. iNAV® -Werte werden über den CEF -Datafeed der 
Deutschen Börse verbreitet und auf den wichtigsten Marktdatenanbieterterminals sowie auf einer breiten Palette 
von Websites mit Börsendaten einschließlich der Website der Deutschen Börse unter www.deutsche -boerse.com 
und/oder http:// www.reuters.com angezeigt.  
 
Ein iNAV® entspricht nicht dem Wert eines Anteils oder dem Preis, zu dem Anteile gez eichnet oder 
zurückgenommen oder an einer maßgeblichen Börse ge - oder verkauft werden können, und darf nicht als solcher 
betrachtet werden. Insbesondere kann der iNAV® für einen Fonds, bei dem die Bestandteile des Referenzindex 
oder die Anlagen während der  Dauer der Veröffentlichung dieses iNAV® nicht aktiv gehandelt werden, eventuell 
nicht dem wahren Wert eines Anteils entsprechen oder irreführend sein und es sollte nicht darauf vertraut werden. 
Die Tatsache, dass der Anlageverwalter oder eine von ihm bena nnte Person einen iNAV® in Echtzeit oder für einen 
bestimmten Zeitraum nicht bereitstellen kann, führt nicht zur Einstellung des Handels mit den Anteilen an einer 
maßgeblichen Börse, der den Regeln der maßgeblichen Börse unter den jeweiligen Umständen unte rliegt. Anleger 
sollten beachten, dass die Berechnung und Veröffentlichung eines iNAV® Verzögerungen beim Erhalt der Preise 
der maßgeblichen Bestandteile im Vergleich zu anderen berechneten Werten widerspiegeln kann, die auf denselben 
Bestandteilen basiere n, beispielsweise einschließlich des Referenzindex oder der Anlagen selbst oder des iNAV® 
anderer börsengehandelter Fonds, die auf demselben Referenzindex oder denselben Anlagen basieren. Anleger, 
die Anteile an einer maßgeblichen Börse handeln möchten , so llten sich bei ihren Anlageentscheidungen nicht nur 
auf einen zur Verfügung gestellten iNAV® verlassen, sondern sie sollten auch andere Marktdaten und maßgebliche 
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wirtschaftliche und sonstige Faktoren berücksichtigen (gegebenenfalls auch Informationen zum Referenzindex oder 
zu den Anlagen, den maßgeblichen Bestandteilen und Finanzinstrumenten auf der Grundlage des Referenzindex 
oder der Anlagen, die einem Fonds entsprechen). Weder die Gesellschaft noch die Mitglieder des Verwaltungsrats, 
der Anlageverwalter  oder von ihm benannte Personen, die Verwahrstelle, der Verwalter, zugelassene Teilnehmer 
oder die sonstigen Dienstleister haften gegenüber Personen, die sich auf den iNAV® verlassen.  
 
Ertragsausgleich  
Für steuerliche und Rechnungslegungszwecke kann der Ma nager im Hinblick auf die Sicherstellung, dass die aus 
den Anlagen  erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während 
des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen treff en.  
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HANDEL MIT ANTEILEN DER GESELLSCHAFT 

Bei den Fonds handelt es sich um börsengehandelte Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile der Fonds an einer oder 
mehreren Börsen notiert werden. Bestimmte Market -Maker und Broker sind von der Gesellschaft autorisiert, Anteile 
der Fonds direkt bei der Gesellschaft im Primärmarkt zu zeichnen bzw. an diese zurückzugeben. Diese werden als 
Ăzugelassene Teilnehmerñ bezeichnet. Diese zugelassenen Teilnehmer haben generell die Fªhigkeit, die Anteile der 
Fonds innerhalb der für die jeweiligen Börsen, an denen die Anteile notiert werden, relevanten Clearingsysteme 
auszuliefern. Zugelassene Teilnehmer verkaufen die von ihnen gezeichneten Anteile normalerweise an einer oder 
mehreren Börsen , dem Sekundärmark t, wo diese Anteile frei handelbar werden. Potenzielle Anleger, bei denen es 
sich nicht um zugelassene Teilnehmer handelt, können die Anteile der Fonds am Sekundärmarkt über einen 
Broker/Händler an einer anerkannten Börse oder außerbörslich kaufen und verk aufen. Wenden Sie sich bezüglich 
näherer Angaben zu diesen Brokern bitte an den Anlageverwalter.  
 
Der Abschnitt mit der ¦berschrift ĂVerfahren f¿r den Handel am Primªrmarktñ bezieht sich auf Zeichnungen und 
Rücknahmen zwischen der Gesellschaft und zugelass enen Teilnehmern. Anleger, bei denen es sich nicht um 
zugelassene Teilnehmer handelt, sollten den nachfolgenden Abschnitt mit der ¦berschrift ĂVerfahren f¿r den Handel 
am Sekundªrmarktñ lesen. 
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VERFAHREN FÜR DEN HANDEL AM PRIMÄRMARKT 

Der Primärmarkt ist d er Markt, an dem Anteile der Fonds von der Gesellschaft ausgegeben oder auf Verlangen 
zugelassener Teilnehmer zurückgenommen werden. Nur zugelassene Teilnehmer können Zeichnungen und 
Rücknahmen von Anteilen am Primärmarkt vornehmen.  
 
Antragsteller, die bez üglich des Fonds am Primärmarkt handeln möchten, müssen bestimmte Zugangs -
voraussetzungen erfüllen und sich bei der Gesellschaft registrieren lassen, um zugelassene Teilnehmer zu werden. 
Darüber hinaus müssen alle Antragsteller, die eine Zulassung als zuge lassener Teilnehmer beantragen, zunächst 
den beim Verwalter erhältlichen Kontoeröffnungsantrag der Gesellschaft ausfüllen und bestimmten Überprüfungen 
zur Verhinderung von Geldwäsche genügen. Der unterzeichnete Kontoeröffnungsantrag ist im Original an den 
Verwalter zu senden. Antragsteller, die gerne zugelassene Teilnehmer werden möchten, sollten sich für nähere 
Einzelheiten an den Anlageverwalter oder den Betreiber der elektronischen Order -Eingabe wenden. Es liegt im 
uneingeschränkten Ermessen der Gesellsc haft, Kontoeröffnungsanträge anzunehmen oder abzulehnen und eine 
Zulassung als zugelassener Teilnehmer zurückzuziehen. Der Nominee des gemeinsamen Verwahrers, der als 
eingetragener Inhaber von Anteilen an den Fonds agiert, darf keinen Antrag auf Zulassung als zugelassener 
Teilnehmer stellen.  
 
Zugelassene Teilnehmer können Handelsanträge für Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen eines Fonds 
mittels der elektronischen Order -Eingabe übermitteln. Die elektronische Order -Eingabe unterliegt der vorherigen 
Zust immung des Betreibers der elektronischen Order -Eingabe und des Verwalters und muss im Einklang mit den 
Anforderungen der Zentralbank erfolgen. Elektronisch erteilte Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge 
unterliegen den im Handelsterminplan für den Primär markt genannten Eingangsfristen für Handelsanträge. 
Alternative Handelsmethoden sind mit Zustimmung des Anlageverwalters und gemäß den Anforderungen der 
Zentralbank verfügbar.  
 
Alle Handelsanträge erfolgen auf eigenes Risiko des zugelassenen Teilnehmers. Nachdem Handelsanträge 
eingereicht wurden, sind diese (sofern der Anlageverwalter oder der Betreiber der elektronischen Order -Eingabe 
nach seinem Ermessen nichts anderes bestimmt) unwiderruflich. Die Gesellschaft, der Anlageverwalter , der 
Betreiber der ele ktronischen Order -Eingabe  und der Verwalter haften nicht für Verluste, die bei der Übermittlung 
von Kontoeröffnungsanträgen oder bei der Übermittlung von Handelsanträgen mittels elektronischer Order -Eingabe 
oder einer alternativen vom Anlageverwalter oder vom Betreiber der elektronischen Order -Eingabe genehmigten 
Handelsmethode entstehen. Änderungen der Registrierungsdetails und Zahlungsanweisungen werden nur 

vorgenommen, wenn die Gesellschaft die Originalunterlagen erhalten hat.  
 
Zugelassene Teilnehmer sin d dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen 
zur Erfüllung von Kauf -  und Rücknahmetransaktionen nachzukommen, wenn sie Handelsanträge über den 
Primärmarkt einreichen. Zugelassene Teilnehmer, die Rücknahmeaufträg e einreichen, müssen zunächst 
sicherstellen, dass ihr Bestand an Anteilen für die Rücknahme ausreicht (dieser Bestand an der erforderlichen 
Anzahl von Anteilen muss für die Abwicklung über den zuständigen internationalen Zentralverwahrer bis zum 
maßgeblich en Abwicklungstermin an den Verwalter geliefert werden). Rücknahmeaufträge werden nur bearbeitet, 
wenn die Zahlungen auf das verzeichnete Konto des zugelassenen Teilnehmers erfolgen sollen.  
 
Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandes  
 
Die Gesellschaft veröffentlicht für jede aufgelegte Anteilklasse ein Verzeichnis der Zusammensetzung des 
Anlagenbestandes, das eine Angabe der Anlagen jedes aktuellen Fonds enthält. Darüber hinaus gibt das Verzeichnis 
der Zusammensetzung des Anlagenbestandes die Barkomponente an, die (a) im Fall von Zeichnungen von 
zugelassenen Teilnehmern an die Gesellschaft oder (b) im Fall von Rücknahmen von der Gesellschaft an die 
zugelassenen Teilnehmer zu übermitteln ist.  
 
Das Verzeichnis der Zusamme nsetzung des Anlagenbestands für jede aufgelegte Anteilklasse der aktuellen Fonds 
und für jeden Handelstag können zugelassene Teilnehmer vom Anlageverwalter anfordern.  
 
Transaktionen gegen Sachleistung oder gegen Barzahlung und angewiesene Transaktionen gegen 
Barzahlung  
 
Anteile können an jedem Handelstag gezeichnet und zurückgenommen werden.  
 
Es liegt im uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft, Anträge auf Anteile ohne Angabe von Gründen ganz 
oder teilweise anzunehmen oder abzuweisen. Es liegt ferner im uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft (sie 
ist aber nicht dazu verpflichtet), Anträge auf Zeichnung von Anteilen vor der Ausgabe von Anteilen an einen 
Antragsteller (ungeachtet der Annahme des Antrags) und deren Registrierung auf d en Namen des Nominees des 
gemeinsamen Verwahrers ganz oder teilweise abzulehnen oder zu annullieren, falls beim zugelassenen Teilnehmer 
(oder seiner direkten oder obersten Muttergesellschaft) eines der folgenden Ereignisse eintritt: ein 
Insolvenzereignis, eine Herabstufung des Bonitätsratings, die Aufnahme in eine Beobachtungsliste (mit negativen 
Implikationen) durch eine Ratingagentur, oder wenn die Gesellschaft (oder ihr Manager oder Anlageverwalter) 
triftige Gründe zur Annahme hat, dass der betreffende z ugelassene Teilnehmer nicht in der Lage sein könnte, 
seinen Erfüllungsverpflichtungen nachzukommen oder dass der zugelassene Teilnehmer ein Kreditrisiko für die 
Fonds darstellt. Des Weiteren kann die Gesellschaft diejenigen Beschränkungen erlassen, die sie  für erforderlich 
hält, um sicherzustellen, dass Anteile nicht von Personen erworben werden, die nicht qualifizierte Inhaber sind.  
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Die Gesellschaft kann Zeichnungen und Rücknahmen gegen Sachleistung oder gegen Barzahlung oder eine 
Kombination aus beidem annehmen bzw. ausgleichen. Es liegt im uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft, 
Zeichnungen gegen Sachleistung und/oder gegen Barzahlung anzunehmen. Die Gesellschaft hat das Recht, 
fallweise zu bestimmen, ob sie Rücknahmeaufträge eines zugelassenen Tei lnehmers nur gegen Sachleistungen 
und/oder gegen Barzahlungen durchführen wird, falls beim zugelassenen Teilnehmer (oder seiner direkten oder 
obersten Muttergesellschaft) eines der folgenden Ereignisse eintritt: ein Insolvenzereignis, eine Herabstufung des  
Bonitätsratings, die Aufnahme in eine Beobachtungsliste (mit negativen Implikationen) durch eine Ratingagentur, 
oder wenn die Gesellschaft (oder ihr Manager oder Anlageverwalter) triftige Gründe zur Annahme hat, dass der 
betreffende zugelassene Teilnehmer  nicht in der Lage sein könnte, seinen Erfüllungsverpflichtungen 
nachzukommen oder dass der zugelassene Teilnehmer ein Kreditrisiko darstellt.  
 
Anteile können zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich der entsprechenden Abgaben und Gebühren 
geze ichnet werden, die zur Berücksichtigung der Ausführungskosten unterschiedlich ausfallen können. Anteile 
können zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil abzüglich Abgaben und Gebühren, die zur Berücksichtigung der 
Ausführungskosten unterschiedlich ausfall en können, zurückgegeben werden. Die Gesellschaft ist satzungsgemäß 
berechtigt, einen Betrag zu erheben, den der Manager als angemessenen Betrag für Abgaben und Gebühren 
erachtet. Der Betrag und die Berechnungsgrundlage der Abgaben und Gebühren können zude m je nach Größe des 
jeweiligen Handelsantrags und entsprechend den Kosten, die aufgrund von Primärmarkttransaktionen oder in 
Verbindung damit anfallen, unterschiedlich ausfallen. Wenn zugelassene Teilnehmer Zeichnungen oder 
Rücknahmen von Anteile n gegen Ba rzahlung in einer von den Währungen, auf die die zugrunde liegenden Anlagen 
des jeweiligen Fonds lauten, abweichenden Währung beauftragen, werden die mit dem Umtausch des 
Zeichnungsbetrags in die zum Kauf der zugrunde liegenden Anlagen erforderlichen Währu ngen (bei einer 
Zeichnung) oder mit dem Umtausch der Verkaufserlöse aus dem Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen in die 
zur Zahlung der Rücknahmeerlöse erforderliche Währung (bei einer Rücknahme) verbundenen 
Devisentransaktionskosten in den Abgaben und G ebühren berücksichtigt, die auf die maßgeblichen Zeichnungs - 
bzw. Rücknahmebeträge erhoben werden, die diese zugelassenen Teilnehmer zahlen bzw. erhalten.  
 
Wenn zugelassene Teilnehmer Anteile einer währungsabgesicherten Anteilklasse zeichnen oder zurückgeb en, 
werden die Transaktionskosten in Verbindung mit der Erhöhung (bei einer Zeichnung) oder Senkung (bei einer 
Rückgabe) dieser Absicherung in die Abgaben und Gebühren einbezogen, die auf die entsprechenden von den 
zugelassenen Teilnehmern gezahlten Zeichn ungs -  bzw. erhaltenen Rückgabebeträge erhoben werden.  
 
In manchen Fällen muss die Höhe der Abgaben und Gebühren vor dem Abschluss des tatsächlichen Kaufs oder 
Verkaufs von Anlagen oder der Durchführung von damit verbundenen Devisenumtauschgeschäften durch  oder für 

die Gesellschaft bestimmt werden und der Zeichnungs - oder Rücknahmepreis kann auf geschätzten Abgaben und 
Gebühren basieren (die auf historischen Informationen zu den angefallenen oder voraussichtlichen Kosten des 
Handels mit den jeweiligen Wertp apieren auf den jeweiligen Märkten basieren könnten). Wenn der Betrag, der den 
Zeichnungs -  oder Rücknahmepreis repräsentiert, auf geschätzten Abgaben und Gebühren basiert und sich dann 
herausstellt, dass diese von den Kosten abweichen, die einem Fonds beim  Erwerb oder bei der Veräußerung von 
Anlagen infolge einer Zeichnung oder Rücknahme tatsächlich entstanden sind, hat der zugelassene Teilnehmer 
dem Fonds jeglichen Fehlbetrag des an den Fonds gezahlten Betrags (bei einer Zeichnung) oder jeglichen vom 
Fonds  erhaltenen überschüssigen Betrag (bei einer Rücknahme) zu erstatten, und der Fonds hat dem zugelassenen 
Teilnehmer jeglichen vom Fonds erhaltenen überschüssigen Betrag (bei einer Zeichnung) oder jeglichen Fehlbetrag 
des vom Fonds gezahlten Betrags (bei ei ner Rücknahme) zu erstatten. Zugelassene Teilnehmer sollten beachten, 
dass auf keinen von einem Fonds erstatteten oder zu erstattenden Betrag Zinsen anfallen oder zahlbar sind. Um 
die Fonds und ihre Anteilinhaber zu schützen, behalten sich die Gesellschaft  und der Manager das Recht vor, in die 
geschätzten Abgaben und Gebühren bis zur Zahlung der tatsächlichen Abgaben und Gebühren einen Puffer zum 
Schutz des Fonds gegen potenzielle Markt -  und Devisenrisiken einzurechnen.  
 
Handelsaufträge werden normalerweise zu einem Vielfachen der Mindestanzahl von Anteilen entgegengenommen. 
Diese Mindestmengen können in jedem Fall nach Ermessen des Managers reduziert oder erhöht werden. Nähere 
Angaben zu den Mindestzeichnungs -  bzw. - rücknahmeaufträgen für die a ktuellen Fonds sind in der elektronischen 
Order -Eingabe zu finden. Nähere Angaben zu Bewertungszeitpunkten und Eingangsfristen für die aktuellen Fonds 
sind ebenfalls im nachstehenden Handelsterminplan für den Primärmarkt dargestellt. Nähere Angaben zu den 
Eingangsfristen für Zeichnungs -  und Rücknahmeaufträge sind ebenfalls beim Verwalter erhältlich. Zum Datum 
dieses Prospekts ist für die Fonds kein Mindestbestand vorgeschrieben.   
 
Anträge, die nach den im Handelsterminplan für den Primärmarkt aufgeführten Z eitpunkten eingehen, werden im 
Allgemeinen nicht zum Handel am jeweiligen Handelstag angenommen. Allerdings können diese Anträge nach dem 
Ermessen der Gesellschaft, des Managers oder des Anlageverwalters unter außergewöhnlichen Umständen auch 
zur Bearbeitu ng an dem betreffenden Handelstag angenommen werden, sofern sie vor dem Bewertungszeitpunkt 
eingegangen sind. Die Abwicklung der Übertragung von Anlagen und/oder Barzahlungen für Zeichnungen und 
Rücknahmen muss innerhalb einer vorgeschriebenen Anzahl von G eschäftstagen nach dem Handelstag erfolgen 
(oder zu einem vom Manager nach Absprache mit dem jeweiligen zugelassenen Teilnehmer festgelegten früheren 
Zeitpunkt). Informationen zu der Höchst -  und Mindestdauer der Abwicklung  (die zwischen ein em  und vier 
Geschäftstage n betragen kann) für Zeichnungen und Rücknahmen finden zugelassene Teilnehmer in der 
elektronischen Order -Eingabe. Wenn ein wesentlicher Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums vom 
maßgeblichen Handelstag bis zum voraussichtlichen Abwick lungstermin (einschließlich) für den Handel oder die 
Abwicklung geschlossen und/oder die Abwicklung in der Basiswährung des Fonds am voraussichtlichen 
Abwicklungstermin nicht möglich ist, kann sich die angegebene Abwicklungsdauer entsprechend verlängern (w obei 
diese Verlängerung nicht die aufsichtsrechtlichen Fristen für die Abwicklung überschreiten darf).  
 
Erteilt ein zugelassener Teilnehmer einen Rücknahmeauftrag für eine Anzahl von Anteilen, die 5  % oder mehr des 
Nettoinventarwerts eines Fonds ausmachen,  kann der Verwaltungsrat nach seinem alleinigen Ermessen die Anteile 




